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7<i. Letmathe.

395. H assel, Carl, Fabriknut.
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77. Linden.

390. Ernst, H,, Apotheker.
397. 1)r. Krüh er.
393. vr. Möller.
3,99. Moll, Herrn.

78. Lndivigsburg.

400. Freiherr Stael von Holstein.
7tt. Lünen.

401. Potthoff.

8t>. Liitgendortmnnd.

402. Schulte Noelle, Pfarrer.
403. Westcrmann, Ehren-Amtmann.

8i. Marten.

404. Haarman», Otto, Bierbranereibes.

8S. stliilspc.

40.9. WellerShano, Alb.

400. Hcfcndcbl, Fr.

30!. Münster i. W.

407. Groß, Peter, Rentier.

8-4. stiiederwengcrn.

403. Schulte, Cnrl.

8.5. Plettenberg.

409. Berghoff, Assessor.

8<». O.nerenburg.

410. Schultc-Ovcrberg.

87. stiemscheid.

411. Spennenian», Emil.

88. stiennebanm bei Hastlinghansen.

412. Boßelmann, Peter, Wirt.

8tt. stiiidinghnnsen.

413. Klöpper, Pfarrer.

stinhrort.

414. Huffmnnn, Amtsrichter.

i>i. Schalke.

415. Boniver, D., General Direktor,
Zeche Konsolidation.

410. Franken, Herin., Fabrikbesitzer.

stS. Schwelm.

417. Sternenberg, Aug.
413. Sternsuöcr

iiü. Schwerte.

419. Or. Munkcnbeck.

4M. Reu Hans, Tierarzt.
i» l Somborn.

! 421. Ehmann, W.
422. Strunk, D.
423. vr. Thomas.

Sprockhövel.

424. Knhlmann, H., Apotheker.

tt<». Stiepel.

425. Schimmel. Pfarrer.
Z>7. Stockum.

420. Berkhoff, Will,., Landwirt.
427. Gröpper, W.
423. Grunewald, Hanptiehrer.
429. Mentlcr, Hanptlehrer.
430. Ostcrmann, H.
431. Quellenberg, Wilh.
432. S ch u l z e - Belli n ghanscn , F.,

Ehren-?lmtma»n.

Z>8. Ueckendorf.

433. vc. Wirth.

Nemmingen-Laer.

434. Over hoff, E., Pfarrer.
llw. Unna.

435. Eichholz, Bürgermeister.

Nil. Volmarstein.

430. Schrveder, Aug., Fabrikant.
437. Wehbcrg, C., Gastlvirt.

433.
439
440
441
442

443.

l<!S. Vorhalle bei Herdecke.

Bröcking, Carl.
. Dnllmann, 2l.

. Hülsbcrg, H.

. Post, Louis.

. Siepmnnn, F., sttendant.

Vormholz.

ichilling, E., Lehrer.

i<» i. Wanne Vickern.

Hclliveg, Pfarrer.444.
445. Wrcde, Bikar.

v/ W.

10.5. Wannen.
ekonom.W inkeimann, A



1<tl» Wattenscheid.
447. DneSberg, Bcrgassessor, Zeck

Holland.
448. Or. Bonn in, L., Arzt.
449. Hallender, Direktor.

1O7 Weitmar.

459. von Bcrsword-Wallrabe.
451. Göckcr.

452. Holtgreve!!, Pfarrer.
453. Menniger, C., Bauunternehiner.
454. Or. Pickert.
455. Schlott, W.
456. Schultc-Herweling, Th.
457. Or. inecl. Wesel sch ei dt.

IO.^. Wengern.

45g. Bonnerinnnn, Rendanl.
459. Hölscher, C., Apotheker.
460. Lind, Otto.
461. Stessen, H.

ltttt. Werl.

462. Or. mscl. Mischer, Arzt.
463. Or. med. JiirgenS, Arzt.

litt. Werne.

464. Adriani, Direktor.
465. Kninpinann, C.
166. Luther, Pastor.
467. Reinhardt, Zeche Vollmond.
468. Or. Rein Hertz, Arzt.
469. Rnsing, Gnst., Oekonom.
479. Wort»!ann.

III. Westhofen.

471. Falkenberg, Pfarrer.
472. Or. med. Klug, W., ?lrzt.
473. Lohüinnn, C. 9t., Kaufmann.
474. Rabber, 3lmtma»n.

SIÄ. Wetter.

475. Albert, Gnst.
47<!. Blank, Znl.
477. Blank, H.
478. Bvnnhoff, Lndivig.
479. Bredt, 3t.

48(>. Brenschede, Ii'.
481. Bnschülnnn, 3t»d.
482. Goecker, Pfarrer.
483. tKravemann.
184. List. Apotheker.
485. Maller, Ernst, Amtmann.
486. Ortmann, Vikar.
187. Zehe mann, Gnst.

i 488. Schulte, H.
e 489. Schulze, Friedr., Kaufmann.

499. Vorsteher, G., Konnnerzicnrat.

> I i Wittede-Zlsseln.

491. Or. ZRiddclschulte.

114. Wiemelhausen.

492. Alpmann, Pfarrer.
493. Hoering, Direktor, Zeche Fnli»

Philipp.

115. Winz bei Hattingen.

494. Engelhardt, Baninspektor.
495. Natorp, Steuereinnehmer.

III». Witten.

496. Achenbach, H., Konditor.
497. Albert, Aug., Kaufmann.
498. Sil Verl, F. W.
499. Albert, W-, Witwe.
599. Alberts, F., Kaufmann.
591. Alfermann tztz Schweigmann.
592. Allendorf, H., Rechtsanwalt.
593. Alvermann, Gnst., Fabrikant.
594. Alstacde, Wilh.
595. Bach, A., Apotheker.
596. Batz, C., Lehrer.
597. Barth, Heinr.
598. Becker, F., Geschäftsführer.
599. Benke, Wilh.
519. Berger, Carl, Rentner.
5!1. Bcrger, zun. Carl, Kaufmann.
512. Bergmann, Ed., Rentner.
513. Berlemann, Rnd.
514. Brcmme, Oberlehrer.
515. Bitter, Bctriebofnhrcr.
5!6. Blank, G., .Kaufmann.
517. Bleichroth, G., Kanfinann.
518. Blenneniann, G., Uhrmacher.
519. Bveckinaun, Lehrer.
529. Boeder. Jos., Mehgcrmeister.
521. Bohde, L.
522. Borgmann, Fr., Gasthofbesitzer.
523. Botterniann, Otto.
521. Bormann, Herni., Buchhändler.
525. Born, I. H., Lehrer.
7»26. Or. mod. BoShamer.
527. Brabänder, Fr., 3tentier.
528. Brackmann, W., BnhnhvfSrcstanr
529. Prof. Brandstäter, Oberlehrer.
539. Bredt, Val., Kaufmann.
531. Breuer, Rudolf.
532. Or. insck. Brickcnstein.
533. Brinkin an », A., Rentier.



534. Brinkmann sou, G., Fabrikant.
535. Brinkmann fr., G., Fabrikant.
533. Brodt, C., Kaufmann.
537. Brodt, F., Knnfinann.
538. Brun, Ludwig, Kanfmnnn.
539. Bnchholz, Wilh., Kanfniann.
54». Bnchholz, Gnst., Kanfniann.
54l. Bnchthnl, T., Kanfmanii.
512. Bucksfeld, J»l., Apotheker.
543. Bnllmnnn, Schlachthof-Inspektor.
544. BnrckHardt, W.
545. Bürchaus, H., Kaiifiiianii.
543. Nnsa, Wilh., Betriebsführer.
547. Callenberg, H., Bandagiii.
548. Conzc, Lehrer.
549. Cron, F., Drogist.
559. Lc Claire, Aug., Kaufmann.
551. Le Claire, Fr., Kaufmann.
552. Cordes, Adolf, Kaufmann.
543. Christ, Gnst., Steiger.
554. Däche, Architekt.
555. Dahlhaus, Fr., Kaufmann.
556. Di eck, Will)., Ladcmeister.
557. Bischer, Armcnsekretär.
558. Dönhoff, H., Braucreibesitzer.
559. Dönhoff, W., Brancrcibesftzer.
569. Dreher, Lonis, Kaufmann.
561. Dreher, Redakteur.
562. Dünkelberg, W.
563. Diinnebacke, Witwe.
564. Dnnkmann, G., Kaufmann.
565. Eckardt, Eiiiil, Kaufmann.
566. Eckardt, Carl, Kaufmann.
567. Eicke, A., Handclsgärtner.
568. Engels, Heinr.
569. Erdmann, Otto, Bergrnt.
579. Erner, B., Gerichtskasscn-Rendnnt.
574. Fahrwinkel, Aug., Fabrikant.
572. Falkenroth, Friede., Lademeister.
573. Faust, Heinr., Zteiger.
574. Fantsch, O., Rechtsnnivalt.
575. Fischer, Aug. Kaufmann.
576. Fverst, Christ., Beigeordneter.
577. Frank, Alphvns, Fabritbesitzer.
578. Franke, Ernst.
579. Frnnzen, Architekt.
589. Fr n n zm a n n, H., Gerichtsvollzieher.
581. Freisewinkel, Lehrer.
582. Frese, Fr., eltersiu. Fabrikant.
583. Fricke & Cie.
584. Funcke, Fr., Rentier.
585. Funcke, Bergrat.
586. Funke, E., Wirt.
587. Fügner, Carl, Lehrer.
588. Gallads, Wilh., Kaufmann.
589. Gelbke, Aug., Tischlermeistcr.

599. Dr. mscl. Gerdes,
591. Gerling, Th., Ockonom.
592. Goebel, Fr., Hofphotograph.
593. Goebel, Rauinspektor.
594. Gerhards, Louis, Ztuckatenrmstr.
595. I)r. mecl. Gvrdes.

596. Graeber, M., Pfarrer.
597. Graefe, Carl, Kaufmann.
598. Graefe, R»d., Buchhändler.
599. Graefe, H. L., Wein Händler.
t>99. HaarhauS jan., I. P
<!91. 4)r. Haarmann, G., Bürgermstr.
692. Haarmann, Georg, Rentier.
693. Haarmann,Fr. tpark. Controlcnr.
694. Haarmann, Gust., Kaufmann.
695. Haarmann, I. H., Kaufmann.
696. Hager, Herm., Lederhnndlung.
697. Hahne, Fr., Pfandleiher.
698. Hahne, Gust., Direktor.
699. Hanf, Elias, Rentier.
619. Hanf, Moritz, Bankier.
611. Haren, Lehrer.
612. Harszewinkcl, Rechtsanwalt.
613. Hasse, Lehrer.
614. Hassel, G., Stndtsekretär.
615. Hedtknmp, H., Klempnermeistcr.
616. Heise, LouiS, Kaufmann.
617. von der Heide, Emil.
618. Hemmer, Carl, Kaufmann.
619. Hcmmerling, Hulda/Lehrerin.
629. Hemsoth, W., Fuhrunternehmer.
l>21. Hengsbach, H. W., Kaufmann.
622. Hcngslenberg, C., Kanfmniin.
623. Hcrzstein, Isidor, Kaufmann.
624. Hcrzstein, Jos., Kaufinaiin.

j 625. Hirsch, Carl, Kaufmann.
626. Hirse, Hch., Anstrcichermeister.
627. Hochkeppel, W.
l!28. Homberg, Gebr.
629. Höner, Ernst, Konditor.
639. Hr. Hof, Oberlehrer.
631. Höher, Carl, Barbier.
632. Höher, Fritz, Heilgehülfe.
633. Höher, Heinr., Zahnarzt.
634. Hummrich, W., Kaufmann.
635. Hütt, Alb., Buchbinder.
636. Ianson, -A'hrciiiermcistei.
637. Ioestcr, Fr., Ockonom.
638. Kahhcngst, Th., Photograhb.
639. Karl, Friede., Lehrer.
649. Kathngcn, Fr, Rentier.
641. Kellermann, Pfarrer.
642. Dr. meck. Kcmhermann,
643. Kcttler, Th., Sparkassen Rendant.
<!44. Kleine, Bcrgnssessor.

. 645. Klinker, Fr., Kaufmann.
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646, Klinker, Rnd., Kanfniann.
647, Frl. K locke, Lehrerin,
648, Kocster, Will,,, Eisenhandlniig.
649, Klutmann, Ed,, Kaufniann,
650, Knnpmnn», Ed,, Kaufmann,
651, Konetzky, B,, Buchhändler.
652, Korfinnnn sau,, H,, Kaufmann.
656. Kozlowsk«, B., Fabrikbesitzer.
654, Koenig, Fr., Superintendent,
655, I)r. mscl. Koenig, 3lrzt.
656, Körniger, H,, Danunternehmer,
657, Kvester, W. H., Kaufmann.
658, Koetzvld, B,, Buchhändler.
659, Kost Hans.
660, Krentler, E., Bnchdruckerei.
l!61, Kraushaar, E,, Wirt,
662, Dr. Krenzhage, Atusikdireklor,
666, Krnhöffcr, Will,., Restauratenr.
ll64. Krumme, A,, Oekonom,
6<i5. Krüger, H,, Buchhändler,
666. Kukolvsky, Ed., Lebrer,
667. Küppcrninnn, D., Zimnicrinstr.
668. Kürschner, F., Kaufmann,
669. Langelittig, Gl, Kaufmann,
670. Lautbarst, G,, Stadtrat,
671. Leesemnnn, B., Pfarrer.
672. Lcfnrth, F., Pfarrer.
676, Le»e, Hcinr., Kanfniann,
674. Lischeid, Adam, Kanfniann,
675, Linden banm, M,, Kanfniann,
ii76, Lindenbaum, S„ Kaufmann,
677, Loescwitz, I., Werkst, Vorsteher.
678, Loetz, Lehrer,
679, Lahde, Aug., Kaufmann,
680, Lohmann, Carl, Kaufmann.
681, Lohmannn, Fr., Fabrikbesitzer.
682, Lohnlann, Gast., Kaufmann,
686, Lahniann, Max, Fabrikbesitzer,
684, Lölvenstein, A,, Kanfmann,
i!85. Lüling, 3k, G., Maler,
666. Llinenbürgei, Fr., Banuntern.
687, Lubn, Will),, Buchbinder.
688, MarkS, Ed., Konditor,
689, MaSling, W., Fubrunternchiner,
690, Ällaser, F., Weinhändler,
691, Dr. ^MattheS, Gpmnas. Direktor,
692, Ntab, Ernst, Metzgernleister,
696, Mapberg, Carl,
694, Mniwcg, Ttadtbnumeister.
695, ?Rcier, Will).
696, Menget, C., ' cnffabrikant,
697, Merkens, 3iob,, Kaufniann,
698, Mertens, Aug., Kaufmann.
699, Metblcr, W,, Kaufmann.
700, Ateyer, C,, üicstauratenr.
701, MichelS, N,. Gastlvirt.

02 Moll sr,, F. W., Fabrikant,
06. Moll, Waldemar, Kaufmann,
04, Müllensiefen, H., Fabrikbesitzer.
05, Frl. M, Müllensiefen,
06, Müllensiefen, Th., Fabrikbesitzer.
07, Mnnscher, Hcinr,
08, Münte, C,, 'Glockengießer,
03, Ülachrodt, Gust,, Kaufinann,
10, Nasche, Jngenicnr,
11, 3citsch, A,, Berivaltnngssekretär,
12, iRoack, Th,, Kaufmann,
16. Ostlvald, Lehrer.
14. Dr. inscl. Overbeck,
>5. Pampus, W,
16, Pfannschilling, L,, Kanfniann,
17, Pipo, Carl, Kanfmann,
18, Plügge, Lehrer,
19, Pott, Aug., Rechtskonsulent,
20, Radeinncher, 5. Architekt.
21, Redger, Bildbauer.
22, Rehr, Amtsgerichtsrat.
26, R ein in gh a us, Lehrer,
24. Rcnnerl, Carl, Brennereibesitzer-
25. Reunert, Gust,, tadtrat.
26, Rheker, Aug., Restaurateur,
27, Itocholl, P., Slmtsgcrichtsral,
28, Rodenberg, E,, Zininiermeisler,
29. Roemer, Ö., Zinimcrineister,
60, ükößler, Paul, Rektor.
Gl, Rosenberg, Moritz, Kanfmann.
62. Rosenberg, S,, Kaufmann,
6.6, Rott, Horm,, Kanfmann,
64, Rnhrmann, Heinr., Kaufmann,
65. Rump, W., Apotheker,
66, Rüping, Fr., Kanfmann,
67. 3küping, Otto, Kausninnn.
68. Sandtiihler, L., tNetzgcrmeister.
69, Snndkübler, Will).
40. Sänger,Mob,, Kaufmann.
41. Schade, ?wdtrcntmeister.
42. IM, insck. Schäfer, Ar^t.
46. Schäfer, Fr. W., Rentier.
44. Dr. Schantz, esanitätk-rat,
45. Schartenberg, L., Kaufmann,
46. Schemmann, E., Kanfmann,
47. Schlicht c rle, H,, Kanfmann,
48. Schluck, Gust,, Mchgcrmeister,
49. Schluck, Carl, Bäckermeister.
50. Schluck, Friedr,, Bäckermeister,
51. Schluck, Witwe,
'52, Schluckebier, Ad., Lehrer,
'56. Schneider, Alb,, Fabrikbesitzer,
'54. Schvneberg, A,, Refiauratenr.
'55. Schöne berg, Fr., Konditor,
'56. Schöneberg, R„ Klempnermcister.
'57, Schröter, Prokurist,
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758. Schubert, A„ Faktor. f 781.
759. Schumann, G., Direktor. 782.

760. Schwabe, H., RcchnungSfiihrcr. 183.
761. Schwartz, Louis, Kaufmann. . <84.
762. Schwarz, Lehrer. 785.
766. Schwefer, Fr., Bäcker und Wirt. 786.
764 Schwicrmann, Will)., Wirt. <87.
765. Seidel, Carl, Rentier. l 788.
766. Seidel, G., Schichtmeister. 739.
767. Serbaes, Hugo, Direktor. 790.
768. Soeding, Fr., Fabrikbesitzer. 791.
769. Solbisky, Hugo, Fabrikbesitzer. f <92.
770. Spenncmann, Otto, Kapfmau». 793.
771. Stein, Schichtmeister. 794
772. Stein, Fr., Uhrmacher. 795.
773. Stichtcrnath, I., Steinbruchbes. 796.
774. StinShoff, G., Gerbcreibesitzer. 797.
775. Stockflcth, Berg-Assessor. <98.
776. Stratmann, Karl Kaufmann. <99.
777. Stratmann, zun. Karl, Kaufmann. 800.
778. Stutz., Ernst, Bergrefcrcndar. ^801.
779. Trottmann, H., Knnfmann. 802.
780. U m lanff, Leop., Lehrer. 803.

llntcrbcrg, H., Kaufuinnn.
Ntermann, H. Wwe.
Beltjcns, C., Dck. Bkaler.
Vettcbrodt, H., Schreincrmeister.
Benhoff, S chreinermeister.
Bogt, Alb., Buchhalter
Boß, Peter, Gasthofsbcsitzcr.
Wächter, Oberlehrer.
Wnskowsky, Carl.
WciszenfelS, Consl., der. Landm.
West Haus, Lehrer.
Weber, B., Zahnarzt.
Weber, Hch., Werkst.-Borsteher.
Wehrich, C., Ingenieur.
Wichagc, Carl, Fabrikbesitzer.
Wiel, Gnst., Kaufmann.
W inkelmnnn, Lehrer.
Winter, Diedr., Mvbelhnndlcr.
Wittmann, Kgl Eiscnb.-Direktor.
Wulich, H., Kaufmann.
Wolff, Gottfr.
Wolfstein, Samuel, Kaufmann.
Zeller, Bahnmeister.

Mir 1.897 angemeldete Mitglieder.

1. Janßcn, C. Alb., in Bochum. 11. Gntzmann, Oberlehrer, in Witten.
2. Reveling,Mctzgermstr.,i.Bommcrn. 12. Marx, D., in Witten.
3. Kohlhagc, D.^in Hagen. 13. K n a P m a n n , L., Kaufmann, i»
4. Hundt, Gust., in Hattingen. Witten.
5. Holten,eher,Joh.,Bauunternehmer 14. Möller, Hciur., ZRarkschcidcr in

in Lütgendortmund. Werne bei Langendreer.
6. Gcrdes, Alb., Konsul iu Madras. 15. Gante, Königl. Bcrgrat in Witten.
7. Böcker, Fricdr., Königl. Eisenbahn 16. Eichcngrün, S, Knnfm. in Witten

Direktor, in Witten. 17. Bormann, Friedr., Maurermeister
8. BLskcn, Ed., Blicherrevisor und in Witten.

HandelSlchrcr, in Witten. 18. Ovcrhoff, Ew., Markscheider in
9. Da Hins, Otto, HandclSgärtner in Witten.

Witten. 19. Reuter, Will,., snm, Friseur und

10. Dcppc, Pfarrer, in Witten. Barbier in Witten.

V. Korrespondierende Mitglieder.

1. Herr Ghmnasinl-Oberlehrcr Mummenthei in Wesel.



Neri ck t
des Vorstandes des Vereins für G?ts- und veiinatskunde

in der Grafschaft Mark
über das tHeschättsjalir !8ll5l»li.

Im Auftrags des Bvrstondcs erstattet in der ordentlichen Generalversammlung
zu Witten am Sg. Ztovcmver I89V

von Mr. Witt). Aug. H'cckt. Schriftführer.

1. Fn der außerordentlichen Generalversammlung vom NO. Fnni 1895
war zwar dem Porstande die Ermächtigung erteilt, die Erwerbung der
Korpvrntions-tliechte in die Wege zu leiteil mit der Befugnis, alles das-
jenige vorzunehmen, ivas zu dem dezeichneten Zwecke notwendig er¬
scheine. Es stellte sich jedoch alsbald heraus, das; in erster Linie dazu
eine, den Zwecken einer Korporation entsprechende durchgreifende Ab¬
änderung des bisherigen Statuts notwendig war. Nachdem, der Schrift
sichrer Pott einen dahin gehenden Entwurf vorgelegt hatte, wurden die
Herren Professor Brandstätcr, Lehrer Fügner und 1>r. mecl. Gordcs
beauftragt, diesen Entwurf zu prüfen und etwaige Porschläge zu Aen
dernngen zu machen. Diese Porschläge sind dann vom Schriftführer
Pott geprüft und bei der endgültigen Feststellung des Entwnrfes berück
sichtigt worden. Der Porstand war einhellig der Ansicht, daß, wenn
ihm auch die vvrgedachte Ermächtigungvon der Generalversammlung
erteilt worden sei, er sich dennoch nicht für befugt erachten könne, solche
umfassende Aenderungen, wie sie zur Erwerbung der KorPorationS-
Rechte notwendig und vorgesehen seien, an den Satmngen vorzunehmen,
ohne eine ausdrückliche Genehmigung der Generalversammlungein¬
zuholen, da nicht angenommen werden könne, das; die Generalversamm
lnng sich eines solchen, nur ihr allein zustehendenRechtes habe begebe»wollen.

Es wurde deshalb eine außerordentliche Generalversammlung auf
den 25. April 18W nach Witten in das Hötcl zum Adler mit der
Tagesordnung berufen:
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„Abänderung des ganzen Statuts zwecks Erwerbung der
K orpvrationSrechte."

In dieser Geueralversamnilung wurde der vom verstände vorgelegte
Entwurf eines neuen Statuts einstimmig angenommen, In dein neuen
Statut sind auch die Wünsche, die in früheren Generalversammlungen
inbetreff der Vereinfachung der Bekanntmachungen zur Berufung der
Generalversammlung und der Kostenersparnng dafür laut geworden sind,
berücksichtigtworden. Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt
jetzt nur noch durch einmalige, mindestens Tage vor dem Termine zu
bewirkende Bekanntmachung im öffentlichen Anzeiger zum Amtsblatt
der KöniglichenRegierung zu Arnsberg und außerdem, jedoch unbeschadet
der Gültigkeit der Berufung durch mindestens eine vom Borstande zu
bestimmende Zeitung. Erkunden und Rechtsgeschäfte, für Welche die Ge¬
setze eine Sondervollmacht erfordern, einschließlichder Prozeßführung in
jeder Parteirolle >verden mit der Befugnis zur Stellvertretung vom Bor
sitzenden oder dessen Stellvertreter, vom Schriftführer oder dessen Stell
Vertreter und von dem Mnsenms-Verwalter oder in dessen Stellvertretung
vom Kassenführer im Rainen des Vereins vollzogen, beziehungsweise
gethätigt. Zum Ausweis dieser Vorstandsmitglieder nach außen dient
eine Bescheinigung des Bürgermeisters der Stadt Witten darüber, daß
dieselben die gedachte» Aeinter im Porstande bekleiden. Zum Ausweis
dem Bürgermeister der Stadt Witte» gegenüber dienen die ordnnngs
mäßig unterschriebenen Protokolle.

Der Antrag auf Erteilung der Korporationsrechte ist mittelst
Jmmediat-Gesuches an Seine Majestät unser» Allergnädigsten Kaiser
und König vom 9. Oktober d. As. gestellt. Das Gesuch ist mit einer
besonderenEingabe an Seine Epeellenz den Oberpräsidenten der Provinz
Westfalen, Herrn Stndt in Münster eingereichtworden. Die Eiureichung
solcher Gesuche erfordert eingehende Vorbereitungen, die auch hier statt
gefunden haben; trotzdem darf man nicht hoffen, allen Anforderungen
genügt zu haben. Der Herr Oberpräsident Epcellenz hat noch ver
schiedene Anlagen zu dem Gesuche eingefordert, mit deren Herbeischaffung
der Vorstand gegenwärtig beschäftigt ist.

2. Die Uebersiedelung des Märkischen Mnsenms aus dein Sparkassen
Verwaltungs-Gcbäude in die alte Mädchenschuleau der Hauptstraße hat
im Anfange dieses Jahres stattgefunden. Herr Museums-Verwalter Born
hat sich der Ecbersiedelung und Renordnung des Museums mit großem
Fleiße unterzogen, was hier dankbar anerkannt werde» muß. Zur
Wiedereröffnung des Museums, wurden die städtischen Behörden der
Stadt Witten eingeladen: eine große Anzahl ihrer Mitglieder erschien
am W. September d. IS. Für die Besichtigung des Museums hat
der Vorstand eine Ordnung festgestellt und diese öffentlich bekannt ge
macht. Mitglieder des Vereins für Orts und Heimatskunde in der
Grafschaft Mark und deren Familie fFran und Kinder) haben freien
Zutritt. Es soll uns eine Freude chu,, wenn die Mitglieder, ins
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besondere die auswärtigen, von diesem Rechte fleißigen Gebrauch

machen. Sie werden das Museum, so klein es auch noch sein mag,

mit Befriedigung verlassen.

4. Die ordentliche Generalversammlung fand am 1. Dezember 1895

zu Witten im Hotel zum Adler statt. Dieselbe nahm die Verwaltung^

und Kassenberichte entgegen, ließ die vorgelegte Rechnung prüfen und

erteilte dem Kassierer, Herrn Sparkasscn-Ncndanten Kettler, Entlastung

für das Rechnungswesen des Jahres 1894/95, indem sie demselben zu

gleich für seine exakte Kassenführnng ans Antrag der Rechnungsprüfer

ihren Dank aussprach.

Die Einnahme betrug Mark 2656,49

9,'ach dem Turnus schieden aus dem Borstande die Herren Friedr.

Lohmann, Landrat Spnde, Dberlehrer Dr. Hof, Dr. wack. Gordes,

Friedr. Brinkmann souior, Hcinr. Schwabe und Aug. Pott. Diese

Herren wurden sämtlich wiedergewählt. Es wurde beschlossen, für 1894/9:>

wieder ein Jahrbuch herauszugeben, es dem Borstaude zu überlassen,

die Stärke der Auflage zu bestimmen und die Herren Fr. Wilh. Aug.

Pott und I. H. Born mit der Herausgabe wieder zu beauftrage».

Das nennte Jahrbuch ist in einer Stärke von 1299 Exemplaren gedruckt

und jeden, Mitgliede in einem Exemplare unentgeltlich zugestellt worden.

Der Hanshaltsvoranschlag für 1895/96 wurde in Einnahme und

Ausgabe aus 8999 Mk. festgesetzt.

Nach Erledigung der Tagesordnung hielt Herr Dr. weck. Earl

Faber aus Bochum einen mit vielem Beifall aufgenommenen launigen

Bortrag über Alt-Bochum, wofür der Herr Borsitzende Soeding dem

Herrn Bortragenden den Dank des Vereins aussprach.

4. An Beihülfen sind dem Verein in dein Berichtsjahre gewährt worden:

vom Landkreise Bochum .... Mark 1,59,—,

von Herrn N. 9t. in Witten als Bei¬

trag zu den dem Berein durch die

llebersiedelnng des Märkischen Mn

senilis in diesem Jahre entstandenen

anßergewöhnlichen Kosten.... „ 59,—,

von Herrn 9t. 9t. in Witten Beitrag

zu den anßergewöhnlichen Kosten

dieses Jahres „ 59,—,

Die Ausgabe . .

sodaß ein Baarbestand von
verblieb.

2572,89

Mark ,M,9I

Kreise Hattingen .

„ Schwelm .

Landkreise Dotmund .

Kreise Hamm . . .
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von Herrn 21. B. i» Witten Beitrag

zu den außergewöhnlichen Kasten

dieses Jahres Mark 62,oO,
van Herrn 21. 2i. in Witten Beitrag

zu den außergewöhnliche» Kasten

dieses JahreS ....... „ 17,50,
von Herrn 21. 21. in Herdede Beitrag

zu den anßergetvöhnlichen Kosten

dieses Jahres . „ 20,—.

Alten freundlichen Gedern sprechen nur auch an dieser Stelle unser»

herzliche» Dank ans.

0. Der Mitgliederdestand detrug denn Beginn des Geschäftsjahres
1800/90 828.

Im Berichtsjahre sind neu eingetreten 26
,<>-1.

In deniselden sind verstorden, verzogen, deziv. ausgetrete n 51

221itglieder; es verdleiden 606.

Jür das Geschäftsjahr 18'96/97 haden ihren Beitritt

angezeigt 19 Personen, sodass sich deini Beginne des Geschäfts

jahres 1896/97 ein Mitglieder Bestand von 822

ergiedt.

ll. Beden der naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Adteilnng isi

in, Berichtsjahre endlich auch eine industrielle Adteilnng in das Leden ge

treten. Den Borsitz hat der Königliche Bergrat Herr Jmncke üdernommen.

Mit dein Geschäftsjadre 1895/96 tvird das erste Jahrzehnt des

Bestehens unseres Bereins adgeschlossen. Wenn wir auch mit den dis

hierhin erzielten Erfolgen wohl zufrieden sind und allen herzlich danken,

die uns mit Rat und That dadei geholfen haden, so wolle» wir doch

verzichten, hier näher darauf einzugehen, es wird an anderer Stelle

geschehen. Der Borstand stredt mit aller Kraft nach der Schaffung

eines eigenen Heims. Die Bordedingung dafür ist die Erlangung der

Korporationsrechte und alsdann die Genehmigung zu einer Geldlotterie,

welche uns die Mittel zum Bau eines der Grafschaft Mark würdigen

Mnsenms-Gedäudes dringen soll. In dieses Gedände soll zunächst

die Märkische Industrie in Passender Darstellung ihren Einzug halten.

In unseren disherigen Bemühungen haden wir, das müssen wir mit

großem Danke anerkennen, viele Hülfe und Unterstützung in unserer

Märkischen Bevölkerung, wie auch dei den Behörden gefunden. Möge

dieses Wohlwollen uns auch in dem jetzt deginnenden zweiten Jahr

zehnt degleiten! Das ist unser herzlicher Wunsch und zugleich die

Bitte, welche nur an die Bewohner der Grafschaft Mark und an alle

Behörden richtein an redlichem Steeden, die Sache vorivärts zu dringen,

werden 'vir es nicht fehlen lassen.
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über deil l^taub und die Angelegeubeiten des 2Närkischen

^ilusettins zu Ivitten

üver das Geschäftsjahr 1895—96.

Erstattet in der ordentlichen Gcncralversmmiilnng des „Vereins für Orts- und
HeimotSkunde in der Grofschoft Mark" am 99. November 199N

von I. K. Mor-n.

kleine Herren! Mit dem heutigen Tage verabschieden wir das

erste Jahrzehnt unserer Bereinsarbeit. tsticht raitschende Festesfreude

verherrlicht und verherrliche diesen für uns so wichtigen Tag. Es gilt

für uns: „Wenn unser Leben köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und

Arbeit gewesen", und ernst muß unser Streben bleiben auch in der

,Folgezeit. — Zwischen Totenfest und fröhlicher Advents und Weih¬

nachtszeit fällt unser Jahresschluß und unser Jahresanfang: möchte uns

in nicht zu ferner Zeit ein frohes Weihnachten erblühen!

Wir haben guten Grund, die hinter uns liegende Zeit heute zu
beschließen mit Tank gegen Gott und mit einem : „Gloria iu exe-oGG l >oo!"

Das zweite Zahrzehnt aber dürfen, sollen und wollen wir beginnen

mit dem guten alten Wahlspruch:
„Guuüa cum cleo et. uilstl .Aue so!"

„Alles mit Gott, und nichts ohne ihn!" —

Wir sprachen im Berichte des Borjahres den Wunsch aus: „Möchte

es in Kürze gelingen, das erste Dsesuuiuin unserer gemeinsamen Ber¬

einsarbeit mit der Entstehung auch der Sektion zu 'beschließen, deren

Aufgabe es sein wird, die Entwickelung unserer wohl einzig und groß

artig dastehenden Märkischen Industrie im Märkischen Museum zu

veranschaulichen!" — Heute brauchen wir nicht mehr zu fragen: „Wo

ist der Alaun, der freudig seine Kenntnisse und seine Thatkraft diesem

schöne» Zwecke widmet?" - Es haben sich Männer gefunden, welche

nicht nur den Mut, sondern auch die Kraft und den ernsten Willen

haben, einen Teil ihrer Zeit dieser herrlichen, aber auch überaus

schwierigen Aufgabe zu widmen. — Die „industrielle Abteilung" unseres

Bereins ist am 7. März 1896 ins Leben getreten: sie hat nach längerer,

stiller Borbereitnng am W. November d. sf. mit einer ersten Borstands



sitzuug begonnen und zunächst die Gründung einer Unterabteilung für

„Nlvntnn-Jndustrie", sowie die Anbahnung der Unterabteilung für die

„Groß-Eisen-Jndustrie" beschlossen. Mit der herzlich erbetenen Unter

stütznng dieser Bestrebungen wird auch die Arbeit dieser Sektionen

fröhlich gedeihen. Glück ans!

Erster Borsitzender der Gesamt-Abteilnng für „Märkische Industrie"

ist Herr Bergrat Funcke in Dortmund, 2. Vorsitzender Herr Fabrik

besitzer Jugeuieur G. Brinckman» suu. in Witten; Beisitzer sind:

l. Herr Fabrikbesitzer Stadtrat Th. AUillensiefen zu Crengeldanz b.

Witten, 2. Herr Dber-Jugenieur Liß in Bochum, 6>. Herr Fabrikant

Kirchhofs in Fserlohn. Das Amt des Schriftführers dieser Abteilung

übernahm Herr Ingenieur Marx in Witten. -—

Herr Berg-Assessor Stockfleth in Witten führt den Borsitz in

der Abteilung für Montau-Industrie. Diese Unter-Abteilung wird in

Kürze die erste, evnstitnirende Versammlung einberufen.

Für das glückliche Weitergcdeihen der Abteilungen für Geschichte

nnd Naturkunde aber bürgen uns die Namen und Persönlichkeiten der

verehrten Herren Borsitzenden derselben. —

Unser Lagerbnch schloß am 18. November 1895 mit der Nr. 2946.

Der Gesamtwert der Sammlnngsschätze des Märkischen Museums be¬

zifferte sich damals ans
17926,16 Mk.

Hinzugekommen sind im letzten (16.) Geschäftsjahre 166 Nrn., ab¬

geschätzt auf: 2676,45 Mk.

Der Wert der geschenkten Gegenstände stellt sich ans 614,56 Mk.,

der Wert der Ankäufe auf 1698,75 „ ,

der Wert der unter Vorbehalt des Eigentumsrechtes

dein Museum überwiesenen Gegenstände ans . . 66,26 „ ,

8urnma wie oben . . 2676,45 Mk.

Hierzu kommt de r se hr mäßig geschätzte Taxwert der von dem Bereine

für das Märkische Museum neubeschafften Möbel im Betrage
von 579,56 Mk.

Es ergiebt sich somit der Gesamt-Wert des Märkischen Museums ans

Grund der Schätzung im Lagerbuche am 22. November 1896 auf:

1. Borbestand 17926,16 Mk.

2- Zugang 2676,45 „

6. neue. Möbel 579,56 „

8a. 8a. 26582,11 Mk.

Ehatsächlich ist derselbe ein viel größerer.

Das Lagerbnch wurde abgeschlossen am 22. November 1896 mit
der Nr. 6679.

Das wertvollste Geschenk, welches wir in die'em Jahre verzeichnen
durften, ist die von den Herren Fr. Socding und Fr. Brinkmann seu.

angekaufte, 278 leK schwere älteste Glocke aus der ev. Kirche in
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Herbede: ,Hn. Kaklmrina", gegossen 1482. Dieselbe soll aus dem

Kloster Cappenberg stammen und nach Aufhebung desselben durch

Napoleon I. der ev. Kirchengcineinde Herbede als Geschenk überwiesen

worden sein. — Dann folgen die Herren Gebrüder H. und Th. Müllen

siefen, Besitzer der Crengeldanzer Glashütte, welche ihre hochherzige

Freigebigkeit dem Mark. Museum , wiederholt bekundeten und uns ans

unsere Bitte bereitwilligst das zur Bcrglasnng der neu beschafften Tische.

Tafeln und Schränke notwendige Glas, ea. 60 gm vorzüglichstes Tafel

glas, überwiesen.

Herr Kaufmann Kliiting in Witten schenkte 2 starke Bände „Be

rechtignngs-Akten der Zeche Mcrcklingsbank b. Steinhansen, später

Lonisenglück", aus den Jahren 1701—1842,

Herr Schlosser Ehrh. Wittig: einen Cavallerie-Säbel (1866) und

einen Panzer und Helm der Südsee^Jnsnlaner (Samoa?),

Herr Berg Assessor Stockfleth: das Correetnr-Exemplar der von

ihm entworfenen „Geologischen Uebcrsichts- und Erzlagerstätten-Karte

der Berg-Reviere Oberhnusen, Werden, Hattingen und Witten im

Oberbergamtsbezirke Dortmund",

Herr Schreiner C. Geldmacher in Witten ein Kunstbild: „das

Doppelbild des Erlösers" und 2 geölte Tafeln aus Buchenholz,

der Kaufmann Herr C. Eckardt in Witten 2 Neujahrsknchen

Eisen ans den Jahren 1629 und 1748,

die Töchterschullchrcrin Frl. Cl. Schmitz in Witten Band 4 bis 4

des „MessiaS" (von Klopstock) ans dem Jahre 1770,

Herr Fr. Soeding ferner den „Anzeiger des germanischen National

museuins vom Jahre 1890" und den „Atlas zum Kataloge der im

gern,. Museum vorhandenen, zum Abdruck bestimmten geschnittenen

Holzstöcke vom XV. bis XVIII. Jahrhundert", (12 Tafeln),

die Lehrerin Frl. Heinnierling 0 gerahmte bibl. Bilder,

Herr I)r. mscl. Gordes diu. altrömische und altdeutsche Münzen,

der Ober-Sekundaner Vitcor Rcichwald ans Thnemonth eine eng

tische Goldmünze vom Jahre 1689,

Herr van Kempen >n Annen ein älteres Bild: „Die Huldigung

der Maria" darstellend (aufgel. Goldflitter),

Herr Gelbgießer Münte einen großen Krahn (Messing) ans dem

vorigen Jahrhundert,

Herr Werkmeister Hahn und Herr Th. Spennemann se 1 Pistole

(Percnssion),

Fräulein Lina Overhoff in Laer b. Bochum ein 1796 in Frank

furt a. Main verfertigtes, mit Handstickereien verziertes Ballkleid aus

Leinen-Battift und die dazu gehörenden seidenen Strümpfe,

Herr Rentner Wilhelm ^ternberg in Schwerte eine wertvolle

Bibel vom Jahre 1720,

Herr Gärtner Ad. Eick Hierselbst: „Des Herrn AbtS von Baliemont

Merkwürdigkeiten der Natur und Kunst ?c." (1716),
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Herr Buchhändler R. Gräfe den in diesem Jahre von dem Herrn

Gevmeter Rnd. Schinitz hier entworfenen und gezeichneten Plan von Witten,

Herr S. Kahn (fetzt in Cölnl einen antiken Schrank (Eichenholz ,
Frau Rektor Röscher 4 stark vergoldete GpPSfignren, (4 Genien

der Kunst des Gesanges und der Musik, Nachbildungen der in der

Siptinischen Capelle vorhandenen Original-Figuren, ein dem vereinigten

Musik-Direktor Ncidthardt gemachtes Geschenk),

Lehrerin Fräulein Foh. Klocke hier mehrere Bücher.

Der Löbliche Magistrat zu Witten überwies den Hanshalts-Etat

der Stadtgemeinde Witten für l895—99 nebst Bericht über die Ber

waltnng und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten für die Feit
vom k. 4. 1894 bis 81. 8. 1895,

Der Borstand des Allgem. Knappschafts-Bereins in Bochum: Die

„Rechnung^ und Bermögens-llebersicht der Kasse de? Allgemeinen

Knappschafts-Bereins zu Bochum für das Fahr 1895", sowie den

„BerwaltnngSbericht" dieses Bereins für das Fahr 1895,

Herr Pfarrer Th. Kupfch in Evingsen die von ihm verfaßte

Broschüre: „Zur Geschichte der Gemeinde Evingsen".

Dankend quittieren wir ferner über den regelmäßigen Zugang

folgender Zeitungen: 1. Rheinifch-Westfälische Zeitnng, 4. Dortmunder

Zeitung, 8. Hagener Zeitung, 4. Märkischer Sprecher, 5. Wittener

Zeitnng, 9. Wittener Tageblatt, 7. Märkisches Tageblatt.

Fn Tausch gingen ein:

I. die Zeitschrift des Berg. Gesch.-Bereins in Elberfeld, Fahr
gang l895, 81. Halbband,

4. „Beiträge zur Geschichte des Niederrheins", Fahrbuch des

Düsseldorfer Gesch. Bereins, 9. und 10. Band, 1895,

8. von demselben Berein: W. Jost: „Die Schnitzwerke am

Marstall des Fägerhofs zu Düsseldorf".

Angekauft wurden:

1. Eine äußerst wertvolle Sammlung von Coleopteren der

„antarktischen" Zone,

N 95 große und schöne Petrefakte ans dem hiesigen Stein

kohlengebirge,

8. H. Jellinghans: „Die westfälischen Ortsnamen nach ihren

Grundwörtern". Kiel und Leipzig 1899.

4. I großer Mörser vom Jahre Ulli, ( Rotguß),

5. 1 Herbar v. Fahre 1784 «8 Bände),

9. I Wiener Pendnle auf 4 Alabaster-Säulen ( 18^0).

Der llmzng des Museums aus dem städtischen Berwaltnngsgebändc

i» das frühere Schnlgebäude, Hauptstraße Nr. 19, nahm längere Zeil

in Anspruch. Da die 8 von uns noch nicht besetzten Klassenzimmer

erst nach Ostern frei wurden, die bisher von den Löblichen städtische»

Behörden uns überlassenen Räume aber bis 1. Februar n. e. geräumt



werden mußten, waren wir genötigt, den größten Teil der Möbel einst

weilen auf dem Bodenräume des Verwaltungsgebäudes unterzubringen.

Die Neueinrichtung wurde dann ferner dadurch verzögert, daß noch

eine Anzahl neuer Möbel zu beschaffen waren, und diese nicht sofort

fertig gestellt werden konnten. Ende September endlich war die Arbeit
vollendet, und wir hatten die Freude und Ehre, mit dem Besuche

unserer Löbliche» Stadtbehörden am 26. September d. I. das Museum

wieder eröffnen zu können. Wir sind dem Löblichen Magistrate und

dem verehrlichen Cvlleginm unserer Herren Stadtverordneten zu großem

Danke verpflichtet, daß sie uns nahezu 7 Jahre hindurch den Miets

betrag für die bisher von uns benutzten Räume erließen and geben

uns zuversichtlich der Hoffnung hin, daß sie auch fernerhin uns das

gleiche Wohlwollen bewahren werden, auch in Bezug auf den neuen

Mietsvertrag. Es war unumgänglich notwendig, zur Beaufsichtigung

unseres Museums einen Wärter anzustellen, dem vorläufig nur das

sehr bescheidene Gehalt von 15 Mk. pro Monat ausgesetzt werden

konnte. Derselbe, Veteran und Invalide W. Bergerhoff, — erhielt

in dem kleinen Flurzimmer des l. Stockes eine Schlafstelle und ist

verpflichtet, des Nachts dort zu schlafen, die Räume, Tische und Möbel

stets staubfrei zu halten, in den festgesetzten Stunden die Räume des

MusenmS zu öffnen und zu schließen, von R'ichtmitgliedern das fest

gesetzte Eintrittsgeld zu erheben und dieses am Schlüsse jedes Monats

an unseren Kassierer gegen Quittung abzuliefern.

Eine genaue Instruktion für den Wärter ist entworfen und erhielt

die Genehmigung des Vereinsvorstandes. — Fch halte es für meine

Pflicht, hier auch die am 1. Oetober d. F. in den hiesigen Zeitungen

veröffentlichten Satzungen unseres Museums zu registrieren.

Diese Bekanntmachung hat folgenden Wortlaut:

Satzungen des Märkischen Musculus zu Witten

— Hauptstraße Nr. l!>.

Das „Märkische Museum", welches wir dem Schutze aller ver

ehrlichen Besucher bestens empfehlen, ist mit Ausnahme der Tage, an

denen eine Neu resp. Einordnung desselben stattfindet, täglich geöffnet

des Vormittags von 6—12 Ehr, und in der Zeit

vom I .April bis l. Qktober des Nachmittags von l 6 Ehr,

vom l. Oktober bis 1. April „ „ „ 1—5 Ehr.

Mitglieder des „Vereins für Orts und Heimatskunde in

der Grafschaft Mark" und deren Familie «Frau und Kinder!

haben freien Zutritt.

Für alle NichtMitglieder dieses Vereins beträgt das Eintrittsgeld

m an alle» Wochentagen ü Person 50, — Kinder die Hälfte,

N des Sonntags ü Person (ohne Ausnahme) 25 Psg.
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Schal klaffen, welche unter Aufsicht ihrer Herreu Lehrer, resp.

Fräulein Lehrerinnen das Museum besuchen, zahlen pro ,Niub 10 Pfg.
Pereine, tvelche in eorpora erscheinen, erhalten nach vorgängiger

Anmeldnng bei dem Verivalter des Museums,

— Lehrer I. H. Born, Breitestraße 94, —

Zutritt zu dem ermäßigten Preise von 20 Pfg. pro Person.
Die im Mnsenm selbst von dem Wärter des Museums zu erhaltenden

Eintrittskarten berechtigen nur zum einmaligen Besuche des

Museums und sind nicht übertragbar.

Wer mutwillig, leichtfertig oder ans Bösheit Gegenstände des

Musenms entfernt, zertrümmert oder in irgend einer Weise beschädigt,

macht sich strafbar und wird, soweit dies möglich, zum Schadenersatz

angehaltein

Die ausgestellten Gegenstände dürfen nicht berührt werden.

Den Weisungen des Wärters ist unbedingt Folge zu leiste».

Etwaige Beschwerden sind in das im Zimmer unten links neben

der Bes nchsliste ausliegende Beschwerdebuch einzutragen, bezüglich an

den Verwalter des Museums schriftlich einzureichen.

Wer außerhalb der oben festgesetzten Zeit das Museum zu besuchen

wünscht, hat dies mindestens 2-i Stunden vorher bei dem Verwalter
des Museums zu beantragen.

Wer ohne Eintrittskarte oder mit einer früher ausgegebenen, resp.

schon einmal benutzte» Eintrittskarte im Mnsenmsgebäude angetroffen

wird, ist straffällig und kann von jedem Vorstandsmitgliede des „Vereins

für Orts und Heimatsknnde in der Grafschaft Mark", bezw. von dem

Wärter des Museums zum sofortigen Verlassen des Museums veranlaßt
werde».

Da die Zwecke des „Märkischen Museums" gemeinnützige sind und

die Eintrittsgelder zu Ankäufe» für das Museum bestimmt wurden,

darf sich der Vorstand der Hoffnung hingeben, daß die verehrlichcn Be

sncher von selbst alles vermeiden wollen und werden, was diesen

Satzungen widerstreitet.
Witten, den 1. Oktober 1896.

Der Vorstand des Vereins für Orts- und Heimatsknnde
in der Grafschaft Mark,

gez.: -Fr. Soeding, Aug. Pott, Born.

-i- -5

Zch schließe meinen diesjährigen Bericht mit einer Uebersicht über

die Eiitwickelnng unseres Vereins und unseres Mnsenms im Laufe des

ersten stahrzehnts.

Das Märkische Mnsenm wurde begründet am 18., resp. 20. Ao

vember 1886. Es fand sein erstes Heiin i» einigen Zimincrn des

Hanfes Witten, die Herr Friedr. Lohma»» uns gütigst zu vorläufiger

Benntznng überließ: dann wnrde es vorübergehend in einem eiligst ab
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gekleideten Bodenräume der Breddcschnle untergebracht, bis ihm das ver

ehrliche Kuratorium der Sparkasse iu Witten mit Bewilligung des

Löblichen Magistrats und des Löblichen Kollegiums der Stadtverordneten

zu Witten am I. Juni 1889 das zweite Obergeschoß im Sparkassen

Berwaltnngsgcbände gegen den sehr mäßigen Mietzins von 259 Mark

t>ro anno überließ. Ans ein unserseits eingereichtes Bittgesuch wurde

uns gütigst schon nach dem ersten Pierteljahre die Miete erlassen. Nach¬

dem das Museum am 25. September 1889 eröffnet worden, besichtigte

dasselbe im Auftrage Sr. Excellenz des Herrn Oberpräsidenten Stndt,

Herr Professor Dr. Landois am 2. Oktober 1889. Am 29. September,

resp. l. Oktober 1896 wurde das Museum, nachdem es wegen des Um¬

zuges vom 1 .^Dezember 1895 bis dahin geschlossen werden mußte, in
dem früheren Schnlgcbände Hanptskraße 19 wieder eröffnet. Es hat eine

völlige tlmgestaltnng desselben stattgefunden. Der Bestich ist seitdem
ein regerer als früher.

Die Zahl der Mitglieder des „ Bereins für Orts und Heimats-

knnde in der Grafschaft'Mark betrug:
am 27. November 1887-^-183,

„ 2. Dezember 1888 — 452,

„ 1. Dezember 1889 — 545,

„ 4. Januar 1891 — 629,

„ 15. Dezember 1891 — 758,

„ 29. November 1892 --- 743,

17. Dezember 1893 ---- 752,

16. Dezember 1894 — 789,

Dezember 1895 ----- 751,
29. November 1896 — 893.

Das Lagerbnch des Märkische» Museums schloß

am 25. November 1887 mit Nr. 445 abgeschätzt ans
2. Dezember 1888

24. November 1889

24. Dezember 1899
39. November 1891

29. November 1892

25. November 1893

11. Dezember 1894
18. November 1895

22. November 1896

811

1237

1525

1885

2168

247t'

2767

2946

397!'

2369,79 Mark,

3918,89 „

6649,29 „

8672,19 „

14866,26 „

15857,92 „

16587,98 „

17439,36 „

17926,16 „

29582,11 „



Kermlum, der erste Mt von Scheda,
e i >i e B e k e h r u n g s g o s ch i ch t e a u s d o in 1 2. Z a h r h n n dort

nach seinen eigenen Aufzeichnungen.
Bvrtrag, gehalten in der geschichtlichen Abteilung des Vereins für Orts- nnd
.sieimatSknndo in der Grafschaft Mark zn Witten am LI. Oetvber 1KX> van

M. Will). Aug. H'ott.

Wie Fhnon bekannt, bin ich seit längeren Jahren damit beschäftigt,
dein Leben und den Schriften Märkischer Schriftsteller nachzugehen.
Bei diesen Arbeiten habe ich manche recht interessante Personen an
getroffen, und mit einer derselben mächte ich Sie heute Abend bekannt
machen. Es ist Hermann, der erste Abt des Prämonstratenser Klosters
Scheda an der Ruhr.

Dieser Hermali» war ein geborener Jude ans dem Stamme Levi
nnd hieß vor seiner Bekehrung Fndas, sein Bater hieß David und
seine Mutter Sephora; er stammte ans Köln; das Fahr seiner Geburt
wird etwa 1109 gewesen sein. ')

i) Die von Hermann selbst ln lateinischer Sprache auf die Bitten Bieler
nnd namentlich ans die Mahnung clncS Ordensbruders NamcnS Heinrich verfaßte
Lebensbeschreibungbefindet sich in dem Anhange der Beilagen unter VI II zu dem
Werke Joh. Diederichs von Steinen, ev.-luth. Prediger zn Frömern: Parze Be
schreibnng der Hochndelichen Gotteshäuser Cappenberg und Scheda, wie auch des
HochadelichenStifts Averndorp und des Kloster? Wcddinghausen. Dortmund.
Hm Verlag Gottschalk Dicderich Baedekers. Dorr befindet sieh in der Schedischen
Historie Seite 49 bis 59 ein kurzer AnSzug ans der Lebensbeschreibungin deutscher
Sprache. Eine deutsche Uebersetznngder ersten 15 Kapitel befindet sich in der
Weslphalia, Zeitschrift für Geschichte nnd AlterthumSkundeWcstphalens und Rhein
lands. Herausgegebenvon vr. Ladung Troß. 9. Jahrgang. Hamm 1K2t>. Eine voll
ständige deutsche llebcrsetzung der Lebensbeschreibung hat der Bicar Augustin
Hüsing geliefert und befindet sich als Anhang in dessen Buche: Der hl. Gottfried,
Gras von Cappenberg, Prämonstratenscr Mönch, nnd dnS Kloster Cappenberg.
Münster 16W. In dem Leben des Grafen Gottfried von Cappenberg, nach der Ausgabe
derNonumsntalZermauias. übersetztvon Or.G.Hertel, wird Capitel 9 über Hermann
Folgendes berichtet: Dies haben wir gesagt wegen der Gnade, welche Gott zg
unserer Zeit geübt hat an einem hebräischenBruder, dem nach vielen Irrwegen
Gottes Gnade zuvorkam; und er fing an, mit glühendem Verlangen den christlichen
Glauben zu untersuchen. Er disputirtc also und besprach sich mit Christen über
das Gesetz nnd die Propheten. Als sie ihm sagten nach den Worten dcS Apostels,
daß eine Decke vor seinem Herzen hänge, gedachteer, daß diese nicht besser als
durch das Zeichen des Kreuzes weggenommen werden könne; nnd er begann sich
zn bekreuzigen, doch heimlichans Furcht vor den Inden, lind weil die Inden
Zeichen verlangten, begann er durch eifriges Fasten und Beten ein Zeichen von
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I» seiner Jugend hatte er einen Traum, »vorüber er Folgendes

erzählt»

„Fch war dreizehn Fahre alt, als ich im Traume sah, wie der

romische Kaiser Heinrich, Borpänger des Königs Lothar, das ganze

Besitztum eines mächtigen Fürsten, der Plötzlich gestorben war, geerbt

hatte. Derselbe König, so schaute ich, kam zu mir und schenkte mir

ein Pserd von schneeweißer Farbe, und bewunderungswürdigem Baue,

wie auch einen Gürtel, aus Gold in künstlichster Arbeit gewebt, an dem

ein seidenes Geldtäschchen hing, welches siebe» schwere Geldmünzen in

sich schloß. Wisse, sagte er, als er mir alles dieses übergab, daß Her¬

zöge und Fürsten darvb sehr unwillig sind, daß ich dir solche Wohl

thaten erweise, lind dennoch »verde ich dem viel Größeres hinzufügen

und dir das gesamte Gut des verstorbenen Fürsten zum Besitze geben. Als

ich nun für eine solche Freigebigkeit meine» gebührenden Dank aussprach,

wurde ich mit jenem herrlichen» Gürtel umgürtet; ich bestieg das Pferd

und gelangte an Seite des Königs in dessen Palast. Dort erhielt ich

in der Gesellschaft seiner Freunde zunächst dem Könige als dessen größter

Freund meinen Platz und genoß mit ihm ans derselben Schüssel ein Gericht, das

aus den verschiedenartigste»» Kräutern und Wurzeln bereitet war. Erfreut

vou diesen» Gerichte erwachte ich. Wenngleich noch jung, so habe ich

dennoch in jugendlichen» Leichtsinn das Ungewöhnliche, was ich geschaut,

nicht gleichgültig erachtet, sondern indem ich es für »vichtig genug hielt,

daß mir die Borgeschichte gedeutet »verde, ging ich zu meinen» Ber

wandten, Nmnens Isaae, einen» Manne, der zu der Zeit bei de»» Jude»»

in großem Ansehen stand. Fch bat ihn, er möge mir de» Tranni, de»

ich ihn» in seinen Einzelheiten erzählte, aber nicht verstand, erkläre»».

Dieser aber, der nur Berstnndnis hatte für das, was des Fleisches ist,

verkündete mir, daß irdisches Glück mir zu Teil »verde» würde, indem

er sagte, unter den» Pferd sei versinnbildet, daß ich einst eine vornehme

Gott zu fordern, wodurch er merken könnte, ob er GottcS Gnade zu erlangen ge¬
würdigt wurde. Als er dies eifriger betrieb, siehe, da sieht er sich an Christi
Thron stehen nnd ein goldenes Kreuz auf der Schulter des Herrn glänzen, und
da er einige von den Juden dabei stehen sieht, sagte er» „Werdet ihr jetzt nicht
anerkennen, daß dieser es ist, von dein JesaiaS sagt» Uno seine Herrschaft ist ge
macht auf seiner schütter?" Und durch ein solches Zeichen nun schon vollständig
bekehrt, strebte er darnach, auch einige von den Seinen von dem jüdischen Un
ginnben zu befreien» und als er nach Mainz in das Haus seiner Verwandten kam,
»»ahn» er seinen noch kleinen Bruder bei der Hand und versuchteihn mit List aus
der »».»litte der Juden aus der «tndi» zu entführe»». Aber auf Veranstaltung des
Bösen fing er an, sich zu verirren, indem er mit dem Knaben durch die Straßen
im Kreise herumging, so daß er die Pforte, au? der er herausgehen wollte, nicht
finden konnte, lind da er mit diesen» Umherirren im Kreise sehr geplagt wnrde,
sah er erst ei», daß diese Verirrung vom Bösen ausging, bewahrte seilte Stirn
mit dem Zeichen des KrcuzeS und entfloh vergnügt, nachdem seine Augen anf-
gcthan waren und er die Pforte gefunden hatte, lind nachdem er ans diese Weise
de»» .Knaben mit sich entführt hatte, empfing er kurze Zeil darauf zugleich mit
jenem die Gnade der Taufe und wurde, da Gottes Güte ihn begleitete, mit
eben demselben nicht lange darauf mit unserer Kriegsgenosfcnschaftvereinigt.



und schöne Fra» mir wählen würde, — nnter den Geibinünzen, die in

dem Täschchen verbergen, daß ich große Reichtümer mir erwerben würde,

nnter dem Gastmahle, dem ich mit dem Kaiser gefeiert, daß ich bei

weitem der Hervorragendste nnter den Tilden sein würde,

jedoch viel augenscheinlicher ist dieses Gesicht längere Zeit nachher

durch die göttliche Gnade in besonderer Freigebigkeit an mir verwirklicht

worden, wie die nachfolgende Deutung dieser Bision lehren und die Ber

wirklichnng derselben bewahrheiten wird. "

Sieben'Jahre später kam Judas des Handels wegen, wie ihn alle

Inden betrieben, »ach Mainz, Ivo ein großer Handelsverkehr der Kauf

lente statt hatte. Zu derselben Zeit verweilte dort der deutsche König'

Kothar, in dessen« Gefolge sich der Bischof von Münster Gngelbert "

befand"!. Der Bischof wurde vom Könige durch Reichsangelegenheiten

') Lothar wurde erst am 4, Juni 1133 durch Papst Jnnocenz II, im Lateran
zu Rom zum Kaiser gekrönt, Böhmer, RsAeMa, Die Urkunden von Konrad I.

- Heinrich VII., S. 110,
2) Judas nennt den Bischof von Münster Engclbertus, G. von Kleinsorgen

Kirchengcschichte von Wcstphalcn II. Teil Z, 1! nennt ilm Engelbcrrns oder Eg
bcrtns, nach den Chroniken und Urkundenheißt er ebenfalls Eghbertus, Egbcrtns,
EcbertnS, vor seiner Erhebung ans den bischöflichen Stuhl war er Scholaster und
Domdechnnt zu Cöln. Die Geschichtsguellcndes Bistums Münster, I, '21. 1(17,
346, 347. Ill, 139, 298, Erhard, RsZöLta. bistorias ^VsstknlnwII, 4, 5, 6, i.
Imoamblst, UrkundenbnchI, 201.

Es ist trotz einiger Bedenket«, die nachher erwähnt werden sollen, mit
Hüsing angenommen, daß die Zusammenkunft des Judas mit dem Bisehof Eebert
von Münster in Mainz im Jahre 1129 stattgefundenbabc, wonach sich daS Geburts¬
jahr deS Judas ans 1109 ergiebt, da er nach seinem Berichte 20 Jahre alt war,
als er in Geschäften nach Mainz reiste. Daß der König Lothar 1129 in Mainz
gewesen, steht zwar urkundlich nicht fest, ist aber wahrscheinlich, An« 8, März 1129
war Lothar in Duisburg und bestätigt daselbst den Bürgern der Königlichen Villa
Duisburg daS von ihnen vor dem Herzoge Walram (von Limburg) als Forst¬
meister des dasigen Waldes bewieseneund durch Urteil erhaltene Recht, daß ihnen
gestattet sei, in gedachtem Walde so viele steine zu brechen, als sie zum Bauen
und sonst brauchen. Unter den Zeugen Lothars erscheint EcbertnS inonastsrisir-ii^.
Unomnlzlst, UrknndcnbuchI, 200, 201, Erhard, ÜsAsstn II, 5. Der König hielr
sich damals gewöhnlichin Goslar ans, wo wir ihn am 24, März 1129 nndeii,
Böhmer, UsMsta von 311—1313 Nr. 2106. Hier feierte Lothar auch daS Osterfest
am 12. April, Am 16, Mai 1129 war große Fürsten-Versammlung zu Eorvev
in Gegenwart deS Königs, Erhard, das. Nr, 1517, Am 2. Juni dess, I,, Pfingsten,
wohnte Lothar der Einweihung der ServatinSkirche in Quedlinburg bei und kehrte
dann wieder nach Goslar zurück, wo Mitte Juni die Erzbischöfe von Mainz,
Magdeburg, Bremen und Salzburg nebst einer großen Anzahl der geistlichen und
weltlichen Fürsten Sachsen? versammelt waren, um ohne Zweifel die Vorbereitungen
zu einem neuen Heereszng nach dem Rhein und einer neuen Belagerung Spciers
zu treffen. Unter den Anwesenden befand sich Bischof Eebert von Münster,
welcher au« 13. Juni 1129 in einer Urkunde Lothar? als Zeuge erscheint, Erhard,
das. Nr, 1520, Schate», ^nualinin Uaclerbornsimium, Nnrs 1, 721. Noch am
17. Juni war Lothar zu Goslar, Wenig später zog er mit einem sächsischen
Heere an den Rhein und eröffnete um die Mitte Juli die zweite Belagerung
Spciers, welche sich das ganze Jahr hindurch hinzog. Erst um Neujahr 1130
öffnete Speier dem Könige die Thore. Schaten, Hnnnlium Uaäerborrwnmu'.u,
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länger hingehalten, als er erwartet hatte. Da infolgedessen das Geld

in seiner Börse zur Neige gegangen war, sah er sich genötigt, von

Hildas Geld zu leihen. Dieser nahm von ihm gegen die Gewohnheit

der Juden keine Bürgschaft, da er die hervorragende Treue eines solchen

Mannes als genügende Bürgschaft erachtete. Als /.»gas oder heimkehrte,

und seine Eltern und Freunde dieses erfuhren, machten sie ihm unter

Dcheltworten schwere Borwürse und nannten es üder das Maß ver

tranensselig, ohne jegliche Bürgschaft jemandem Geld zu leihen und de

sonders einem Manne, der fortwährend von vielen Arbeiten in Anspruch

genommen sei, da Judas doch nässe, daß die Juden gewohnt seien,

mehr als den doppelten Betrag als Bürgschaft zu fordern. Darum

waren sie der Ansicht, daß er sich sofort zu dein genannten Bischof de

geben und dort so lange verweilen müsse, bis er die ganze Schuld

zurückerhalten hätte. Weil sie aber befürchteten, er möchte ans Ber

anlassnng des Bischofes von der Liebe zu seinem väterlichen Glanben

ablassen und in die christlichen Geheimnisse eingeweiht werden, wenn er

lbiu-?! I x-,A. 722. Die Belagerung von Speier dauerte somn ungefähr sechs
Monate. Der Bischof Ecbert besaß das Vertrauen des Nönigs Lothar in hohem
Maße, und es ist anzunehmen, daß der König während dieser langen Belagcrungs-
zeit ihn z» sich beschieden hat, um mit ihm in Relchsangclegenhciren zu verhandeln
und diese Verhandlungen wurden dann abseits vom Lager in Mainz statt¬
gefunden haben. Im Herbst 1129 wurde Gebert in sein Bistum zurückgekehrt
und es würde dann auch mit der Erzählung des Judas in Einklang zu bringeil
sein, daß sich der Bischof während der fünfmonatlichen Anwesenheit deS Judas" in
Münster, etwa von Ansang November !129 bis Ende März (Ostern) 1190 in
seinem Bistum sich aufgehalten habe, was für das eventuell in Betracht kommende
Jahr 1127 nicht wohl zutreffen würde. So ganz zweifelsohne ist die Sache aber
nicht. Nach Schate», l, 714 ist Graf Gottfried von Cappenberg am 13. Januar 1127
gestorben, von Klcinsorgen, II, 5 gicbt sogar 1126 als das Todesjahr an) wenn
dies richtig ist, dann Hütte Judas 1129 den Grafen Gottfried in Cappenberg,
nicht antreffen können, sonder» nur noch den Grafen Otto, welcher erst 1171
starb. Er sagt aber wörtlich: Horum itagua eomitum oo oosnobitarum rs-
roliNoKam osrnous oonversatiooam etc. Demnach müßte das Zusammentreffen
sogar noch vor 1127 stattgefunden haben. Der Vorgänger des Bischofs Gebert,,
der Bischof Theoderich starb erst am 28. Februar 1127, Erhard, a. n. O. S. 4,
und Eckert regierte von 1127- 1132.

Für die Richtigkeit des Jahres 1129 ist noch die Thatsache anzuführen, daß.
Gebert l 129 das durch den Grafen Otto von Cappenberg gestiftete Kloster Barlar
bestätigt und dicS dürfte die Gelegenheit gewesen sein, welche Judas im Gefolge
des Bischofs nach Cappenberg führte. Erhard n. a. O. S. 6, Kindlinger,
Münsterische Beiträge zur Geschichte Deutschlands, hauptsächlich Westfalens,
III. Band, 2. Abteilung S. 14. 15. 16. 17, wo sich die Urkunde befindet.

Nach dieser Urkunde ist es aber ganz unzweifelhaft, daß Graf Gottsried zur
Zeil dieser Bestätigung nicht gelebt hat, denn es heißt darin von dein Stifter Otto:
ob mci Mreutumgus suorum suisgus a uuanimi trotris (Zoüstreeli notsrnom
momorlam, chusüem kratris, gui eoclsm xslo aaosnsus tuerak.

Demnach bleibt nnr die Erklärung übrig, daß das Jahr 1129 zwar richtig
ist, d aß Jiidas aber, welcher die Lebensbeschreibung erst in späteren Jahren auf
das Drängen anderer Personen abgefaßt hat, sich in seiner Erinnerung geirrt,
wenn er angenommen hat, daß er bei seiner ersten Anwesenheit auf Cappenberg
auch den Grafen Gottfried dort gesehen habe.



nötigenfalls länger bei dein Bischof verweilen würde, so warben sie für

Geld einen hochbetagten Juden Namens Baruch, dessen Schub und

Leitung er anvertraut wurde. So kam Judas denn auf den Nat seiner

Eltern und Freunde nach der Stadt Münster, woselbst der Bischof residierte.

Er suchte den Bischof auf und teilte ich» mit, das; er nicht eher zu seinen

Eltern zurückzukehren wagen dürfe, bis er das Geld empfangen hätte.

Da der Bischof jedoch für den Augenblick die Schuld nicht bezahlen

konnte, so behielt er Judas beinahe zwanzig Woche» bei sich. Während

dieses Zeitraumes verkündete der Bischof seiner Gewohnheit gemäs;

recht oft das göttliche Wort, und Judas, von jugendlicher Neugierde

getrieben, gesellte sich seinen Zuhörern bei. Der Bischof verstand es,

aus dem Schatze seines Wissens Neues und Altes hervorzulaugen, das

Neue durch das Alte genugsam zu begründen und das Alte Testament

zum Neuen in Beziehung zu bringen, indem er sagte, das; gewisse Ge

böte buchstäblich, andere aber sinnbildlich zu fassen seien, wie er

den» auch diese in der schönsten Weise zu deuten verstand. In seiner

Predigt bediente sich der Bischof auch folgenden Bergleiches: „Während

die Juden gleichsam wie unvernünftige Geschöpfe in solchen Dinge» sich

mit dem leeren Buchstaben begnügen gleich der Spreu, erquicken sich

die Christen, wie es vernünftigen Menschen geziemt, in geistiger Er

kenntnis mit dem äusserst süssen Weizeukorn dieser Spreu."

Solches und AehnlicheS aber hörte Judas den Bischof um so bc

gieriger und lieber sprechen, als er jenes, was der Bischof aus dem

alten Testamente vorbrachte, sich genau erinnerte, oft in den hebräischen

Büchern gelesen» zu haben. Judas dachte öfters über das Gehörte

nach und prägte es seinem Gedächtnis tief ein.

Die Christen aber, die da sahen, wie Judas den Predigten so

aufmerksam zuhörte, schauten ihn mit großer Bewunderung an und

fragten ihn, ob ihm das bischöfliche Wort gefallen habe, und er ant

wartete ihnen, das; es ihn teils mehr, teils weniger erfreut habe.

Die Christen wünschten ihm Glück ob seiner Wißbegierde, sprachen

ihr Mitleid über seinen Irrglauben aufrichtigen Herzens aus, und in

dem sie ihm die Barmherzigkeit und Gnade Gottes namentlich an dem

Beispiele des Apostels Paulus, der vordem als Saulus ein Bersolger

des christlichen Glaubens gewesen war, priesen, suchten sie ihn zu ge

Winnen, das drückende Joch des mosaischen Gesetzes abzuwerfen und

das süße Joch Christi auf sich z» nehmen. Im Laufe der Zeit wurde

er in Folge häusiger Ermunterung geneigter, die kirchlichen Geheimnisse

-mit mehr Fleiß zu erforsche» und ging darum noch nicht andächtig,

aber doch wißbegierig zur Kirche, vor der er ehedem wie vor einem

Götzentempel Scheu empfand. Unter den vielen künstlich eiselirten und

gemalte» Bildwerken, die er sich dort eingehend ansah, bemerkte er ein

sonderbares Bild. Cr sah nämlich einen und denselben Menschen so

wohl erniedrigt als erhöht, wie ein ehrloser Mensch verworfen und

zugleich glorreich und wunderbar am Kreuze hängend, und dort thronend



unaussprechlich erhaben und gleichsam vrrgottlicht durch die Kunst des

Pinsels. Er gesteht, daß er gestaunt und geglaubt habe, dieses Gemälde

sei ei» Bild, wie das Heidentum, durch mannigfache Jrrthümer irre

geleitet, solche sich zu schaffen gewohnt war, und seine Pharisäische

Bildung habe ihn dieses leicht für wahr halten lassen.

Sei» Erzieher Barneh aber forschte danach, was Judas trieb, und

als er erfuhr, daß dieser verschiedentlich die Zusammenkünfte der Christen

besuche und die Schwelle der Gotteshäuser überschreite, fuhr er ihn

hart an, daß er seinem Schutze anempfohlen sei und drohte ihm, daß

er all' seine unerlaubten neugierigen Bemühungen zu den Dhreu seiner

Eltern bringen würde. Judas aber horte nicht ans seine Drohungen

und Borhaltnngen und solgte nur um so eifriger seiner aufsteigende»

Wißbegierde, zumal er sich unter dem Schutze des Bischofs sicher fühlte.

Er besuchte oft die Schule» der Geistlichen und erhielt von ihnen Bücher,

und indem er in ihnen die Eigentümlichkeiten der einzelnen Buchstaben

scharf betrachtete, fing er plötzlich zum Erstaunen der Zuhörer au, die

Buchstaben zu Silben und die Silben zu Wörter» ohne Anderer Be

lehruug zu einen, und so lernte er in kurzer Zeit die Kuusk, dir

Schriften zu lesen, was er jedoch nicht sich, sondern der Gnade

Gottes zuschrieb.

Zu derselben Zeit als Judas in Münster verweilte, hielt sich dort

auch der Abt Rupert', von Deutz ans, nach dem Bericht des Judas

ein Mann von scharfem Berstande, beredt in Worten und äußerst ge

lehrt sowohl in geistlichen als weltlichen Wissenschaften. Als Judas

diesen Manu sah, ersuchte er ihn, mit ihm zu disputiere» und Rupert

versprach ihm, sobald Drt und Zeit es erlauben würde», ihm über

alles was er wolle, der Vernunft und der Schrift gemäß Aufschluß z»

geben. Diese Disputation kam zustande, und es wird Sie gewiß in

teressiere», z» erfahren, welchen Inhalt diese, im l D Jahrhundert ge

haltene Glaubensdisputatiou zwischen einem Juden und einem Christen

hatte. Sie werden vielleicht daraus entnehmen, daß es Judas an

Scharfsinn und Beredtsamkeit, wie an aufmerksamer Beobachtung dessen,

was er sah und hörte, ebenso wenig mangelte, als er uns dessen von

Rupert versichert, wobei aber zu berücksichtigen ist, daß Judas erst

W Jahre alt war, während der Abt Rupert sich jedenfalls schon in

einem vorgerückteren Alter befand.

Judas also führte folgendes aus: Ihr Christen habt gegen die

Juden ein große? Vorurteil, indem Ihr dieselben, als ob sie tote

Hunde seien, mit Fluch und Abschen bespeiet, da ihr doch lehrt, daß

ch Mcrner Teschenmacher, ^uuales, ?ars Lseuncla, l'ngz 416, Ausgabe Von
Ditlnnar, nennt Rupert „vir äoetissimus" und Gerhard von Klcinsorgcn berichtet
in seiner Kirchengcschichte von Westphalen und angrenzenden Oertcrn unterm
Jahre 1124, Teil I, S. öi)4 von ihm: Im Jahre 1124 hat im Ruhme gelebek
und mit Wundcrzeichcngeleuchtet Rupertus Abt zu Deut; beb Köln, welchen der
Erzlüschof zu Köln FriedericnS dahin berufen und verordnet hatte.
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Gott dieselben sich von Alters her ans alle» Kölker» zu seinem geliebten

Volk erivählt und er sie gewürdigt hat, ihnen die vollendetste Norm

seiner Gerechtigkeit, der sie im Leben nach achten und so als Heilige,

gleichwie er heilig ist, leben sollten, nicht allein öffentlich anzubefehlen,

sondern auch mit eigener Hand auf steinerne Tafeln zu schreiben. Zeuge

dessen sind jene Worte, die täglich in seinem Munde abgewägt werden:

„Er verkündet sein Wort an Iaeob, und seine Gerechtigkeit und Gericht

a» Israel. Nicht hat er solches gethan jeder Nation und nicht hat er

ihnen seine Gerichte offenbart." Ihr aber, geblendet von übeergrvßem

Neide ob der göttlichen Wohlthate» an uns, haltet vor allen Sterblichen

die für verhaßt, welche Gott dem Herrn mehr denn alle Völker ehr

würdig und lieblich sind, wie ihr selbst leset und anerkennet.

Jedoch wir ertragen geduldig und gleichmütig die Schmähungen

und Verhöhnungen der Menschen und befolgen treu das Gesetz Gottes

und seine Vorschriften. Denn besser ist es uns, in die Hände der

Mrnschen zu fallen, als ablassen vom Gesetz unseres Gottes. Was

hätte man wohl mehr zu fürchten, den Haß der Menschen oder den

Gottes zu trage»? von Nienschen verachtet oder von Gott verflucht z»

werden? Im göttlichen Gesetze aber stehet geschrieben: „Verflucht sei

jeder, der nicht in allem verharrt, was geschrieben steht in diesem

Vnche." So wie in diesem Worte unsere gesetzliche Gerechtigkeit gegen

alle Eure Entfremdung durch unüberwindliches Ansehen ihr Recht findet,

so auch wird Euer Hochmut augenscheinlich verworfen, mit dem Ihr

ohne Grund die Verbindlichkeit des Gesetzes von Euch weiset und uns,

die wir gemäß der väterlichen Satzungen zu jener Verbindlichkeit halte»,

gottlos verschmähet. Da es nämlich allgemein heißt: Verflucht, der

nicht Alles beachtet, was in diesem Vnche steht, so wird Nichts ans

geschieden und ausgenommen: Ihr aber beachtet das Gesetz, wie Ihr

selbst sagt, nicht, sondern wollt es vielmehr als Richter, was lächerlich

z» sagen ist, nach Eurem Willen verbessern, indem ihr Einiges zwar

hochachtet, das klebrige aber entweder als thöricht zurückweiset, oder

als geheimnisvoll in anderm Sinne, als es geschrieben steht, auffasset

und so durch einfältige und abergläubische Umbildungen verderbt. In

Wahrheit eine thörichte Vermessenheit und ganz und gar lächerliche

Unvernunft, daß Menschen das verbessern wollen, was Gott geordnet

und den Menschen zu befolgen unter schrecklichen Drohungen anbefohlen

hat. Dieser Drohungen habt Ihr, Christen, Euch schuldig gemacht, da

ihr Euch als Richter über das Gesetz aufwerfet und so als Gegner

desselben überführt seid. Denn um inzwischen ans Vielen eines, was

zu Eurer Verdammung schon genügt, anzuführen, — ihr, die ihr Euch

der Beachtung des Gesetzes rühmt, warum widerstreitet ihr demselben

in offenkundiger Gottlosigkeit durch Euren Götzendienst? Denn sehet,

wie ich es mit eigenen Äugen beachtet habe, bei Euch gilt als Pflicht,
die großen Bildwerke in Eure» Tempeln, seien sie gemalt oder durch

dir Bildhauerkunst hergestellt, anzubeten; möchtet ihr dann doch
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lieber das Abbild jedes andern beliebigen Dinges zu Eurem Verderben

anbeten, als das eines gekreuzigten Menschen. Denn wenn schon nach

Gesetzes Willen jeder verflucht ist, der am Holze hängt, »in wie viel

mehr ihr, die ihr sogar den, der am Holze hängt, verehret? Ebenso

wenn jeder, wie die Schrift an anderer Stelle besagt, verflucht ist, der

seine Hoffnung setzt in einen Menschen, um wie viel schwererer Ver

werfnng macht ihr Euch dann schuldig, die ihr ans einen Gekreuzigten

vertraut? Dir Thorheit dieses Aberglaubens verheimlicht ihr nicht nur

nicht, sondern da ihr sogar, was bei weitem lasterhafter ist, Euch deren

rühmt, tragt ihr Eure Sünden wie Sodoma offen zur Schan. Eins

von beiden also wähle, entweder zeige, wenn d» vielleicht es kannst,

die Gültigkeit Eures verabscheuungswerten Cultns, oder wenn du das

nicht kannst, so bekenne, weil es nichtsanderssein kann,beschämt diesen ver

dammlichen Irrglauben und überhaupt jeden, der dem Gesetze widerspricht.

Hieraus antwortete Rupert: Durch all' das, ums du als unpassend

mir vorzuhalten geglaubt hast, bin ich ganz und gar nicht geängstigt

worden, da mir zur Verteidigung und Begründung der Wahrheit

unserer Religio» eine Fülle von Beweisen selbst ans Euren Büchern

zu Gebote steht, durch die nur, gleichwie geschützt mit undurchdring

licheni Schilde, im Stande sind, den Pfeilen Eurer Einwendungen

sicher zu begegnen nnd sie zurückzuweisen. Damit null ich Dir, wenn

Du geduldig nur folgen nullst, in handgreiflicher Begründung zeigen,

daß unser Götzendienst, wie Du ihn nennst, die Kille kindlicher Ver

ehrnng in sich schließt und vom Lichte der vollen Wahrheit durchleuchtet

ist. Das Verbrechen des Götzendienstes, was Dn uns vorzuwerfen

wagst, verabscheuen und verwerfen nur voll und ganz nnd umfassen

mit aller Treue die Verehrung des einen wahren Gottes, nnd nicht

beten nur, wie Dn uns andichtest, das Abbild des Gekreuzigten oder

einer andern Sache als Götzenbild an, sondern nur versinnbilden durch

des Kreuzes Form das anbetnngswürdige Leiden Christi, insofern, als

wir seinen Tod durch das Abbild des Kreuzes, an dem er, um uns

von dem Fluche des Gesetzes zu befreien, für uns als Schuldiger ge

Haugen hat, in frommer Ehrfurcht darstellen nnd inniger durch die

Liebe zu ihm entflammt werden, indem nur fort und fort bedenken,

wie er, der ganz nnd gar von jeder Sünde frei, einen so schimpflichen

Tod für uns erlitten hat, nnd indem nur in frommem "Andenken öfters

erwägen, was nur, in vielen nnd großen Sünden verstrickt, für die

Erweisung seiner Liebe zu ertragen schuldig sind. Eine solche Idee

liegt im Allgemeinen allen unser» Bildern, die Dn siehst, zu Grunde,

im besonder» aber sind die Bilder für einfältige und ungebildete Leute

darum beliebt worden, damit die, welche nicht imstande sind, durch

Lesung der Bücher das Leiden unseres Erlösers kennen zu lernen, durch

Darstellung des Kreuzes den Preis unserer Erlösung anschauen können.

Was also uns die Bücher darstellen, eben dasselbe wird dem ungebildeten
Volke durch dir Bilder veranschaulicht. Damit Dir nun aber die Gr



brauche unserer Religion nicht allein durch die menschliche Gerannst

geklärt sein mögen, so mögen sie auch durch das Ansehen des alten

Testamentes beleuchtet werden. Denn etwas dem Aehnliches teilt uns

auch die alte Geschichte mit. Als nämlich beim Einzug der Kinder

Israels in das gelobte Land die Söhne Rubens und die Söhne Gad's

und die Hälfte des Stammes Manasse zum Lande der Berheißnng

zurückgekehrt, bis z» den Hügeln des Jordans gelangt waren, errichteten

sie dort eine» Altar von gewaltiger Größe. Der Herr hatte nun aber

im Gesetze besohlen, daß die Kinder Israels zur Feier der Dpfer ins>

gesamt einen Altar haben sollten, und zwar an dem Drte, den er

selbst zur Anrufung der Macht seiner Majestät erwählt hatte, und der

damals zu Silo war und in hohen Ehren stand. Als nun diese That
der Nachkommen Rubens und Gad's den Kindern Israels bekannt

geworden war, wurden diese heftig erregt gegen jene als Ilebertreter

des Gesetzes und griffen zu den Waffen, um die verwegene Gesetzes

losigkeit an ihnen zu strafe». Jedoch sie befolgten den klugen Rat,

sich des Pergießens von Brnderblnt so lange zu enthalten, bis sie durch

dir Nachforschung von Gesandten der einzelnen Stämme die Beranlassnng

zu einem solchen linternehmen in Erfahrung gebracht hätten. Als diese

nun dort anlangten und ihnen Borhaltnng machten, daß sie sich unter

sangen hätten, einen Altar zu bauen, erhielten sie von ihnen folgende

Antwort: Der allmächtige Gott, unser Herr, weiß es: wenn wir dem

Geiste des Gesetzes untren den Altar aufgerichtet haben, so möge seil?

Schutz von uns weichen und uns in diesem Augenblicke strafen, —

»nd wenn wir in der Absicht es getha» haben, um Brandvpfer, Speise

und Friedensopfer darauf zu legen, so möge er selbst es nntersnchen

und richten, — wenn nicht vielmehr in dem Gedanken und der Be

sorgnis, daß wir sprachen: Mvrgen werden seine Söhne z» unscrn

Söhnen sagen: Was ist zwischen Euch und dem Herrn, dem Gotte

Israels? Der Herr hat als Grenze gesetzt zwischen uns und Euch,

o Söhne Rubens und Söhne Gad's, den Fluß Jordan, und darum

habt ihr keinen Anteil an dem Herrn, lind ans diesen Grund hin

werden Eure Söhne unsere Söhne der Furcht des Herrn entfremden.

Wir hielten also fiir besser und sprachen: Laßt uns erbauen einen

Altar nicht zu Brandopfern, nicht um Friedensopfer darzubringen,

sondern zum Zeugnis zwischen uns lind Euch, nnsern Nachkommen und

Euren Nachkommen, daß wir dem Herrn dienen wollen.

So wie also jene einen Altar bauten, nicht um aus demselben

Brand und Schlachtopfer darzubringen, sondern um durch dieses Zeugnis

sich und ihre Nachkommenschaft als zum Bolke Gottes gehörig zu be

künden, so halten auch wir !» ähnlicher Weise da? Bildnis des Königes

Christi in großen Ehren wegen dessen, der an demselben gehangen hat,

dem wir jedoch göttliche Ehre nichtsdestoweniger erweisen, da wir uns

freuen, durch dasselbe zur Gemeinschaft der Heiligen und zur Erbschaft

des ewigen Heils zu gelangen.



Fn dieser Weise begegnete Rupert den Einwendungen des Fndas,

allein dieser vermochte, wie er sagt, nicht, die Worte der lieblichen

Rede mit den Dhren des Herzens zu vernehmen, und mit den Rügen

des Geistes, aus dem der Nebel der jüdischen Finsternis lagerte, das

"picht der Wahrheit zu schauen. Nach diesem Norfalle trat ein anderer

ilmstand ein, welcher dem Fndas einen mächtigen Antrieb zur Be

kehrnng bot. Eines Tages lieh, der Bischof seinem Hans Berwalter

Rickmar eine halbe Portion gtbackenes Semmelmehl und gebratenes

Fleisch zum Mittagsmahle übergeben. Rickmar aber, ein Mann voll

frommer Gesinnung, setzte sofort ans reiner Liebe zu Fndas,, diesem,

welcher neben ihm saß, das, was ihm der Bischof geschickt hatte, vor.

während er sich selbst nur mit Brot und Wasser begnügte, wie er es in

Frömmigkeit gewöhnt war. Fndas empfand darüber nicht so sehr Freude,

sondern war vielmehr nicht wenig erstaunt, daß der heilige Mann, den

er geradezu für gesetzlos und gottlos hielt, die Tugend der Liebe in so

hohem Matze besaß, besonders gegen Fndas, den er als Feind seiner

Religion eher hätte verachten, als lieben können, indem er sich der Worte

des Gesetzes erinnerte: „Liebe deine» Freund und hasse deinen Feind.""

Rickmar aber, ein wahrer Freund der Borschrift des Evangeliums, das

da sagt: Liebet eure Feinde, und thnt wohl denen, die euch hassen, vcr

stand es nicht allein, seinen Glaubensgenossen, sondern überhaupt allen

Menschen wohl zu thnn. Darum war er bemüht, Fndas Beweise

seiner Liebe zu geben und ihn durch liebevolle Worte zu ermahnen und

zu beschwören, den väterlichen Irrglauben abzulegen und Ehristnm zu

gewinnen. Als er aber bemerkte, daß er durch die Worte der Liebe

das felsenharte Herz des Fndas zur Hingabe an den wahre» Glanben

nicht erweichen konnte, erinnerte er sich der Worte des Apostels, daß

die Fnden Feichen verlangen. Darum machte er dem Fndas in allem

Ernst einen Borschlag, wenn er ein glühendes Eisen in seiner bloßen

Hand, wie es wohl geschah, zum Beweise des Glanbens trage, und er

in keiner Weise dadurch verletzt werde, Fndas den Nebel des Unglanbens

vvn seinem Herzen entfernen und die heilige Taufe gläubig annehmen

solle, wenn aber seine Hand Brandmale aufweise, dann solle es in dem

Ermessen des Fndas liegen, zn thnn was er wolle, und Rickmar wolle
ihn nicht weiter überreden.

Diesen ernst gemeinten Borschlag nahm Fndas dankbaren Herzens

an, und Rickmar selbst, hocherfreut darüber, weil er dessen Bekehrung

für gesichert hielt, eilte zum Bischof und bat ihn, er möge zur Feier

dieses Glanbenszeugnisses das Eisen gnädigst weihen. Der Bischof

bewunderte und lobte zwar die Festigkeit des Glanbens Rickmar's, aber

in größerer Schärfe der Unterscheidung erachtete er den Wunsch des

selben weniger gottesfürchtig, als überschwänglich. Keineswegs dürfe

man durch Derartiges Gott versuchen, sondern man müsse ihn vielmehr

demütig anflehen, daß er, der das Heil aller Menschen wolle und ge

neigt sei, sie zur Erkenntnis der Wahrheit zn führen, wie und wann



es ihn beliebe, in Barmherzigkeit durch die Wahrheit Verwirrung
des Unglaubens hebe und den Irrenden zum Junger der Wahrheit
nmwaudle. Uebrigens aber, sagte der Bischof, brauche mau zu diesem
Zwecke von Gott kein Zeichen zu erbitten, viel weniger erwarten, da
es seiner Allmacht ein Leichtes sei, ohne alles Wunder durch bloße
unsichtbare Heimsuchung der Gnade zur Bekehrung zu führen, wen er
wolle, und ein Zeichen, welches äußerlich sich zeige, sei ohne Wert,
wenn Gott selbst nicht innerlich im Herzen des Menschen durch seine
Gnade wirke. Dies führte der Bischof noch weiter aus und schloß mit
den Worten: Selig die, welche nicht sehen und doch glauben. So ver
»ichtete der Bischof den Bund ihrer Vereinbarung, auf dessen Ausgang
beide, Nickinar sowohl als Judas, gleich begierig waren, nicht so sehr
dadurch, daß er ihn durch sein bischöfliches Ansehen verhinderte, als
vielmehr, daß er beide durch die handgreifliche Wahrheit seiner Gründe
überzeugte.

Untcrdeß ließ Judas den Bischof, in der Erwartung, die Schuld
zurückzuempfangen, nicht auS dem Auge und folgte ihm in der Regel,
wenn er die verschiedenen Orte seines Bistums besuchte. So traf es
sich, daß er einst in der Begleitung deö Bischofs zum Kloster Cappen
berg kam. Z Judas teilt uns darüber folgendes mit: Die Brüder

I) Am 61. Mai 1122, NM Tage der hl. Patronella gaben die Grafen Gottfried
und Otto von Cappenberg in Gegenwart ihrer Dienstmannen die feierliche Er
klärung ab, daß sie um ihres Seelenheils willen sich und einige von ihren Gütern
Gott, der nllerseligstcn Jungfrau Maria, dein Chore der seligen Apostel und allen
Heiligen für künftig weihetcn, daß sie die Burg CappenbergHebst anderen eigenen
Hofen und Vorwerken: Werne, Nethe, Alstcdcn, Heil, Cappenberg mit allen be
hörigen Wiesen und Weiden, Wegen, Sümpfen und Wässern, Mühlen, Wäldern
und Feldern in die Hände des Bruder Norbert zum Nutzen und Frommen der
Ordensbrüder übergäben, die künftig nach den apostolischen Einrichtungen und
nach der Regel des hl. Augustin unter der Zucht und Leitung Norberts hiersclbst
Gott dienen würden. Norbert dagegen gab das Versprechen, daß er aus den:
Kloster Prämonstrnt eifrige und tüchtige Geistliche nach Cappenberg schicken und
hier die Leitung als erster Propst selbst übernehmen werde.

H Norbert war von vornehmer Abkunft, er lebte längere Zeit am Hofe des
Erzbischofs Friedrich von Cöln (1099—1131) und Kaiser Heinrichs V. (1105—1125).
Er war ein schöner Mann und mit vielen Gaben des Geistes ausgestattet- Er
stand als Kanonikus von Tanten in der Kölner Kirche in hohem Ansehen,- ein ihm
angebotenes Bisthum schlug er ans. Die ihm zuströmenden Schätze erlaubten
ihm, die Vorteile deS weltlichen LebcnS nach seinem Gefallen zu genießen, und
er ließ sich gehen, ohne sich um die Furcht GotteS zu kümmern. "Eines Tages
ritt er mit einem Diener nach Breden. Unterwegs überraschte ihn eine Regem
wölke, aus welcher Blitze zuckten, Donner rollten, waS umso ungelegener war,
weil Ortschaften, um unterzukommen, weit entfernt waren. Und als er selbst
zugleich mit seinem Begleiter in Verwirrung geriet, trachte plötzlich vor ihm ein
Donner mit einem Blitz, schrecklich anzuhören und anzuschauen, zur Erde und
öffnete dieselbe in die Tiefe ungefähr eine Körperlänge. Daraus stieg ein ent¬
setzlicher Geruch empor. Norbert selbst war vom Pferde zu Boden gestürzt und
glaubte eine Stimme zu vernehmen, als ob ihn jemand anklagte. Als er durch
diese wieder zur Besinnung gekommen war und sich schon zur Reue gewendet
hatte, wiederholte er das Wort des Psalmistcn, der da sagt: „Laß ab vom Bösen

3
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Gottfried und Otto, Grafen, vornehmen nnd königlichen^) Geschlechts,

verließen in rosiger Bliite der Jugend, entzündet vom Feuer göttlicher

Liebe alles, was sie an Annehmlichkeit dieses Lebens besaßen oder be-

sitzen konnten, anS lebendiger Hinneigung zu Christo und wandelten

die Burg selbst, mitsamt einer hinreichenden Anzahl von Gütern väter

liehen Besitztums, die sie freudig in der Einfalt ihres Herzens Gott

opferten, zu einem Kloster von Clerikeru nach der Regel des heiligen

Augustin um. Da sie sich aber nicht verhehlten, daß es zur Boll

kommenheit gehöre, nicht allein das Seiuige, sondern auch sich selbst

zu verlassen, so nahmen sie als eifrige Jünger der evangelischen Boll

kommenheit zugleich mit der Hingabe ihrer Habe auch selbst das Ordens

kleid nnd beugten in Sanftmut ihren Nacken unter das Joch eines

anderen Lenkers und waren bemüht, allen Brüdern in vollendeter

Demut zuvorzukommen, so wie sie auch au weltlicher Würde vordem

und thue Gutes." Zu Hanse angelangt, zog er unter der äußeren Kleidung eln
härenes Gewand an, machte sich die Bekümmernis und die Reue über sein vcr
gangeneS Leben zum Borsah und übergab sich dem Kloster Scgcbcrg (siegburg)
und dem Abt Cono, einem Manne von heiligem Wandel, durch dessen vortreffliche
Lehren und Unterweisung er in der Furcht und Liebe Gottes fortschritt. Im
Jahre 111b empfing er zu Cöln die Diakonats- und Priesterweihe und, trat von
da an in Tanten und Umgegend als Bußprediger auf. Im Jahre 1118 erschien
er auf dem Concll zu Fritzlar, um sich wegen seiner Bußkleidung und seines
PredlgtamtcS zu verantworten. Bon dort wandte er sich an den Papst Gelastus,
der Ende desselben Jahres zu Dt. Gilles in Frankreich weilte? von diesem erhielt
er die Erlaubnis zum Reisen und die volle Freiheit zu predigen. Schon vorher
hatte er dein Erzbischof Friedrich von Cöln alles erstattet, was er van Lehen und
Einkünften von seiner Hand empfangen hatte. Er verkaufte nun seine Häuser
und alles klebrige, was er entweder aus väterlichem Erbteil oder von anderer
Seite als Erbe "besaß, samt seinem ganzen Hausgerät und verteilte den Er>öS
unter die Armen, während er nur seine priesterlichen Gewänder und den Betrag
von 10 Mark zurückbehielt und begab sich, von zwei Brüdern begleitet, auf die
Pilgcrschaft. Später verteilte er auch noch das zurückbehaltene Geld unter die
Armen nnd zog, nur mit einem wollenen Rock bekleidet nnd einen Mantel ange-
than, barfuß durch die Lande. Nachdem er schon 1120 den Grund zum Bau des
Klosters Prdmontrd oder Prämonstratum bei Laon gelegt, wo er am 2Z. Dezember112l
den Prämonstratcnscrorden gründete, indem er und seine Anhänger nach der Regel
deS heiligen Augnstin zu einem beständigen Gemeinwesen sich verpflichteten, war
er im Spätherbst desselben Jahres nach Cöln gekommen, um dort Reliquien zu
sammeln, welche seinem Kloster zum Schutz gegen das Böse dienen sollten. Hier
fand eine Begegnung Norberts mit Gottsried und Otto von Cappenberg statt.
Gottfried eröffnete dem Norbert sein Vorhaben, „alle seine Güter zu verlassen
nnd freiwilliger Armut sich zu ergeben". Auch auf seinen Bruder Otto machte
Norbert einen solchen Eindruck, daß auch er allmählich und schritt vor Schritt
die Welt zu verachten anfing und denselben Vorsatz zu einem heiligmäßlgen Leben
faßte, der in seinem Bruder schon längst hervorleuchtete.

Leben des heiligen Norbert, Erzbischofs von Magdeburg. Nach der Ausgabe
der Nonumsuta (4orms.uia.s übersetzt Von Dr. G. Hertel, S. 49. 50. Hüsing
n. n. O. S. 16. 17. 18.

') Die CaPPcnbcrgcr Grafen waren mit dem fränkischen und hohenslaufischm
Kaiserhausc und mit Richenza, der Gemahlin Lothars, verwandt.

Hüsing a. a. O. S. 82.



dieselben überragt hatten. Als Judas die fromme Lebensweise der

Grafen und der Mönche sah und ihre, seiner Meinung nach entehrende

Kahlheit der Tonsur, die Gcringhcit der Kleidung, die vielfachen Ab

tötungen des Fleisches, die fortwährenden Gebete und Nachtwachen,

hielt er sie für unglücklich, da er meinte, daß sie ohne Frucht der Be

lohnung in eitler Hoffnung ihre Mühen trügen. Daher empfand er

große Traner über jene, die er elendig erachtete, und aus der Tiefe

seines Herzens aufseufzend, fing er an bei sich gewissermaßen gegen Gott

hinsichtlich dieser Fragen zu rechten: O Gott, wie unermeßlich sind die

Tiefen deiner Gerichte, daß du solche gutwollendc Mensche», deine

Diener, die nach dir aus ganzem Herzen streben, von deinen Satzungen

abweichen läßt und ihnen, die da abgeirrt sind, den Weg der Wahrheit,

durch die sie gerettet »verde» könnten, verborgen hältst, — welche alle

Ergötzlichkeiten der Welt verachten, um dir allein zu folgen und dich zu

lieben erwählt und all' ihre Sorgen voll Vertrauen auf dich gelegt

haben, die aus Liebe zu dir die Marter solcher Mühen, schwerer als

der Tod, ans sich genommen haben? Nicht ist es dir eigen, der du den

Erdkreis in Gerechtigkeit richtest, und dessen gesamten Wege Barm

Herzigkeit und Wahrheit sind, - nicht ist es dir eigen, daß du die,

welche dir dienen, abweisest, die dich lieben, verleugnest, denen, die dich

suchen und nach dir streben, dich verbirgst. Denn deine Stimme ist

es ja, die da sagt: Ich liebe die, welche mich lieben, und die, welche

früh Morgens wachen, »verde» mich finden; du hast ja diese Worte

voll der Barmherzigkeit durch den Mund des Propheten gesprochen:

Ich will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und

lebe. Der du also die Sünder zun» Leben hinleitest, sie zur Bekehrung

anreizest, damit sie zum Leben gelangen, — dir würdig und deiner

Güte und Barmherzigkeit, die unermeßlich, ist es eigen, daß du dich

diesen Brüdern, die sich in strenger Buße dir zugewendet haben, in

überreicher Erbarmung znlvendest, wie du anders wo durch den Propheten

gnädig es verheiße»» hast: „Bekehret Euch, so »verde ich mich Euch zu

wenden." Diesen Worten der Verheißung gemäß hast du einst die

dreitägige Buße der Niniviten angenommen, und das Schwert deiner

Gerechtigkeit, welches schon über ihnen hing, in barmherziger Per

zeihung abgewendet; durch dieses Beispiel hast du offenkundig gezeigt,

mit welch' väterlicher Liebe du die Buße und das Heil der Sünder

verlangst. Du, o Herr, sanft und milde und voll Barmherzigkeit gegen

die, welche dich anrufen, »venu gegen alle, um wie viel dann nicht gegen

diese deine Diener, welche nicht drei Tage lang, wie einst die Niniviten,

sondern ununterbrochen Buße thuen, und ans Liebe zu dir nicht allein

der Welt und den», was in der Welt ist, sondern auch, was viel

schwerer ist, sich selbst in voller Demut und Selbstverachtnng entsagt

haben?

Indem Judas in der Naivität und Aufwallung seines edlen

Herzens so gewissermaßen richtend mit Gott stritt, entstand plötzlich in
3»



ihm eine gewaltige Ungewißheit und Unruhe über die Verschiedenheit
nnd den Widerstreit der jüdischen und christlichenSatzungen. Senn
da es ihm schien, daß es demjenigen,dessen Wesen Liebe und dessen
Urteil barmherzig, ganz nnd gar gezieme, seine Diener, welche in Wahr
heit, gemäß der Worte des Psalms, den ganzen Tag für ihn sich ab
töteten, den Weg der Wahrheit zu zeigen, sing er an, in sich zu
schwanken und zu zweifeln, ob vielleicht die Juden im Irrtum sich bc
fänden und die Christen den Weg der Gebote wandeln möchten. Denn
wenn Gott bisher an der Beachtung der Gesetzesvorschriften Gefallen
hätte, so hätte er die Juden, die sie beachteten, nicht so sehr der Hülfe
seiner Gnade entbehren lassen, daß er sie, ihrer Güter nnd ihres Bater
landes beraubt, durch alle Bationen der Erde weit nnd breit zerstreute.

Im Gegenteil aber, wenn er die Gemeinschaft der christlichen
Religion verurteilte, so würde er es nicht zugelassen haben, daß die
sich so sehr über den ganzen Erdkreis ausgebreitet und Macht gewonnen
hätten. -— Bon diesem Zweifel erfüllt, war er schwankend und unsicher,
ivohin er sich wenden, welchen Weg er am besten einschlagen sollte;
er wußte nicht, wie das enden sollte. So war Judas unvermerkt in
die größte» Kämpfe sich widerstreitender Gedanken geraten, nnd indem
er sich der Worte, die er früher über die Bekehrung des Apostels
Panlns ans christlichem Munde gehört hatte, erinnerte, wendete er sich
bald ganz und gar zerknirscht zu Gott hin nnd bat ihn unter Thränen,
er möge ihn dahin führen, Ivo er in Demut seinen Geboten gehorsam sei.

Gegen Ostern des Jahres 11U0 erhielt Judas die Schuld von
dem Bischof Gebert zurückgezahlt, nnd er kehrte dann nach Cllln, seinem
Wohnorte, zurück. Während des fünfmonatlichenAufenthalts in Münster
hatte» mächtige Eindrücke ans Judas gewirkt, nnd er trug von nun an
den Stachel des Zweifels in seinem Herzen, welcher sich immer tiefer
einbohrte. Sein Hofmeister Baruch klagte ihn, wie er ihm früher
gedroht hatte, bei seinen Eltern und Freunden an, indem er versicherte,
daß Judas gegen das Berbot mit so großem Eifer nnd Freundschaft
den Ehristen zugethan gewesen sei, daß er weniger mehr als Jude
denn als Ehrist gelten könne. Durch diese Anklagen des Barnch wurde
dem Judas in hohem Maße das Wohlwollen seiner Eltern und Freunde
genommen. Bon diesem Feinde wurde jedoch Judas bald befreit, indem
den Barnch alsbald ein heftiges, schmerzhaftes Fieber überfiel, an dem
er innerhalb l'i Tagen starb. Die Befreiung von diesem Feinde gab
dem Judas wieder größeres Bcrtranen ans die Barmherzigkeit Gottes,
sodaß er alsbald Gott anflehte, er möge ihm den Weg der Wahrheit
in nächtlicher Bision gnädig enthüllen.

In der folgenden Zeit sehen wir Judas die verschiedensten Mittel
in Anwendnng bringen, um zur Gewißheit zu gelangen; er betete nnd
fastete nngewöhnlich scharf, sodaß er abmagerte, und er disputierte viel
fach mit den Lehrern der Kirche. Unterdes wurde er gezwungen,
gegen seinen Willen zu heiraten ; aber Ruhe kehrte in seine Seele nicht



ein, im Gegenteil brachen aus dem Innersten seiner Seele schwere

Seufzer hervor, nnd er sprach zn sich selber: „S >veh nur Elenden!

Was soll ich thnn? Wohin soll ich fliehend Wo ist mir in meiner

Berlassenheit ein Hoffnungsstrahl des Heiles? Ich bin in Wahrheit

weder Jude noch Christ. Wenn so der letzte Tag meines Lebens wie

ein Dieb kommen und mich ereilen wird, wohin würde ich dann kommen?

Gewiß ich werde verloren sein!"

So groß war die Bitterkeit seines Herzens, daß wenn auch seine

Znnge schwieg, noch deutlicher diese z» erkennen war an der Dürre

und Starrheit seines Antlitzes. Denn alle, welche seine hohe Abkunft

nnd seine Kenntnis deS Gesetzes kannten und hochachteten und sahen,

wie er plötzlich nnd außergewöhnlich abmagerte, staunten »nisomehr, da

sie nicht erfassen konnten, durch welche Beschwerden nnd Leiden er so

bedrückt sei.

Als er sich überlegte, wessen Gebeten, als der verdienstlichsten vor

Gott, er sich empfehlen solle, erinnerte er sich zweier Schwestern, welche

bei der Stadt Cvln nahe am St. Mauritius-Kloster aus Liebe zu

Christus in der Einsamkeit ein eheloses Leben führten, von denen die
eine Bertha, die andere Glismut hieß, und deren heiliges Leben in der

ganzen Stadt nnd Umgegend den Ruf hohen Ansehens verbreitete.

Diesen Frauen offenbarte er unter vielen Thränen, mit welchen Stacheln

der Bersuchungen er gepeinigt würde, und er bat sie flehentlich, daß sie

für seine Erleuchtung ihre Gebete zu Gott richten möchten. Die Frauen

nahmen ihn voll Barmherzigkeit nnd Mitleid auf, vergossen reichliche

Thränen ob solcher Leiden nnd gelobten ihm, so lange zu Gott nner

müdlich zn flehen, bis er gewürdigt würde, den erwünschten Trost über

natürlicher Gnade zn empfange». Dem Bcrdienste und Gebet dieser

Frauen schrieb es Judas zu, daß längere Zeit nachher Plötzlich in sein

Herz eine solche Klarheit des christlichen Glaubens strömte, daß alsbald

die Finsternisse des früheren Zweifels und der Unwissenheit ganz und gar

gehoben wurden. Er meint, daß das demütige Gebet dieser Frauen ihn

zum Glanben an Christum gebracht habe, ihn, den weder viele Belehrung

noch die Disputation mit hohen Geistlichen zu bekehren im Stande waren.

Bon nun an nahm Judas im Glauben zu; er fing an, alles

Irdische aus Liebe zum Glanben für nichts zu achten nnd entsagte, so

viel er konnte, allen Sorgen. Er besuchte andachtsvoll die Basiliken

der Heiligen und empfand große Freude, Gottes Wort zu hören, nicht

etwa bloß körperlich, als vielmehr mit ganzem Herzen. Freilich betrieb

er dies im Geheimen, da er die Nachstellungen der Juden, weil schwach

nnd noch zart im Glauben, fürchtete, gleich wie jener "Nikodemus, der

Nachts zu Christum kam.

Er hatte zu Mainz einen siebenjährigen Bruder, mit dem er den

selben Batcr, aber nicht dieselbe Mutter hatte, und den er mit heißem

Berlangen wünschte durch das Bad der Wiedergeburt zugleich mit ihm

der göttlichen Gnade teilhaftig zu machen.



— 38 —

Als aber die Inden bemerkten, daß er die Gewohnheit ganz nnd

gar aufgegeben hatte, die Synagoge zu besuchen, ihm daher Nach¬

stellungen bereiteten und alle seine Wege nnd Handlungen sorgfältiger

ansspäheten, dabei nnn in Erfahrung brachten, daß er tagtäglich bei¬

nahe nichts anders that, als den christlichen Unterweisungen obzuliegen,

entbranmen sie alle gegen ihn von solch' heftiger Wut, daß sie, wenn

eine Gelegenheit, ein Perbrechen zu begehen, sich geboten hätte, mit

eigener Hand ihn zu steinigen sich nicht würden gefürchtet haben.

Als sie in Erfahrung gebracht hatten, daß JndaS nach Mainz zu

reisen entschlossen war, schmiedeten sie gemeinsame Plane gegen ihn.

Sie hatten nämlich einen Brief in hebräischer Sprache abgefaßt, den

sie durch einen gewissen Wolgrin, den Kaplan der Königin Richima

lRichenza) an Mainzer Juden besorgen ließen, ohne daß Judas etwas

davon wußte. Der Inhalt dieses Briefes aber ging dahin, daß die

Mainzer Juden den Judas wie einen Treulosen und Abgefallenen er

greife» nnd nach der Schärfe des Gesetzes ihn mit entsprechender Strafe

belegen sollten. Dieser Plan jedoch wurde zu nichte. Es fügte sich,

daß Judas mit demselben Geistlichen, der in Gesandtschaft nach Mainz

reiste, nnterwegS zusammentraf; keiner von ihnen beiden aber wußte,

was der andere für Geschäfte hatte. Als sie über verschiedene Dinge

plauderten, nannte Wolgrin Perwandte der Eltern des Judas, die in Mainz

ivohnten, ohne zu wissen, daß dies die Verwandten deS Judas waren

nnd fügte Hinz», daß er an dieselben eine geheime Botschaft überbringe.

Als Judas dies'hörte, kam ihm, obschon er bis dahin von den Nach

stellungen der Juden gegen ihn nichts Bestimmtes wußte, ein Argwohn

hinsichtlich der Botschaft, es möchten nämlich die Inden dadurch ein

großes Uebel gegen ihn im Schilde führen. Er sprach darüber mit

Wolgrin und sagte ihm, daß darin eine große Gefahr für sein Seelen¬

heil liege, wenn er den Brief den Juden überbrächte. Wolgrin aber,

welcher von den Juden gebeten war, von der Sache zu schweigen,

leugnete nunmehr, daß er einen Brief bei sich trage. JndaS ließ sich

aber durch diese Bemühungen nicht irre machen, sondern behauptete

standhaft, daß die Sache sich so verhalte, wie er gesagt hätte und fügte

hinzu, eine große Strafe göttlicher Gerechtigkeit bedrohe den Wolgrin,

wenn er gegen des Judas Rat sich unterstände, den Mainzer Inden

den empfangenen Brief einzuhändigen, eben weil er die Quelle großer

Nebel in sich schließe. Es war Judas kaum möglich, durch vieles Bitten,

Drohen und Beschwöre» endlich das Bekenntnis der Wahrheit aus

Wolgrin heraus zu pressen. Dieser bekannte aber endlich doch, daß es

sich so verhalte, wie Judas gesagt habe, und er bat ihn, ihm die An

gelegenheit des Briefes aufzudecken. Judas teilte ihm ans Grund der

Mutmaßung seiner Seele den Sinn nnd Inhalt deS Briefes mit, als

wenn er ihn selbst gelesen oder durch Mitteilung irgend Jemandes er

fahren hätte. So gab ihm Wolgrin den Brief; Judas entfaltete ihn,

las ihn und fand in demselben die Anklage der Juden gegen ihn ganz



so geschrieben, wie er vermutet hatte. Indem Judas mit großer Freude

Gott für seine Rettung dankte, verbrannte er die boshafte Schrift.

JndaS frohlockte mit dem Psalmisten in unaussprechlicher Freude:

„Unsere Seele ist wie ein Sperling, gerettet ans der Schlinge der

Jäger; die Schlinge ist zerrissen, und wir sind befreit." ES glühte

gewaltig in seiner Seele, vor Liebe zum christlichen Glauben, die Furcht

früheren Kleinmutes war von ihm weggefegt, und er wagte es bereits,

sogar den Juden mit Kraft und Freimut zu verkünden, Christus sei
die Macht und Weisheit GottcS. In da S w a r e i n a n d e rer g c w orden.

Als er nach Worms kam, wo er einen leiblichen Bruder hatte, ging

er in die Synagoge der Inden, und als er abergläubische Fabeln ihres

Gamaliel über das alte Testament vorlesen hörte, begann er mit großer

Zuversicht und Beredsamkeit mit ihnen eine Disputation über die Pro¬

pheten und erklärte in ansprechender Weise, was er glaubte und aus

den Schriften gelernt hatte, stellte den thörichten und einfältigen Fabeleien,

welche ihnen eben derselbe Gamaliel über die Schrift zusammengedichtet

hatte, die äußerst lieblichen und gefälligen geistigen Allegorien entgegen

und stopfte ihnen durch daS Ansehen vieler und kräftiger göttlicher Aus¬

sprüche den Mund, als sie sich herausnahmen, durch Lästerungen und

Schmähungen gegen Christus und seine hl. Kirche sich bis in den .Lümmel

zu erheben. Als die Juden aber erkannten, daß Judas den Christen

mit unbeugsamer Zuneigung ergeben war, nannten sie ihn einen Halb

Christen, wodurch sie ihm den Borwurf machten, als wäre er durch

listige lleberredungen von jenen elend hintergangen. Sie forschten aber

schließlich aus ihm, ob in dein, was er gegen sie zur Berteidiguug des

christlichen Glaubens vorgebracht hätte, Geist und Zunge in Einklang

ständen, und da JudnS befürchtete, er möchte, falls er die volle Wahr

heit bekennen würde, an der Rettung seines Bruders durch ihre Nach

stellungen gehindert werden, so mäßigte er seine Antwort, und sagte,

daß er weder leugne, noch offen bekenne, Christ zu sein, — weil er

aber, so sagte er, aus den häufigen Unterredungen mit Christen deren

scharfe Beweisführungen gegen die Juden zum größten Teil kennen ge

lernt, so hätte er sich ihnen nachbilden wollen, damit die Juden durch

ein solches Beispiel seiner Widerlegungen belehrt, im Falle der Rot

ihnen umsichtiger entgegen treten könnten, eine Antwort, die die Juden

auch dankbar hinnahmen.

Darauf kam Judas nach Mainz. Nachdem er seinen kleinen Bruder

unvermerkt an sich gebracht, wollte er ihn heimlich aus Furcht vor den

Inden aus der Stadt bringen. Er hatte Anordnungen getroffen, daß

an einer bestimmten Stelle ein Diener mit einem Gefährt sie erwarte.

Dabei passierte ihm das Mißgeschick, welches Judas, in dem Wunder

und Aberglauben seiner Zeit befangen, wie gewöhnlich den Gaukeleien

des Teufels zuschrieb, während es wahrscheinlich nur die Folge seiner

inneren Aufregung war, daß, obschon ihm der Ausgang aus Mainz

sehr Wohl bekannt war, er doch von der ersten Stunde deS TageS bis
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zur sechsten durch alle Straßen der Stadt umherirrte und das Stadt

thvr nicht finde» kannte. Der Knabe war nnterdeß ganz müde geworden

und weinte vor Müdigkeit, sodaß Judas ihn auf seine Schulter nehmen

mußte. Endlich fand er das Stadtthor, und als er auS der Stadt

hinausgetreten war, auch den Diener, der mit den Pferden sie erwartete,

llntcrdeß langten Kölner Juden zu Schiffe in Mainz a», und alles,

ums sie über Judas ihrem Glauben Feindliches wußten, teilten sie den

Mainzer Juden mit, wir auch, daß Judas zu Köln Bücher und Geld

bei Christen verborgen halte, weil er sich zu deren Gemeinschaft ent

schieden und sich entschlossen habe, überzutreten. Die Mutter des

Knaben wurde, als sie das gehört, gewaltig verwirrt und erschreckt und

ließ Judas allenthalben auf das Eifrigste ausforschen; als er aber

nicht aufgefunden wurde, lief sie, vor Uebcrmaß des Schnurzes ganz

wie wahnsinnig, unter herzzerreißendem Gejammer zu den Porsteher»

der Stadt und sagte ihnen mit weinender Stimme, ihr Sohn sei ihr

heimlich entführt worden. Sofort wurden Boten ausgeschickt, um

Judas zu ergreifen, jedoch vergebens.

Flüchtig mit dem Knaben setzte Judas also seine Reise fort und

kam gegen Abendzeit zu einem Kloster, welches Welheim hieß. Als

die Brüder das Perlangeu des Herzens Judas kennen gelernt hatten,

nahmen sie ihn mit Freuden und liebevoll auf. Als sie aber zu Tische

saßen, kam ein Bote, der zur Verfolgung ausgeschickt war, an die Pforte

und fragte den Pförtner, ob der Jude, der einen Knabe» entführt habe,

dort eingetreten sei. Der Pförtner ahnte keine Nachstellungen und

sagte ihm die einfache Wahrheit, lim den Brüdern keine Last zu machen,

übergab Judas ihnen den Knaben, um ihn in de» Wissenschaften zu

unterrichten, und er selbst entfloh heimlich zu dem Kloster, welches

Renuengersburg hieß, woselbst er mit großer Freude aufgenommen und

unterrichtet wurde. Als ungefähr drei Wochen verflossen und er

Katechumen geworden war, hatte er ein Traumgesicht, außerordentlich

lieblich zu sehen, als auch daran zu denken, wodurch er in seinem

Glauben gestärkt wurde.

Der Tag des Herrn kam heran, an dem er den alten Menschen mit seinen

Thaten ausziehen und durch das Bad der Wiedergeburt den neuen anziehen

sollte. Die gesamte Geistlichkeit der Stadt Köln, woselbst die Taufe stattfand,

kam in festlicher Freude in der Basilika des hl. Petrus zusammen, wo zur

Feier des heilbringenden Geheimnisses der Taufbrunnen zugerichtet war.

Judas bekannte aus ganzem Herzen den Glauben an die heilige Drei

einigkeit und stieg in den Brunnen mit großer Andacht und Reue des

Herzens hinab. Er war zwar in allem, was auf den wahren Glauben

Bezug hat, genugsam in anbetracht seiner Fnssungsgnbe unterrichtet

worden, nur war er nicht über die dreifache Nntertauchung bei der

Taufe belehrt worden. Als er daher in die Flut des lebenbringenden

Wassers gestiegen und in derselben einmal gegen Osten untergetaucht

war, glaubte er, diese llntcrtauchnng allein genüge zur Erneuerung des
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früheren Zustandes. Die Geistlichen aber, welche bei der Taufe zu

gegen Ware», riefen, er müsse mehrmals untergetaucht werden: Judas

aber, eben aus dem Taufbrunnen wieder aufgetaucht, kannte nicht

genau ihre Worte hören und deutlich die Winke, welche sie ihm gaben,

sehen, da ihm das Wasser in Strömen ringsum von seinem stark de

haarten Haupte herunterfloß. Erst als er mit der Hand das Wasser

von seinem Antlitze abgewischt hatte, verstand er, was sie wollten, in

dessen durch die große Kälte des Wassers wie zusammengeschnürt, de

folgte er anfangs nicht gerne ihren Willen, jedoch durch die zusprechende

Mahnung des Taufenden that er, was ihm zu thun oblag. Im Glauben

nun, durch die zweite Eintanchnng hinsichtlich des göttlichen Sakraments

genug gethan zu haben, schickte er sich an, aus dem Brunnen heraus

zusteigen, da er wegen der zu großen Kälte beinahe ganz erstarrt war.

Die Geistlichkeit aber rief wiederum mit lauter Stimme, er müsse zur

Vollendung des Sakramentes demütig den Vorschriften des Heils sich

unterwerfen. Da kam JudaS der Argwohn, er würde von ihnen ver

höhnt. Er wollte daher aus dem Taufbrnnnen heranssteigcn. Auf die

einladenden Ermahnungen der anwesenden Ordenspriester wurde jedoch

sein Argwohn verscheucht, und er unterwarf sich gläubig dem Gebote.

In der Taufe erhielt er den Namen Hermann. Die Christen priesen

diese Tanfhandlnng, die Juden aber betrauerten JudaS als treulos und

verloren sich in untröstlichen und bitteren Klagen. Als er nun die Worte

des Evangeliums hörte: „Willst du vollkommen sein, so gehe, verkaufe

alles was du hast und gieb es den Armen und komme und folge mir"

und jene: „Wer nicht Allem entsagt, was er besitzt, kann mein Jünger

nicht sein", sing er an, alles was er an Irdischem zu besitzen ver

meinte, ans Verlangen nach dem Himmlischen für Nichts zu achten,

insofern er von dieser beschwerlichen Weltlast befreit, ans dem engen

Wege, der zum Himmel führt, ungehinderter und freieren Schrittes

gehen könne. Diesen Weg suchte Hermann in Gemeinschaft mit Brüdern

zu wandeln, sprechend mit dem Psalmisten, der da sagt „Gut sei es

und angenehm, wenn Brüder zusammen wohnen."

So schritt Hermann zu dem vor allen berühmten Orte, nämlich

zum Kloster Cappenberg, wo er den ersten nachhaltigen Anstoß zu

seiner Bekehrung empfangen hatte, hinauf wie zum Hafen des Heils,

und um dort das Ende dieses Lebens und die Verheißung des Zu

künftigen zu erwarten, wechselte er nach der Regel des heil. Augnstiu
das Leben und das Kleid.

Er widmete der Erlernung der lateinischen Sprache großen Fleiß

und machte innerhalb fünf Jahren solche Fortschritte, daß ihn die Liebe

der Brüder für die heiligen Weihen tauglich hielt, bis er zu der Würde

priesterlicher Auszeichnung gelaugte.

So glaubte Judas, daß das Traumgesicht, welches er vor seiner

Bekehrung gehabt, in ihm vorgedentet gewesen, und er wußte dies



durch die Heilsgüter, welche ihm infolge seiner Bekehrung zuteil ge

worden, in sehr sinnreicher und schöner Weise gläubigen nnd dankbaren

Herzeno zu deuten.

Im zwölften Jahrhundert baute Volandns, Herr von Ardey, der

wegen seines Geschlechts und seiner Tugenden sehr gerühmt wird, ans

seinem Schlosse Scheide zur Ehre Gottes und zu des heil, kölnischen

Bischofes Serverini Gedächtnisse.eine Capelle. Nach seinem Tode

bewog der Priester Echardns oder Hechardns die Gemahlin des Volandns,

die Wiltrud!» nnd ihren Sohn Eathardnm durch seine Vorstellungen,

ihr Schloß zu einem Gotteshause des PrämonstratensewOrdens zu

widmen, was auch geschehe», wie aus den Versen, die unter dem Bildnis

der Wiltrndis und ihrer Söhne, welche zu Scheda in Lebensgröße ab

gebildet stehen, zu ersehen ist.

In welchem Jahre das Kloster Scheda angelegt worden, ist zweisei

Haft. Von Steinenhält es für gewiß, daß wenigstens im Jahre I llKt

dieses Gotteshans schon bestanden, weil im Jahre llä>0 schon ver

schiedene Schenkungen an dasselbe geschehen, nnd weil im Jahre N7-l

schon der vierte Abt Theodorikns gelebt habe. Aegidius Gelenins'y

nimmt an, daß im Jahre 117.3 der Priester Echardns die Wiltrudin

beredet habe, ihr Schloß abzubrechen nnd an dessen Stelle, ein Gottes

Haus zu bauen. Er geht dann aber in einem andern Werke I weiter

zurück und setzt mit Werner Teschenmacher die Einweihung desselben,

die von dem Erzbischof von Cöln Phillipp von Heinsberg geschehen, in

das Jahr 1170").

Gerhard von Kleinsorge» schreibt °):

„Im Jahre 117.Ü am Tage Servatii hat Philippus Erzbischof zu

Eöln die Kirche zu Scheida in Westfalen eingeweihet nnd dedieirt, auch

bestätigt, daß Gerhard nnd Heinrich, Herren von Hagen, etliche Güter

dazu gegeben." Nachdem das Gotteshaus gestiftet war, haben ver

schiedene Personen ihren besonderen Eifer in der Beschenkung desselben

bethätigt. Darunter erscheinen vorzugsweise die Brüder Everhard nnd

Jonathan von Ardey, welche dem Kloster viele Güter nnd liegende

Gründe schenkten, auch die Vogtei oder Schirmgerechtigkeit über das

selbe ans sich nahmen, ferner eine fromme Matrone von der Verwandt

schaft Herzog Heinrichs zu Sachsen, ans dem Geschlechte Osterlind nebst

y von Steinen.n. n. O. Schedische Historie S. 40 sogt, daß die Kapelle
»nter dem Schatze des heiligen Severin!, eines Priesters, erbont worden, während
von Kleinsorgen o. a. O. 2. Teil S. «jg berichtet, daß dies zur Ehre Gottes, nnd
zu des heiligen Kölnischen BischofeS Severin! Gedächtnisse geschehen, womit Wohl
dieselbe Person gemeint sein wird.

2) von Steinen n. o. O. S. 43.
2) .4.schäiu8 (tsleiiins, I>s -rcliuir-rucl-r, ssern, st oivili inognituclins

Iowas Llbrnüiirs ^g'rippinsnsi^ WnAUstos Ilbiarunr nrbis, S. <>26.
ch ^.eZillins Ltslsuius, ^.uotrnrrio vlt-rs 8. Engelbert!, S. 308.
5) von Steinen ci. o. O. S. 42.

von Kleiniorgen, It. Teil S. <>6.



ihrem Sohne Arnold, die vorhin genannten Herren von Hagen, Gotd

fried, Graf Heinrichs von Arnsberg Sohn, nnd seine Kinder Gottfried

und Lndwig, die Gebrüder Hermann, Wennemarns, Arnold und Ehren

werth, Herren von Kcmena (cle (laminuta), welche 1315 dir Zehenten

in Berendorp schenkten; 1316 erhielt das Kloster von Jonathan von

Ardey mit Bewilligung Engelberts vom Berge, Erzbischofs zu Cöln,

das .Irm 4Rt.rona.tus zu Mengede, nwbei Adolph, Graf von Altena,

Friedrich von Jsenberg, Bertold von Biiren und Friedrich von Witten

anwesend waren, 1357 von Theodorikns de Bolmarstein den Zehcntcn

in Warningen, 1399 von Graf Everhard von der Mark das 9ns ?a-

Ironnlns von Hemmerdr. Auch das Uns IRtronatus zu Bosenhagen

(Bausenhagen) und Werdohl stand dem zeitlichen Propst von Scheda

zu. Durch Urkunde vom Jahre 1488 gab Herzog Johann von Cleve

das Privilegium, daß das Kirchspiel Bosenhagen mit keinen Diensten

sollte beschwert werden ^).

So war das Kloster Scheida oder Scheda, nicht weit von der

Ruhr, zwischen den Städten Werl und Menden, in einer schönen Gegend

gelegen, mit Weide», Wiesen, Landereien, Holzungen, Fischereien und

Jagden genugsam versehen.

Zum Abte dieses Klosters wurde unser Hermann für würdig be

fanden und bestimmt, und so zog er mit mehreren Brüdern seines

Ordens von Cappenberg nach Scheda. Auch zwei Söhne der Wiltrudis
traten in den Orden.

lieber seine Thätigkeit als Abt von Scheda liegen uns besondere

Nachrichten nicht vor; jedoch läßt uns seine Bekehrnngsgeschichte nnd

das Ansehen, welches er unter seinen Ordensbrüdern genoß, vermuten,

daß er seines Amtes mit Gottesfurcht und Pflichttreue, nicht minder

auch mit Weiser Einsicht gewaltet haben wird. Auch die Pflege der

Wissenschaften wird er sich haben angelegen sein lassen, den» er wird

als ein gelehrter Mann gerühmt ^).

Es wird berichtet, daß Hermann das neunzigste Jahr seines Alters

erreicht habe, so daß er demnach 1199 gestorben wäre ^).

Der Vollständigkeit wegen sei »och erwähnt, daß Aegidius Gelenius Z

unter den Reliquien, welche sich in der Kirche St. Margareta in Cöln

befinden, auch etliche Gebeine des heiligen Hermann, ersten Propstes zu

Scheda, dessen Gedächtnis am 6. August gefeiert werde, benennt.

') von Steinen, ci. c>. O. C. 43. 44 45. 46. 47.
9 von 8leinsorgen, das. S. 6b.
y von Steinen n. n. O. S. 6t).
y ttslenins, Ootorna RZripp. lVlognitnäiuo, S. 628. 629.



Hesammelie Mlumdesl

zu den „Beitrügen zur Geschichte desJiilich-Clevischen Erbschaftsstreitcsw."
im 9. Jahrgänge dieses Buches (1894—95), S. 140—247.

(Erste Folge.)

Vorbemerkung.
Die hier zum Abdruck kommenden wichtigen Urkunde» verdanke

ich der Gute des Herrn Bauunternehmers und Kirchmeisters Rudolf
Buschmann zu Wetter a. d. Ruhr. Bin ich recht unterrichtet, so ent¬
stammen dieselben der Bibliothek des weil. Herrn Superintendenten
Hengstenberg. Sie sind in einem gewöhnlichen Akte» Deckel geheftet,
welcher die Aufschrift trägt: „Deine Lorpori versamnileter Gill ich- und
Bergischen Land-Stände» ?c." — Da weder der Heransgeber, noch der
Drucker dieser Sammlung genannt ist und das Titelblatt fehlt, so kann
ich Genaues über die Entstehung derselben nicht angeben. Bielleicht
aber bietet folgender TVvis, den ich ans einein vergilbten Manuskript
als Beilage fand, einigen Anhalt, resp. einen Fingerzeig:

N.
Der Hr. Professor Krämer zu IckeickelberA schreibt jetzt ans

Befehl seines Hofes eine ausführliche Geschichte von denen beiden
HertzogthümmerenGülich und Berg, welche sich ans zuverlässigen
Urkunden herschreibt, welche ihm verschiedene ^rclrivcn ausliefern,
worin zugleich von dem höheren und niederen Adel dieser beiden
Herüogthümmern verschiedene /ruecckoteu mitgetheilet werden.

Der lte Theil dieses Wercks hat schon die Presse verlassen
und macht einen inittelmässigen ^uart-Band aus, welcher im
Preise, ohne Uraeuumeratiou, etwa einen Ducatou zu stehe»
koint, und ist wahrscheinlich bep dem Churpfältzischen Hof-Buch

. Händler, NU von VVz^otr.lck. in Düsseldorf zu bekommen. Dieses
Werck sol den Beifal der Kenner schon erhalten haben.

Kelato. rekero, ticke« . . . (?) ^.penes TVnctorem.
LclrvvanenderA, 1772, 20. (sanuar)?. Mockau Danks."

Herrn Rud. Buschmann aber bitte ich herzlich, auch an dieser Stelle
unser» innigen Dank für seine treue Mitarbeit an der Förderung der
Angelegenheiten unseres Bereins gern entgegennehmen zu wollen!

. I. H. Born.
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In ivelchein

Bon dem Dnrchlenchtigste»Fürsten »iid Herrn, Herrn Philipp Wilhelm,
Pfalü - Graffen üey Rhein, in Beyern, zn Giilich, Cleve und Berg
Hertzogen, Graffen zu Veldentz, Sponheimb, der Marek, Ravenßperg

und Mörß, Herrn zu Ravenstein, ?e.
Deiii CCR.UOU.I versaiudleter Gülich nnd Bergischer Landt Stände»
anß Rhäten, Ritterschafft >ind Stätte», Seiner Hochfürstlicher Dnrchlt.
gnädigste R.eso1utlc>neK,ertheilet, Dieselbe auch vvii gedachtem Corpore
sauibt und sonders init unterthäiiigstein Danck angenoiniiien, und daranff
bey hiebevor geleisteten Crb-Hnldignngs thydts-Pflichten mit Mund

und Hand angelobet worden.
To geschehen in Seiner Hoeh-Fürstl. Dnrchlencht. Bergischer kvCSIVCKtz

nnd Hanbt Stadt Düsseldorff den 5. iblOVCAllZI^IZ 1672.

Bon Gottes Gnaden Wir Philipp Wilhelm, Psaltzgraff bey
Rhein in Beyern, zn Gülich, Cleve und Berg Hertzog, Grafs
zu Beldentz Sponheimb, der Marek, Ravenßperg, »nd Mürß,
Herr zu Ravenstein, ?c.

Bekennen hiemit, »nd thuen kniid Mä»niglichen, Ülachdem eine
pseithero ivider gewisse Unsere Landts-Fürstliche Berordiinngen Unsere
Gülich und Bergische Landt-Stände von Ritterschafft nnd Stätten bey
dem .Myserlichen Reichs Hoff-Nath verseheideneUlagten schrifftliehan
gebracht, Wir aber solchen gäntzlich ividersprvchen, nnd deßivege» in
einen rechtlichen Urocels niemahlen gehehlet, noch Uns damit impliciret,
sondern dargegen ex /^nrea Uulla Laroli IV. anß denen hi»nach-ge
folgte» vielen allgemeinen ReichS-Satznngen, nnderscheidlichenäydtlich
beschwornen Väyserliche» Wahl-Lapitulationen, bevorab anß dein Münster
nnd SffnabrnggischenFrieden Schluß, nnd mehr anderen Bnseren alhiesigen
Regiernngs XÄüs nnd Landt-Tägs-Handlnngeii Schrifft lind Mündlich
remonkkriren, und außlänter» lassen, anß was in angezogenen sämbt
liehen CeAiduK Inrporis sunclamentalibus, in aller Böleker Niid gemeine»
beschreibten Rechten, ja in der natürlichen Billigkeit selbsten gegründten
Ursache» alle Hohe Landts-Fmrstl. Pira, He^alia >i»d territorial gerecht
same dnrchgehent, nichts außgeschieden,Uns dem Regierenden Crb niid
Landts-Fürsten in beyde Unseren Hertzogthumbe» Gülich »nd Berg so
wohl nnd nicht weniger, als allen anderen Chur-Fürsten nnd Ständen
des Reichs unverneinlich coirrpetire», nnd Wir in selbiger Hoher
Landts-Fürstlicher Pirmin freyem txercitio von niemandten, iver der
auch seye, gegen obgemeldte auff ReichsDeputations- nnd Friedens
Tagen mit Chur-Fürsten und Ständen des Heiligen Römischen Reichs
ä Loeculi ins gesambt verglichene, nnd auffgerichtete heylsame Reichs
Gesetz möge» beeinträchtiget werden, nnd dahero Wir nicht allein Uns
selbsten ivider einem jeden nach besten Bermögen bey Unseren Hohen



Landts-Fürstlichen Gerechtigkeiten, DiZnitätcn und Würden
handzuhaben, sondern auch durch Frieden-Schluß massige
Bundnüssen, und alle andere in dem Intbrumento Uacis er¬
laubte Mittel kräfftigiich zu manuteniren besuegt, auch
Ihre Rom, Käyseri, Mas. das ganße Römische Reich, und
beyde compaciteirende Cronen 11ns darüber zu ssuarautiren
verbunden sehnd, und Wir also Bnsere Hohe Landts
Fürstliche sura. und ivas denselben in ein- und andere,:
anklebte, vor lins und Unsere Uotkeritat festiglich behaupten
wollen und werden: Als haben Wir Uns entschlossen,
wie folgt.

Erstlichcn, damit zwischen Hanbt und Gliedern das
vorige alte U.espe6iive gnädigst und uuterthäuigstes Ver
tralven lvider retkabliret tverde, thun Wir alles dasjenige,
lvas auß Bnsercr Gülich- und Bergischer Landt-Ständen
von Ritterschafft und Stätten bcy dem Käyserl. Reichs
Hoff-Rath, und sonsten münd- und schrifftlich angebrachte»
Klagten, Unserem Hohen Landts-Fürstlichem iUetpeLt und
Lompetircnden viribus zuividcr gereichet, und Wir dahero
eine ernstliche Auduug darauff vorznnehlnen lvohlbefnegt
gewesen wehren, aufs unterthänigste luterceMou Unserer
getrewer Nähten, und Unserer LandtStänden gethane ge
horsambstc SudmiMou, in dieser gnädigster Zuversicht, daß
sie sich dergleichen ins künfftig enthalten werden, auß
Landts-Fürst-Bätterlicher Mildt in Bergeß stellen, und
tvollen ihnen Unsern Landt-Ständen nit lvenigcr inskünfftig

Lands- lils hiebevor alle Landts-Fttrst-Vättcrliche Liebe und Treiv
Stände Key gnädigst bezeigen, diesclb in Unseren Landts Fürstlichen
ihren t'rivi- Hittäen und Schuß erhalten, und Sic bev ihren von vorigen'

^raffen inid Hertzogen zu Gülich, Cleve und Berget,
item dein, Mcr -^chkmässig erlangten Urivile^ien, Frechheiten, Brieffcn, Sie¬
gleich 6e gelcn, Rechten, altem Herkommen und guten Gewohnheiten,

1649. auch was auß Unsers Herren Battcrn Hochsehl. Andenckens
in ^.nno 1649. den 15. Septembris crtheilter gnädigster
Resolution in hinnachfolgcndcn tVrticulen ihnen Vnsern
Landt-Ständen lvcitcrs zum Besten expretse fürsehen, con-
ceUirt, und coniirmirt, gnädigst mauuteniren, und dargegen
in keine Wegd beschwären lassen.

Zum andern, weilen Unsere liebe getrewc Landt-Stände
von Ritterschafft und Stätten behder Unser Hertwg-Thumben
Gülich und Berg bey ihren Zusaminenkünfsten aufs offenen
von lins außgeschriebcnen Landt-Tägen, auch Deputationen
in ihren Deliberationidus mit cliri^iren, votiren, eonelu

iuramenwm ^"'en unter sich gern desto frehcr und sicherer sehn möchten;

taciwrnitatis. ^?o haben Wir denselben ein gewisses suramentum tacitur-
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aiitakis folgendenInhalts: Ich )c. N. schwäre zu Gott, daß
Hey gegentvärtigem Land-Tag über die in der Land-Tags
Uropokikion begriffene, und andere zum Land-Tag gehörige
Materien nach meinem besten Wissen, Gewissen, und Ver
ständnüß, wie es einem getrewen Patrioten gebühret,
respe6kive cliri^iren, votiren, und aonclucliren, und >vas
demnach vokirt, und conaiuclirt tvorden, nicht offenbahren
will, schrifft- noch mündlich, wie solches erdacht werden,
oder geschehenmochte, dadurch das jenig, wie obgemelt,
offenbahret werden tönte. Was mir allhier vorgehalten,
und ich ivoll verstanden habe, dem will ich also trewlich
nachkommen, so wahr mir Gott helffe und sein Heilig
iUvanAelium, w. mit dem Geding gnädigst gewilliget, daß
sie sich desselben und keines anderen in ihren anff offenen
von Vns dem Landts-Fürsten angeschriebenen Landt-Tägen
und Deputationen, wie auch in den Uarticuiar-Znsammen
künfften, derenthalb bey dem hinnachstehenden siebendem
^.rticulo bkatuirt tvird, von nun an und zu einigen Zeiten
bedienen mögen, getrewlich und öhne Gefährde.

Drittens, damit Unser in.^cnno 1670. in linser beyde iZeici-ipNons-
Hertzog-Thnmben Gülich und Berg publicirtes Landts-
Fürstliches Descriptions-Dcii<5k,so viel noch nicht geschehen, betreffend,
desto fürdersamer vollnzogen werde, haben Wir gnädigst ver¬
ordnet, daß mit dessen weiterer völliger Dxeeuticm folgender¬
maßen fortgeschritten werde.

Erstlich wollen Wir die Adeliche Sitz, welche aufs Frey t'ldliche Titz
Adelichem nnschatzbahrem Grnndt erbawet, auch mit Unserem vetregem.
und Unsere Landt-Ständen Lontens dem Ritter-Zettnl ein
verleibt seynd, und anjetzo ivürcklich zu Landt-Tägen be¬
schrieben werden, oder in Krafft erst gedachten Ritter-Zettnls
beschrieben werden sollen, bey dem erlangten Rechten, daß
man davon zu Landt-Tägen erscheinen möge, unverhinderlichPdlicheGüter,
lassen: Auch sollen fürs ander nicht allein die zu gemeldten
Sitzen gehörige, sondern auch alle andere Güter, so /rnno Gewerb nicht
1596. von Steuren und Aufflögen, auch Gewin und Ge- unterworffen
werb frey gewesen, und annoch seyndt, nicht: alle andere betreffend.
Geist-Adeliche Frey- und Lehn-Güter aber, ivelche anff Ge¬
winn und Gewerb ^.nno 1596. und folgends angeschlagen
«unerachtet Wir nit gemeint, dieselbe, wan sie von den Geist-Adlichc
Uroprietariis anff ihre Köstcn Verlag, Getvinn und Verlust Leben und
durch eigene Pferd und Lenthe ohne VerWag, ^LoUutio^^
und Verdunckelung, wie es in srauUem dieser Unserer gnä Geiverb
digster Verordnung geschehen könte oder möchte, darunter nntcrworffcn
doch die Halff-Leuthe nicht zuverskeh«, gebmvet tverden, betreffend,
worüber die Üroprietarii und die aufs dem Gnth bestelte



Lenthe auff jedes Erfordere» jederzeit einen Atzd anßzn

scltzvären schüldig seyn sollen, in Gewinn und Gewerb An

schlag bringen zulassen) ohne Verenderung ihrer vorige
ldlatur ckelcribiret werden. Was ntin fiirS dritte in ge

ineltem ^.nno 1596. vor Güter schatzbar gewesen, dieselbe

sollen tine ulla exceptions schatzbar verbleibe, lind wollen

Wir gnädigst, daß alle Ädelichen und Bürgerlichen Staudts

iure respoätu Uersonarnnr sollen schüldig und gehalten seyn

Schale und Unseren darzn verordneten Lonirniülnriis die schatzbahre,
stcurbahre nüe auch die dem Gewinn nnd Gewerb nnterworfsene Güter,

Güter betr. und was, auch wie viel an Morgen Zahl zu den Adelichen

Sitzen und freyen Güteren nach dein Jahr 1596. nccpüriret,

und von was Idlatnr, Qualität, nnd Freyheit selbiges acqui-

ütiuirr setze, speciücö zu offenbahren, welches alsdann den

Unterthanen in den Benachbahrten und anderen nmbligenden

werteren zu dem End zu publicüren, wann jemand anzeigen

und gründlich erweisen ivürde, daß entweder alle vor fretz

angegebene, oder theils darunter nnfrey, nnd schatzbahre

Güter innren, oder sonsten mehrere stenrbahre Güter aopuirirt,

als angezeigt worden, daß anff solchem Fall das jenig, so

Hinterhalten und verschwiegen, Uno verfallen seyn, und dein

Anzeiger eine sichere U.econrpens gefolgt iverden solle.

Den LoNec- Diese Verordnung wollen Wir dem Vatterlandt zum

^ Trost der Uiiterthanen, nnd zn schüldiger Rechts

Riiterschafft Verhelffniig auß Landts-Fürstl. Uns allein compctirender
Mid Stätten Macht, und obligender Sorgfalt dieser Gestalt werckstcllig

betreffend. inachen, daß dardurch gleichlvol den zwischen Ritterschafft

und Stätten in UunÄo Eolloi5tationis am Kätzserl. Eaiiimer

Gericht schivebenden Urooesten sivelches hiemit vorbehalten

wird) nichts prschuclicchrt seyn solle. Auch wollen Wir

gnädigst, daß gegen die jenige, welche diesen Unsere» hetz!

samen Verordnungen, nnd nrocko nicht einfolgen würden,

suxta Delicktunr ohne einiges weiteres Absehen proceckirt,

nnd ivan ivider dergleichen nngehorsame gemelteS Detoriptions-

Dckickt ack Ditternm execzuirt, alsdaii 91.10 acl Dernrinnrn ü

900 nach der Gülich- und Bcrgischcn, und seithero in ge¬

wissen anderen Delikten öffters renovirten Uolioe^-Srdnung

^.nno 1558. die sich mit ihrer Konstitution in dieser

Tlateri der verschlagenen Dienst- nnd schatzbahrcn Güteren,

nnd Landeretzen aufs dreyssig Jahr zurück, nnd also auff

das Jahr 1528. erstreckt, verfahren werden solle.

?>c Zum vierten, Nachdem die Lands-Nntricul durch vorige

liecl'ücation ^Krjegs-Jahren in sehr grosse Disproportion gerahten, dar

'' über sich auch Unsere Gülich- nnd Bergische Landt-Stände

betreffend, von Ritterschafft und Stätten beschwäret, nnd Wir dahero
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solcher »langelhaffter Landts iVIatrwul I4e<5Uücation, vor

höchst nöthig erachtet: Als haben Wir beh lins gnädigst

entschlossen, daß gleich nach vollnzogner Oelcription nnd

ivas derselben anhängig, genielte Ü.c6tikioation niit zuthnii

linser Gülich- nnd Bergischer Landt.Stände vorgenvinmen

iverde, nnd zu diesem End sie llnsere Gülich- nnd Bergische

Landt Stände von Ritterschafft nnd Stätten einige ihres

Mittels, jedoch wegen Verhütung grösserer llnkösten nicht in

all zu grosser Anzahl von nun an cleputiren, welche mit

Unseren auch darzn verordneten Nähten besagte lVlatricul

zu Unserem, des Vatterlandts, nnd Uoläerität, Diensten,

Anken und Wallfahrt aufs llnsere gnädigste Umtilwation

also entrichten nnd aclsuläiren helffen sollen, daß sich Nie

niandt mit fügen darüber beschwüren möge.

Zum fünfften, weil Wir nicht geschehen lassen können Der Fürsi-

noch wollen, daß llnsere Adelichc, Gelehrte nnd rudere

Nähte, auch I^eterenUarü die sich wegen ihrer einhabender

Ritter-Sik nnd Adelicher Güter zu Landt-Tngen (gualitwiren /VcimitNon zu

können, oder von Vnseren Hanbt-Stätten darzn Ueputirt Lcmdt

iverden, und ihnen einfölglich der Zutritt von GntS und

Bluts lvegen gebühret; Massen deren Vorfahrere, ivie auß treffend!
den alten Landt-Tägs ^.ctis bekandt, neben anderen Vilser»

Landt-Ständen aufs Landt-Tägcn beschrieben und erschienen,

auch von Vilser» Hanbt-Stätten darzn UepuUrt lvvrden

sehndt, von den Landt-Tägs Versaniblungen und Oelidsrationen

ferners nelvcrlich außgeschlossen iverden; So haben Wir

voriges altes und rechtes Herkommeil wieder dahin einzu¬

führen vor nichtig befunden, daß mehr berührte Vnsere zu

Landt-Tägen igualitwlrte Adeliche Rhätc auf die von Bus

künfftig anßschriebende Landt-Täge gleich anderen Vnseren Avdts

Land-Ständen beschrieben werden, nnd sie, wie auch die^msffmg der
von Vnseren Haubt-Stätten Oeputirte, so etivan auch Nhäte, Fürstlicher

lUekerenten, oder Vns sausten verpflichtet sehndt, Ivan sie Herren Rhäte

sich als Eingcbohrne und Eingesessene cgualitlciren können, betreüciu..
denen Landt-Tägs Handlungen beywohnen mögen, Wir aber

dieselbe ausser deren Rhäten, die Wir beh Vns zu behalten

gesimiet, ihrer tragender RhatS-Pflichten, aä Irunc /ectum

vorhero gnädigst erlassen wollen, gemeldte Nhäte hernach

auch obiges von Vns gewilligtes Uurairrentum taciturnitatis

mit anderen Vnseren Gülich- nnd Bergischen Landt-Ständen

von Nitterschafft und Stätten anßschwären können. LcUtwnem

Sechsten?, Ob Vns zivar von Vnseren Gülich- nnd tü-nus der

Bergische» Landt-Ständen, der so offtniahls begehrter Status

noch nicht gehorsambst ecliret, damit Wir als Lands-Fürst

daraus; ersehen mögen in was vor einer Summa die auff- treffend.
4
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genommene (iRpitalia in Tenno 1649. licpnclirlich bestanden, nnd

>vie viel seither» anß denen von erstbesagtem Jahr biß daher mit

Bnscrem, und ihrer der Landt-Ständen Lonkensund Einwilli

gung außgeschriebencn, nnd eingebrachten Gelberen, so sich anss

eine nahmhaffte grosse Lunrnra-rr bclanffen, an Zins und Lapi-

talien abbezahlt, nnd Mab noch an Zins und Kapitalien rück¬

ständig verbleibe : So haben jedoch Unsere Gülich-nndBcrgische

Landt-Stände von Ritterschafft nnd Stätten sich anjeüo unter

thänigst erbotten, Uns angerechnet vollkommenen Ltatuin

imcer den nechsten drey Monaten gehorsambst einznliefferen.
Die Anffhc Demnach erklahren wir VnS hicinit gnädigst, so bald

bung des a»ff g^hrtei- Zratus extra6irt, und Wir darinnen ob-allsAirte
Meiste! beständig und gründlich gefunden, daß Wir den

c-Mam nnge aufs Bnsere Gülich- nnd Belgische Pfcnnigsmeysterey-Lasla,

legten ^rieN dieses biß clato hinterhaltencn Ltatüs halber geschlagenen

betreffend. Landts-Fürstlichen ^.rreU und gethancs Berbott lvider gnädigst

ralaxiren, nnd dahe noch ctivas an Lapitalien oder Interesse:

abzurichts, dasselbe gutmachen, sonsten aber in parato vor

handcne Gelder zu anderen patUrlichen Landts Außgaben

auff Maaß nnd Weiß, wie in ^.rticwlo 15. gemeldet ist,

verwenden lassen wolle».

Zum Siebenden, Die Uarticwlar-Lonventiones be-

langendt, haben Wir Bnsercn Gülich- nnd Bergischen Landc

Ständen durch Bnsere Oeputirte Rhäte remontkiren lassen,

was gcstalt nicht nur allein in den Güldenen Uullen, denen

Reichs-Nbscheiden, Käyserlichen Wahl Kapitulationen, und
dem Inskrurnento Uacis, die von Landt-Ständen nnd Vnter

thanen unter sich einscithig ohne vorbelvust und Bergünstignng

der Landts-Herrschafft anstellende Bersamblnngen verbotten,

^ sondern auch in tpeoie in Bnsercn Heyden Hertzog-Thnmben

^vsnn"i!cs bc" Gülich- nnd Berg von den vorigen Hertzoge» Bnsercn ge

treffend, ehrten Herren Borfahren bey höchster Bngnad lind Lebcns-

Straff schrifft nnd mündlich probidiret, wie nicht weniger

von Bnsercm Herren Battern hochseligen Rndenckens, nnd

Bus selbsten solche Urobibitiones, auch mnnd und schrifftlich

continuiret lvorden, woll erwogen, das denen Landt-Ständen

und Bnterthanen auff öffentlichen Landt Tagen dahin die

Abhandclung der Landts Anligenheiten gehörig zu ihren

zulässigen Urivat-Znsainmenkünffte» keine Gelegenheit er

manglet; Nachdem BnS aber sie Unsere liebe nnd getrewe

Gülich- nnd Bergischc Landt-Stände von Ritterschafft »nd

Stätten, nit allein ihrer ungefärbter Trew, nnd nnaußbleib

lichen Gehorsambs, sondern auch vor sich, nnd deren nach

kommende Stände dieses nntcrthänigst nnd vest versichert,

daß dafern Wir ihnen die Znsammenkunfften gnädigst ver



statten, und zulassen wurden, sie aufs denselben von nichts

anders reden, handlen oder schlichen wolten, als was ge

trewen Ilnterthanen woll anstünde, zu unserer Ehr, Ueipect,

^uctoritnt, und Landto-Fürstlichcn Hochheit und des Landts-

besten ^reichet, und daß sie, so sich einer oder ander über

kurtz oder lang Wider bischer Zuversicht und verhoffen finden

svlte, welcher diesem zugegen ctwao zu thnn, oder vorzu

nehmen gedächte, und sich widerstünde, denselbigen so bald

von ihrenZusanimenkünfften anßschliessen, und lins colleAialiter

nanchafft machen Nwllen. Diesem nach, und in Ansehung

jetzt angeführten Eonäitimien vergönnen und gestatten Wir

Bnsere» getrelven Landt-Ständen von Ritterschafft und

Stätten Unserer behdcr Hertzog Thninben Gülich- und Berg

hicmit, und Krafft dieses, daß wann es dieser Unserer

Landen und ihrer Unserer Landt-Ständen Nohtnrfft erfordern

möchte, sie von sich selbsten an einem Orth und Steile,

welche ihnen im Land gefallet, zusammen kommen, zu Unserer,

des Batterlandts, und ihrer Unsere Landt-Ständen Besten

sich unterreden, und ungehindert beyeinander bleiben mögen,

doch daß sie neben Oblervirnng voriger Bedingungen, auch Die dorzu er

allcinahl in Bnserem Fürstlichen Hoff Lager, ivohe dasselb fördcrlchc

alsdann sehn möchte, ihre Zusammenkniffst, nachdem sie beh

einander, niitcrthänigst uiid zeitlich notitwiren, die Lapita " ^ ^

uiid Stück ihrer Unterredung zugleich mit anzeigen, auch

die gnädigst vcrgönuete Louventus also anstellen, und eim

ziehen, damit den Landen nicht allzu grosser Last auffge

bürdet, vielmehr dieselbe ohne sonderbahrc Beschwer ge

halten, und desto eher geendiget werden.

Zum Achten, Was lins bewogen, die durch Unsere

Gülich- und Bcrgische Landt-Stände von R itterschafft und

Stätten ausser Unser Herren Borfahren der Grasfcn und

Hertzogen z» Gülich, Cleve, und Berg, w. auch Bnscrs Stau

Herrn Batters, und linseres LandtS-Fürstliche» Conseim t>en r'niones

und Belvillignng, unter sich, und mit dem Clevisch-Marck- mW Bcrbund

und'Ravensbergischen Landt Ständen, und mehr andere»

gemachte Ulnions- und Berbundnüssen, ins gemein und sonders, ^

keine außgenoinincn, ivclche, und tvie viel nun deren sehn

mögen, ausser Hoher Landts-Fürstlicher Macht und Gewalt,

durch gewisse in bei,den Unseren Hertzog-Thnmben Gülich

und Berg, an behörigen Oerteren öffentlich pudlicurte und

astiAnirte Landts-Fürstliche Uelicta auffhebe», caktiren und

unnulliren zii lassen; solches ist von Bnseren 6ex>utiiten

Rhäten, ihnen Bnsern Gülich lind Bergischcn Landt ständen

von Nitterschafft und Stätten abermahls auß Eingangs an

gezogeiien, und öfftero iviederholteii Rcichs-Satzungen nicht



allein mit alle» Uinbständcn gründtlich remoobtrirt ivordeii,

sondern Wir lassen es mich annvch Key solchen Unseren

Däicten allerdings beivenden, und sollen demnach Unsere

getrelve liebe Landt Stände von Ritterschafft und Stätten,

beyder Hertzog Thumben Gülich und Berg sich nunmehr

aller und jeder unter sich, und mit anderen einseithig anff

gerichteten lUoionen, wann, und anff was Weis; es immer

geschehen, auch wie viel derselben sehn möchten, sambt allen

Dan Zerren baranff roberireode» .lurameoten, >nit Ivelchen sie solche
Land-stände von Zeit zu Zeit vermehrte Colones bestättiget, gäntzlich

sich keiner begeben, und also hinfnro Iveder eines anderen.luraroeots,
andererttmnn, beeuoUo oben angezogen, nach einer anderen

i4y^^'fiirv?nn ä" einigen Zeiten lveiters bebedienen dienen, dann allein derjenigen, dir ^.ono 1496. zlvischeil

solle». beeiden Hertzogen von Gülich, Cleve und Berg, er. Wilhelm

und Zohann Christmilte» Gedächtniis, mit Zuziehung sämbt

lieher Landt ^Ständen von Ritterschafft und Stätten anff

gerichtet, von den Römischen Uäysern conlirmirt, und von

Unsers freundlich geliebten Bettern des Herren Chnr Zmrsten

zu Brandenburg, Ldn., und Blis, in Bnserem B.000 1666.

getroffeneli Erb - Vergleich bestättiget, ivelche bey ihren

Würden, und Uräfften ungeändert erhalten, nitd sie Bnsere

^wnd ^wnde lT'^^"^ Landt Stände von Ritterschafft und Stätte»,
' einer^des^ uach Znhalt erst erlvehnter Coioo, ein vereinigtes Corpus,

anderen Reckt und bei) denen von Bnsere» geehrten Herreil Bvrfahren

zndeßandercn Grossen und Hertzogen zu Gülich, Cleve lind Berg, .'e.

-W rechtmässig erhalteiieii Urivilegieii, ivie -Rrticulo prioro ge

nich'l^?ndchtig uieldet, verbleiben mögen, anch eiiier des anderen Recht zu
scyn solle, desselben UraesuUitz zu vergeben, nicht bemächtiget seyn solle.

Z-ürs Llennte, tAachdein Wir Bnseren Gülicli niid

Das ,i»s Bergischen Landt Stäiiden von Ritterschafft und Stätten,

iwa-n'.im iv ,r>elche so miind als schrifftlich öffters unterthänigst cootebtirt,

armoru.n be Erdacht, noch ihiien jeiiiahlen zu Sinn kommen,

Ivorini/en^sich koiiiiiien werde, Bus in Bnsere-Iura Uriocipatüs ein
Herren Land zngreisfen, ex lobtrumeoto Uaeis Caebareis Lapitulatiooidus,

Stände nickt und andereii Reichs Satzungen, Bnsere Befügnüß dahin

einzumischen, yerstellen lasseii, daß das ssus ariooroor bosäerum, eillig iiiid

alleiii, denen Chnr Zmrsten und Ständen des Reichs, und dar¬

unter auch Bus, anff Maaß und Weiß, ivie in gemeldtrni lobten-

oreoto I'aeis anffs neiv btabilirt n»d fürseheii, gebühre, lind

zustehe, denen Landt Ständen nnd Bnterthaiieii aber ver¬

botteil, lind alle dargegen erlangte UrivilsAia auffgehoben

seyndt, Als hat es auch bey der Disposition inehrgeineldten

lobtruoreoti Uaeis allerdings sein Bewenden, nnd sollen sich

Bnsere Landt-Stände derselben jetzt i nnd inskünfftig gemäß



und gehorsamblich bezeige», und i» die (Zacettionen an? m-
Hb »einblich, und mit weine, mich warnmb, von Bus dem sollen
Landts-Fürsten ein Rosaus zu schiiesse» seye, sich nieniahlen
einbringen, oder einmischen i Hingegen iverden Wir Bus inchreren
auch jeder ^eit nach der Regail des I nitlmmenti Ranis, als Landts - Ein
des Heil, Rchimischen ReichsRnnclamental-GesetzesAnbernire», ^bvdrnen
und die Roactera nicht änderst, als zu Bnser, Nild beyder
Bnserer Hertzog Thnmben Giilich »iid Berg Bnterthanen, gerichtet und
und der RolWrität Oetention, Bersicherhcit, >i»d (lonser-diese dcirzu in
vation allgeiiieinen Rnhe-StandeS, mit Zuziehung eines
Giilich- oder Bergischen, oder iiach der Sachen Beschaffen
heit auch zloeyen Eingebohrne», Eingesessenen, Begüterte»
Gülich »iid Bergische», und solcher Lubsecten, dem, oder
denen Bnser hiesiger Lande» Status iiiid Anliegenhcite» be
kandt, und kein anderes Absehen, als Bnsers des Erbs
Lands-FürstenS und beyder Bnser Hertzog-Thumben Giilich
und Berg Wolfahrt, Dienst und 9i>itzen, vor Augen habe»,
und deßwegen acl luinc Latrine sonderbahr veraydet iverden,
machen, und schliessen, und Bus absonderlich angelegen seyn
lassen, ein solches Rosaus einzugehen, Ivie es die Roht er
fordert, und die Aolgleistnng solchen Rosäeris erforderliche
Reiguisita, unseren be»den Hertzog-Thnmbe»Giilich und Berg
nach ihrem damahlen erfindenden Zustandt und vermögen,
zum erträglichsten fallen können, Allermassen Wir zu dem
Ende, Guarttionern (gnornocio? Ivie nemblich angeregte in dem
geschlossenen Roscwre verglichene Recjuiüta so ivoll,
ivegen Reparation und Vnterhaltnng Bnserer nöhtiger ""nnig d^er"
Bestungen (Jedoch dag Bnsers Fürsten-Thnmbs Gülich Bestmigen de-
Bnterthanen zu Reparation Bnser Vestung Düsseldorfs, und treffend,
hingegen Bnsere Bnterthanen Bnsers Jürsten-Thumbs Berg,
zu Reparation Bnserer Bestung Gülich, nit gehalten,
Iveniger die Haubt-Stätte, mit einigen Dienste» in Natura,
oder solche Dienst zu Geld anzuschlagen, zu coneurriren
schüldig seyn sollen) und Verpflegung selbiger darzn be-
dörfftiger (luarnitonen, ivorinnen Wir doch die Hanbt-Stätte
mit den Servitien nicht zu beschlvären, sondern vielmehr
bei> der erlangter Befreyungs-Loncesüon gnädigst zu hand¬
haben gemeint seyndt, auffs genaust, zulängligst, und dem a>ie einwilli
Batterlandt zum erschwinglichsten beizubringen, Bnseren gende guantÄ
getrewen lieben und gehorsamben Gülich- und Bergische
Landt-Stände von Ritterschafft und Stätten, aufs offenen " "Gnden!
von Bus dem Landts-Fürsten außgcschriebenenLandt lägen
proponire», und ihre unterthänigste getreue Borschläge
darüber vernehmen, auch wegen Bcyschaffung selbiger er¬
forderlichen Mittelen, etwa? nutzliches, und beständiges ver-
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Uber das ein abscheiden, auch über die bedürfftige hbuauta, ein förmbliches

gcivilligtes nützliches I^eZIement, nach ivelcheni alles ack clesliuatos

^ercnMnnO^ii-richtig lind unveränderlich vollnzogen ivcrden solle,

seithig nichts verfassen, und vor: jedoch annahender Gefahr halber nnver-

auffgcffchricbcn zuglichen ackjustirung gemclten Be^lements mit einiger An

werden. Werbung oder UoilectiOu nicht verfahren, noch ein höheres

Quantum, als zu denen, nach solchem aufs obbemelte R.e-

Pusita machendem IveZIemeut bedörfftige Aufgaben vorher

erklecklich cingewilligct lvordcn, außgeschrieben lassen ivollen.

Hingegen da Wir aufs offenen Landt Tagen, von Unseren

?ie crwiviw und Bergischen Landt Ständen von Nitterschafft und

gniig zu tudie- Stätten, zu Vnsereui, nnd Vnserer Eainnier Bttaw Behuess
virung des etwas iveiters, als vorher schon eingewilliget, begehren, sie

Türslliche Landt Stände aber dasselbe nicht alles, sondern nur

^""^^^zliili Theil, oder ivoll gar nichts, einivilligen lviirdcn, ivollen
Wir dessen niemand anss ihnen, in Ungnaden entgelten

lassen.

Fürs Zeheiide, ^olle es allwege dabey verbleiben, daß

^ die Regierung, dieser Uns gehöriger Landen, auch in Eautzleff,

uiid die Reche» Caninier, allein mit Eingebohrnen, Ein

treffend, gesessenen, »nd c^ualickeirten Rhäteii besetzet, und jederzeit

besetzt erhalten; So dnn zu deu OelitzeratioliibuL und

Schickungen, welche diese Landen betreffe», niemandt anders,

als solche Adeliche, und gelehrte Rhäte, die in diese» Landen

gebohren und. begütet, und also keine frenibde, es geschehe

da» mit Unserer nnd Unserer Landt Ständen Bewilligung,

gebraucht, wie nicht weniger z» den Adelichen Haff-Diensten,

und Landts Aenibtern, ?ldeliche Eingebohrne, Eingesessene

und cguaiilieirte Zubse6ta; Fiigleichen zu den Unter Aenibtern,

welche mit der jwllitz Ambts halber zuthun haben, und

die Gerichter iiiit besitzen, solche Persohnen, die im Landt

gebohren, und eingesessen seffndt, angestellet, >vie die auch

beh Besitzung der Kelnereven, Rentmeistereyen, uiid der

gleichen berechnete» Diensten, anffbegebene Erledigung, die

Landts-Eingebohrne und Eingesessene cgmliticirte vor aiidereii

freinbden ohne linterscheid, wann sie mit gnngsamer Borg

schafft auffkomnie» können, prosferirt werden, Fedoch solle»

auch liuscre Eingebohrne und Eingesessene Adeliche Landt

Stände sich dergestalt cgnckilicirt machen, daß lins nnd dem

Vatterlandt sie in Verschickung, bey Hofe, in den Regierungs-

Louliliis, und aufs dein Landt, nachdem die BunEtioues.

und Verrichtungen beschaffen, mit Unser»! iUespeEt, nützliche

Dienst leiste» können, und sich auch darzu willig und gehör

samb finde» lassen; Und weilen, wie vbverstnndeu ex capita.

incliZuatus, ivelcher von Vilser» Landt Ständen zwar» zu



ertheilen, Bus aber die Eontirnration (ohne welche die de ch>« inäigenMs

schehene Erthcilung des iuckiAeuatus null, und nichtig sepn

solle) darüber zugeben in alle ivege bevorstehen soll, zu ge

nielter Hoff-Cautzleh und Landt-Diensten, und diese Lande ä Sereniwma

betreffende Verschickungen, keine andere als Eingebohrne, lud po-n-, nuin-

Eingesessene, und im Land Begütete gezogen werden sollen, ^^^"t
umb ihre Treiv, und nützlicher Rathschlng, und Dienste» ^ '

mehrers versichert zu sein, So sollen auch Vnsere Gülich-

nnd Bergische. Landt-Stände für ihre L^nclicos keine Auß-

ländische, vieliveniger solche, die aust anderen frembden

Herrschafften mit Ahdt und Pflichten zu Diensten verwandt,

sondern gleichfalS Eingebohrne, Eingesessene, Begütete, ^ua-Zu den Hoff-

litieirte, und keiner Herrschafft verpflichtete Lndseäta an und Landt-

stellen, und gebrauchen, dnbep Wir Uno auch jedoch vor

behalten, etlva ein oder anderen IvollverdientenEammer Diener, ssgg.,, „ur >n-
Scribenten, oder anderen Hoff-Diener, der gleichivoll an cUxenM ge

Hänsern, Aeckeren oder Wiesen etwas eigents im Landt hat, braucht

einige geringere Diensten, dan die Bogtdcheu und Gericht- werden.

schreibereyen sehnd, Ivelchen sie mit Nntzen vorstehen können,

zu conteriren, damit Wir auch dieselbe aufs ihr wollver

halten, ohne Beschwärnust Vnserer Cammer recompenüren

mögen; Was aber die Adeliche und andere Hoff- und Landt

Aembter, auch die Unter-Beambte auff dem Lande, so mit

der ssulUtz zuthuen, betrifft, so jctzo in Diensten seynd, und

sich, gcmclter Massen nicht ^ualikeiren können, ivollen »vir

denselben (Ivan sie vorhero von den Landt-Stünden nnnihafft

gemacht ivorden) ihre Dienst und Pflichten anffkündigen, sollen
auch die Oinrittenckos längst inner dreh Monat hernach er inciiLense scyn.

lassen, und an Statt der Abgedanckten ohne längeren Ber

zng, andere so im Landt gebohren, begütet, und esvaliticirt

sepndt, widerumb ansetzen.

Zum Ehlfften, in Piclicialibus so woll als extra sn-

ckicialibus, Ivollen Wir beh Unserer Cantzley, Hoff-Gericht, ,väminiltra-

auch die Ober und Unter-Beamhten auf dem Landt und in tionem suwUll-

den Stätten, vermög der Gülich- und Bergischen Landts- betreffend,

und Polieey, tvie auch Bnser im Jahr 1661. den 14. Püü,

auff mit gesambten Landt-Ständen beh damahligem Landt-

Tag vorhero geflogene Eoirrmnuieatlolr einhelliglich auff-

gerichteter, und puklicirter Cantzleh Urcicess-Ordnung, die

Pickitiaur ackminickriren, und derselben in allem ihren ge-

bührenden und unverhinderten Lanff, und daß es zlvischen surMiiiwvms

den Adelichen und Unter-Beambten extra suclieialidus, ra- der Beambten

tioue coucurreutis stirisckictiouis, wie auch der Fäll, so zu tureffend.

der extra suclieial LoZuition gehören, ivie vor alters, auch

nach Inhalt abgemeldeter Cantzleh Urocets-Ordnnng ch 16.



Keinen seines 81 18. oktervirt lverde, alle .luramenta hinfiihro den alten
Dicnsts des p'gi-^ulen gemäß leiste», nnd die Rhäte ni,d Beainbte ihrer
limbetwon!!m »'"degniigener Uxcesseir nnd Bbertrettnng
recht zu ent tvillen zugeschrhen, nicht ehender, biß sie der Bezüchtignng

setze. niit Recht conviucirt, nnd überwiesen, entsetzen lassen, ausser
dessen aber bleibt uns so wall als den Bedienten die Anss
knndignng bevor.

Zum .Fwölfften, Wolle» Wir auch Unsere Gülich- nnd
Dos b>s Bergische Stätte, nnd Flecken, welche von alters hero .lus

pr«?5entanäi zn eliAevcli 81 prmteutancll. zn Scheffelt- nnd Rhats-Stellen
Scheffe»-^ rechtmässig gehabt, dabeh rtihig uitd nnwrbirt lassen, jedoch
stellen be sgff^m sie schuldig nnd gehalteit sehn sslb poeua uullitatis,
treynie. Eingcbohrne und Eingesessenezu prselentire».

Wan auch znm iz. Vns einiges Lehen uotorie heim
fallen wird, so solle Bus freh stehen, mit demselben nach
Bnserem gnädigstell Gefalle» zn ckitpomren, da aber die

?eu6orum Heimfälligkeit bestritten werden solte, lvolleil Wir es halteil
c^Niciwtcm es ill der Landts-Ordnung auch deßfals auß-

die m.cw^uiw gelassenem Uclicto, und dem Lnndt-TagS Abscheid vom Jahr
Lehü-Cmnmer 1596. fnrsehen, und deinsetben gemäß ist, auch sonsten na-

betreffend, brumm 8c qualitatam leuclorum nicht veränderen, gestalten
Wir in gleichem die Man nnd Lehn-Cammere, wie von
alters gewesen, noch fnrtershin, so dan die Lehn, welche
dahin gehörig, daselbsten empfangen, nnd deren streitige
Lehnsfäll (jedoch, daß dabey Unser Recht, und Interesse, in
gezimmenden Vi^or in Obacht erhalten, nnd in alle Wege
die Lehn und Landts-Ordnnngen, gebührlich oktervirt
werden, nnd parti Iresm seinen recursum per vram ^.ppel-
lations <ZuereIre, an Ulis als den Landts-Fürsten illid Lehens
Herreli zunehmen, nnverwöhret seyn solle) alda anßführen,
nnd lvas dagegen prossuckicirliches eingerissen, anss eines
oder anderen dabey intoressiren Angeben, nnd Anßführnng
seiner Besngnüs, den Rechten und Billigkeit gemäß wider
reclressire» illid anffheben lassen.

Di«ep-»wt!on Fürs 14. Was anss Unser bey offeneli von Uns anß
der ciinvilli geschriebenen Landt Täge» ill Sachell wie oben, bey dem

de- 9- ^l'Uaulo verlnetdet, oder sonsten wegen anderer Landts
treffend. Anliegen nnd Berfallenheiten, vermittels ordentlicher Landt

Tags Uropotltion, zn Berschaffiliiggelvisser benöthigter AUt
tele», gethanes Begehren Unsere Gülich- nnd Bergische Landt
Stände von Ritterschafft nnd Stätten, eingewilliget und von
Uns genehm gehalten worden, dasselbe wollen Wir, dem
Herkommen gemäß, in Unserer Cantzleh, durch Unsere darzu
verordnete Adeliche, nnd Gelehrte Rhäte, auch Rechnnngs-
Berständige, in Gegenivart Unserer Gülich und Bergische
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Landt Ständen von Ritterschafft und Stätten Deputirten, Die Ernen
der Natrieul nach repnrtiren, in Unseren, als des Landts-
Fürsten Nahmen ausschreiben, und fiirters durch Unsere
Beainbte, und Bediente einbringen, selbige Gelder denen Pfennigs-
lins von Unseren Landt-Ständen benenten, und von Bus, meisteren bc
und ihnen Bnseren Landt Ständen, anff vorgehende gewöhn treffend,
liche Pflicht, und gewisse Borgschafft bestättigten Pfennigs
meisteren einliefferen, und aufs llnsere Anschaffung, selbigen
Landt-Tags Abscheid gemäß a.6 6eslinntos usus, und zu
keinem anderen Ende, sonderen dem gemachten R.eZIement
znfolg, »nverhinderlich, und ohne einige Wider-Red, er
statten, und anwenden lassen, was aber Bnserem privat-
Behueff zugelegt, solle Bus zu Bnser freyer Disposition
allein heimgestellt seyn und verbleiben. Hingegen

Zum 15. über die jenige Gelder, welche zu Bezahlung Die zu Bc
der Landts-Lreclitoren und Bedienten, auch andere» pukär-^^Ul
liehen Landts-Außgaben mit Unserm Landts-Fürstlichen Lon-ssf.,,
kons eingewilliget, und denn Laitdt-Tags Adscheid einverliebt Einwilligung
worden, sollen zwar» Bnsere Gülich- und Bergische Landt betreffend.
Stände von Ritterschafft und Stätten, oder deren Deputirte
ihres Gefallens zu clilponiren Macht haben, jedoch schüldig
und verbunden seyn, Bus dem Landts-Fürste» hernach, wo
hin solche Gelder verwendet worden seyndt, richtige Rech¬
nung und Nachweisnng vorzubringen, und hinführo nichts
mehr äygenthätliches Änßschreiben, oder Bmblägen, wie dan
auch derPfenningsineisterRechlningen demjHerkomme» gemäß,
von Bnseren darzn verordneten Adelichen und Gelehrten DicAbhörnng
Rähten, auch Rechnnngs-Berständigen, mit Zuziehung B» ^^Mcrcy^
lerer Landt Ständen Deputirten richtig alnzehöret, juilitieirt, Rech-
darüber reeesllrt, und tvie solches geschehen, Uns zu Bnserer nnngcn bc-
nach Befinden, tveiterer Landts-Fürstlicher Berordnnng, umb- treffend,
stälidtlich rekerirt, wobcy doch den Deputirte», ausser Diesten
und Zehrnngen nichts tveitcrs zugelegt, in alle Wege aber
dahin gesehen werden, wann die vorige Lapitalia. und Schul
den eiiimcchlsabbezahlt, daß Bnsere Lande mit keiner der
gleichen Anlag, als so viel der Bedienter Besoldungen, und ^-uiv--.
andere passirliche Landts-Anßgabe» erforderen, beschwäret, hoffend,
insonderheit auch niemanden, wer der n»n seyn mag, etwas
miß solchen Gelderen ohne linser Borwissen, und gnädigsten
Loosens, verehret werden.

Zum 16. Erklären Wir Bus hiemit gnädigst, ohne Be-
obachtnng derjenigen Requisiten, welche die Reichs-Snßung,
und vornemlich die noch Inhalt des Instrumenta IRcis,
auffgerichtete Aäyserl. Wahl-Lapitulation erfordert, keine zu »erhöhen,
newe Zoll anstellen, noch die alte zu erhöhen, auch ohne



»eine.Minsen linser Gülich- »>id Bergischer Landt Ständen von Ülitter-
.. schafft und Stätten Borwissen, keine ^ccinsen, und der

wgen"hneder üleuheii Aufflagen, in diesen Unser» Hertzog-Dhnniben und
ständen Vm Landen anzusetzen, nieder die befrehete mit einigen Zolls
wissen mizn Abfordernngen beschivären zu lassen.

seven. Wollen Wir daran seyn, daß die den Urivi-
leZiis znivider verschänekte, oder sonst vergebene Güter,
aufs was Weise und Weiß, oder unter was Uroetext es
immer geschehen seyn mag, auch die verpfändte, und ver-

Die aNenation alienlrte, darüder mit den Pfands- und Uanffs-Einhaberen
und ->Wra- richtig zu licgnieliren, ivieder zu Unserer Cammer gebracht,
vation der hinführo gemelten UrivileZüs zugegen, keine dergleichen

Wner'betr ^'üter ohne üloth, und Unserer Landt Stände» Mit-Lonten»
mehr allonirt, versetzt, und verschenekt iverden.

Znin 18. Demnach alle und jede, zwischen Uns, und
Unseren Gülich und Bergischen Landl-Ständen von Ritter
schafft nnd Stätten, von allen vorigen fahren hero sich de
gebcne Irrungen und angeführte Beschwärden, von itun an,
nnd zu einigen Tagen ans gemelte Weiß, gäntzlich abgethan,
gehoben, und Hindan gelegt: Als versprechenWir für lins,

conNrm-nio ^user Erben, nnd Ülachkomnien, bey Unseren wahren Fürst
vorhergehenliehen Worten, Dramen, und Glanben, allen» deine, was, in

der Amiculen. abgesetzten ^.rticnle», in Aenere Le spocio, von Uns giiädigst
retolvirt, inskünfftig, nnd zn eivigen Seiten getreivlich, nnd
nnverbrüehlich nachkommen, bediiige», ordnen und tkatuiren
auch zn solchem Ende, für Uns, »nd Unsere Uotkorität, das
gegenivertiger IWoet?!, durch welchen Wir die vorige von
Unsere» geehrte» Herren Borfahre» mit Bnseren getreiven
lieben, nnd gehorsamen Landt-Ständen von Ritterschaffl nnd
Stätten Bor Elteren znthun, auffgerichtete, nnd von lins be

und vorwissen ff Landts nnd Polieep, auch hernach in ^.nno I66l.
der Herren von Uns, mit gesanibte» Landt Ständen obgeinelter massen

Ständen nnff überlegt, lind pnblicirte Cantzley Urocess-Srdnung, so weit
gerichteter sie dieseiii IWoels nicht znivider seyndt, ivie auch ihrer Uli

voiieem nnd Gülich und BergischerLandt Ständen von R'itterschafft
Ccnivelev i 'in- »nd Stätten bey vorigen Graffen und Hertzogen, zn Gülich,
ceis Ordnung. Eleve, >ind Berg, ?e. rechtmässig erlangte UrivileZia, ivie ob- -

gedacht, anff »eiv gnädigst conürnüren, voii Uato an, Bn
serer beyder Fürsten Dhiiinbe» Gülich, nnd Berg, nnd an
gehörigen Landen ein perpetuirliches UunUamontal-Gesetz

Ooichrmatioder "»d verbleiben, und alle künfftige Landt Dags-Hand
Landtschnffte- lnngeii zu Bnserer, des Batterlands, niid der Uotkerität

i'NviieZchm. Wolfahrt, darnach reAnlirt, nnd mit unveränderlicher Ob-
torvantz, darauff reciproce rcklectirt iverden solle: Fm Fall
aber Wir oder Bnsere Erben, nnd Nachkommen, so doch nie



geschehe» solle, wider diese» t^ecets Handelen, »»d Bnsere

getrelve liebe, »»d gehorsame, Giilich »»d Bergische Landt

Staude vo» Nähte» Ritterschafft u»d Statte», dagege» Be ^ravamm»u»d

schwere», und aufs ihr, oder ihrer vv» gesambte» Landl deren

Staude» hierzu ipeciaiitar Oeputirten, nnd aufs allgeiiieiue» wtion betr.

Landt oder Oaputatious-Tägen, >vie Wir da»» alle schihr

lvenigst eiue» Landt Tag augschreiben lasse» '.volle», »ud

solle», beschehenes nnterthänigtes Anbringe», »ud Aulauge»,

entiveder nicht gleich, oder längst inner de» »egste» dreg

Bionathen nicht remeäiere» ivürden, bleibet Bnsere» ge

trelven liebe», und gehorsame» Güliclg »ud Bergische» Landl

Stände», vo» Ritterschafft und Stätte», »ach Anweisung der »roeel's-Kösten

Reichs-Sntzungen, der ordentliche Weg offen, daran Wir contraSersnirn-

sie, >vie auch Iva» Ritterbnrtige und Stättische aonjunctim

vel 6ivitim, lvider diesen IWceks, beschlväret, und Wir obige»

Inhalts, nicht remeclieren wiirden, auch so da» sie zu An

stell- und Anffübnng des I'roaetsüs, die nvthige Gelt

Mittele» unter sich consunctim vel clivitim anlege», und

beybringen lvolten, »it verhindere» wolle».

Deine alle», nun Zufolg solle» Bnsere (Millich und Die kenuntia-

Bergische Landt-Stände vo» Ritterschafft und Stätten, aufs tio" des Wien-

de», an dem dtäyserlichen Reichs Hoff-Raht, wegen bereu

von ihnen eingeführte», und nun gäntzlich abgethnnen klagte», ^romüunum

angestelte», gleichlvvl vo» Bus z» Recht allezeit coutracticirten betreffend.

Iff-oeets, renuntiereu, und sich dessen, als lvelcher durch gegen

Ivärtigen Reaets »lit alle» seine» Bmbständen, und ei»

gewendte» iEuuclamsnteu, auch allen vo» ihnen Giilich und

Bergischen Landt-Stände», nach Absterben Herzogen Ioha»

Wilhelms, und bel> dem daranff erfolgten Laacsssioim-

Streitigkeiten, big dahero gebrauchten, und ins Biittel ge

kommenen Behiilffen, nunmehr ohne dem, von selbsten ge¬

fallen, in Perpetuum begeben, auch solches dem .Zäpserlichen

Reichs Hoff-Rhnt zu Wien, gebiihrent notikciren, und von

ihrem alda bestelten Anivalt, die in dessen Händen stehende

/Vcta sambtlichen Abforderen:

Gleich ivie Wir nun Bnsere» getrewen liebe», und ge

horsamen Landt-Stände» von Nähten, Ritterschafft und

Stätten Bnserer bepder Hertzog Thnmben Giilich und Berg,

sie beh allen, und jede», was in diesem enthalten,

beständig zu lasse», und kräfftiglich zu schützen, ans; sonder

bahrer Landts-Fürst-Bätterl icher Liebe, und Treiv, vorbedenter

Rtassen, gnädigst versprochen: Also haben Bus hingegen Bn¬

sere getrelve liebe, und gehorsame Giilich und Bergische

Landt-Stände von Nähten, Ritterschafft und Stätte» beg

denen Bus geleisteten Erb Hüldignngs-Apde und Pflichten
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unterthänigst und gehorsambst zugesagt und angelobt, auch

ihres Orts selbigem allem, ivas Ihnen nach Inhalt ad

gesagte» I^ecels. und sausten als getreive», gehorsamen,

iind Erbgehüldigten Unterthane» abgelegen, schuldigster

Massen getrew, tind gehorsambst nachkvnnnen, und dartvider

aufs keine Weiß, wie es geschehen, oder erdacht werden

kante vder möchte, zu Handelen, nach Handelen z» lassen:

Zu lirknndt dessen haben Wir Philipp Wilhelm, PfalchGraff

beh Rhein, in Beyer», w. als Hertzog zu Gnlich. und Berg,

?c. gegenwärtigen iUeaels ähgenhändig unterschrieben, und

Bnser Fürstlicher geheiiner Cantzleh Lecreb vvrdrucken lassen.

So geben, und geschehen in Bnser lUesiclenh-Statt Dussel

darff den Z. b<ovemk)ris 1672.

Philipp Wilhelm.

lZkolsrations- und Erlcntcruugs sivcess.

Vom 27. .knlii 1675.

Bon Gottes Gnaden Wir Philipp Wilhelm, Pfalk-

graff beh Rhein in Beyern, zu Gnlich, Cleve

und Berg Herßog, Grafs zu Beldentz Spvnhcim,

der Biarck, Ravensberg, und Mörß, Herr zu

Ravenstein, ?e.

Bekennen hiemit, und thnn Knud Jederniänlichen, nach

dem von einigen Fahre» hero zivischen Uns, dem LandtS^

Fürsten, einer: so dan Bnsern Gülich und Bergischen Land

ständen, von Ritterschafft und Stätten, anderer seits ver

scheidene Oifferenticn und Mißhciligkeiten entstanden, zu

deren Hinlegung aber Wir bereits in dein am Fünfften

l^ovemkris des verwichenen sechszehen hundert zweh und

siebentzigten Jahrs, anffgerichtcten Hanbt Uecels, ihnen

Unser» Landt Ständen von Richten, Ritterschaffr und Stätten,

Unsere gnädigste Uebolnrionesertheilet, Sie Land Stände auch

dieselbe mit nnterthänigstem Danck angenohmmen, und solches

der Römischer Uähserlicher Biahestät nit allein ein und

andermahl allerunthänigst bekant gemacht, sondern auch aufs

verscheidenen nachgehents gehaltenen Gülich und Bergischen

Land Tägen beh sothanem Haubt-Uecets steet tind vest ver

bleiben: Einige wenigere anß abgedachter Ritterschafft aber,

über ein und anderen I'unct: und Inhalt desselbigen Zravirt

zu sein vermeinen ivollen. Als haben Wir aufs die von

allerhöchst gedachter ihrer Kähserl. Mayestät UnserS aller-

gnädigsten Herren beschehene Ivterposition und betvegliche

Erinncrnnge» deroselben zu »nterthänigsten Ehren, und
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schuldigstem Ikelpact, lins endlichen entschlossen, über od
gedachte Aravatorial-Luncten so Wohl, als desagte Erinne¬
rungen hernach folgenden Oeclaiation- und Erlenterungs-
ldecef^, sedoch dergestalt, und mit dem dedinglichen Vor
deHalt zuertheilen, daß es ini ndrigen nach dem I'roa-mi»
inehrermelten Hauöt IWceks folgenden 18. ^.rticulen, so viel Land-Tags
deren nicht erlentert, noch gcgenwertigenOeclarations-Ilsccss ^
zulvider seyud, caiverändert verdleiden, und der bischerigen
iidlichen ()bkervantz lKrafft tvelcher das jenig, was ein zeit kntientes eben
licher Hertzog von Giilich und Berg, und das Corpus seiner so wohl als
Land-Stände» anfs offenem Land Tag mit einander
hnndelen, schliessen, und darauff verabscheidetwird, die ad-
lvescnde oder gegenivertige wenigere Oissentiente.? so nwhl,
als die ädrige Loalentirende meiste Mitglieder verlandet)
keines wegeS prcesucliairt seyn, noch etwas adgedrochenoder
denomnien, sonder» es damit dem uralten Herkommen gemäß
allerdings gehalten werden solle.

Gleich es auch, wie anfänglich vorgekommen,odgedachten
Wir, durch den Fnhalt des Lrooemü odgemelten Hanbt-
lkacelL Unseren Land Ständen ihre k'rivileZia, anff einmahl
adznschneiden,auch Fhrer .^ähserlichen Rcayestät Sdrigkeit-
lichem Arndt hohen Ilelpeat und -^utdorität zu claroZiren,
oder Bus von denen im Heiligen Römischen Reich wohl
verordneten, und von allen Churfiirsten und Ständen er-
kanten unv angenohmen Oicatrerxs zu entziehen, Wis solches
niemahlen zu Si>n> gewesen, sondern Wir vielmehr der Landen
i'rivileAia in gedachtem Haudt-lteaets conärarirt, auch Fhrer
.Läyserlicher Äiayestät allen schuldigsten lkelpeat, Trelv und
Elehorsanid, als einem trewe» Fairsten des Reichs gediihret,
hierinfalS so tvohl, als sausten dehorlich zu ertveiseu, und
gedachten Neichs-Oicmtkeriss nicht lveuiger, als denen in
jetzigen auch knnfftigen Reichs Satzungen und Loatkitutio-
aiduZ anßgesehenen, und prazscribirten Iiro6w prc>as6aaeli
81 6ece6eir6i. gleich anderen Chur und Fürsten, vermag
deriihrter R'eichs Satzcingen, und latkrumeati Lacis, die
schiildigc Oel'areatz zu peceskiren allezeit tvillig gewesen,
und annoch setznd.

t'lls haben Wir, zu desto mehrer Bezäigung Rnserer
hierunter tragender Gemnhts-Rieynnng aller Höchstgedachte
Fdre .LähserlicheRlayestät, dessen durch diese Declaratiew,
unterthänigst versicheren wollen.

^.6 ^.rt i. Wir erklären, und erläuteren demnach
hiemit, und in trafst dieses Erstlichen, daß gleich ivie ver
niög vöertvehnten am 5. Xovamdria 1672. FahrS anff-
gerichteteu .Hanöt-Ikecesku!;, -^.rt. 1. zu rachadlirnng deS



vorigen alten Ivelstective gnädigst und unterthänigsten Ver
traiven, altes dao jenige, ivas biß auff die Zeit jetzt bemelte
Haubt-Recess, in dein wider Bus bey dein löblichen Käyser-
liehe» ÜieichoHoffrath eriveckten Urocels, anch sanst Münd
oder schriftlich alda angebrachteii klagten, von Unseren ge-
sainbte» Gülich- »nd Vermischen Landt-Ständen voii Ritter
schafft nnd Stätten selbst, oder durch deren ^clvocaten,
Urocuratoren nnd Schriffteli stelleren, oder welche sich in
dieser Sachen haben gebrauchen lassen, gehandlet worden,
oder warin dieselbe sich sonst, so ihrem Vns schuldigen Ge
horsanib, hohen Landts-Fürstlichen Itelpect, nnd comperiren-
den.lnribus znivider, vergriffen haben möchten, anff linder'
thänigste Intercession Vnserer getreiver Nähte», und Vnserer
getreive» Laiidt-Ständen gethaiie gchorsambste Zudmission,
anß Landto-fürstlicher Vätterlicher Milde bereits in Vcrgest
gestellet haben. Also lasse» Wir eo anch jetzt gedachter er
lentcrter massen annoch dabei? nicht allein gnädigst beiven
de», sondern Wir wollen anch ferners das jenig, dessen sich
obangezogene iveniger Ritterbürtige deren Mlvocmten, Uro-
ouratoren, niid Schrifften steller, »iid andere, so sie darin
gebrauchte, noch clato erwehnten Hanbt Uecessus, vermittels
deren von Ihnen absonderlich, nnd allein bey abgedachten
Käyserlichem Reicho Hoff-Rath aiigebrachte» Klagten, und
weitero continairten Urocets, gegen Vns, Vnsere Landts-
Fiirstliche gerechtsambe,Würden nnd lWlsteot nnterfangen,
nnd gethan, mehr allerhöchst gemelter Ihrer Käyserlicher
Mayestät zu nnterthänigstc» Chren, nnd anff gedachter
iveniger Ritterbürtige» vorhergehende lmterthänigste Lud-
mitücnr, und Oeprecation, aiiß fürstlicher Müdigkeit, nnd
Vätterlicher Güte, Ihnen gnädigst verziehen, nnd fallen
lassen, auch nach sothaner Lubmjslion und Oepreoation er
melten wenigern von der Rittcrschafft so ivohl, als anderen
Vnsercn Landt Ständen liicht iveniger ins künfftig als hie-
bevor, alle Laiidto-fürst-Vätterliche Lieb und Treiv, gnädigst
bezeugen, dieselbe in Vnseren Landto fürstlichen Hülben nnd
Schutz erhalten, nnd de» jenigen Zuschlag, welchen Wir in
Ansehung der Vno darzn bewogener Ursachen, auff eines
nnd anderen Güter anlegen lassen, von nun an ohne einigen
Auffenthalw und Vcriväilnng wiedernmb anffheben,relaxiren,
nnd Sie bey sothaner Haab nnd Güteren rnhiglich ver
bleiben lassen; Vit iveniger Unsere gesambte Gülich- imd
Bcrgische Landt-Stäiide voii Nähten, Ritterschafft nnd
Stätten, bey Ihren von vorigen Grossen nnd Hertzogen zu
Gülich nnd Verg w. bist anff den durch tödtlichen Abgang,
Weiland Hertzogen Johann Wilhelm, zu Gülich, Cleve und



Berg, w. eröffneten Zuccestions-Iall, erlangten und sothanen, ^ cmlirmatioder

sv tvohl von der jetzt regierender Römischer Äähscrlicher Lch'dts

Riayestät selbst, als Dero Hochlöblichen Vorfahren am

Reich, Römischen Uätfferen und Königen, glornnirdigsten
Andenckens, ohne einige Endernng, Dxteuüon und Newe

rnng eontirmirt: und bestätigten UrivileZien, Ireyheiten,

Brieffen, Siegele», Rechten, Altenhcrkommen, und guten

Geivvnheiten, so viel deren in Besitz haben, und noch seynd,

anch was miß Unsers Herren Vatters Hochseeligen An

dcnckens in ^nno Sechszehen hundert neun und viertzig,

den fnnff und zivantzigstcn Septembris crtheilter gnädigster

Uesolution im mehr gemeltcm Hanbt und gegemvertigem

Erlenternngs-Uecess ihnen Unseren Uandt-Ständen tveiters

zum Besten expretie snrsehcn, conceclirt, und conkirrnirt

worden, gnädigst manuteniren, und dagegen in keine Wege

beschwüren lassein

^6 .^rt. 2. kstachdem Wir auch laut oberwehnten

Haubt-Uecess ^rt. 2, Unser» lieben getrewen Landt-Stän

den, von Nähten Nitterschafft und Stätten, ein gewisses

Uuramentum taciturnitatis mit sichcrem Beding, gnädigst

bewilliget, nunmehr auch dasselb miß bewegenden Ursachen,

bevorab der Römischer Uähserlicher Magestät zu unter

thänigsteii Uespect und Ehren, nachfolgenden Inhalts er
lentert haben

Ich k>c. Schwäre zu Gott, daß ich bey gegen w^mennim

tvär tiger der gesambter Landt Ständen, oder dcreii Depu- i^iturnit-nis,

Arten Bersainblnng, Delibeiationen, Handlnngen, über die

darzu gehörige Naterien und Sachen, nach meinem besten

Wissen, Gewissen und Verstand, wie es einen getrewen

Uatrioten gegen seinem Landts-Fnrsten und Vattcrlandt z»

stehet, und gebühret, Uelpective eliriZiren, votiren, niid
conclucliren, niid tvaS von einem oder andern votirt, und

insgemein concluclirt ivorden, nichts offenbahren ivill,

Schrifft- noch Mündlich, wie solches erdacht werden: oder

geschehen möchte, dardnrch das Jcnig, wie obgemelt, offen

bahret iverden könte ?e. Was mir allhier vorgehalten, und

Ich wohl verstanden habe, dem will ich also trewlich nach-

komme». So wahr mir Gott helff, und sein Heilig DvanAelium.

So lassen Wir es beu jetzt vorgesetzter Massen Ueclarirtem

.luramento taciturnitatis, auch dessentwegen Hey dem Hanbk

u,eeets> und einfolglich Hey dem verbleiben, daß Sie sich

des angedeuten Uuramenti, und keines anderen in ihren,

anff offenen von Uns dem Landts-Fürftcn anßgeschricbenen

Landt-Tägen und Deputationen, wie auch in denen parti-

eular Zusammenkünfften derenthalben bcy dem hernach stehen-
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den siebenten Articul, absonderlich Uatuirt ivird, von nun

an: und zu einigen Zeiten bedienen mögen, getrewlich und

ohne Gefährde.

^6 /erb. z. Nicht weniger lassen Wir es bey dem,

was in abgedachtem Haubt-R.ecels ^.rt. zum dritten, utchue

uä K. diese Verordnung .'e. Wegen der vetcription der

Güter, und sausten bersehe» und enthalten ist, nnuoch

gnädigst belvenden ivollen jedoch auch selbiges dahin ver

standen, und erleutert haben, daß hiebey Unsere Aieyniing

^ . keines Weges gewesen, daß man die Uolletlores der Adelichen

Ä,al"vnhre Sitzen, und darzu gehörigen Güter und Ländereyen, wie
(Zuaiitäten auch der Geist Adelich-Freyen und Lchn-Güter in Uosletlione

sollen »b aUir- Freiheit von ein- oder anderen Stewren sich befinden

manw e.->m Besitzere gleichwoll zu erweise» und darzu thuu

bewerben' schuldig sehn/daß gemelte Adeliche Sitze, aufs unschatzbahrem
Grund gebalvet, lind dieselbe so wohl, als auch gedachten

Geist Adelich Frehe und Lehen-Güter im Fahre^ 1596.

Uelpective von allen, oder Gewinn und Gewerb-Stewren

befreyet getvesen, sondern es solle der Ienige, ivelcher die
Steivr- und Schatzbahre lZualität ei» oder andern guts

lvieder den in Besitz der Freyheit contUtuirteil Uobchssoreil

anzeigt, und seine Intention darauff gründen will, solche
^imiiiwr pro- o^chscht der Gebühr zu ernveiseu schuldig und gehalten seyn.

pu»ni7^m>"r>5>"gleicheii solle Unserer Auffrichtung des Haubt-chceech
t-ws w »nmo gewiesener Vieyuung »ach, die in obgemelten dessen dritten

coUectanrU ^Li't. Was nun w. Angezogen Heimsälligkeit und UonUt-

betreffend, alsdau erst Platz haben, wan gefährlich unP boß-

haffter Weiß die verschiveig verdunckell und Vertuschung

vorgangen, gestalten Wir Uns da», zu mehrer Bezäigung

oberwehnter Unserer Meinung und Intention hiemit gnädigst

erklären, daß Wir gar nicht gesinnet seyndt, Femandt den

Beweiß seiner in Besitz habender Freyheit aufzuladen,

sondern es dieserthalb sst wohl, als auch ivegen Heimfällig
keit oder (ionUscation der verschiveige» vertüsch-hinderhalw

und verduuckelten Güteren, denen gemeinen Rechten, Laudts

Ordnung, und Gewouheit gemäß halten und Niemandt

Gewin und darivider beschivären zu lassen.

Gelverb be So viel auch das in mehr berührten dritten Mt. §.

treffend. soffen fürs andere ec. Vermittels Gewinn und Ge-

aUcS^bclM' '"erb anbelangt; Gleich wie Wir ebenfals nicht gemeint
altem Her gewesen, noch solches der Hanbt-Uecels sechsten in einige

komme», und mit sich bringet, den Anschlag der Halff-Ieutheu, aufs Ge-
jcdeS Orths „„5, Gx >verb, dem irrigen Vorgeben nach, durchgehend!

lassen",^ °hue Unterscheid, aufs 'einen gemeinen Fuß zurichten;
solle. Also lasse» Wir es noch ferners deßwegeu bey dem alten



Herkommen, und jedes Srts Gewonheit bewenden, biß

daran dieserhalb ein anders auff die Weiß, ivie es sich ge¬

bühret, und gebräuchlich ist, für gut Ansichen werden mächte,

alles jedoch mit dem nachmahligem vorhin beliebtem Vor

behalt, daß dardnrch denen zwischen der Ritterschafft und

Stätten in Uuimto (lollectatiom,? am Käyserlichen Cammer

(Bericht schwebenden Proeessen nichts prmjuclicirt seyn, sondern

so tvohl wegen eines, als anderentheils dem Rechten sein

verhinderter Laufs gelassen werden solle.

sicl /Vrt. 4. Anlangend die Rectitication der LandtS- Kectiüc-uion

Nutricul, derenthalb tviederhohlen Wir die lauth gedachtem

Hanbt-Ilecess sirt. zum vierten, ertheilte, und in ihrer Krafft chu"^!lthun^
verbleibende Resolution, jedoch mit dem von Vns vorhin der Lcmdt-

anch also verstandenen Zusatz, daß Wir Uns mit Unseren Ständen ge

(Mich- und Bergischen Landt-Ständen, oder deren Oeputirten schuhen,

eines gewisse» lVIoclo Uormm, 8c UeAulw lVIocleranUi 8c

rectitrcancli vergleichen, und darauff mit zuthucn derselben

ermelte Rectisication vornehmen tvollen.

Vcl sirt. 5. Wegen der im fünfften sirticul des Haubt-Die

Recess erfindl icher Wärter (ausser deren Nahten, die Wir der Fürstlicher

bey Uns zu halten gesinnet) erklähren Wir Uns, und er-

leuteren hiemit, daß Wir auß Unseren Adelichen Nähten

etivan drey, oder auch nach Gelegenheit und Gesinnen, mehr ^ betreffend,

geheimbe ?ldcliche Nähte und Uns deren, und Unserer ge-

heimben gelehrter Nähten getreiven Loulllien Hey den Landt-

Tägen, und deren Oeliberationidus zu bedienen, bei Vns

zu behalten gemeint, und lassen es im übrigen beh dem

gantzen Inhalt dieses sirt. dergestalt bewenden, daß die Ihrer

tragender Rhats Pflichten lwnc/Votum, vorhero gnädigst

erlassene Nähte, daß hicroben -Vrt, 2. gcivilligt, und er-

lentertes Uuramontum taciturnitatis mit anderen Vnseren

Gülich- und Bergischen Landt-Ständen von Ritterschafft und

Stätten außschwären kännen.

/Vä /Vrt. 6. Nlachdem auch Unsere Bergische Landt-

Stände den in mehr gedachtem Haubt-Recels /Vrt. 6. an¬

gezogenen Statum bereits eUirt, die Gülischc aber mit Ver¬

wendung der Ursachen, warumben sie mit dem von ihnen

erforderten völligen Uatu, so bald nicht auffkommen käuten,

sich nochmnhlcn darzu erbotten, und Wir in gnädigster Zu¬

versicht, daß sie dem gehorsambst nachkommen werden, den

anff Vnserc Gülich- und Bergische Pfennigsmcisterey Cäsium,

des hinterhaltenen Ltatus halber geschlagenen Landts-Fürst-

licheu /Vrrelk und gethanes Verbott, vermög Vnserer an

beyde Gülich- und Bergische PfeunigSmeistere, den vicr-

zehnden lVlmtii /Vuno sechszehn hundert drey und siebentzig



abgelassener Befehlchen, gnädigst relaxirt haben, sa hat es

dabey Krafft dieses sein Perbleiben.

tVä .<Vrt. 7. Vnd obtvohlen die van Landt Ständen

und Vnterthanen unter sich einseithig, und ohne vorbetvnst

und Vergünstigung des Landt-Herren anstellende Versanib

lungen, in denen gemeinen beschriebenen Rechten, Reichs

Satzungen, und sausten wohin vorgestelter Massen verbottcn,

auch von Unseren geehrten Herren Vorfahren Hertzogen zu

Gülich- und Berg, so wohl, als van Unseren Herren

Vattercn, hochsehligcn Andenckens, und VnS selbsten prolübirt

tvorden, awhlerivogen, den Landt-Ständen anff öffentlichen

Landt-Tägen dahin des Lands, und der Landt-Ständen An

liegcnheiten ermangelt. Alldieweilen Vns aber Unsere liebe

und getrcwe Gülich- und Bergische Landt-Stände, von

Nähten, Ritterschafft und Stätten, vermag mehr gemeltem

Haubt-UecetL ^.rt. zum siebenden w. Zlicht allein ihrer nn

gefärbter Tretv, und nnaußsctzlichen Gehorsambs, sondern

auch vor sich und deren nachkommende Stände dieses unter

thänigst und vest-versichcrt haben, und anuoch versicheren,

daß, daferu Wir ihnen die Zusammenkünfften gnädigst vcr

statten und zulasse» werden, sie anff solchen von nichts

anders reden, handele», schließen wollen, als was getrewen

Unterthnnen wohl anstünde, und nit wieder unsere Ehr,

Uelpect, -Uulrorltät, und Landts-Fürstliche Hoheit, und des

Landts Besten, auch dein Haubt- und gegcnwertigen lleceb!

gereichte, und da sie, so einer, oder ander sich über Knrtz

oder Lang wieder bessere Zuversicht und Verhoffen, finden

solte, welcher diesem zugegen etwaS zuthun oder vorzunehmen

gedachte, und sich unterstünde, denselben so bald von ihren

Zusammenkünfften anßschliessen, und Uns UolleAlaliter nam

haßt inachen wollen, Und dan Wir diesem nach, und in

Ansehung setzt angeführter Llonclitionen Unseren getrewen

Landt-Ständen von Rathen, Ritterschafft und Stätten,

beydcr Hertzog-Thumben Gülich, und Berg, vergönnet und

gestattet haben, auch hiemit, und krafft dieses nochmahlen

vergönnen und gestatten, daß wau es dieser Vnserer Landen

und ihrer Unserer Landt-Ständen Noturfft erforderen möchte,

sie von sich selbsten au einen Ort und Stelle, welche ihnen

im Landt gefallet zusammenkommen, zu Unserm des Patter

lands, und ihrer Vnserer Landt-Ständen Besten sich unter

reden, und ungehindert bcyeinander bleiben mögen, doch daß

Der Herren sie neben Odlervirnng voriger Bedingungen, auch allemahl

in Vnserem Fürstlichen Hoff-Lägcr, wohe dasselbe alsdan

p^rticuimsehn möchte, und wan Wir ausser Lands wären, Vnserer
ventiones und hinterlassener Gülich- und Bergischer Regierung ebenfals



ihre Zusainmenkünfften,nachdem sie beheinander, unterthänigst die t>c>r,u» er
nnd zeitlich uotitwiren, auch die aldan begriffene und pro- b'rdcrUchc
ponirende (lupitu, und Stück ihrer vorhabender Unterredung ^xh^ing be-
zugleich mit anzeigen, und sothane Louventus alsv anstellen, »reffend,
nnd anziehen sollen, daß den Landen nicht allzu ein grosser
Unkosten dardurch ausfgebürdet, vielmehr aber gemelte Zu¬
sammenknufften ohne sonderbahre Beschwer gehalten, und
desto ehcnder geendiget, auch Uns und gedachter Unserer
Regierung alsdan der Schluß Ihrer Unterredung schrifft
und getrewlich bekant machen, »»herschicke, oder eingelieffert
»verde. So lassen Wir es bey solchen vorhin: und jetzt
aberinahlen vergönneten Zusammenkünfste» beivenden, »nit
der fernerer gnädigster Oeclurutiou, daß ivas gemelte Land»
Stände »nieder Ihre nach Inhalt obgcsetzten ersten Mt. er¬
langt und bestättigte UrivileZien, Fre»iheiten, Siegell, Briefs,
Recht, alten Herkommen, nnd gute Gewonheite» beschwert, Stttn
und ihre»» Liruvu»r>l»udusnachAnlaß hernach folgenden 18. t>c» veMiiten
.^rticul, nicht »abgeholfen, nnd sie daherv den ordentlichen p^tlcuwr Z»,
Weg Rechtens nach Anweisung der Reichs Satzungen
gehen veranlast werden sollen, Wir ihnen solchen falß »jedoch cMlen^l'"
unter obangcführten LloircliUonen,in Gnaden zu geben, und »reffcnd.
vergönnen »vollen, auch trafst dieses zugeben, und ver
gönne»» Weile»» ihre UrivileZiu und Brieffschafften wegen
der in gerauinen Jahren hero gewehrter gefährlicher Zeiten,
und umb mehrerer Sicherheit willen in der Statt Collen
verwahrlich auffbehaltcn »verde», daß deren Ucputirte sich
daselbst versamblen, Ihre »Vckvocutos iialkruiren, und die
rechtliche Rottnrfft einstellen lassen mögen, und dardurch desto
»»ehr .kluudt zumachen, daß Wir sie Landt-Stände so »veuig
als jemand anders, an denie, was zu Lonservution obge
»nelter UrivileAier»,und Urofepuirnng des kl,'echten gedeyeu
»nag zuverhinderen genieint seynd.

^.ck ^rt. 8. llnd ivieivohl Unsere» Glilich und Bergischen
Landt-Ständen auß denen mehr-gedachte» Haubt Ueceks aVrt.
zum Achten w. angezogenen Reichs-S>atzunge» und sonsten
»nit alle» llmbständcn gründlich remonUrirt »vorden, »vas
Uns bewogen, die durch Sic Landt Stände ausser Bnserer
Herren Borfahren denen Grassel» und Hertzogen zu Gülich
und Berg ?c. Auch llnseres Herreu Bntters, und Unserem
Landts-Fürstlicheiu Louleus und Betvillignng unter sich, und
mit denen Cleve, Marek und Ravenßbergi'che» Landt
Ständen, und mehr anderen gemachte kUuioues, und Ber
bundtniissen ins gemein und besonders, keine außgcnomme»,
»velche nnd wie viel deren sehn möge», auß Hoher Landts
Fürstlicher Macht und Gewalt, durch gewisse in beydcn



Unsere» Hertzog Thumben Jülich und Berg, anbehörigen

örteren öffentlich publicirt und aktigirte Landto Fürstliche

Zerren lrclicta anffgehebt, Llasürt »»d unnullirt, und das', Wir es

vVmdl.Stände dahero bey solchen Vnsere» llclicken allerdings bewenden

sich temer lassen, Darauff dan auch Unsere getrelvc liebe Landt Stände

andererrwion, Rittcrschafft und Stätten, bcyder Unser Hertzog-Thuniben

>4yVf>"it,nchin ^>-wg, sich aller und jeder abgedachter unter
netnauchen sich - »nd mit andere» Einseithig anffgerichtetcr blnionen,

seilen. >van so offt- und aufs was Weiß es immer geschehe», auch

wieviel derselben seyn möchten, sambt allen darauff relerü

renden .lurainentc», mit ivelcheit Sie solche von Zeit zu

I,eit vermehrte blniones bcstättigct, gänhlich begeben, und

also hinführo lveder eiites anderen .luranrents, als -Vrt. 2.

enthalten, noch einer andere» lUnion Sich zu ewigen Zeiten

weiter? bedienen sollen, dan allein der jenigen die /Vnnc>

1496. zwischen beyden Hcrtzogen von Gillich, Cleve, und

Berg ?e. Wilhelm und Johannen, Christmilter Gedächtnno,

mit Zuziehung sämbtlicher Landt Ständen von Nähten,

Rittcrschafft und Stätten anffgerichtet, von denen Römischen

dläyseren oonürmirt 1 und von linsers Freundlich Geliebten

Retteren, des Herren Chnr Fürsten zu Brandenburg Lbdn,

und Uns, in Unserem in ,^nnc> 1666. getroffenen Erb-

Vergleich bcstättigct worden.

Jndeme Bus imnittels vorkommen, ob sollen llnsere

Gülich- und Bergische Landt-Stände von Räthen, Ritter--

schafft und Stätten nntcrthänigst verlangen, daß Wir die

in abgedachten Haubt-lleeeis.Vrt. zum achten ?e. erfindliche

Wörter ?e. l»»d Sie Vnsere liebe getrewc Landt Stände

von Rittcrschafft und Stätten, nach Inhalt ersterwchnter

blnion, ein vereinigtes Lorpus, und bev denen von Vnscren

geehrten Vorfahrcit Graffen und Herzogen zu Gülich und

Berg .'e. erhaltenen Privilegien verbleiben mögen, auch

einer des anderen Recht zu desselben l'rmjrnlih zu vergeben

nicht bemächtiget seyn solle) gnädigst crlenteren, extencliren,

und Ihnen Land-Ständen nach Anleitung sothaner Wörter

ei» blnion, einßig tind allein zu Lonlervatäczn ihrer Urivi-

legicn, Freyheiten, Bricffen, Siegelen, Rechten, Herkommen,

und guten Gewonheiten, unter sich in Llorporo anffzurichten,

in Gnaden belvilligen, auch nechst Vorzeigung solcher lUnion,

dieselbe unter Unserer äygenhändiger 3ud5eriptic>n und aufs-

gcdrnekten Fiirstlichen Jnsiegcl zu eonürniren und zu be-

stättigen, geruhen wollen.

Also erklären Wir Vns hicmit, und trafst dieses, daß

man Uns oberwehnte Unsere Gülich und Bergische Landt-

Ständc, die anff nachfolgender Weiß, für sie Landt-Stände



eingenchtete blnivn, unter Ihren Haudl Unlerschrifften, und

auffgetruckten Pittschafften gchorsambst verbringen, und uinb

deren gnädigste ^pprobati»» bey Buo nnterthänigst an

halten iverden; Wir dieselbe alSdan nicht Iveniger zu »vürck

lichcr Bezeugung llnseres zu obgeinelter Louchrvution der

I'rivüoZien, Freiheiten jederzeit getragenen gnädigst

geneigten Willens, als insvnderheit höchst-gcdachtcr Ihrer

Häyscrliche Mayestät zu nnterthäuigsten Ehren, aufs die

Weist in Gnaden approbircn, bestättigen und eontlruriren

»volle», »i ie das l 'rojeetirtes, und seine? Wörtlein Inhalts

hernach stehendes Loircept Louürmatiouis mit mehrere»!

nachführet.

Bon Gottes Gnaden Wir Philipp Wilhelm, Pfalst-

graff bch Rhein in Beyern, zn Gülich, Eleve

und Berg Herstog Graff zn Bcldcnst Sponheim,

der Marck, Rnvcnppcrg, und Mors;, Herr zu

Ravenstein, ?c.

Thun .Hundt und bekennen hiemit Vvr lins, Unsere

Erben und Nachkommen, Hcrstogcn zu Gülich und Bergw.

Demnach bep Bus Bnsere gesambte Gülich und Bergische

Landt-Stände, von Rüthen, Ritterschafft und Stätten unter

thänigst vor und anbringen lassen, daß sie aufs Bnsere

vorhergangene gnädigste Bewilligung, einstig und allein

zu Erhaltung und Eouservatioir ihrer UrivlleZieu, Frey

heiten, Brieffeu, Siegele», lliechten, Herkommen und guten

Gewvuheiten eine Bereinigung unter Sich in Lorpore aufs

gerichtet, aufs Maas; und Weise, wie dieselbe von Wort zu

Wort heruach beschrieben stehet, und also lautet.
Wir Landt-Stände, vo» Richte», Ritterschafft und

Stätten der Herstog-Thumber Gülich und Berg, Thun Hundt

und bekennen hiemit, vor Uno und Unsere Nachkommen;

Nachdem der Hochgebohrner Herr, Herr Wilhelm, Herstog

zn Gülich und Berg, Grafs zu Ravenßberg, und auch der

Hochgebohruer Herr, Herr Iokann, Herstog zu Cleve, Grafs

zu der Marck ,'e. hiebevor im Fahr 1496. aufs L, Lutbarinsz

Tag, mit Zuziehung Rath und Gutgedünckung der gesambter

HaudüStände vorgednchter Fürsteuthuniber und Graffschafften,

eine Erb Berbuntnüo und känion auffgerichtet, darinnen unter

anderen gevorwahrt und verabredet »vorden, das; Höchstge

dachte Herstogen, und ihrer beyder Erben und N'achkommen

Fürsten und Herren dero obgenanten Fürsten Thumben und

Händen, jeglich Hand und Unterthauen, bey ihren UrivileZiis,

Freyheiten, Brieffen, Sicgelen, Rechten, Herkommen, und

Gewohnheiten lassen, handhaben und behalten »vollen und
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solle», mehrere» Inhalts solcher Erb-Berbnndtnnß w. Und

dan auch i» dem de» 5. l^oveurdris 1672. Jahrs anff-

gerichteten Haubt-Uecels .Vrt. 8. versehen, daß Wir pchnd-

Stände vo» Richte», Ritterschafft »»d Stätte» Bns svthaner

kUnion »»d Erbverbnndtniis vo» »u» a» biß zu einigen

Zeiten bedienen und »ach Inhalt derselbe» ein vereinigtes

Corpus, und bey denen erhaltene» »nd eonkirnrirte» I'rivi-

le^ien, ivie ^rt. i. vorgedachtem Hanbt- und »achgefvigteni

dieseni Uealarations-Reaess gemelt, verbleibe» möge» - auch

einer des anderen Recht zu dessen Urwjuclitz z» vergeben

nicht bemächtiget seh» solle.

So habe» Wir demnach mehr gedachte ii» Jahr 1496.

anffgerichtete lUnion, so viel dieselbe die Hertzog-Thumben

Giilich »nd Berg, und Unsere UrivileZie», Iwehheiten,

Briefs, Siegele», Rechten, Herkommen und Gewvnheiten be

trifft, ihres Buchstäblichen Inhalts, als wann die von Wort

zu Wort hierinnen begriffen wären, wiederholt, und Bns

nach Inhalt derselben hiemit in LBrpcwe vereiniget, uniirt,

und angelobt. Wiederholen, vereinigen nniire» und ange

loben auch hiemit vor Uns, und Unsere Rachkommen, daß

Wir in denen, was eintzig und allein zu Unterhaltung und

Lontervation vorgcdachter Unserer l'rivilsZien, Brieffen,

Siegele», Rechten, Herkommen und guten Gewvnheiten dien

lich und ersprießlich sehn mag, wie selbige in vbgedachtem

Hanbt und daranff erfolgtem diesem UeelaraUonL-Uec'etK

^Vrt. 1. bestättiget lind eonkirnriret, einer dem andereil mit

Raht, Hnlff uiid Behstand, getrewlich und redlich, jedoch

zulässiger, rechtlicher Weiß asiliskiren, auch einer des anderen

Recht zu desselben l'rwjuclitz zu vergeben, nit bemächtiget

sehn solle.

Im fall auch Ihre Hoch-Iiirstliche Dnrchlencht, dero

Erbeii, nnd Nachkommen (welches Wir doch nicht vermnthen,

noch hoffen, Bns eines anderen nliterthänigst versichert halten-

lvieder obgedachten Hanbt und veelarationK-Ueeel», nnd

darin cliat. .^rt. 1. aiigezogene von vorigen Graffen nnd

Hertzogeii zu Gnlich nnd Berg erlangt, nnd sothane so ivohl

von jetzt Regierender Römischer Knhserlicher Ri'ajestät selbst,

als dero Hochlöblichen Borfahren am Reich Römischen

Käyseren nnd Königen glorwiirdigsten Rngedenckens, ohne

einige Endernng, Rewernng nnd Uixtentzon, eonkirmirte

UrivileZia. Frehheiten, Briefs, Siegel, Rechteil, Herkvniiiieii

nnd guten Geivonheiten, so viel Wir deren in Besitz haben,

und seynd, handle», und Bns dagegen beschwören, nnd

derenthalb anfs Bnser oder von Bus hierzu fpeeialiter

Deputirten, anff allgemeine» Landt- und Oeputatians Tägen,
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beschehenesunterthönigstes Vordringen nnd anlangen, ent¬
weder nicht: gleich, oder längst inner den negsten drey
Monaten nicht remecliirt tvürde, solle Bus nnd Vnseren
rllachkonnnen, nach Anßweisnng der Reichs-Satznngen, der
ordentlicher Weg Rechtens offen bleiben, nnd denselben
Höchst gedacht Ihrer DurchlenchtDero Erben, Nachkommen,
nnd Iedermänniglich nnverhindert einzngehen, frey nnd
bevorstehen.

lind gleich wie diese Union, Vereinigung und Zu¬
sammensetzung,eintzig und allein zu offt gedachter donler-
virnng der, nach Inhalt mehrgesagten Haubt: nnd Oeela-
rarions-Heoess, erlangt: und bestättigter UrivilcAien, Frcy-
heiten, Brieffen, Siegelen, Rechten, alten Herkommen, und
guten Gewonheiten angesehen ist, nnd in keinen anderen Ver-
standt gezogen tverden solle. Also bezeugen nnd erklären
Wir Uns auch hiemit für Uns nnd Unsere nachkommende
Nrndt Stände, daß Wir hierunter keine gefährliche Händel,
Sachen, weniger (Konspiration oder (lonsuration chasiir Ulis
auch Gott behüten wolle) wieder Ihre Hoch-Fürstliche
Durchlt. Dero Erben nnd Nachkommen, vornehmen, sondern
bey denenselbigen, als es getrewen nnd gehorsambenLandt-
Ständen nnd Unterthanen gebühret, Unseren geleisteten Erb-
Hüldigungs Pflichten gemäß, vest stehen, und halten sollen
und wollen.

Alle diese obgesetzte k'mwten, geloben nnd versprechen
Wir vor Uns, nnd Unsere Nachkommen, stet, vest und un¬
verbrüchlich zuhalten, nnd darwieder nichts wissentlich, heimln
oder öffentlich zu thun, oder Handelen zulassen, ohne Arglist
nnd Gefährde. Deßwegen zu wahrer Urknndt, habe» Wir
Nähte, Ritterschafft und Stätte beyder abgedachter Hertzog
Thnmben Giilich nnd Berg, dieses mit äigenen Händen
unterschrieben, nnd mit Unser» Pittschafften gesertiget : So
geschehen ?e.

Und Uns darauff ermelte Landt Stände nnterthänigft
gebetten, daß Wir als der Landts Fürst vor inserirte blnion,
nnd Vereinigung, zu desto stett nnd vester Haltung approkiren,
zu ooirkirmireip nnd zu bestättigen gnädigst geruhen wollen,
daß Wir demnach zu mehrerer Bezngnnß Vnserer sonder
bahrer Nindts-Fürstlicher Gnad, damit Wir gedachten Vnseren
(landt-Ständen zngethan seyn, solcher ihrer nnterthänigster
Vitt gnädigst statt gegeben, nnd daranff ob einverliebte
Union, und Vereiltignng alles ihres Fnhalts, gnädigst
approdirt, ratitwirt und eonkiianirt haben: approbiren,
ratütwiren, nnd eontirnciren auch dieselbe für Vns Vnsere
Erben nnd Nachkommen, Hertzogen zu Giilich nnd Berg



hiemit, und Knifft dieses, also und dergestalt, daß mehrgc
dachte Bereinigung in allen ihren Lmmteu und Lüauluien,
vest und unverbrüchlich gehalten werden, und sie Vnsere
Land-Stände sich derselben ruhig und von niänniglich un
verhindert bedienen, gebrauchen und gemessen sollen und
mögen, Vrkundt Vnser Handt, Vnterschrifft, und ausgedruckten
Fürstlichen Jnsigels, So geschehen w.

sus koeäeruw cVu ricrt. 9. ürachdeme auch, ivie Vnseren Gülich- und
ck- .-»moruu, Nergischen Landt-Ständen, von Ritterschnfft und Stätten,
betreffend. Haubt lieeess tprt. 9. vorhin rsirrontlrirt tvorden,

das InsUumeutum Uae.is klar außiveiset, welcher gestalt
allein Chur-Fürsten und Ständen des Reichs, unter sich,
und mit außwertigen Uosclera zu machen erlaubt, Als hat
es auch für sich selbsten den Verstaubt, daß ein solches zu
thucn, VnS ebenmässig bevorstehet; Vnd sollen sie Vnsere
Landt-Stände sich in die kZuRlUoirenrau. nit einmischen
oder eintringcn. Wir wollen Vns hingegen besagtem in-
ltruiueuto Lucas, und allen ergangenen, und noch ergehenden
allgemeinenReichs-Satzungen gemäß Verhalten, und sothane
UcLäera nit änderst, als zu Unserer Landen und Unter-
thnnen Uouservatiou und Sicherheit, vorderist aber einem
Römischen Käffser sowohl, als dein Heiligen RömischenReich,
und dessen Rnhstand, wie nit weniger dem Ahdt, damit ein
seder dem Käyser und Reich verbunden ist, ohne Nachtheil
und Abbruch machen und schliessen.

Dos cinwilli- Was aber das «Zuautum, so Wir von Unseren gehör
sambsten Landt-Ständen begehren lassen werden, betrifft,

--um c legem. Ivohl, als wegen Reparation und Unter
Haltung Unserer Vestungcn und Verpflegung der darzu be
dürfftiger Lluaruisonen auffs genaivist, zuläiiglichst, und deiii
Vatterlandt zum erzivinglichsten behzubringen, ivollen Wir
Unseren getrewen lieben und gehorsamen Giilich und
Vergischen Landt-Ständen, von Nähten, Ritterschafft und
Stätten, auf offenen von Vns, dem Landts-Fürsten anß
geschriebene» Landt-Tägen propouiren, und ihre unter-
thänigste getreive Vorschlag darüber vernehmen, auch wegen
Behschaffungselbiger erforderlicher Mittelen etwas nützliches
und beständiges verabscheiden, nicht weniger über die be-
dürfftigc (Zuauta eineii fröiiiblicheii lind nützlichen Fuß,
nach welchem alles acl clelUuatos usus richtig uiid un
veränderlich vollzogen werden solle, verfassen, vvr-jedoch
annahender Gefahr halber, nnverzüglicher /Vch'utUrungge¬
dachten Fußes mit einiger Anwerbung oder Uolleetatiou
nit verfahren: noch ein höheres «Zuautum, als zu denen,
nach solchem anff obgemelte repuisita machendemFuß be-



dürfftigen Aufgaben vorhero per lVIasora erklecklich, und Die Reparation

erträglich, eingeivilliget ivvrden, außschreyben lassen; Dabey

Wir nochniahlen wiederholen, daß Dasers Hertzog-Thiiiiibs

Gülich Unterthanen zn Ueparation Bnserer Vestnng Düffel treffend,

dvrff, und hingegen Unsere Unterkhanen Unsers Hertzog

Thnnibs Berg, zu Uepartition Unserer Festung Gülich, niit

gehalten, iveniger die Handt Stätte niit einigen Diensten in

Natura, oder in Gelt angeschlagen, zu Loneurriren sehüldig

seyn sollen, Wir auch Vnsere Haubt-Stätte ivegen abgedachter

lUnarnitonen mit den Servitien nit zu deschtvären, sondern

vielmehr dey der erlangten Befreyiiiigs-Uonosslion gnädigst

zn handhaben gemeint setzen; Da aber jemand Uno und

Unsere Gnlich und Bergische Lande Fetzndlich angreiften,

und man sich wieder nnbillichen Gewalt zn clefencliren

mässiget ivürde zeiget ipla ratio 81 natura, daß alsdan

Unsere und des Landts-Kräfften, pro suita 8r neeessaria

lleiensione anznivenden sehe».
Sölten Wir auch neeeslitirt lverden, mit Jemanden.1»^-»mouini

einen öffentlichen Krieg, oder Vehde, jedoch ohne Verletzung

des inttrumenti l 'aois, und Reichs-Uonckitutionen anzufangen, treffend,
oder darin zu trotten. So wollen wir znfolg der von vorigen

Hcrtzogen zn Gülich und Berg in den Jahren 17,1 l. l7>42.

t>»d 159d!. ertheilteii UrivileZien, niit Landt-Ständen vor

hero darüber eonferire», ckeliberiren, geinelten UrivileZiis

hierinsals Fürstlich nachkonnnen.

Betreffent »nn die Dürcken-Hülff, auch Reichs »nd Reichs und

Cräiß-Stenren, Cammer-GerichtsUInterhaltnng, und anderen

dergleichen anff Reichs niid Cräiß-Tägen eingewilligte Eon-' pesfend/
tributiones und anlangen, wollen Wir eS dergestalt darmit

halten lassen, wie die Reichs und Cräyß-^atznngen darüber

albereit verordnet haben, und noch ins künfftig durch all¬

gemeine Reichs »nd Cräiß Schlüsse noch würdet gut ge¬

funden lverden.

Und da Wir anff offenen Landt Tag von Unseren Die ttudw-

Gülich- und Bergische Landt Ständen, von Röthen, bitter-

schafft und Stätten zn Unserer und Bnser Cammer Ultats g^reffend^
Behülff etivns weiters als dahero schon eingeivilliget, be

gehren Sie Vnsere Landt Stände über dasselbe nicht alles,

sondern, nur zum Theil, oder wohl gar nichts einwilligen

würden, so wollen Wir dessen niemand miß ihnen in Un

gnaden entgelten lasse».
teck ^l't. l0. 11. 12. IN. 1-1. 1Ü>. 19. 17. Was sonsten Den Vergleich

miß der hierobe» zn End des /Vrt. 1. angezogener

Herren Rattere» Christiiiilten Andenckens in chnno 194!).

den 27,. SoptemdriZ ertheilter gnädigster Resolution, in
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mehr-gcdachtemHanbtI1ec.wss.4rt. ID. 11. IL. 14. 14. 1.7.
16. & 17. Unseren Gülich- und Bergische» Landt-Stände»

^cr Stenren Nähte», Ritterschafft und Stätte», iveiters zum beste»
repartition bc- expresss fiirsehe» eoncwclirt, vonürmirt, dabey lasse» Wir es

treffend, allerdings, dach »nt der eintziger Erle»ter»»g bcnvenden,das
aufs der Aähserlichenhierzic sonderbahr Deputirten beschehene
Erinnrrnng i» obbemelten 14. c4rt. polt verba der IVIatrivul
a66irt 'verde, vder was sonste» >»it Landt Ständen fiir ei»
anderer dein Landt nützlicher iVlaäus zu finde» seyn möchte,
»ach dessen Anlaß repartiren, in Bnseren als des Landts
Fürsten Nahmen anffschreiben, »nd fiirters w'.

.46 -4rt. 18. Imgleichen hat es bet> deni 18. .4,4. ab
berührten Haubt-IlcoesZ biß zu End desselben sein »n
verändertes verbleiben, jedvch niit dem anßtriicklichenAn
hang, daß nach vvrer'vehnten der Römischer LAtyserl icher
Riaffestät zu nnterthänigsten Ehren, van Bus nunmehr ge
gebenen Declarationen und Erläuterung der »ach gedachtem
Hanbt Iteiwss, vvn denen Eingangs angezagenen ivenigeren
anß der Ritterschafft am Aähserlichen Reichs Haff Raht
darivider angestelter und fortgesetzter 1'rocwts, damit auch
gefallen setz», »nd daranfs ebenfals rennntieret, solches auch,
ermelten Reichs Haff Rath gebührend notltimret iverden falle.

Schließlich wallen Wir zu mehrerer Bekrüfftigung und
Bersichernng alles desjenigen, ivas in gegenwertigem De-
läaration- und Erlenternngs Deeets begriffen ist, bey der
anjetza Regierender RömischerLäffserlicher Ncayestät Bnserein
allergnädigsten Herren, Bus dahin beiverben, damit hierüber
dera Käyserliche liatiüeation und Lontirnmtion allergnädigst
ertheilt, und solche zu Bnserem so Ivvhl als oberwehnter
Bnserer Landt Ständen Behueff anßgefertiget werde» möge.

Zu Urknnd dessen, haben ivir PHILIPP WILHELRc,
Pfaltz Grafs beh R'hein .'e. als Hertzvg zu Gülich und Berg w.
diesen Deklaration- und Erlenternngs Ilecess äigenhändig
unterschrieben, und Bnser Fürstlich Geheiiuber Eantzley
Lec-ret vartrncken lassen. Sa geben und geschehen Düffel
darff den L7. üalii tVnno D177.

(D 8 )
DA78.

Daß gegenwärtige Abschrifft mit dem van der Rämi
scher Aäffserlicher Ni'ajestät w. in vbberührter Streitsachen
allergnädigst ratiüc irt und eontirmirten Deelarations-Ileves»
getreivlich c.ollatiaairt, und in alle» gleichlantend befunden
wurden bezeugt »ebens Borher getrnckten .Läffserlichen Leeret
Insiegell dies; meine Hand und Bnterschrifft. Geschehen Lintz.
Den 7. .lanuarii 1677. Jahrs. Iohan Ambroß Högell.



Marggraffcn zu Brandenburg :e. und

Herren H. Psaltz-Graffcn bey Rhein:c.

6e cluto Düsseldorff de» 21. Pilii 1609.

Wir von Gottes Gnaden lZR.l^SI' Marggraff zu Braitdenburg,

i» Preussen Hertzog .'e. »nd von desselben Gnaden Wir Wolffgang

Wilhelm Pfaltzgraff bey Rhein in Bayere» Herbog m. alo znr Zeit

Chnr-Brnndrnbitrgische nnd Pfalb Üleivbiirgischr Getvalthabere bekennen

hiemit, demnach neben den löblichen Ständen des Fürsten Thumbs

Cleve Graffschafst Marek »nd Ravenßberg und der Herrschafft Raven

stein, auch einen zimblicher Anzahl der Gülischer Ritterschafft der mehren

theil deS Fürstrnthuinbo Berg Löbliche Ritterschafft und desselbigen

samptliche Haupt Statt Abgeordnete llno mit Handgebenen tretven

versprochen nnd zugesagt, daß sie Uno an statt Unserer Uriiuipulen

deren Hochgebohrnen Fürsten und Fürstinnen Herren Fohau Sigiomunden

Marggraffen und Chur Fürsten zn Brandenburg in Preussen Hertzog un

in ehelicher Bormnndtschnfft S. L. Gemahlinnen auch Frawen ^uueu
Pfaltz-Grnffinen bey Rhein in Bayeren m. Hertzoginnen mit schüldigem

Gehorsambst und trelven lubuüttiren, keinen tertium, iver der auch sryn

mögte annehmen, auch keinen anß Unseren oder Uitserer Urinoipalen

Rlittel sich acl parteur anhängig machen, viel mehr aber Uno beyden

an statt des rechtmässigen Sueeelloris vor ihre» Lnndto Fürffen und

Herren erkennen, biß daß einer von Unseren k'riueipulen der rechte

einige Zueaeslor dieser Landen gut und rechtlich erklährt werde, deine

die alodan nach eusserstem Bermögen beyspringen ait demselben allein sich

halten, nnd solchen ferner gebührliche Hüldung leisten sollen, daß mir

hingegen ihnen versprechen, daß sie die Stäudt in alle weg sich ivolte» vor

behalten haben, daß Wir die lüays. May. alo Sbristen Haupt der Christenheit

und Lehen Herren vermvg Unserer l'ropwlition in »uterthänigstem rekpeet

halteii, lvie auch die Stände allerhöchst gemel. l>iäys. Man. im gleichen keinen

anderen Unoten Waten hiernnder iiichts prahucli,art haben motten, und Wir

sie die Stände in allem dieserhnlben eräugenden und zutragenden Rothfällen

bey Fhrer Käyserl. May. vertretten, verthätigen tiud schadloß halten

sollen. Sie Cathvlische Römische, wie auch andere Christliche IkeliZioa,

lvie so »voll im Römischen Reich, als den vorstehenden Fürsten Thnmb

Lieve und Graffschafft von der Marck .'e. in öffentlicher Gebranch und

Übung, auch in diesem Fürsten-Shtunb Berg, an einem sederem Srth

öffentlich zu üben und zn gebrauchen zu lassen, zu eoatiauiren und zn

iWauteairen, und darüber niemanden in seinem Gewissen nach Bxeiaitio

zu turbiren zu aroleltiren noch zu betrüben.

Alle von den vorigen dieser Landen Fürsten und Uegeaten ertheilte

Briefs und Siegell, mir auch Pfantschafftrn, nnd andere Fürstliche Ber

schreibungen stät, fest iiiid uiiverbrochcn nach eineo jedeit Inhalt zu

halten.

Alle I'riviiepaa »iid Fürstliche Begnadnugr», Statuten, auch Altes-



Herkommen und gute Gewonheit zu conlirmiren, zu bestättigen, ivas

darlegen eingetrnngen, oder eingerissen, gäntzlich abzuschaffen, respeetivö

zu renociren und nach billigkeit zu auZiren, auch die Aravamina anffs

erst der Staudt ansuchen zu erledige».

Da Wir behde vor Hauptsächlicher Entscheidung dieser Lueeessicnw-

fachen, uneder einander etlvas cle kaeto vornehmen lviirden, ivelches

doch die Staudt nicht vermnhtcn noch hoffen wollen, und sollen, sie

biß zu Unserer reconeiliaticm sampt und sonders ihrer gethaner Hand

Gelübde auch erlassen seyn.

Fteni da jemand mit Gcivalt wider diese Landen etlvas attentirc»

wurde, daß nur laut der Uropvlition, enssersten Vermögens, mit dar

sehung Leibs Guts und Bluts, dieselbe verthätigen, schiihe», und schirmen

wollen nnd sollen.

Item die Staudt nnd Untcrthanen sambt nnd sonders, vor allen

dieser wegen entstehende Ansprach nnd Forderungen, wie die Nahmen

haben mögen zu verthätigen und schadloß zu halten, in was Herren

Land solches auch geschehen mögte.

Ftem die Adliche Hofs Aempter, alle Nähte, Eanheley-Besahnngen,

und andere Ambt Bedienungen durch Landt sessige «gualitieirte, und nicht

Frenibden, eines jeden Stands gebühr und Ambts, Allen Herkommen

nach, zu besehen.

Daß auch die Stiffts Glöster, und alle andere UolleZia ebener

gestalt, durch Land sessige besehet, in esse gelassen, gehalten, nnd niemand

in seinem Gewissen daselbst betrübt werden möge.

Letztlich daß die Löbl. Alte, der sainptlichen Landen Ulnioneu,

»nterhaltcn, nnd ivas sonsten noch vor der Erb Hüldignng diesen Landen

zu Nnh und Beste», ferner in llnterthänigkeit mögte vorbracht nnd

angedeutet werden, vorbehalten bleiben. Li^natunr Düsseldorfs, unter

linser Lubseription nnd Vorgetrnckten Leersten, den 1l. LI. chüii ^nno

Sechszehenhundert und t)ceun.

Ernst Marggraff. nrp. Wolffgang Wilhelm, nrp.

llopin Hcrhog Philipp Wilhelmen Pfalh-Graffcn :c. der Giilich nnd
Bcrgischcn Landt-Ständcn heraus; gegebener Erklärung

cle Dato Diisseldorff den 12. Leptenrd. 1l>-ll.

W>r von Gottes Gnade» Philipp Wilhelm Pfalh-Grafse Hey

Rhein ,'e. Thun kund und bekennen hiemit öffentlich, als zlvischen dem

Durchleuchtigsten Fürsten nnd Herrn, Herrn Wolffgang Wilhelmen

Pfalh-Graffen beh Rhein w. linserein Gnädigsten Geliebten Herren

Rattere» an einem, und dero Giilich und Bergischen Landt Ständen



von Ritterschafft und Stätten am andern Theil, über dero habende
I'rivileZia, Freyheiten, Altes-Herkommen, Gelvonheit, Recht nnd Ge
rechtigkeit, allerhand Aliß-VerstandStreit und Irrungen entstanden, ge
stalt alsolche Streitigkeiten an Jhro .Myserl. Majest. Ilnsers aller
gnädigstenHerren Reichs-Hoff-Rath ertvachsen, ivelchc daselbst in Contra-
ää'torio .luäicic» pro 8c contra geraume Zeit van Jahre» clilputirt,
und ventilirt ivorden: »lassen darauff erfolget, daß allerhöchst gemel.
Ihre .^lähserl. Rlajest. obgemelte Streitigkeiten durch unterschiedlichauff
gelassene Allergnädigste Deeiswnes, Resolutiones. lVIantacla und liescripta
endlich und cleünitivo erörtert abgeurtheilt, und äeciclirt; und da» nichts
billichers, als tvas dergestalt Höchstgemelt.Ihre lüähserl. Rlajest. äs-
ciäirt, entscheideil und erörtert, daß demselben gebührende Einfvlg und
Rarition geleistet werde; So geloben und versprechen Wir hieinit beh
Bnseren Fürstlichen Ehren, Worten nnd Trewe», daß Wir alles das
jenige tvas den Privilegien, Alten-Herkommen,Geivonheiten, Frchheiten,
Recht und Gerechtigkeiten gemäß, auch die von den Ständen zum äff
teren übergebene vier ?unÄa, verinög der Kähserl. Oecreteic, liebolu-
tione», IVlanclatcn und IWscripten (so viel die Ständ betrifft- recht fast
nnd unverbrüchlichvon Bus und den Bnseren RachkommendenHerbogen
zu Gülich und Berg obterviren und halteii sollen und wollen, auch
schaffen und thuu, daß niemand Pnsertwegen dargegen etwas vornehmen
nnd attontireu solle, mit dieser gnädigster Erklärung, wan von Bus
oder Unsertwegen äiroäbä, tivö inclirecto dargegen in einem oder an¬
deren etwas vorgenommen verordnet oder gehandelt '.verde» solte: Daß
solches jesto alsdan, nnd dan als jetzo znmahlen nichtig und null, nichts
würdig und krafftloß sehn und bleiben, auch die Ständt und Bnter
thanen demselben, was allsolchen ihrenRrivileAien, Gewonheiten, Alten
herkommen, Freyheiten, Recht und Gerechtigkeiten, so dan Oecretis,
lvesoriptis, oder clscisionibus zutvider angestalt oder befohlen werden
möchte, keines Wegs zu gehorsamen, oder demselben zu pariren verPflicht und
verbunden sehn sollen, jedoch solle diese Vnsere Erklärung oder Resolution,
Bus an Bnseren zu den Gülich und Bcrgischeu Landen habendem füre
iuccessionis 8c possessionis keines Weges im geringsten prcefucliciren
nnd nnchtheilig sehn: Massen dan die Ständt auch vermög denen Land!
?ags I'rotlrocollen sich dahin erklärt, daß sie keines wegS gesinnet oder
genieint obgemelte istscrsta, Reseripta nicd lVlan6atn, dahin zu ziehen
oder anßzudeuten, tvelches Bus oder Bnseren Lcachkonimendcn Herstogen
zu Gülich und Berg an den habenden Rossossion- nnd Luocessions-
Rechten nachtheilig sehn könte; In Brkuiid hierunter Bnserer nnden
aiigezeichneten Hand-schrifft und angehengten Lecret Jnsigell: Gebe»
Düsseldorfs den 12. Leptembris 1641.

(DB.)

Philipp Wilhelm.

>



Vergleich Zwischen HH, Wolffgang Wilhelmen Pfalh-Graffen bei) Rhein:c.
Fürstl. Dnrchlcncht und dero Gnlich- »nd Bergischcn Land-Ständen von

Nittcrschafft und Stätten auffgcricht
cla Dato Düsseldorff den 25. Septemdrw 1649.

Ihre Fürstliche Durchleuchtigkeit erbieten sich gnädigst, daß sie dero
Gnlich nnd Bergische Landt-Ständ nach dein löblichem kxempel Ihrer
Fürstliche» Durchlencht geehrter Vorfahren Hertzogen zn Gülich nnd
Berg w. beh ihren erlangten LrivilsAiis, Frrhheiten, tllecht nnd Ge
rechtigkeit, altem Herkommen nnd guten gewonheiten verbleiben lassen,
aneh dabeh gnädigst schützen nnd handhaben, und »van Ihrer Fürstlicher
Dnrchleucht vorbracht wird, dag etwas dagegen vorgenommen, solches
alles würeklichabschaffe» »vollen.

Wie Sie dan aneh die Regierung dieser Landen auch Cantzlch nnd
Rechenkammer allein mit Eingebohrnen, Eingesessene»nnd ^ualitrcirten
aneh mehr Adliche»» als Gelehrten nnd der Rechnung verständigen
Nhäten dem alten Herkommennnd Oblervantz nach, besetzen nnd in der
Zeit besetzt halten.

Also auch zu den Oelibarationibus nnd Schickungen die allein
diese Landen betreffen, Adliche nnd Gelehrte, Rhäte, die in diesen
Landen begütert, allein ziehen nnd keine frembde, es scye dan mit dero
Landt-Ständ oder deren Ooputirtcu Bewilligung, darzn gebrauchen.

So dan aufs den Landt-Tägen, wan Ihre Fürstl. Dnrchl. dero
gnädigste ?ropolition dero Landt-Ständen thuen, aneh sieh gegen die-
selhe üher die gepflogene Handlungen relolvire» »verde», allein nur
Adeliehc und rtiva mir eine»» gelehrten Rnht zn solchem /ectu ziehen,
»vie imgleichen zu denen Adliche» Hofs Diensten nnd Laudt-Aemptercn
Adliche Eingebohrne, Eingesesseueund czualiircirte Lubseota, so d»r»l auch
zu den llnter-Aeniptercn, »velche. mit der .lulkitz Ampts halben zu thnu
haben, »nd die Gerichtere mit behsitzcn, solche Persohnen die im Land
gebohren, »nd begütert sehn anstelle».

Wie dan auch zu denen Kclnerehcn, Rentmcistcrehen >»nd der
gleichen herechneten Diensten, aufs begebende Erledigung, die Landto-
Eingebohrene nnd Eingesessene, ^ualikcürtc, vor anderen Frembdcn ohne
Bnterscheid, »van sie mit gnngsamer Bürgschafft auffkomme»» könne»,
prXkeriren »vollen. Dabeh doch Ihre Fürstl. Dnrchl. sich vorbehalten
etwa einen oder mehr wohlverdienten Cammer-diencren, Scribeuten,
oder andere»» Hvff-Diener, der doch an Hänseren, Aeckeren, oder Wiesen
etwas eigen im Land hat, darzn anzustellen, damit Ihre Fürstl. Dnrchl.
anch dieselbe nnff ihr wolvcrhalteu, ohne Beschwärnns dero Cammer
reoompeatiren köni»en: Wao aber die Adrlichc »nd ändere Hoff- nnd
Landt Aemptere, a»»ch dir llntrr-Beambte» anff dem Landt, so mit der
.lutkitz zu thuen, betrifft, so jetzo in Dienst seh» und sich gemelter
»»lassen vermög der Ib-ivileZien nicht c^ualiticirei»können, »vollen Ihre



Kürst!. Durch!, »van sir Ihr vorher» von den Land-Ständen nanihafft
gemacht Vierden, nach bey »vehrende»»» jetzigem Land-Tag, denselben Ihre
Dienst und Pflicht ausständigen, auch die 6inritten6c>s längst inner drey
oder vier Wochen hernaeher erlassen, und an statt der Abgedauckten,
ohne längeren Berzug, andere so im Land gebohren, begütert und
<gnaliticirt seynd, iviedernmb ansetzen. So »vollen auch Ihre Fürstl.
Durchl. so Wohl in su6icial als extra suclicial Sachen bey derv Eantz
leyen, Hoff-Gericht auch der Ober und Unter-Bcampten aufs dem Land,
vermög der Gülich und Bergischer Lauds-Ord»iung die .lultitz a6nrini-
ttriren, auch derselben, in allen, ihren gebührenden und nnverhinderten
Laufs lassen.

lind, daß es zwischen den Adlichen »nid Unter Beampten in extra
huUicialibus, wie von alters, obtervirt »verde, gnädigst verordnen, also
auch hinsiihrv alle surarnenta, de»» alte»» Formulen gemäß, leisten lassen.

Auch die Rhäte, Ober and Unter-Beamßten, nmb begangener
IZxeessen und Ubertrettungen »Villen ihrer Diensten ehender »lit, biß zu
der Bezüchtigung »nit recht convincirt u»»d über»viesen entsetzen lassen,
aber ausser dessen bleibt Ihrer Fürstl. Durchl. so »vohl als den Be
dienten die Auffkiindiguug bevor.

Nicht »veniger »volle»» auch Ihre Fürstl. Durchl. die Stätt und
Alerten, welche von alters hero daS .in» eli^enel! pecatentancli zu
Scheffen und Raths stelle»» gehabt, dabey ruhig >»»»d »nturdirt lassen.

Wan Ihrer Fürstl. Durchl. ein Lehen notorie heimfallen wird,
solle deroselben frei) stehe»», mit denselben, »ach ihrem gnädigste» Be
lieben zu Uilponirei».

Wan aber dir Heimfälligkeit bestritte» »verde»» solte, »volle»» eS
Ihre Fürstl. Durchl. halten lasse»», wie es i» der Landts-Ordnung auch
dißfalS nußgrlassenem Oclict u»»d de»»» Landt-Dags Abschied vom Jahr
1569. versehe»» und demselben gemäß ist, auch sonsten naturam 6c cguali-
tatem Beucloruirr z>» eines oder andere»» prcesuclitz nicht verendereu.

Jnmasse» da» auch Ihre Fürstl. Durchl. die Manne »ud Lehn
kammeren, »vir vo»i alters ge»veseu, also auch hinführo, »vir gleichfals
die Lehen so dahin gehörig) da selbst»'»» einßfangen u»»d deren streitige
LehenS-Fälle ljedoch das dabei) Ihrer Fürstl. Durchl. Recht und Interesse
in geziemende»»ViZor und Obacht erhalten und in alle »vege die Lehen
und LandtS-Ordnung gebührlich obkervirt, auch parti l^sce seineu re-
cnrsnnr per vianr appellationis vel »guerelae an Ihre Fürstl. Durchl.
als an de»» Landts-Fürste» und Lehen-Herren, zu nehme»» und uiiverwehrt
scyn solle) alda außführen lassen »»»d »vas dagegen praesuäicirlichcs
ei»»gerisse»> aufs eines oder anderen dabey interessirten angebe» u»»d A»ß
führung seiner Befügnus de»» Rechte» und der billigkeit ge»»»äß, Wider
reäressiren und auffhebe» sollen.

Wan die Nohturfft erforderen »vird, daß Ihre Fürstl. Durchl. dero
Landt-Stäud, dem Herkommen gemäß, a»»ff einem Land Dag beschreiben
und eine Einwilligung von denselben begehre», und darauff gemelte Landt
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Stände Fhrer Fürstl. Dnrchl. gnädigsten Bekehren gemäß zu», Theil
vder znniahl eine freye Einwilligung thnn, solches wollen Fhre Fürstl.
Dnrchl. in Glinde» annehme», Iva» aber die Landt-Stände Fhrer Fürstl.
Dnrchl. »der auch z» des Landts-Rohtnrfft nicht alles, »der nnch gar
nichts einwilligen l welche,' recusakioa Fhre Fiirstl. Durch!. dach sich
nicht versehe») sv wallen gleichwol Fl>re Fürstl. Durch!, dessen niemanden
in Ungnaden entgelten lassen, wao da» dieser gestalt Fhrer Fiirstl. Dnrchl.
vder auch sausten zu Bezahlung der Landtschafft Ersclikoren und Be¬
dienten, >vie gleichfals zu anderer des Lands Rottnrfft eingewilliget
>vird, dasselbe falle den. Herkommen gemäß i» Fhrer Fürstl. Dnrchl.
Hoff-Eantzley durch deroselben darzn verordnete Hoff-Rähte »nd Rechens
Berständige, in Gegeinvart der Landt Ständt Oepukirten, der gewöhn
licher jedes Fürsten-Thun,bs lVIatricuk nach 0van Fhre Fiirstl. Dnrchl.
sich keiner anderer aroUerakion be>> diesen beschwärlichen Zeiten mit dera
Landständen vergleichen, repartiret und van Fhrer Fiirstl. Durch!. a»ß-
geschrieben, auch fnrters durch Fhrer Fiirstl. Dnrchl. Unter Beambten
und Bedienten eingebracht und denen von dera Landständen anff vor¬
gehende gewöhnliche Pflicht bestättigten Pfennigsmeisteren eingelieffert
und anff Fhrer Fürst!. Dnrchl. und der Landschafft Oepritirten An
schaffnng van denselben acl cletkiaakos usus den, Land Tago Abschied
gemäß und z» keinem anderen End, »nverhinderlich und ahn einige
Einredt erstattet und angewender werden, und was Fhrer Fürstl. Dnrchl.
zu ihren, privat Behufs nnterthänigst zugelegt, dera gnädigster ckit-
Position allein anheimb gestelt sey» und bleiben solle.

Was aber zu der Land-Ständ Behufs »nd Zcvttnrfft, ivie auch zu
Zahlung deren Oeclitore» und Bediente» eingewilligt und dem Land-
Tago Adscheid einverleibt Ivird, darüber sollen zwar Sie die Landt
Ständ vder deren Ooputirte, ihres gefallens zu Uitponire» Äcacht habe»,
jedoch schüldig und gehalten sey» Fhrer Fürstl. Dnrchl. hernacher, Ivo
hin solche Gelder verwendet worden seyn, richtige Rechnung und Bach
Weisung vorzubringen »nd hinführv nichts eigenthätliches anßschreiben
oder nniblegen.

Deß Psennigmeisters Rechnungensollen dem alten Herkommengemäß
von Fhrer Fürstl. Dnrchl. dnrz» verordneten Adlichen Rhäten und Rechto
Berständige» mit Znthnn der Landt-Ständ Oepritlrten, richtig abgehört,
juskibcirt und darüber recesürt, wie auch solches geschehe»,neben dem
befinde» Fhrer Fürstl. Dnrchl. »mbständlich rekerirt ,verde».

So erklären sich auch Fhre Fürstl. Dnrchl. hiemit gnädigst, daß
Sie ohne Ihrer Läyserl. Majest. und des Chnrfürstl. Loklegü Bewilli
gnng keine neive Zöll anstellen noch auch die alte verHöhen, also auch
ohne Fhro Fürstl. Dnrchl. Landt Ständ Bewilligung keine Imaenten,
.Vccisen, oder dergleichen Aufflagen im Lande anstellen, sonderen die
von Fhrer Fürstl. Durch!, eine zeithero verordnete U.ecoAnitioim-Gelder
Fvan Sie darüber von derv Landt Ständen keine Einwilligung erhalten)
auch abstellen.
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Ferner wollen Ihre Fürstl. Durchl. keine Kriegs Vehde noch innve

Werbungen anfangen, auch keine Stewren außschreiben noch umbiegen

lassen, es seye dan vorhero darüber aufs dem, von Ihrer Fürstl. Durchl.

Ordentlich außgeschriebenen Landt-Tag mit dero Landt-Ständen reifflich

6'üiberirt, nnd von ihnen den Landt-Ständen per lVlasora darin be¬

williget worden, hingegen aber sollen und wollen auch die Landt-Ständ

wie es getrewen nnd gehorsamen Land-Ständen gebührt sich gegen Ihre

fürstl. Durchl. jederzeit unterthänigsk treiv nnd gehorsaniblich bezeigen,

dieselbe auch dero geliebsken Sohn so laug Ihre Fürstl. Durchl. dieser

Landen «welches doch Ihre Fürstl. Durchl. bey betautem dero gutem

Rechten nicht vermuthen) mit recht nicht entsetzt werden, gleich wie bey

Fhrer Fürstl. Durchl. Hochlöblichen Vorfahren von ihre» Lraeclecsslo-

ribuK geschehen, nicht verlassen.

Es wollen auch Ihre Fürstl. Durchl. daran seyn, daß die den ?ri-

vileZüs zuwider verschencktc Güter wider zu der Cammer gebracht, auch

über die verpfändte und veralienirte soll mit den Pfand Jnhaberen, Ii-

guiäirt nnd selbige nach und nach wider herbeh gebracht werden, also

auch hinführo, ohne Bewilligung der Landt-Ständt deren keine mehr

alieniren, versetzen noch verschencken. Im fall jetzt bcschivärliche Ei»

qnartierungen und Contridutiones noch ferner ccnrtinuiren oder deren

sich ins künfftig mehr begeben solten, wollen Ihre Fürstl. Durchl. dero

Marschalcken nnd Land-Lomiuiilarien befehlen, daß sie etliche ncchst-

gesesfene der vornehinbsten Ritterbürtigen an denen Orten des Landts,

da ein Durchzug, still liegen oder Einquartierung befürchtet wird, zu

sich ziehen, auch so viel es die occatiou zuläst, sonderlich aber, wan

langwierige Einquartierungen nnd Verpflegung oder Lontridutions

Forderungen diesen Landen auffgetrnngen werden wollen, auch der

Landt-Ständt Oeputirten (welche sie Ihrer Fürstl. Durchl. gehorsainbst

zu benennen) darzn erfordern anff daS nmb so viel mehr gebührende

nnd durchgehende Gleichheit gehalten, auch Ihre Fürstl. Durchl. In-

täruiKiones so ihnen zu dein End zugestelt werden sollen, gehorsamlich

in acht genommen werden, damit sich niemand mit fügen zu be¬

schwüren habe.

Es thue» auch die Landt-Ständ Lalva RWervatione ulterioruirr

sich ferner anßtrücklich vorbehalten, daß obwohl Sie sich untcrthänigst

versichert halten, daß Ihre Fürstl. Durchl. alles das jenige, was dieselbe

ihnen hiebey gnädigst versprochen (znfolg Ihrer darüber gcthaner gnädig¬

ster Lz-nceration) würcklich proslliren und halten werden, dieweil dan-

noch Ihre Fürstl. Durchl. zu dero hohem Alter (wobeh sie der Aller¬

höchste nach seinem Göttlichen Willen noch längst wohlfahrend erhalten

wolle) gerahten derosclben gelicbster Sohn auch bißhcro mit keinen

Leibs-Erben gesegnet, Ihre Fürstl. Durchl. so wohl als höchst gemelter

dero geliebter Sohn, Gottes Oilpolition nnterworsfcn und also ungewiß,

tvaS vor IWtalitates sich begeben, nnd in was vor Regierung beh solchem

unverhofftem fall (welchen der Allmächtig Gott doch gnädigst verhüte)
6
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diese Landen kommen nnd ad Ihrer Fürstl. Dnrchl. SuacwllUras in

diesen Landen deroseldcn löbliche intention sacunäiren möchtcnc, tvie

auch, da sanften, unterthänigstem desseren Auvertratven zn gegen iider

die gnädigste beständig versprochene Uun6ka jetzo vder ins künfftig aber

knrb oder lang, bep oder von einein vder anderen contraveniirt nnd

die Ständ dardnrch beschwärt werden sollen, so tverden dieselbe nicht zn

verdenckcn seyn, daß sie zu Ihrer nnd der Posterität Versicherung, anff

solchen unverhofften Fall zu denen von der Rom, Kahserl. Masest. Un

serem Anergnädigstcn Herren, mit Vorwissen nnd Gutachten eines Chnr

fürstl. EoÜeZii allergnädigst anstgelassenen vecretis, ikescriptis »nd

Endurtheilen sie die LanllStänd ihren iUecurbam nehmen wurden, z»

ivelche»! Ende sie dieselbe alle und jede, als ihr erhaltenes Recht, anff

allen begebenden Fall gegen jedermänniglich sich hiemit Uwierviren nnd

sich deren bester gestalt zn gebrauchen, vorbehalten, darwider doch Ihre

Fiirstl. Dnrchl. anff dem fall da es wider besser Zuversicht zwischen
Jhro nnd deroselben Landt-Ständ zu nelver R.upwr kommen würde sich

die Rechtliche Uixceptiones nnd Gegen-Rohturfft per expressum vor

behalten haben wollen, ^.ckkum den 25. Septeirrb. 1649. Z'vischen

9>eun nnd Zehe» Uhr gegen Rächt.

(I., 8.)

Wol ffgaug Wi l helin,

Kkvki'sslö Herren H. Philipp Wilhelmen Pfalh-Graffcn bei) Rhein, w.

des; Printzcns Fürstl. Dnrchl. denen Gülich nnd Bcrgischcn gcsambtcn

Landt-Ständen von Nittcrschafft nnd Stätten LxtraRrt eis «lato

Düsseldorfs de» R RovswlnM 1l>49.

Von GotteS Gnaden Wir Philipp Wilhelm Pfaltz-Graff bei Rhein

in Bayeren, zu Gülich Cleve nnd Berg Hertzog, Graff zn Veldentz,

Sponheimb der Marek, Navensperg und Morst Herr zn Ravenstein w.

Denniach beyder Unser Fürsten-Thumben Gülich- und Berg getrewe

Land-Ständ von Rittcrschafft nnd Stätten anff Unser gnädigstes Ge

sinnen Uns zu uuterthäuigsten Ehren und sonderbnhrein gnädigsten

Wollgefallen damit diese Unsere Gülich- und Bergische Landen nechst

vorhergegangener Uaeoneiliution und Vereinigung dest Haupts mit den

Gliederen und einmühtiger Zusammensetzung der Gemühter, anst gegen

tvertigen fast schweren Prcssuren nnd Kriegs Trangsalen (womit dieselbe

nun etliche Jahren hero, wie noch leider eontinuirlich betrücket, und

dieser Unser Gülich- nnd Bergischen Landen angehörige Unterthanen

dardnrch zum höchsten ruiuirt) desto balder errettet, zu der so lang

gewünschter höchst nöthigter Beruhigung vermittels Göttlichen Bep-

standS umb so viel ehender gelangen, nnd in die hiebevorige truu-
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guiUität dermahlen eins Wider gesetzt iverden möchten, mit dem Durch
leuchtigsten Fürsten und Herren H. Wolffgang Wilhelmen Psaltz türaffeu
bep Rhein in Baperen, zn Gülich, Cleve und Berg Hertzogen, Grasten
zu Beldentz, Sponheim, der Marek, Ravenspcrg und Äiörß H. zu
Ravenstein, ?e. Bnserm gnädigsten Geliebsten Herren c>nd Ratteren,
über die zwischen seiner Durch!, und ihnen linsern Güliclp und Bergischen
Land! Ständen nun eine geraume Zeit von Fahren geschwebte üitt'e-
rent.ien, und schwäre MißHelligkeiten, aufs gewisse Maß und Weiß sich
sGott Lob) nunmehr den 2ä>. Septembris nechsthin vergliechen, zu
mehrerer kuoilitürung aber solches vvrgestelteu Zivecks von ihren Ibivi-

Altcmherkonnnen, Getvonheit, Recht »>nd Gerechtigkeit sedoch
mit diesem außtrücklichen vorbehalten in verschiedenenUu^ilum etivan
abgcuüchen, daß Ivan Wir zu der Regierung dieser Unser allhiesiger
Landen «welches doch bep der .Ilmpomt-imi. Gottes allein bestehet, kommen
würden, ihnen Unseren Landt Ständen solches hernechst im wenigsten
unchtheilig seyn solte« Fn maßen Wir dan vernnttelS Unsers Fürst
liehen gethanen Bersprechens ihnen solches gnädigst Wucwrirt, und be
nebens zugesagt, daß gleichwie Wir die bep der Römischer Umstell.
Alajest. Unserem Allergnädigsten Herren, mit voruüssen und Gutachten
eines höchst ansehnlichen Churfl. t'olleaüi uüder hvchstgenielt. UnserS
H. Butteren Durch!. eum plauinmuur aurmm eog'uitüouö von ihnen
erhaltene, und in rsm suüiontaiu verlauffene Käyserl. veerets,, Rsxeripta
und Endurtheil -als viel dieselbe sie Ständ betreffen thnen, zu würcU
licher ecuUa^tirnng Unserer gegen Sie Unsere Güliclp und Bergische
Land-Ständ Habeuder gnädigster Uropaumou und BertrawenS, hiebe
v.ren emrkirwirt, und bestättiget, also auch dasselbige dabey, uüe nicht
iveniger bep ihre» Urivilenstw, altem Herkommen, Geivonheit, Recht,
und Gerechtigkeit einen Weg uüe den anderen Fürst-Bätterlich gnädigst
schützen und handhaben wollen, gleich ob vor angeregter Bergleich nicht
vorgangen märe, oder Sie Unsere Land-Ständ dabep im geringsten
nichts begeben hätten , , ls geloben und versprechen Wir zufolg Unserer
damahls gethaner 8iuew'ntüou bep llnscren Fürstlichen Ehren und guten
Trewen vor Uns, Unsere Erben und Nachkömmlinge hicmit und in
krafft dieses nachmahls giüidigft und beständigst, .'e.

1. Bors erst in eoukormität Unserer ihnen darüber vor diesem zu
gestelter schrifftlichenBersicherung deren Buchstäblichem Fnhalt in alle
tvegc zugeleben, und alles den UrivilL<>im,Alteniherkominen, Geivon
heit, Recht und Gerechtigkeit, auch vorgemeltem Uäpserl. Daerst.i^,
Uaseriptä^ und Endnrtheilen. geinäß Fürstlich zu halten, auch denie,
was in vorangeregtem zwischen Unsers Geliebten H. Butteren Durch!,
und Ihnen Unseren Gülicb und Belgischen Land Ständen getroffenen
newlichen Bergleich verabscheidet morden, in allen und seden seinen
E'lurmuleu würcklich nachzukommen.

Z. Wie ungleiche» Unsere Rechen-Eanimer mit Unseren Adlichen
Eingebohrneu Land-sasse» ausserhalb eines Gelehrten, uüe von Alters
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zu besetzen, es wäre dem das; hernechst Wir lins mit den Land Ständen
eines anderen vergleichen, nnd solches selbst mit gut befinden würden.

l>. So dan zu den Land Tags clolilwrntionilnm keine andere als
Rdtiche Land sässige Rhäte dem alten Herkommen nach zu ziehen, noch
keine Gelehrte als etwa einen, nmb die yno>wmt.ic)n oder Vortrag zu
thnen, darzn gebrauchen.

4. Sb auch zivaren Unsere Gülich- nnd Bcrgische Land Stand zu
mehrer Beförderung deren so clemclcnirter Vereinigung damit sich das
gantze Werek darnmb nicht zerschlagen thäte, höchst gemeltes linsers
gnädigste» H. Vatteren Durchl. bey dem nelvliche» Vergleich dieses ein
gereumbt, nnd dahin unterthänigst eonckWeenilirt, daß dieselbe bey vor
fallender Vnentnv einer oder anderer Kelnereyen, Rentmeistere en, oder
ander berechneten Diensten dero wohlverdienten Cammerdiener, Seribcnten
oder Hoffdiener damit gnädigst yrovnliren möge», so solte dannoch solches
vorgemelten Unsere» Gülich- und Vergischen Land Ständen an dieser
llnserer Landen hergebrachten UrivilaZii^, und altem Herkommen, zu
mahlen nichts clei'v«4re», sondern wollen Wir bey Erledigung deren be¬
rechneten Diensten Eingebvhrne nnd gunlikie.irte mibjoeta i jedoch Iva»
Sie mit genugsamber Bürgschafft anffkvmmcn würden, darzn anff nnd
annehmen, nnd keine Frembde denselben vorziehe».

ä>. Weilen auch bey Weyland llnserer geehrten Vorfahren löblichen
Rndenckens Regierung kein Lehens Diveetor niemahls gewesen, sonderen
von höchgemel. llnseres Herren Vatteren Durchl. erst yor etlichen wenig
stahren, newerlich eingeführt. So »vollen Wir bey Antrettnng llnserer,.
znkiinfftiger Regierung solche Newerung ivider abschaffen, nnd es in live
ycw.-m gleichfals bey dem alten Herkommen bewenden lassen.

v. Wan Uns nnn von llnseren Gülich- nnd Bergischen Land Ständen
gleichfals kläglich vorbracht worden, was gestalt so wohl bey llnserS
geliebten H. Vatteren Durchl. als a»ch etlvan bey Weyland llnserer
Hochgeehrter Vorfahren Regierung bey anßfertigung der Lehn-Brieff
denselben allerhand nachdenckliche sehr yvwjnclieirliche, nnd von alters
dieser Srten unerhörte elnin-mlen eingerückt worden, also daß unterschied
liche welche kernla yromi^l na oder Unnckel-Lehen bey der erster invWt.it, nr
gewesen, folgends aber verkaufst nnd per inenrinw oder Einfalt der
Lehen Träger, oder sonften durch Unachtsamkeit der dleerotnrien oder
Lehen Schreiber auch wohl vielleicht bißweilen von denselben vorsetzlich
das Wort Man-Lehen in die Lehen-Register nnd Lehen Briefs, wie auch
in die Uevei'Kalsn bey der Eantzleye» nnd Unter Man Cammeren iiwonirt,
nnd obwohl auch die invWtitnrse anff Knnckel-Lehenanßgefertigt, die
Lehen-Träger dannoch zn Heranßgebnng der UeveWnlen (worin das
Wort Vlan-Lehe» eingerückt) inclnvirt worden, dahero dieses erfolgt,
daß unangesehen bey den alten Zeiten man wegen des; Worts Man-
Lehen von keine linterscheid gewnst, auch selbige Lehen von einer anff
unterschiedliche andere Unwillen vor nnd nach ilsvolvirt nnd gefallen



sepen, dannoch vor Nian-Lehen anßgedentet und gehalten 'verde» 'volten,

nnd also Uns unterthänigst gebetten, daß Wir be" Antrettung Unser

zntunfftiger Regierung solche nnd dergleichen abgesetzter maßen ein

geschlichene ubusus nnd Beschwärden ivider ad- nnd in vorigen Stand

stellen lassen 'vollen. Als erklähren Wir Uns hieniit gnädigst, vorer

zehlte Mängel nnd Gebrechen, als viele» deren lins unterthänigst

rcunaustrirt 'verde» können, alsobald gnädigst rmneüiireu, nnd 'vürcklicl,

reclrassiren zn lassen, solte aber ans; erheblichen Ncwivöu solches also

nicht in eoutiuouti geschehen könne", nnd der Sachen Wichtigkeit ein

niehrers nachdencken erforderen, anff solchen Fall 'vollen Wir die Sach

l'arus Curia? der ienigen Älan-Cainmer, 'vohin das Lehen von Alters

gehörig, reniit.t.iren, dieselbe üe plana ohne 'veitläuffige kostbahre Droees^

clubaDiren und entscheiden, auch die Urtheil ohne ferner Einred nnd

Anffenthalt 'verckstellig machen lassen; Solte sich anch den, eingebe" nach

befinden, daß etliche Lehe» (welche vor diesem durch Verkaufs anff andere

seynd Irauspartirt und deren Verkänffer selbige durch beharliche Per

'veigeruug des Coussusus, als ob sie Man-Lehen wären, und also weit

unter dem rechten Werth zn verkanffen gezwungen worden) nach dem

Verkaufs zn Man-Lehe" gemacht wären, dieselbe wolle» Wir gleichfals

nach Anlaß der voriger, und insonderheit der erster Investitur wieder

nnib in den Stand, darin sie vorhin gewesen, setze» und stellen lassen,

anch ins knnfftig nicht zugeben, daß dergleichen zu Beschivärnns Unserer

Lehen-Lenth mehr geschehe, sondern vielmehr es in allem beh dem Alten

Herkommen verbleiben, nnd so wenig nutnrain & gnulitatam Dumli

in prsesuclieiu'» eines oder anderen '»utiren lassen, als Adeliche Uns

heimbgefallene Lehe» Unadelichen eonkariren, vergeben, noch dieselbe

damit belehne", anch anff gebührendes Anersnchen die Lehe» mit Anff

nehmung einiger Gelder (jedoch nicht ohne Noth zu bcsch'vären, auch

zu verkanffen von Uns unsere» VasuUis gnädigst nn'veiger nnd nnent

geltlich zugelassen, nnd verstattet 'verde»; So sollen auch die Wittiben

ohne nnscre gnädigste Erlaubnns und Bewilligung die Leibzucht von

Lehen haben und geniessen möge», jedoch solle über diesen Hassum her

nechst unser gesampter Laud-Ständ eunsensus eingeholt 'verde», was

aber sonsten noch ferner vor uliusus nnd Newrungen in denen Be

lehnnngen sich zugetragen haben möchten, so hierinnen nicht uxprimirt

über dieselbe alle nnd jede, 'vollen Wir bey Antrettung Unserer zu

künfftiger Regierung anff dem ersten Land-Tag Uns mit Unseren Land

Ständen unterrede", und nmb eininahl auß diesen Disputen zukommen.

Und mit denselben dißfals der Uuisou und Billikeit nach also ver

gleichen, daß sich niemand ivider das alte Herkommen beschwärt zu seyn,

mit fügen zn beklage» Ursach haben solle ?e.

7. Als nnch der Erbschatz dem Vergleich cls Tuuo I üvül. so aufs

Rader-Gelt stehet, znwider verhöhet, nnd jetzo Jährlichs, ivie der Galt

gülden steigert zn nicht geringem Beschwör und Nachtheil eine Zeither

eingefordert, erzwungen, und behgetrieben wird, so 'vollen Wir solches



bey Unserer znkünfftiger Regierung gleichfals abstellen, und über daS

alte Herkommen, dießfals nieinanb beschtvären lassen.

>R So ivollen Wir die Uenmonnrien ihres Hinderstands halben

>mnt.ont.iren, und nach dein Inhalt der Rerschreibnngen znsolg deren in

.Lnnv IliUU. anff die daniahls übergebene Grnvkuninn von Unseren ge¬

ehrten Rorfahren ertheilten l.'e^olntian, in> rechten Werth hinführo nach

und nach bezahlen lassen.
!>. Weilen auch die Geist- und Adeliche Halffleuth über die gebühr

anss Geivi» und Gewerb also hoch angeschlagen und übernommen

werden, daß auch bei) ihre» Höffen nit bleiben können, sonderen anff

den dritten, vierte» und fünfften Morgen, dahe jedoch solches »it bränch-

lich, noch anff Land Tagen verwilliget, angeschlagen werden, so wollen

Wir verniög der ro^olntian der Gravaminnm anffin Land Tag zn

Gülich Maji 160^. solches Unseren Ambtlenthen, welchen der Halff¬

leuth Gelegenheit am besten bekant ist heimbgestellt seyn und bleiben

lassen.

lU. Wann auch hernechst über vorangezogcnen Rergleich, und dessen

Rerstand wie jetzo der Rögt und Gerichtschreiber halben, deren theils

obschon freinbd, dannoch bey ihren Diensten nmnnt.enirt iverden sollen,

geschicht, gnw^tians.^ vorfallen, oder einige «Inlnn mavirt werden sollen,

anff solchen unverhofften fall, wollen Wir drey Unserer Landsässigger

Rähte gnädigst ernennen, zu denen Unsere Land-Stande auch drey Adliche

ihres mittels ilencuninircn sollen, welche allerseiths ihrer Aydt und

Pflichten (wormit sie so ivvhl Uns, als den Land-Ständen zugethan)

zn solchem End zu. erlassen, und zu diesem nein anfss new zn verayden

seyn, und bey demselben die exMe.atnon und Erläuterung vorangeregten

Vergleichs bestehen solle, im fall es sich aber zutrage» würde, daß die

vatn ynrin wären, erklären Wir lins dahin gnädigst, daß sie Unsere

Land Stände drey unpartheischen Tentschen im Römischen Reich, aber

nicht in Unseren Fürsten Thnmben und Landen gesessene Männer muß

welchen Wir einen yro Mpor-M'lnt.i'io oder Dbman zu erWehlen hätten)

nnterchänigst vorschlagen niögcn, jedoch daß der vergleich, desselben

Buchstäblichen Fnhalt, und der Litter nach verstanden, von Uns aber

keines Wegs in newen Streit gezogen werden, und die jenige anß mittel

Unsec Gülich- und Bergischcr Land Stand, so von diesem Rnserem

Uovm> Wissenschafft haben, dieses nicht allein, so lang unser gcliebstcr

Herr und Ratter im Leben ist, sondern auch nach seiner Dnrchl. Ab¬

sterbe» welches Gott der Allmächtig noch längst verhüten wolle) solcher

gestalt in geheinib halten sollen, daß darvon niemand als Sie, und die

jenige Doimtnrte so jedes mahls mach ihrem Absterben in Ihre Platz

kommen werden, darvon Wissenschafft habe» mögen, es wäre dan Sach

daß diesen, Rnserem l>ev6v!> in einem oder anderen etwas zn wider

gehandelt werden solle.

Zn Rrknnd dieses, und dessen stetter Fasthaltnng haben Wir diesem

Uovm> vor Rns und Rnsere eigenhändig unterschrieben,



und unser Fürstliches 8sarot auffs igmeinm triicken lassen. To ge¬

schehen in Unser Residentz-Statt allhie in Düsseldorfs den it. Xovem-
Iww l6-U».

(U. 8.)

Philipp Wilhelm.

llk lZato 25. IVIaitii Hnno 1652

ROn Gottes Gnaden Wir Philipp Wilhelm Pfaltzrgasf bey Rhein

in Roheren, zu Gülich Cleve und Berg Hertzog, Graste zu Vcldcntz,

Sponheim der Marck, Ravensperg und Mörß, Herr zu Ravenstein,

Thun kund und bekennen hiemit öffentlich: Demnach UnserS gnädigsten

geliebsten Herren und Ratters Fürst!. Dnrchl. beyder Fürsten Thumben

Gülich und Berg Hieselbst anjetzo in Corpors versamblcten lieben und

getrewen Land-Ständen von Ritterschafft und Stätten, Wir Unseren

zu denselben habenden sonderbahren gnädigsten Rertrawen nach gegen¬

wärtigen Unseren tttntnm worinnen Wir Uns vor dießniahl befunden,

zu erkennen geben, mit den: gnädigsten Gesinnen, Uns ihrem getrewen

Raht, und nnterthänigstes Gutachten darüber eröffnen, deine zufolg

dieselbe da» zu fernerer Uonts^tirung Ihrer bischeriger gegen Uns

tragender beständiger und getrewer Liebe, und nt't'sat.ion sich dahin ge

horsambst ervotten haben, Hey der Römischer Kayserl. Blasest. Unserem

Ülllergnädigsten Herren, Unser gegenwärtiges Antigen mit Ihrer Alier-

nnterthänigster Intervention bestmöglichst zu ^eonniliren, und als viel

immer thünlich zu beförderen, damit zu Unserer unentbärlicher

Unserem Fürstl. Haust und Stammen gemäss von Höchstgemeltes Unsers

Herren Rätters Fürstl. Dnrchl. aust dero hiesigen Gülich- und Bergischen

Cammer-Gefällen Uns ein gewisses Jährliches Deputat, angewiesen, und

verschafft, auch nnweigerlich gefolgt: So dan wie bist anhero gegen

ihren unterthänigsten Willen, und ihres davor Haltens z» nicht geringem

ihrem und dieser Gülich- und Bergischen Landen Nachtheil beschchen,

Wir fürterhiu von allen Umwiliw nicht so gar exelnäirt, sondern viel¬

mehr ihrem zu Uns gesetztem unterthänigsten Rertrawen nach, dein

Ratterland zu Trost, und der heUsamen .Uwt.itz zu Stcwr, mit und

nebens de» Nähten darzn nclmittirt, und von mehr Höchst gemeltes

Unsers Herren Patters Fürstl. Dnrchl. in vorfallenden wichtigen Uolchion,

Land, und Städt eonoornirenden Rrnataten und XoHwtii^, darvon Krieg

und Fried auch das .Nwaosmons-Wesen äopswliret, ohne Unser und

der Nähten getrewen Einrichten, und nnterthänigstes Gutachten nichts

trw'tiret, rssolvirt, noch geschlossen, weniger verordnet werden möge.

Gleich wie Uns nun alsolche bepder Fürsten Thnmben Landt-Stände

Bereiüvilligkeit, und genommene nnterthänigste Uo^olntion zu sonder

bahrem ^ontönto, und gnädigsten! Wvlgefallen gereichet, also erklären

Wir anff Ihre bcy Uns darüber angewandte nnterthänigste Ritt, Uns

gegen dieselbe Hinwider gnädigst, dast bey Allerhöchstgeniel. Käyserl.
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Mnjest. und sonsten anderwerts, »vohe es vor nichtig erachtet »verde»
solle, Wir ihnen zum guten best möglichst »ntsi vaniire», und dahin ge¬
treulich eoopsriren helffen »volle», damit von mehr Allerhöchstgeniel.
Käyserl. Acajest. Sie in ihren billigen Beschivärden allergnadigst erhört
bey ihrer her gebrachter Freiheit, und dieser Landen UiävileAÜen, Ge
»vonheit, Recht und Gerechtigkeiten, und darüber ihnen ertheilten Käyserl.
Uaersten, so viel dieselbe Stand betreffen thnn, gegen jederinänniglich,
»ver die auch seynd, gebühret und kräfftiglich inanntsirirt, und geHand
habt, auch hingegen mit keinen eigenthätigen Aufflagen und «zxaotionen,
ohne der Land-Ständen Bewilligung nicht beschwärt »verde» mögen,
aller inasscn Wir dan zu solchem End mehr Allerhöchst gemel, Ihre
Käyserl, Majest. nicht allein nmb Ertheilung Dero Käyserl. Schutz
allernntcrthänigst iniylariren »vollen, sonderen auch lins ferner dahin
gnädigst erbiethen thnn, Unsere Hand davon nicht zu entziehen, vielmehr
aber dieselbe (gleich sie an ihrem Ort zn thnn uns unterthänigst ange
lobt und versprochen haben) getreulich und unaußsetzlich dabey zu halten,
und Unseren Fuß zn solchem Ende, so lang vor sie darzusetzen, biß da
hin der von lins und ihnen clesicksrirtcr Zweck, Unsers und ihres
billigmässigen sucheus würeklich erreichet, und erhoben seyn »verde», zu
dessen mehrer Bestättignng, haben Wir diesen Schein eigenhändig unter
schrieben, und mit Unserem Fürstl. 8serat zu versiegele»» befohlen. So
geschehen Collen den 25. lUartii deß 1625sten Jahrs.

(U. 8.)
Philipp Wilhelni Pfaltzgraff.

Llsnsuls Lonoei nöi»8 deß Land-Tags Adscheid cls Dato
27, Na.rtii 1tU>l>.

Nachdem der Dnrchleuchtigster Fürst und Herr, Herr Philipp
Wilhelm Pfaltzgraffe bey Rhein, in Bayeren, zu Gülich, Cleve, und
Berg Hcrtzcg, Grosse zu Beldentz, Spouheimb, der Aiarck, Rabensperg
und Nlvrß, Herr zn Ravenstein, ,w. Dero Gülich und Bergische Land
Stände, Ritterschafft und Stätte, aufs den UV verwichenen Monats
Maii anhero zum Land-Tag gnädigst beschrieben, dieselbe auch daranff
zn seiner Fürstl, Durckl, gnädigstem Gefallen in guter Anzahl sich
gchorsamblich eingestelt haben» Als ist jetztgeniel. Land-Ständen durch
seine Fürstl. Durch!. i>: nnterschieolichen Unneten den 17. selbigen
Monats proponirt worden, wie die Beylag sul» litt. V. mit mehreren»
anßweiset.

(llaimnla Uaneemiein>.

Obtvohl nun gleich Anfangs dieses Land-Tags allerhand Oitkienl-
täten zwischen den Gülich- und Bergische»» Ritterschafft »nd Stätten
sich hervor gethan, indeme der Haupt-Stätte Deyntirte, daß die jenige
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Erklärung welche Fhro Fürstl. Durch!, deroselben Ritterschafft «In lluto

3. Xovemlwm im Jahr 1649. gegeben, eingezogen, die von der Ritter

schafft hingegen, daß selbige Erklärung zum sll'set gebracht werden

möchte nnterthänigst gebetten: So haben Höchstgem. Ihre Fürstl.

Dnrchl. durch deroselben Statthalteren, Cantzler, und geheime Nähte

die Sache dahin vermitteln lassen, daß mit beyderseits beliebender

akt'eet von solcher Erklärung so viel deren Inhalt den Haupt-Stätten

ihrem vorgeben nach zuwider seyn möchte, bis zu End dieses Land Tags

mmpswlirt, demnechst durch beyderseits llayutirte darüber gütlich eonla-

rirt, die üine incls habende rutione^ vorgebracht, und alsdan dem be

finden nach erkänt: Was aber in solcher Erklärung begriffen, so Ihre

Fürstl. Dnrchl. betreffen, und von dero allein clapemliren thäte, solches

reuliier vvllentzogen iv rden solle: Welches temperumentnm dan auch

von Heyden Theilen Gülich und Bergischen Land-Ständen von Ritter

schafft und Stätten ueeeptirt und beliebet worden.

Welle unterthänigste Einwilligung Fhro Fiirstl. Dnrchl. von dero

Gülischen Land-Ständen von Ritterschafft und Stätten zu gnädigstem

Danek angenommen, und ihnen darüber das gewöhnliche llever^ul

heraußzugeben befohlen, Fn Rrknnd der Warheit haben Ihre Fürstl:

Durch!, diesen Abscheid mit eignen Händen unterschriebe», und dero

selben Hoff-Eantzley Kaarst, unter anfftrücken lasse», Düffeldorff de»
13. chunii 1653.

(D. 8.)

Philipp Wilhelm.

Lopia Deren zwischen Ihrer Fürstl. Dnrchl. nnd dero Gülischen Land-
Ständen den 28. lulii !K88. verglichener Lonäitionum betreffend.

Dir best damahligem Land Tag eingewilligte Llchtjährige Stetvr.

Demnach bey dem alhie gehaltenem Land-Tag Ihrer Fürstl. Dnrchl.

Fürsten Thnmbs Gülich amvesende gesambte Land-Stä d auß Ritter

schafft und Stätte» den 16. d.esrs 246060 Reichsthaler unter nach

folgende» mit höchstgemcltcr Ihrer Fürstl. Dnrchl. verglichenen 6m>-

clitien n nnterthänigst eingclvilliget.

1. Daß Drimo von (lato inner den nechste i 8. Fahren unnue

zutödtnng deß gemelten (Rpitui^ v n 240666. mehr nicht als 36606.

Reichsthaler neniblich in terminw 8. Ilemi^ii, 8. .Twlrese -dieses

lauffenden, nnd Du^elmtm K, llurtRoloniwi folgende Jahres eelleetirt.

2. lind sseumlo die alleinige Hanptsnmm, zwaren in den Aempter

nnd Stätt repurtirt, jedoch die llnterthanen zu beybriugnng des «ürpituls

mehr nicht gehalten seyn, als jetzt vorgemclte 8nmmu der 30606.

Reichsthaler, nnd deßwegen durchgehende gleichheit der Lands Ilutrienl

nachgehalten, auch einer vor dem anderen je nicht prwgruvirt, vor allem

aber dieser immituttm mcxlrm anff acht Fahr und so geraume Zeit zu
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Land Tage» in keine emwegnsiitz gezogen, noch liernechst pro blxsinplo
allscri t, oder auch Land-Ständeii zn pr-vstnlitz deß alten ivoh4,erge-
brachten mcxli anßgebentet, sondern h »fiihro alle» nnd jeden Jahrs
zn Erledigung der etiva vorfallender <1i avamiitnni gleichwohl ein Land-
Tag gehalten werden solle.

0. Daß 'l'ei'tio Ihre Fürst!. Durch!. die IWnmouex ex piopinm
bezahlen lassen ivolten.

-l. So dan chuarlo das Land-Stände Ilspnlali nebens Ihrer
Fürst. Dnrchl. darzn ^pseialiler verordneten geheimen Nähten die
jährliche 00000. Reichsthnlcr a«l «Is^tinawi« iwus. nnd Ablag deß ob
gemelten «'apilalid« der 1140000. Nthlr. nnd anders nicht verwenden,
anch der Pfennings Nieister dahin in Kpseis vmaydet iverde, daß die
jährliche 00000. Nthlr. anderster nicht, dan a«1 rsinilicmsm jetzt an
geregten t'apilali^ denen Dspnlalw anßfolgen lassen, :c.

0. Wie ungleichen chninlo ivchrenden dieser Achtjahren Zeit Land
Stände ivegen der übriger alter Canuncr Kapitalien nicht angefochten
werden.

0. lind Koxlo daß bev nicht Erreichung deß iiilsinlirt ii 8«wpi
die obgenielte 1140000 Reichsthaler in ^«Int.nm der eerlw nwili^ de
emnlitionil)iw laut Land-Dags Adscheids cis clalo Diisseldvrff den
14. .Iniiii 1001. übernvnunener alter Cammer Capitalien Land Ständen
gcdehen solle.

7. Daß anch Ihre Fürst!. Dnrchl. Ksptimo wehrenden diesen acht
Jahren keine newe, noch zu diesem Zweck der jetzt beschehener acht
jähriger Einwilligung verhinderliche Znmnthungen in oder ausserhalb
Land-Tags thnen, sonsten aber Land-Ständen solches ohne llngnad zu
verweigeren freh stehen sollc.

8. Daß auch (lelavo Ihre Fürstl. Dnrchl. ohne Landt-Ständen
nnterthänigstei» Vortvisseit nnd t'mwww keine Kriegs-Werbtiiigeii, iveder
auch solche Ilssrnlsn, die einer netver Werbung gleich seynd, dieser
Landen I'rivilso'iw. nnd dein Vergleich «1s .Vnno 1049. zu ivider nicht
anfangen, noch vornehmen ivolten«

li. Imgleiche» Xmw ivegeii deß iiitsii«>ireiiden Zwecks Hochstgemel.
seine Fürst!. Dnrchl. in <114 n- iind I »svsiwivsn Krieg, nnd was deine
anklebt, das Hertzog-Thninb Gülich iiicht involvireit, noch sonsten einiger
niassen beschivären, ivie ebenmässig dero Eainnier-Gefälle über diese
1140000. Neichsthaler iiicht <4ppiua>oiären ivolten.

10. So dan Deeiino daß Ihre Fürst!. Dnrchl. Land Ständen
habende Lrivilsp'ia. Altenherkomme»,Geivonheit, Recht nnd Gerechtigkeit,
anch den Vergleich von .-Anw 1049. so da» Land Tags-Abschieden nnd
Ilsvsr^nlsn eanlirwiren, und darivider nichts thnen noch geschehen
lassen ivolten.

11. Ferner Iniilseimo weilen in praxi bestehet, daß die frehe
Giiter so von den l'roprislariw enltivirt werden, von den Gewerbs--
Steivreii befre>>el sepn sollen, daß Hochstgeinelte seine Fürstl. Dnrchl.
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bist zu Rechtlich»' Erörterung best zwischen Ritterschnfft nnb Stätten,
hierüber befangenen Speherischen l'roee^iw -ivelches der Haupt-Stätt
errinneren doch die von der Ritterschnfft, auff seinein Rngrnnd bestehen
lassen, und anff ihre alte hergebrachtefreyheit sich bezogene solches IIa-
unlniitei' also halten lassen ivolten.

IL. Wie inigleichen Iwexloetmo gnädigst daran sein ivolten, dast
bist austtrags der Hauptsachen die nächste» in deii Aempteren, und anff
dein Land auff den fust, und Tap, ivie dieselbe vor dein Hahr 1lR>7.
gewesen, neniblich von eiiier Ahmen Weins drep Rader albiis, lind von
einer Tonnen Bier ein Rader albus bleiben, und was darwieder ein
gerissen, abgestelt werden, so wohl auch der dein Rergleich <>eAnno 19-ltl.
iioviböi' eingeführter, und alter verhöheter Zähl halber die veranlaste
i'Milerenitz fortgesehet werden solte.

Ith Dast. auch sichre fürstl. Dnrchl. iiiinittels Dseiwo tertio die
l'onmoiniiion nnst denen verschriebenen Aelnereyen, verinög der vorhiii
an dero Recheii Eaiiiiner abgelasseiien, und Land Ständen eoi»iiiniii«nrten
Beselichs absühreii lassen wollen.

Wan nun Höchstgem. Hchre Fürstl. Dnrchl. gegen seine Land
Ständen obbeinelte zivischeii beyderseits also verglichene «'awlitioiw,^
alle »nd jede fest, und beständig zu halte», »nd weder deren eine noch
keine, auch das geringste selbsten, weder durch jemanden anders thuen
und verfügen zu lassen, sich gnädigst erklärt, auch deine znfolg für sich
»nd dero obiges alles hieniit neeoptiren, kexpeetivs bester
gestalt gnädigst oonkiiniire», nnd bestättigeii thnen, also ivolleii auch
fhre fürstl. Dnrchl. solcheiti allein Gnädigst nnd Kirchlich nachkommen,
nnd haben hierüber zu ihr dero Gülischen Laiidt Ständen desto mehrer
Sicherheit gegenwertigen Schein anstfertigen, und Landt-Ständen unter
dero eigener Hand und fürstlichem fiisiegel zuzustellen befohlen, Düffel
dvrff den L0. .lnlii 1968.

i'nin Apiicni^o >Ri'si>mmi»i !>illo.

Philipp Wilheliii.

LonclitionkS der Anno 168!. den >7. lanusrn von de» Herren Gülischen
Land-Ständen übernommener Cammer Lnpitaliea.

Rachdeme auch beg gegenN'ärtigem allhie gehalteneinLand Tag von
fhrer Hoch fürstl. Dnrchl. Hertzog Thiinibs Giilich Laiidt Ständen anst
Rähte», Ritterschafft und Stätten, wegen Zahl nnd Abführung der
newer Cammer Dn>nt.!tlien sichere l'oinlition<Z!< »nterthänigst eingangen
und bewilliget, selbige auch von höchst gemelter fhrer Hoch fürstl.
Dnrchl. gnädigst nu'roiret ivorden, >vie solche <'mnlitinnc^ voii Wort z»
Wort hernach folgen.
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1. Daß Land-Stände nach Unterthanen den « reclikarilnm sv wähl
für dao <Spital ala pmmiou nicht abki^irt seynd, weder dafür von
denselben besprachen werden, sondern Ihre Hoch Fürstl. Dnrchl. einen
Weg als den anderen biß zu völliger Ablag darsür stehen, nnd diesem
zu einiger Novation, Schüldigkeit, und t'oiweqnontz nicht gezogen werden,

2. Daß keine penmono5 eossso noch eoclonclw darunter begriffen
seyn sollen, nnd werden Land-Stände, wan der Liebe Gott bessere
Jahren nnd Kräffte» verliehen würd, von ihrer bischeriger devot,ion u <l
oxomplnm der Löblicher Vorfahren nicht ausgehen.

l>. Dan solle bey Land-Ständen stehen, wan zuvorderst alle nnd jede
»-ruvamina der billigkeit abgeschafft seynd, Ivan, was, nnd wieviel zu
Ablägnng der Cammer-Cupitulien eiuwillige» wolle».

-I, Was zn diesem End eingewilligt, nnd außgeschrieben wird,
wollen Nitterbiirtige, daß es ordinurio modo, nnd anderer gestalt nit
soll ropurtirt, ud lüm^ani dem Pfennings-Meisteren gelieffert, und durch
Ihrer Hoch Fiirstl. Dnrchl. hierzu verordnete, nnd absonderlich veraydete
Rhäte, nnd der Land Ständen Iloputirte zn obgemelter Ablegnng der
t'upitaUen verwendet, die eingelöste adlchrrtioues oder Verschreibnngen
aber Ihrer Hoch-Fürstl. Dnrchleucht. oder dero hiesiger Nechcn-Cammer
gegen schein eunoollirt, die Abschrifften aber Land Ständen liopntirten
in eopii^ auküsukiem anßgelieffert iverden; und obwohl dahingegen die
Stättische Noputirten der Meinung gewesen und annoch seynd, daß
Land-Stände sich hernechst aufs Mnaß und Weiß hierüber z» ver
gleichen haben, und anderer gestalt nicht; so haben doch Ritterbürtige
bey dem modo ordiuurio zu verbleiben beständen, nnd zugleich, wie
auch Stättische Oepntirte gethan, uoeoptirt, daß Ihre Hoch-Fürstl.
Dnrchl. keinem Theil prwjudieiiren wollen.

5>. Soll von nun an zn den ewigen Zeiten ohne Noht, nnd mit
eonsoim der Landt Ständen diese Cammer-Gefälle nit beschwärt Iverden.

6. Biß daran die Creditorox oontontirt, sollen Ihnen Ihre Unter
pfändt nnverrnekt bleiben.

7. Dan sollen Doputirte keine andere tioditoren befriedigen, oder
Caput,ulien ablegen, als welche aufs gemeinen Land-Tägen eonedudirt,
nnd den Deputate angewiesen werden: znmahlen dan der Pfennings
Meister neben denen lioMtirten in Ayd genommen, nnd was also be
liebet worden, von Ihme zu vvrgemelten nnd keinem anderen End
anßgefolgct werden, mit dem Anhang, daß Ihrer Hoch-Fiirstl. Dnrchl.
darzn verordnete Nähte nit darzu gezogen, und die nutzbarste, wie aneh
die jenige Pfandschafften so die Credit,oren in Händen haben, und Ihrer
Hoch-Fürstl, Dnrchl. Cammer-Gefälle darab geniessen, am allerersten
eingelvset, dan die jenigc <iaputalia, ivoran der meiste Vortheil zu haben,
zum ersten abgelegt, und mit den Creditoren zum meisten Nutzen ge
handelt, auch die senige, welche am meisten an ihrer Forderung nach
lassen wollen, zum ersten bezahlt und eontentirt iverden sollen.
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8. Wan Land Ständ ins künfftig die .^hoeikiention ihrer l'iweiitorcn

und demjenigen, so sie zn Behufs derselben miß Lands-Mittelen ein-

Unwilligen und zn rahm tiren nnterthänigst verlangen, übergeben werden,

wollen Ihre Hoch-Fürstl. Durch!, alsdan dein befinden nach, und der

billigkeit gemäß daranff sich gnädigst erklähren.

9. Sollen allen und jeden Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. Gülischen

Beampte» ihre Gehälter wie von alters in omnilnm A miwnilj^ ins

künfftig beständig gereichet werden, und Seiner Dnrchl. nnterin 27. Oetob.

1978. deßfals ergangene Verordnung anffgehoben sehn, auch die von

obgemeltem Unto rückständige Gehälter gefolget werden.

10. Dan soll Gülischen Hanbt-Stätten der Vorschuß äs Mino 1910.

gleich andere» tliwelitoren gntgethan Iverden.

11. Ihre Hoch-Fürstl. Dnrchleucht könneii ihres Orhts geschehen

lassen, was zn Abstattung Bcrgischer anffligender Schulden miß Güli¬

schen Mittelen hergenommen, und dafür Gülische llnterhfänd gestellt,

daß solches anß Bergischen Mittelen roknnäirt, uiid Ihrer Hoch-Fürstl.

Durchl. Cammer-Gefälle davon befrehet werden mögen.

12. Daser» nun gegen diese t'onc1it,ions8 einiger masse» solle ge¬

handelt werden, ist von Ihrer Hoch-Fürstl. Dnrchl. gnädigst beliebet,

und allerseits angenommen, daß dieser Vergleich vor Sich solle ee^mren,

und das Land oder Land-Stände daran nicht gebunden seynd.

Lopia LonMionum der Herren Bcrgischcn Land-Ständen

wegen nbcrnomincner Cainmcr-lZaflitalicn.

Land-Stände erklähren sich, damit Ihre Hoch-Fürstl. Durchl. in der

That verspühreii inögen, daß sie alle Mittel Deroselben Cammer-Mnt

zn verbessereil, und Jhro nnterthänigst an Hand zu gehen suchen, nebens

denen im Jahr 1691. übernommenen alten Cammer-b'ktpitnlie» die

newe, für welche die Creckitore8 llnterhfänd haben, unter folgenden

<'mnlitionilnm zn jibcrnemmen.

1. Daß bei Land-Ständen solle stehen, Ivan und zn welcher Zeit

sie hernechst beh deß Lands besserem Zustand »nd Zeiten zn deren l 'n-

gitnlien Ablegnng einlvilligen wollen.

2. Daß solches zn keiner Schuldigkeit oder ('mwsgnsntz gezogen.

3. Weil z» diesem End anß gemeinen Lands-Mittelen eingewilligt

wird, moäo orclinnrio rsh.nrtirt, nä i'n88Nw dem Pfennings-Meisteren

geliebert, und durch Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. hierzu verordnete Nähte,

dero Land-Ständen Oohntirte, anff Weiß wie .Vnno 1961. und 1992.

geschehen -ml (löstinnto« »8N8 verwendet iverde.

4. Daß biß dahin den (üsäitorilnw ihre (-nMnIin abgelegt, anß

Lands-Blitteleii die iwnwmws, ivie solche Lands-Stände einmühtig ein¬

willigen mögten, durch Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. Bergische Nähte, und

der Land-Ständen IMxnt.irte anff solche Weiß, wie vorgedacht, und in
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gemelten fahren allerseits deliebet werde», ax «'-w--!» zahlt, und hier¬
unter keine andere Perordnung an den Pfcnnings-Meisteren gegeben,
nveh n«> alio.^ umw verivendet werden, anch kein Dheil der Ritterbürtigen
und Stätten mächtig seyn, darüber allein zn ämpouire», ivie da» zn
diesem End obgeineldte verordnete Nähte und Ileputirtc iustruirt nnd
autlwri^irt iverden sollen.

Sollen von nnn an zn den ewigen Zeiten ohne Land-Ständen
Porwissen nnd freper Bewilligung die Cammer-Gefälle nicht beschwärt
werden.

0. Biß dar an die «'rmlitoren wegen der Kapitalien befriediget,
oder sich mit Land-Ständen oder deren lleputirte» vergleichen habe»,
sollen Ihnen Ihrer linterpfände nnverrnekt bleiben.

7. Dan solle Land Ständen frep stehe» dnreh ihre Dsputirte» zu
erinneren, nnd anznweisen, welcher gestalt die Cammer Gefälle anffs
höchst zn verpfachten, damit das jenig, was künfftig mehrers, als vor
hero unibracht, außkoinmen ivürde, zu Ablegnng der Cammer-t'apitalien
nnd Oenmciueu verwendet, nnd zn Erleichterung dieses Last gereichen,
wobep da» Ihre Hoch-Aürstl. Dnrchl. kein Alißfallen tragen werden,
die lisdueticw, da zn »»gebühr mehr, als die pmwious^ sich ertrage»,
genossen, vornehmen zu lasse».

3. Daß, was zu Ablegnng der alter Cammer (Äpitalien von Mino
1001. bißhero eingeivilliget, nnd »och im Land unbezahlt nußstehen
mögte lanßerthalb, ivas auß der achtjähriger Steivr im Land anß
stehet, welches Landt Stände Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. nnterthänigst
zu Ihrer Hoch-Fürstl. gnädigster Dwpomticm eiwvilligen, jedoch, daß
es annoch, da die llnterthanen hochbeschwärtsepnd, nit, ionderen her
nechst zn besseren Zeiten a<> <-!w5am dem Pfennings^Meisteren ge
liebert, und Land Ständen darab Ocachricht gegeben werde) hierzu,
und zn keinem anderen End verwendet, darüber anch ehstens der!3tatcw
kormirt werde.

9. Wie nun Land Stände auß nnterthänigster clavot.iou ansf ob
gemelte Conclitionen diese Einunlligung nnd llbernehmung Cammer
Kapitalien gethan, so sollen dieselbe e.öxmren, nnd Land-Stände daran
nicht gebunden sepn, ivan gegen solche <'vuclitions^ einiger inassen ge
handelt werde.

10. Dan wollen vier Hanbt-Stätte, daß Ihnen der Porschuß ex
.4uuo 1011. >vie anderen Ormlitoren völlig gntgethan, nnd biß daran
die pmwimw^ entrichtet werden.

11. tlesßse peumciue^ sollen hiernnder nicht begriffen, noch Land-
Stände daran gebunden sepn.

Itl. Was zu Abstnttnng Gülischer Cammer Capitalien anß Bergi
scheu Mittelen hergenommen worden, daß solches zu Abstattnug dieser
newer Cammer l'apitalie» rakumlirt werde, nnd Ihre Hoch-Fürstl.
Dnrchl. nach anlaß dero hieranff den 19. dieses ertheilter gnädigster
Erklärung die Hand dabey halten ivollen.



Austfiihrlichc IZLZZllLIIlZki Der Gülich nnd Belgischen Land-
Stiindcn und Ilntcrthancn habenden nnd von den Römischen Kalis,
gloewnrdigstcn Andcnckcns cum plenissima vAusse vognikiono durch vcr
schicdcnc Kähscrl. lZkonets, 8k80iipts nnd Endurthcilcn so wohl, als
durch die mit den Hcrtzvgcn zu Gülich Cleve nnd Berg, Hvchstscligstcr
Gcdächtnns nntcrthänigst geschlossene l'aotA, Vergleich nnd 8evöi8a>ikt
«onürniirt: und bcstcttigtcn Freiheiten, ?nvi!ögicn, Vnioncn, Altcn-

Hcrkoinnrcns, Gewonhcit, Recht und Gerechtigkeiten, :c.

Es ist nicht allein Landt sonderen mich Reichs- nnd Welt kündig,
welcher gestalt die vortreffliche Hertzog-Thuinben nnd herrliche Reichs
Lehen Gülich nnd Berg, nnd dero Land Stand, welche das gantw Land
nnd die gemeine Unterthanen anff den Land Sägen i a>M!iZ8antiren, ver
sehiedene herrliche nnd stattliche sonderbahre Freiheiten, !üivile»'ien,
Iwwunitäten, alte Herkommen, Gewonheit, Recht, tind Gerechtigkeiten
üeh den Graffen nnd Herüogen zn Gülich, Cleve nnd Berg thenr er
tvorde», und unter denselben <I>z 8wan1c> ail ^vanluin, lüff anff diese
Zeil tvohl hergebracht, beh tvelchen beyde Ihre Hohe Chur nnd Fürstl.
Dtirchl. Durchl. z» Brandenburg, nnd Pfaltz-ücetvbnrg, dahe Sie mit
der Land Ständen »ntrrthänigstcm emwen^ die possessio» dieser Landen
ergriffen, dieselbe unbeeinträchtiget zn lassen, nnd z» nwuutaniren, sich
durch ein absonderliches gnädigstes IWvarimI <la Ilato Düffeldorff den
kl, >>ukü 1606. so allhie in X, 1 beygehet, gnäd. verbunden. Gestalt
dan auch zu deren Conservation gemelte Land-Stände, so offt Sic von
den Hertwgen zn Gülich, Cleve nnd Berg in einen oder anderen Weg
darwider beschwäret nnd beeinträchtigetwerden wollen, sich alleweil mit
eussersten Kräfften zusammen getha», uniirt, und dabey anff zulässige
Weiff und Manier sich, so gut sie immer gekönt, zu inanutaniren ge
suchet; wie solches gemelter Land-Ständen nnioiw^ von den Fahren
14X1. 8ul> X. 4. 14ö2. 8ud X. 3. 16^8. sul> .X, -k, 163V. mtl> X, X,
nnd 1647, mit». X, 6, tvelche durch verschiedene von den Römischen
Kähseren glorwürdigster Gedächtims in kornmü (Rntrailiatorw emu
tilana antww ea^nitione allergnädigst ertheilte l laeiata, llexerffcta.
Endurtheilen, davon die alau^tilos eotwsrnsnte^ wtl> Iii. .4. 11. t l hie
beh gehen, dessen genügsame Zengnns geben, Nebens dem auch annoch
in frischer Gedächtnus ist, nnd die 14 otlioeolla mit sambt de» ratra-
uet.w beh dem HochlöblicheniKäyserlichemReichs-Hoff-Rhat genugsamb
außiveisen, ivelcher gestalt diese Gülich nnd Bergische Land Stände
umb solche ihre l'rivileZIn, Freiheiten, alte Herkommen, Gewohnheit,
Recht, nnd Gerechtigkeiten uugekränckt zu eoiwarviren, mit Weiland
dem Dnrchleuchtigstem Fürsten »nd Herren, Herren Wvlffgang Wilhelmen
zu Gülich, Cleve nnd Berg Hertwgen, Ihrem gnädigsten Lands-Fürsten
und Herren, hochseeligster unterscheidlicher Beschwärden halber,- so ihnen
von Deroselbe» darivieder zngcmuthet, nnd auffgetrnngen tvcrdeit ivollen,
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i» den Jahren 1627. 162H. nnd folgendenbiß in das Jahr 1640. vor
der Rom. Kichserl. Majest. ?gu«lingnden dem Anderen nnd ^srbinnnilen
de», Dritten glorivürdigsten AndenckenS RömischenKichseren in schtväre
kostbahre Rechtfertigung gerahten, nnd daselbst in tornmii eont.rn.6iet.0iia
über salche Beschnnirden viele verscheidene allergnädigste Kayserliche Ver
ordnnngen, I leeret» nmnntenentig, Lsscnaptn eantirmntarin nnd End-
urtheilen, cum nmturn db pieni^mmn egrwse eossnitione, auch so gar
mit darüber van Ihrer Knyserl. Majest. allergnädigst eingehahlten eines
Hochlöblichen Ehnr-Fürst!. i'oUegü allernnterthänigstem Gutachten,

lit. 0. »velches allhie 8N>> lit. >>. beygehet, mit schwären Küsten thenr anßge
bracht und erhalten, biß endlich Ihre Höchstgedachte Ihre Fürst!. Durch!.
Dich mit Dera getrewen nnd geharsamen Giilich- und Bergischen Land-
Ständen über die dikkerentml gnnetn unterm 25. AextenchiiZ 1640.

X. 7. beständig gnädigst verglichen, nnd solchen Vergleich, so allhie 8n1> X. 7.
beygehet, mit Dero ehgener Hoch-Fiirstlicher Hand nnd Siegell be
kräfftiget, auch damahlen noch Printz jetzt regierende Ihre Hoch-Fürstl.
Dnrchl. selbigen Vergleich nicht allein rntttieirt, sondern Sich noch
darzn zu Festhaltnng der Kichserl. Ileereten, Ike8eriyten nnd End-

X. 8. »rtheilen, gleich >vie sie vorhin in krafft keversglw 8N>> X. 8. de
Dato Düsseldorfs den 22. dleytsmbrch 1641. schon gethan hatte, durch

XX ».ein absonderliches widerwärtiges 8nb X. 9. unter Dero Hoch-Fürstl.
Hand nnd Sirgell anßgehändigtes 4>ever8gl 8Nl» Ilnto den 6. Xovsmbrch
selbigen 1649. Jahrs außtrücklich verbunden, auch darbey vorbesagtes
gnädigstes I4ever8g1e de Xnno 1641. abermahl rgtikieirt, »vie im-
gleichrn zwey Jahr darnach, nemblich Düna 1652, daß Sie solche
Kichserliche Deeretg wnnnteniren, nnd eontrg gnernenngne verfechten
helffe» ivolten, Sich in Krasft mit Dero Land Ständen eingangenen

X. t<>. >,geti reeiznwei 8nl» X. 10. gnädigst verobichirt, auch solches dem Land
X. ti.Tags Abscheid de 16511. lauth 8nb X. 11. hiebeygehendrr tlnnmilse

<mneernent,i8 einverleiben lassen, »nd folgrnds in den» Jahr 1668. den
16. .Inlii gegen nntrrthänigste Einwilligung achtjährigen Steivr nd

^ u> 400000 Reichsthal, auff damahligrn offenem Land Tag 8U>» X. 12.
" hiebey kommende «'on»liti0ne8 mit dero getreiven nnd gehorsamenLand-

Ständen gnädigst geschlossen,und gleichfals unter dero Hoch-Fürstl.
Hand nnd Siegell nnßfertigen lassen.

Welchem alle» nach, obwohl gegen ihre Hoch-Fürstl. Dnrchl. Dero
gnädigsten Lands-Fürsten nnd Herren Gülich und Vergische Lands-
Stände sich keines anderen nnterthänigst versehen, als daß sie nunmehr
ins künfftig unter Dero Hoch Fürst!. Vätterlichen Hulden nnd Gnaden
ruhig sitze», mit nichten aber wider ihre wohlhergebrachte Freyheiten,
l X ivilkA'in., altes Herkommen, Gewonheiten, so klar anßgewonnene
Rechten, Vergleiche, 14ever8g1ig, eontraelns, Land-Tags Abscheid nnd
<'0ndit .i0ne8 so bald anffs nelv beschwärt »verde» solten, so ist doch
daranff erfolgt, daß mehr HöchstgedachterFürst!. Dnrchl. durch einige
dero Richten ungleiches Einrahten nnd Vorschläge gegen nnd wider alles



vermuhten dahin bewogen worden, daß Sie dero Giilich- und
Bergischen Land-Stande wider solche ihre Freiheiten, Brivilo^in, altes
Herkommen, Geivonheit, Recht und Gerechtigkeit, wie auch die Kayserl.
allergnädigste I worstu, Iloseriptu., und Endurtheilen, itsm den Pergleich
üo .Tnuo 16-19., ihr selbst eygenes gnädigstes Itoversnlo von selbigem
Fahr, und die noch jüngst Ruuo 1668. zwischen deroselben, und dero
mehr gemelten Giilich- und Belgischen Land-Ständen verglichene < ou-
«litioiws in vielen wegen höchst A'ruvirt und beleidiget, gestalt dan die
selbe den Rittcrbiirtigen Land-Ständen die von alters ivohl hergebrachte,
oder sausten von den Hertzogen zu Giilich, Cleve und Berg titulo
oueroso vsl Aratioso aeguirirte, von denselben mocli« omnilms Ileitis
dl usitutis omni lioru & tempore pro libitn geübte Jagt-Gerechtigkeit
so ivohl deß kleinen als groben Wilds denen nemblickp so darzn be
rechtiget, im Jahr 1670. den l l. ülurtii durch ein offenes in den
Hertzog-Thumben Giilich und Berg publieirtcs sclietum dergestalt ml
eertum moclum, eertumgue tempus limitirt, und restriuZürt, daß die
selbe sich keines, oder gewiß eines gar geringen ins künfftig darab z»
erfrclve» haben wiirde».

2. Darauff von gemelten Land-Ständen über die anff offenem
Land-Tag im Jahr 1660. eingewilligte summum, als der Land-Tags
Rbscheid schon extrmlirt gewesen, mehrere Dienst-Gelder abgefordert,
und <Ie taeto anßgeschriebe».

6. Ihnen Gülisch- und Bergischen Land-Ständen ihre und der
Landschafft l'ussum durch einen Land-Fiirstl. Rrrest und Verbott ver¬
sperret.

-1. Den Wüschen Kzuulieum Lten. von Mülheim, als derselbe
Rahmens gesampter Land-Ständen deßfals den ZI. -Inlii 1670. eine
unterthänigste remoustrutiou-Schrifft Ihrer Hoch-Fürstl. Dnrchl. Ge
Heimen R'ähten gor moclnm extraetus protlioeolli dieses Inhalts ge
horsambst übergeben, daß gleichwol die Abfordernng mehrerer Ball
und Dienst-Gelder wider den Vergleich cle Ruuo 16-19. und dessen
klaren Inhalt streiten thäte, und darzn in dem letzten Land-Tags-Ab
schied anßtrücklich versehen wäre, daß über die beschchene Einwilligung
Land-Ständen serncrs unter einigem prmtext, ivie es auch immer
Rahmen haben möchte, nicht mehr zugemuhtet werden solle, und also
der Land Ständen Oeputirte kein Mittel sehen, Ivan dergestalt die
Land-Tags-Abschiedc solten gleichsam umbgeworffenwerden, wie Sie
länger einigen Verlaß anff die Abred und gnädigstes Versprechen setzen
könnten, da die I'uetu doch .juris Aeutium wären, und ohne deren Fest-
Haltung Land und Leuth, Fürsten und llnterthanen nicht behsainmcn
stehen und handlen könnten, ?e. zu den Land-Tagen ferners nicht ml-
mittlren wollen.

0. Darauff durch ein offenes unterm 29. TupMti selbigen 1670.
Jahrs in Druck außgangenes und in gedachten Fürsten-Thümben Giilich
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und Berg imblioirtes Rcliatum alle Ritter freue, Adliche, Geist Lehe»

Stenrbare Güter iuclikt'erautwr anff gewisse Weist und Manier zu

«luseribiren und ucl antu«trniu zu dringen verardnet.

lind als sich solcher Crur uiuiuum halber Giilich- und Bergische

Land-Stände, da Sie merckten, daß dey Ihrer Hoch-Fürstlichen Durch!,

keine gnädigste reuwclirung zu hoffen wäre, binnen der Stadt Collen,

wie von Altera, und ultra bcuuiuum nwinoriaur dieselbe wol hergebracht,

ihnen auch in Krafft verschiedenen Käys. allcrgnädigsten Oseraten, Rc;-

^erixten, und Endnrtheilen, wie herncchst tveiter (ksclueirct lverden solle,

zuerkcnt ist, sich znsaninicn gethan, daselbst ihre ?kohturfft berath

schlaget, und folgende lvider solche hvchstbeschwärliche Aravamina pra

nrauutsueutia prieüls^iorunc A rorunr al> Imparutoribus juclieuturum,

auch Freyheit, alten Herkommen, Recht und Gerechtigkeit zu der Rom.

Käyserl. Majest. ihren in alleic Rechten zulässigen und keines wcgs ver

bottencn allerunthänigstcn reoursum genonunen.

Haben 61.0 Höchstgenielte Ihre Fürstl. Durch!, gedachte Land
Stände als Rebellen, Wousurauten und l'mmzurauten öffentlich be

schuldiget, und darauff denselben ihre eouveuta bei Rwu von l000.

Goldgülden, uwrinnen ein jeder von denselben kotier quatiss verfallen

seyn solte, und sonstcn arbitrari Straff am schärffste» verbotten.

Demnechst 7nw ohne einige dero Land-Ständen Borwissen und

darzu unterthänigst gegebenen i 'cnwsus, neive Kriegs-Wcrbung a<l 1600.

zu Rost, und 3000. zu Fust, vor dem im Jahr 1671. lu .lullo aust-

geschriebenen Land-Tag einseitig ins Werck stellen, und der angeworbener

^alclatusea Verpflegung durch die Aempter repartiren lassen.

Auch 8vc> als Land-Stände auff selbigem Land-Tage unterthänigst

rouroustrirt, das; sie die distfals geforderte, durch alle Mensch-Möglich

keit von den Ilnterthanen, ohne deren gäntzlichcn rulu unerzwüngliche

suuuuam Geldes nicht eintvilligen könten, dannoch das jenig unter

thänigst okkerirt, >vas des; so gar erschöpfften und unter der schlvären

eertw moüis H eouclitiauibu^ über sich genommenen Kammer-Schulden-

Last, seuffstcndcn Vatterlandes damahlige Beschaffenheit ertragen können,

und annebens andere clukuusiouS-Mittelen an Hand gegeben, gleich ein

seitige 100000. Rcichsth. Werb wie auch ucl viele tausend Dienst

und lVluZ-uittu-Gelder austgeschriebcn, und darmit Nüe auch ucl viele

hundert tausend Reichsthal, sich erstreckende Verpflegung mit der uew

angeworbener 3000. zu Fast und 1600. zu Pferd immerhin ooutinuirt.

Demnechst und zum 9ten, llnangesehen Ihre Käyserl. Majest. un

term 1. septmubris Düna 1671. ein Allergnädigst Ruseriptuiu, uüe

iit. tt. 8ub lit,. R. zu ersehen, dahin ergehen lassen, das; Sie Höchstgemelte

Ihre Fürst. Durchl. nochmahlen gnädigst crmahnen thäten, das; Dieselbe

dero Land-Stände, gegen Ihre Freyheit, RiiviluZäu, altes Herkommen,

Recht und Gerechtigkeiten, auch andere von Jhro erhaltene Käyserl.

Verordnungen und rus jnclieuttm nicht beschlvären, noch an ihren Zu

sammcnkünfften zu prosuguirung ihres Rechtens, hindern sollen, der
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Land-Stände» unter sich habende, und von den Rom. Käysern, wie
oben schon vermeldet worden ist, und hierunter ferners «leäneirt werden
soll, durch verschiedeneDöcmstu, 11,6801'ichu und End llrtheilen UMvolnrte
nnd bckräfftigte Ilnionss, sambt dem gewöhnlichen ckurunrerrto, ivelches
Land-Stände auss den Land-Tägen von nndencklichen Zeiten her, alle
weil mit Ihrer Hoch Fürstlichen Durchl. Wissen, anßgesclyvoren, dnrch
ein öffentliches in Druck anßgetassenes blckicturn. anffgehoben und
«'Ä88irt, auch Land-Stände von dem Eich, welchen dieselbe aufs die Union
geschworen, in chenmmmu t'oninu, vermeintlich u1»8o1virt.

Ob nun ivol AllerhöchstgemelteKäyserl. Ätajest. auditiv lrirn- iinlo
yurtilnm dd onnr p1oni88inrg,nmt.urnqus e-urmw evKnitione klagenden
Land-Ständen unterm 16. Xovsmlmw 1671. ei» rnun«1utnm uttentuto-
rnnr nsvoeutorinm 8nl> lit, 1'. ivie auch in yuneto >mMini88ornnr ^t.
ilivkrsorunc Anuvnminnm unter selbigem «luto ein R.S8ei'iyt.nin eom-
irinnieutor innr 8nl> Iii. 11. so dann nnterni tlv. Xovomln'w ein ander lit. 61.
wertig nmnäntnin inlnlntorium mr88utoi1unr mit, lit. N. auch ein lit. H.
Käyserl. Lroteotoilnrn 8nl> lit. >. allergnädigst ertheilt. Auch folgends, Nr. I.
unangesehen, inehr Höchstgeinelte Ihre Hoch-Fürstl. Durchl. darivider
mit einer weitläuffigen Intornrntiorr-Schrifft bey Ihrer Käyserl. Machst,
einkommen, nnterm 8. .lunii, in puncto <Io8criptiorri8 lronoirnn 8ontentinrn
puritoriurrr, 8ub lit. II. in pnnoto ulivrnm »nuvurnirrrnn aber ein lit, Li.
n«8criptnin puritoriunr 8N>r lit, 11,. allergnädigst ergehe» lassen, deßfals lit. I,.
dann Land Stände sich auch keines andern versehen, als, es iverden vfft
HöchstgeinelteIhre Fürstl. Durchl. solche Käyserl. Allergnädigst und ge
rechteste Verordnung annehmen, >l»d deine zusolg, die also auff an
dringender unnmbgänglicher Lioth, bey Ihrer Käyserl. Machst, aller
unterthänigst geklagte llruvuininn, nachtrncklich abschaffen, nnd die Land
Stände wider Ihre Freyheiten, Liivilog'nr, Immunität, altes Herkonnnen,
Geivouheit, Recht nnd Gerechtigkeiten, zusolg solcher nnd von Ihrer
Käyserl. Machst. Vorfahren am Reich Glorwürdigster Gedächtnuß vor
hin schon deßfals ergangenen Käyserl. Dmma.ten, liem'i'ipten, nnd End
nrtheilen, auch ihrer selbst eigenen unter Dero Hoch-Fürstl. Hand nnd
Siegel ausgehändigten Hev6r8ule», Vergleichen, t'onti-neten, und ge
schlossenen <'orulitioncii, gnädigst feruerS nicht beschwüren.

So haben sich doch Dieselbe daran im geringsten nicht irren lassen,
sondern aufs dem hinzwischen in Dero Ilosickontz-Stadt Düsseldorfsauß-
geschriebenen nnd daselbst oontinulrten Land Tag noch weitere in Dero
Land-Stände dringen, und denselben nachfolgende sieben l'unotu, als
woran Ihr, der Land Ständen deß Vatterlandes, gemeiner llnterthane»,
und der lieben Lo8torität Hey! und Wolfahrt, auch die dmmörvution
ihrer Freyheiten, LriviloZien, alten Herkominens, Geuwnheit, Recht
und Gerechtigkeiten einkig und allein cksponclirt, ernstlich und mit fast
scharffen Bedräuugen, auff obberührte Veranlassung einiger Dero Herren
Richten, abforderen lassen.

Als neinblich 1. Land-Stände sich ihres von nndencklichen Jahre»
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mit Ihrer Hoch-Fürstl. Durch!. Porwissen, und ohne einige Deroselben

Eontrackiotion, wolherbrachten getvöhnlichen snramonti, welches dieselbe

anff allen Land wagen in forma, wie »ub. IH 13 hiedey gehet, biß

dahin anßgeschworen, und ivvrin der Land-Ständen Union gemeldet

wird, gäntzlich begeben, und an statt dessen ein suramontum morso

taeitnrnitatiK so Ihre Hoch-Fürstl. Durch!, zu deni Ende verfassen, und

den Land Ständen zustelle» lassen, unterthänigst anbringen.

2. Das ausgelassenes hoch beschwärliches Fürst!. I)o,8oriptions

Lckiot aller frey Adlichcr, Geist- Lehn- und Stenrbahrer Güter inclittb-

rontor seines Inhalts vvllentziehen lassen.

3. Die Fürst!. HHn. Nähte inskünfftig zu den Land Eägen und

Land Dags Handlungen ninveigerlich mlmittiren.
ck. Den Ltatnin omnium wnAulorum drockitornm, und deren

beyden Hertzog whnniben Gülich und Bergeic, voin Jahr 16-lck. aufs-

gelegenen Kapitalien und was darauff bezahlt ltvorzn sich doch Land-

Stände vorhin schon unterthänigst willig erklährt» ockiren.

3. Sieh Ihrer Unionen gantz und zumahlen in porpotnnm begeben.

Auch 6. keine Llonventus, zu prosocinirung ihres Rechtens unter

sich ausser gnädigst. Porwissen und Willen, auch vorhin beschehener

nnterthänigster Eröffnung der Ursachen, warnmb solche vorgenomine»

werden wollen, iuskünfftig mehr anstellen.

llnd endlich 7mo sich der ,sur!um paois, bolli, armorum, foockoruin

D collootaneli, als viel sonsten diese sura von den priviloZiis Latrim-

LEiyserl. suclioati^ und mit Ihrer Hoch-Fürstl. Durch!, selbsten so wol,

als Dero in Gott ruhenden Herren Pattern, hochseligsten Andenckens,

gepflogeneu paotw und anßgehändigten rovorsalilmm ckopomliren, gäntzlich

und omnimockä begebeit sollen.

Wiewol nun der mehrer Dheil dieser letzten sieben punoten nie

mahlen in Streit gewesen, so haben doch Land-Stände nicht ermanglet,

ihres Theils sich in die Zeit zu schicken, und solche vorgesetzte punota

also tempsrirt, auch Ihrer Hoch-Fürstlichen Dnrchl. zum nnterthänigsten

rospoot. sich derentwegen so viel zu fügen gesucht, als sie immer in

ihrem Gewissen getönt, und vor der lieben po8terität verantwortlich zu

seyn vermeint. Sie haben aber darniit bei Ihrer Hoch-Fürstl. Dnrchl.

nichts gewinnen, noch daß sie bei ihre» Freiheiten, LriviloZ-iw, alten

Herkommen, Recht und Gerechtigkeiten unbeeinträchtiget verbleibe i

möchten, erlangen können. Sondern als der Städten lioputirte «aufs

was Weise und Manier, ist gnngsam bekant) sich in verschiedenen

pnnotis von den Land-Ständen von Ritterschafft, wiewol ckirootö Wider

die Union und darauff geleisteten Eyd, soparirt, haben Ihre Hoch-

Fürstl. Dnrchl. Dero Adliche Nähte lehe dieser punotn.8 einmahl per

masora, oder nach Anlaß im Jahr 1638. den II.Ootobris ergangenen,

lit. ÄI. in Elnrmnla. eoneernents 8nb Iii. äl, hiebep gehenden Rosoripti Llsssarei

durch ein Kahserl. Allergnädigstes cksoretnm erörtert gewesen, ihres

Eyds, >vie sie sagten, erlassen, und dieselbe zu den anwesenden Land-
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ständen von Ritterschafft verwiesen. Demnechst ihnen ein albereits
verfastes in 1b!. pnnotis bestehendes oonoapt aliansn8 Tlovw lwZi^
lünclamantalis zu claliberiren und zu schliesseu vorlegen, auch, als sich
darauff gemelte Land-Stände von Ritterschafft, da sie solches gesehen,
alle mit ihren Lvmliois, ausserhalb ein oder andere, so seiner proLossen
halber, oder sonsten zu Düsseldorfs zu thnn gehabt, Wider nach Hauff
gekehrt, mehreren Theils Dero Ampi Lenthe und Kriegs OKioirer, nacher
Düsseldorfs zu den HHn. Rahlen, ivelche schon, da der Gülischer Herr
lliraotar, Freyherr von dem Bnngart, zu Collen kranck gelegen, beb
ivehreiiden solchen, Land Tag, welche? niemahln erlebt oder gehört
worden, einen newen Dirsotoren Ihrer Hoch-Fürstl. Durch!. Geheimen
und Ncgiernngs-Rahten, auch (lenorat Feld-Ni'arschalcken Freyherrn von
Birmnnd anmäfflich erivöhlt hatten, beschreiben lassen. Welche dan
zum Theil motu deff Berlnsts ihrer Aempter und ClmrAon «ivie der
aüactnsanffgewiesenhat, daffdiejenige, so nicht erschienen, derselben verlustig
worden seynd) oder sonsten spo prannii sich dahin verfügt, und solchen
cmwopt nm wo loZis kunclamontalis, oder nnninehr also genanten Hanpt-
lieaoW, nit tvie von alters und von vielen 100. Jahren hero, per
vota >1eei8iva, mit Höchstgemelter Fhrer Fürstlichen Durchl. in Gestalt
eines Land Tags-Abscheids geschlossen, sonder» als eine Fürst!. Gnädigste
Erklärung angenommen und unterschrieben, aufs Weiss und Form, wie
hiebey post achjnnetuw sab lit. Tl. in Ilulww. Haupt und 0ceben
IlaosW zu ersehen.

Weilen nun diesen also genanten Haupt und Reben R.ac<Z88 gleich
fals anznnehnien und zu unterschreiben durch ine Fürst!. HHrn. Rähte
und Tlinistros in Gülich und Bergische Land Stande von Ritterschafft,
und zwar den einen vor den andern noch par winas, promiWionm
und Berkündignng Fürst!, llngnade immerhin starck gedrungen ivird,
auch von denselben einige wenige und sehier die senige, ivelche von Ihrer
Hoch Fürstl. Durchl. Ehren Aempter Kriegs und andere ClmrZcn
tragen, unter der axcmss, als tvann darinnen nichts prwjuäiairlichcs
enthalten, solchen Haupt und Reben I1ecs88 suoasssiva angenommen
und unterschrieben: Die Gülich und Bergische Land-Stände von Ritter
schafft, ins gemein aber, ivelche sich Gewissens halben, und weilen es
ihnen und der gemeinen Gülich- und Bergischen llnterthanen zu nie
mahlen ersetzlichen prwsmlitz, und unwiederbringlichen Schaden ge
reichet, auch von der lieben pcmtorität unverantwortlich fallen will,
solches zu thnn, sich billig beschwüren, und defffals pro manntonentia
ihrer Freyheiten und antignornni priviloK'lornm. immnnitäten, Alten
Herkommens, Gewonheiten, Recht und Gerechtigkeiten, dann unnmb
gänglich zu Ihrer Käyserl. Rlajest. als dieser Gülich- und Bergischcn
Landen Ober und Lehen Herren, auch sonsten der Höchsten Oberkeit
genommenen allernnterthänigsten roenr^nm best möglichst fortzusetzen
entschlossen, in der allergehorsambste» Zuversicht, Allerhöchst gemelle
Ihre Käyserl. Majest. Ihre selbst eigene, und Dero Borsahren am
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Reich Glorwürdigsten Rndenckens cum plsui^chnin euu8w eo^uitivus

allergnädigst ertheilte Hb8cunpt.n, Heei^t.n nnd Endurtheilen nachdrücklich
innuntouiren und die Land-Stände darwider, wie anch niit Ihrer Hoch

Fürstlichen Dnrchlenchtigkeit gepflogene pnetn, anßgehändigte Iisvei8nlin.

n»d geschlossene «Ru<litic>ub8, nicht beschwüre» lassen, sondern ihnen.

Land-Ständen van Ritterschafft, in ihrer so gerechten Sachen, kräfftig

n^wtiren werde». Weilen sie nnn aber, eben dieser Ursachen halber,

van Ihrer Hoch-Fürstlichen Dnrchleuchtigkeit in 8e>ipti8 öS tvpo, fast

allenthalben nnd vor der gantzen Welt, vor Regiernngs-siichtige, un

gehorsame, ividersetzliche, Eyd nnd Pflichtvergessene, Äbtrinnige, <Dn-
8pirnnten nnd «'cmjurnuten ivider Ihren Gnädigsten Lands-Fürste» nnd

Herren, nnd dcßfals des enäinitii^ p6v<>u<äliani8 Pflichtige, vernieintlich

gebacken nnd anßgegeben iverden wollen;

Als haben dieselbe sanipt »nd sonders, die höchste nnninbgängliche

Üi'ohtnrfft z» seyn erachtet, ihre Freyheiten, IRivile»»», Innnunitäten,

tültes Herkoinnien, Gelvonheit, Recht nnd Gerechtigkeiten, so dann dar

über in eouti'näicckoi'io Mlieio, eum plsui88imn uinturngnb euu8Nb

eopnitinua erhaltene vielfältige .Lanserl. Rllergnädigste Dserbtn, lie-

8>naptn. nnd Endurtheilen, anch mit Ihrer Hoch-Fürstlichen Durch

lenchtigkeit selbsten so ivohl, als Dero in Gott seeligst rnhenden Herren

Ratter» Ehristiniltester GedächtnüS gepflogene Vergleich, «'outrnettm,

t'mnlitimie^. anch anßgehändigte gnädigste Raven nnlin nach Srdnnng

berührten also genanten Haupt Ub0b88 außführlich zn clackuoiren, »nd

daranß Ungleich die unersetzliche piAfftulii in. «lninun nnd Dienstbarkciten,
welche dnrch solchen Hanbt Ueeb88 Ihnen den Land-Ständen, dem ge

nieinen Ratterland, dessen Unterthanen, nnd der lieben poR.erität in alle

Ewigkeit anlvachsen eiitcni jeden gctreiven Rntrioten, so nnr «spositn.

mnni p-mmmw ch re8pe<cku nintuiw von der Sachen urtheilen will,

vor Rügen zu legen, nnd dadurch der gantzen ehrbahren Welt gleich wl

cnulnin zn bezeugen, daß Sie a» allen den anzichten, welche anff Sie

anßgesprengt, »nschüldig, anch nicht diejenige sepe», vor welche von offt

höchst genielter Ihrer Fürstl. Durch!, sie öffentlich, wiewohl nn

verschüldter Dingen, anßgeben, nnd gehalten iverden wollen, protastiren

aber nnd emckoRiren vor Gott nnd der gantzen ehrbahre» Welt am

zierlichsten nnd feyrlichsten hieniit und in trafst dieses, daß dadurch

höchstgemelter Seiner Hoch Fürstl. Durchl. ihrem gnädigsten Lands

Fürsten nnd Herren nnd dero Lands Fürstlicher hoher «lchuität nnd

rc^poct zn nahe zn trecken, Sie, wie niemahlen, also auch annoch dar

anff nicht, sondere» pur allein ihr Recht nnd Gerechtigkeit, nnd daranff

gewidmete höchste Unschuld an Tag zn geben gemeint seynd, welche

piot.b8tnt.iou und eont.e.8tnti0n Sie jetzt ,md jederzeit, anch in allen

pn88iln>.8 ch puuetw, Ivo der Sachen Rohturfft das jenig, was der

Land Ständen Recht ist, zu schreiben erfordert, erwiedert haben wollen,

»nd deroselben anhängig.

So viel das prineipinm sothanen so genante» Haupt l>eev88 be
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den? Kähserl. allerguädigstes den 18. iVIurtii 1071, ertheiltes Ue^eriMtUl

l anununieutorinm äd inIiMtoi'ium, so allhie tlub Iii., beygelict, mit >it. 17.

ihrem allerunterthänigstem Gegen-Bericht allergehorsambst einkomnien,

und dnröcy am fehrlichsten protastirt, daß sie sich mit dero Land

Ständen in einige Rechtfertigung einzulassen, nit gemeint wären. Ob

aber die bekante Rechts-Regul, quoll sullicium rellllatuv in iriätmu,

tvie auch der Rcchtsgelehrten Allgemeine Lehr, quoll inotostutio llo

lila uou eoutestuullu niliil opsvetur, si eouveutu» all proposituur

netiousm uo»ativo rWpoullout, allste keinen platz greiffe, stellen Land

Stände von Ritterschafft jedermäunigliches nnintovesmrten vernünfftigen

arbilrio zu llijullieüren anheimln Jmgleichen ist auch nicht ohne, daß

.Ihre Hoch-Fürstl. Durch!, noch dem Dero allerunterthänigsten Berichts

unerachtet die vorhin meb Iii, ?, G. H. I, 'behgelegte Kähserl. Ilo^mlpta

tinterm 10, und ?0. Xovsmbri^ 1071, ergangen, folgends wider der

Land Ständeit K'vuvuwiuu eine weitläuffige lioinon^tralion sx aureu

Uullu, Kähserl. WahI-UuMulution, und anderen Reichs-Satzungen, bch

dem Kähserl. Reichs-Hoff-Rhat allernnterthänigst übergeben lassen, und

sich darbey erklärt, daß sie in rechtmässigen Beschwärden, wariiber Dero

Land-Stände sie beklagen tönten, vor Ihrer Kähserl. Majest. Reichs-

Hoff-Raht Red und Antwort zu geben, so schuldig als willig , wären.

So haben doch allerhöchstgedachtc Ihre Kähserl. Blasest, nachdem

dieselbe aufs eines oder anderen allernnterthänigst begehren dem zu

dieser Sachen lloputirt gewesenen .Uokerauteu verscheidene andere aller

gnädigst allsuuA'irt, aufs deren und des; Käyserl. Reichs-Hoff-Rahts

allergehorsambst eingeschickte Lolutiou, und also ouui pleui^^itna oausso

lwowit-iouo, Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. beschehene reuwn!<ti'g.tione!ü un

erheblich befunden, und dahero, ivie die korumlia lauten, eintvendent,

ungehindert unterm 8. lluuii 167?. obige mtb Iii. 17. de D. angezogene

allergnädigste Roseriptu puritoläa. ertheilw weilen nun Ihre Hoch

Fürstliche Durchl. aufs dem .Tuuo 107?. gehaltenem Land Tag zu Dössel

dorff Dero Land-Ständen aus; der güldenen Lull und anderen lkpibrm

kuulluiueutulilum Iinporii keine andere reuioiu-ltrirtioue^ gnädigst vor

tragen lassen, als eben die jenige, welche von Ihrer Kähserl. Blasest,

wider der Land-Ständen rechtmässige ^ruvaumur vor unerheblich erkent:

so hoffen ja Land-Stände von Ritterschafft, daß Sie von Ihrer Hoch

Fürstl. Durchl. billig in Ungnade nicht zu verdrucken, noch denselbigen

von einigeln, wer der auch seh, übel gedeutet werden möge, wan sie be

kennen, das; sie solche rsiucnmtvationk!-! nicht annehmen können, sondern

müssen sich Hey allerhöchstgeineiter Ihrer Kähserl. Blasest, allerguädigster

Berordnung billig halten, und deßfals beh ihren Frehheiten, l'rivi-

IkAiis, Altem Herkommen, Gewonheit, Recht und Gerechtigkeit, wie

auch demjenigen, was dieselbe mit Ihrer Hoch Fürstl. Durchl. selbst

so wohl, als Dero in Gott ruhenden Herreu Ratteren ;m>'w,'ii't und

fest gehalten werden, durch die fürstliche Uovm>aliu Ihnen so thenr



— k0-k —

versprochen ivorden, gnädigst unbeeinträchtiget gelassen zu iverden,

nnterthänigst bitten, und gänstlich dabey beharren, daß dir Hahr Lands

Fürstliche snra ra«'aUa und territorial gercchtsanir nicht, sondern allein

der Land Ständen Freiheiten, ?riviIkAia, alte Löbliche Herkommen,

Gcwonheit, Recht und Gerechtigkeiten, so dan das senige, ivas die

Hertzvgen zu Gülich und Berg, und Fhre Hoch-Fürstl. Dnrchl. selbst

mit Dero Land Ständen paewoirt, und fest zu halten unter Dero

Fürstl. Hand »nd Siegel vielmahlen so thenr ^ineerirt, in gnamt.icnw

sei,. Es ist ja nnlangbar und Reichskündig, daß in. Heiligen Römischen

Reich Tentscher Xation in verscheidenr Landen und Fiirsten Thnniben,

in welchen die Land-saasserep hergebracht, die Land-Stände und Unter

thanen nicht in gleicher ad.^olatcr «nbsoetion von den Lands Fürsten und

Oberkeiten rrgirt iverden, dan auß einigen Orthen ckepanürren die Land

fassen intotam <X mmMeiter al> arbitrio Ihres Lands-Fürsten alwolnto

dt illimitatö, dergestalt, daß es daselbst anders nicht heischet: quam

l'iäneipi^ snlmro, <!s mU>eIitornm oUailira, auff anderen Orten

aber ilepmnliren die Unterthanrn nicht eben so aü^olnto «X illimitatch

von ihrem Lands-Fürsten, sondern werden nach ihren und des Lands

wo! hergebrachte» Fretchciten, Privilegien, Alten Herkommen, Getvonheit,

erivorbenen Recht und Gerechtigkeiten, auch mit ihren Lands-Fürsten

selbst gepflogenen partim und kraiwaekiomlnm regirt, auch derentivegen

zu den -Land Sägen »nd Eomitiw Urovjiwialilww beschrieben, daselbst

da» sie nicht allein vota con^nltiva, sondern cleeimva fiihren, ivie da

bezeugt der Sächsischer Canstler von Seckendorfs in seinen Tentschen

Fürsten-Stak in wlclitionilnm ncl K. 6. png. milci. Ä>. daß diese Re

giernngs-Form der alten Art nnier freyen Vorfahren gemässer, daß

nemblich gleichwie ein .Mister über Fürsten, und also Fürsten über

Erb Herren, über Land-Stände regirt haben, und diese mit ihren vokm

und Rathschlägen bei, etlichen Hanbt Stücken zur Regierung gehörig,

haben zugezogen und gehört werden müssen, und daß solches annoch in

denen grosse» »nd alten lang bcistammen gestandenem Fürsten-Thnmben

in Teutschland, wo Landsaasserey und Land Ständ zu finde», zu ge
schehen pflegen, vor eins.

Zum Andern, ist glcichfals nnlangbar, und wird keiner in Abred

stellen können, daß ein Lands-Fürst und Herr seinen Unterthanen und

Land ständen nit allein die alte Fretchciten und Herkommen lassen,

sondern desselben noch danebcnS sichere I'rivilogin., Gnaden und Inclnlton

entweder ans purer LandS-Fürstlicher Gnaden, oder par vinm l loiitrav-tim

X paetarnm gegen gewisse Geldsummen gnädigst verleihen könne. Ob

schon dadurch die .lnrn watnnm Imparii & tariätoriakia einiger Massen

und per ecnwegncmtian, clapawliren, und in so weit dadurch mmiikicirt

werden, und was ei» Lands-Fürst seinen Ständen und Unterthanen der

gestalt per viain Emik-raeNm vol paetaimin gnädigst verliehen und ein

geranmbt, oder wozu Derselbe sich sonst mit Hand und Siegel ver

banden, solches ist er nicht anders als auch ein privatim zu halten
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schuldig l'ap. l. x. <Io prol»at. I. lÜA'na vox. Uocl. «lo lo^il«. tlail. cl.

wl»80iv. 44. n. 4 Und obschon lbineep^ gna I'rincwpx zinveilcn-ln>
jnlvatornin, vel in pwnaiu, vol ex 8nporeminonti «lominio anffheben

kau, erforderen doch darzn die I>ootoro8, 8c nn»8 instar owninm IInno

<1roti»8. das; ivnn» das letzte, >vie es nlhie das Ausehen hat, platz

Huden soll, l, libilita^ pnbliea, und A <'owpoiwatio ox eonnnnni parti

Iw8w, oder ivelcheu sei» .I»8 ankoriret Ivird, tviderfahren inüsse. Weil

aber in chvpotiwm deren keins vorhanden, sondern wie man mit

Gnädigster Erlanbnüsse sagen muß, und ohne das der also genanter

Haupt Uoe.S88 kündbar nach sich führet, alles in eonnno«I>nn rep'ontm

nibilgno in mUnIitornm ks 8poointin> Opakem egnoi-itrw vorKÜre» soll,
ivelches der Hrwtotslox pnn Ibwilmnn nennet, und ,-mlnti nt.ilitnti

pnlüiiav mUnlitornw opponiret nnrd; So sehen die Stände von Aitter

schafft und Statten nicht, wie man alhie dnS chw natnrw, nnchw primi

okksc-Nw 8nnt nawinew Iwcl«zro, 8nnnl«;ne enilibeb t.rilniore. nnd das

l»8 k>'oNt.ium, mnninn ratio 8nlu8 popnli 08t. retten, nnd mit

dem HauPt-Ueos88 oowpntibcl machen ivolle.

Hingegen aber ziele» in Wahrheit verschiedene dessen .Vrticnli

nicht allein Schnur gleich zu nnwiderbringlicher isomon des grossesten

Theils der Hanptseligsten Unterthanen der Giilich und Vergischen

Landen: Sondern limitiren nnd fesseien noch dabencben der Stände

längst durch vorerzehlte verschiedene Wege aagnirirte -iura und I'rivi-

ioAäa dermassen, das; ihre von nndencklichen Jahren her, nnd big «lato

zu, erwiesene grosse Trew nnd theur erworbene msriten, dadurch fast

anff einmahl, ivann selbige gelten solten, ox8piriren müsten, ob >vohl

dieselbe nicht allein von jetzt regierender Hoch-Fürstl. Durchl. Herrn

Batter Hochseligster Gednchtnüs gebilliget, sondern anch von Ihr selbst
bey Fürstlichen Ehren, Treuen und Glanben, und also vermittels eines

Echdes zu Gott dem Allmächtigen ,4nno 4l. den kcl. .4gptoml>rix. nnd

.Vnno 49. den 9. Xovombrw bestättiget nnd eont'irmiret nwrde».

Dann obschon solche kormnia keine voeationsw I>ei in toxtew

oxplieitam im Buchstaben nachführet, wie von Fürstlichen und hohe»

Standes Persohnen auch nicht erfordert wird; So ist doch nicht in Ab

rede zu stellen, daß Sie nit weniger auch in koro kori. als ivann solches

geschehen wäre, bindet. Wie solches nicht allein alle Deutsche .Inrw-

i'Mwnlti einhellig, sondern anch die l'amiistcn bezeugen, i'onter Uat.

Ucwonbanm 4Ie«i. ÜUiooi. Älor. eap. clo .luraw. K. 4.

Und zwar nicht ahne Ursache, dann gleich wie »ach der 4beolo-

p'ornin 8c 1'olitieornm Lehre oinne ro^num Iionum inritatio Doi seyn

soll, nnd in der That ist, nnd daher die Sberkeiten den herrlichen ti-

tnlnw in k>aera dieriptnra überkomme» haben, daß Sie Götter ge

nennet iverden: Also müssen dieselbe anch anff ihre Ehre nnd Worte,

wie Gott selbst, nnverbrüchlich halten, nnd dadurch als ein warhafftiges

8poeinwn imitationw Noi, die Herrlichkeit ihres Ampts, und das; sie

Gottes lAwptor anff Erden trage», beiveisen.
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Dahero dillig alle eoixlati .Inri8aon8nlti und l'oliticd nicht so wohl
denen Urineipilnm das ntils als das Iiono8tum roeommsndiren, nnd
hingegen keines WegeS deß l^ngliemi ^tlwnioiminm i wnati maxiinam:
Viro l'i inoipi ^ undi Imporium toneicti nilnl inaonvenioit8 esse dum
ntilo, gutheissen oder zulassen. Welches dann desto mehr Platz findet,
wann die Dberkeit sich entweder durch einen formalen oder virtnalen
Ehd ad lmno8tnm verdnnden hat. lllin8 onim etkootn8 pros«dpuu8
e»t pi-wcddei'e eovtrovei'wkw, wie solches ij>8.a ^miptnra 8aara ver
tihrkiindet, ivann Sie in epmtola ad IIol»razo8 sagt: Omnw di8pntationi8
turis est gnramonfnm rem kanaiens. llnd solcher untvidertreiblicher
Lehre haben sich die Heyden ex 8olo lnnnne natnrsö gnarngnam mnltnm
ex piämo lap8N otz^eninlo oontormiret, tvann sie sage», gnoil t.sVm
int.er Denin lmmino8 .jnrament.nm 8it, nnd daher der llalicar-
»!>880N8i8 gar schon iwnelndiret: ,,Ultima kid<?8 inter 1mmin«?8 tain
(di'weo8 «jnam ilanl»aro8, quam nnlla clololnt zvtas, e^t ea, c>nce pon
.jniAta pacta ^poiworex adliilwt Deos."

Gleichivic nun dieses in tlwsi nur zur Bestärcknng der gerecht
sanien der Gülich- und Bergischen Ständen angefiihret tvird: Also
protoatiret man allerseits ain feyrlichsten, daß man in l>^porlio8i Dero
Hoch Fürstl. Dnrchl. Hoher cognanimität, Perstande, Gaden nnd Ge
muhte so wenig als Demselben suridus dorochren oder beeinträchtigen
ivolle. Vielmehr aber nnd hingegen nur beweisen, daß Sie nngezweiffelt
gegen Lchre eigne angebohrne Reichs nnd Landberühmte azgnanimität,
natürliche inelinatidn und Zuneigung, gegen solche klare nndisputirliche
nitd in allen Rechten nnd der gantzen Welt praxi kundirte ar^nmonta,
welche Sie selbst auch bor diesem als höchstbillig gehalten nnd geriihmet,
durch ungleiches, linckes Angeben nnd Vorträge einiger pcwsionirten,
abgekehret, nnd im Gegentheil die gctrclve Ritterschafft, als wolte Die
selbe Sich vergeßlich mit z» Stnl setzen, nnd Dero Hohe dura nnd
Fürstl. dignität Sich zueigne», in einen nnverantlichen Verdacht gezogen,
crfolglich Haupt nnd Glieder hvchstschmertzlich oollidiret iverden, Von
welchen (loimiliarim Lioaro gar ivol nnd vernünfftig schreibet:

tzlni 8tadiom cmrrit, oniti öö oontondaro dobat, nnam inaximo
posait, nt vinoat, 8npplantara anm, gniaum oortat, ant mann dapcdlaro
nnllo modo dediat: 8ia in xita siln gnonnpco petoro, gnod portineat
ad N.8NM, non inignnm est, alteri snrriporo, sc>8 non aat.

Daß nun die Gülich und Bergische Land-Stände solche Unter
fasse» seynd, welche nicht ab8olnt6 ck illiniitato ä mero arbitrio ihres
Lands-Fürste» dopondircn, sondern nach ihren nnd deß Lands-Frey
heilen, Urivilachen, Alten Herkommen, Gewonheit, Recht nnd Gerechtigkeit
jederzeit regiert, nnd aufs den Land-Tägen nit allein vota oon8ultiva.
sondern auch docimva geführt haben, auch zu den wichtigsten Sachen
zugezogen nnd adbibirt werde» müssen, bringen nit allein die Land-
Tags protliocolla do 8L00nlo a<I 8iöLnlum, sondern auch die acta puhliaa
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klärlich mit sich, als in spocic die Lloncorllata zwischen Lilyser Carl

dein V. Glvrwürdigsten Andenckens, nnd Hertzog Wilhelm Hochseligsker

Ciedächtnus im Jahr 1.743. den 2. ,1a». anffgerichtet, >vie ad der

»ad n. 14. hiebet>gehcnder clausula coiiooriiciito zn ersehen, ikam die x. 14.

pacta Dotaiia ztvischen Hertwgs Wilhelms van Gülich Töchtern Fraiv

Maria, nnd Hertwgs Ioha» von Cleve Sohn, anch Hertwg Johann

genannt, Mi. 1406. ausgerichtet, worauß die Clausulm conooriioutss

sub n. 15. öc 16. hiebey gehen, itom die Crb-Berbündnus unter selbigem

clato suxta Clausulas coiiLlzriioiitos sub n. 17. Itom die Prenssische x. 17.
Che-pacta cko anno 1572. suxta elausulam oonvornontom sub n. 13.17.18.

Welche Stück alle nnd dergleichen mehr von den Land-Ständen als

mit Compacisocuten unterschrieben werden müssen, wie dann dieser

puuctus anch hernechst bey dem 0. Brtioul noch ferner behauptet

werden soll.

Daß auch Ihro Hoch-fürstl. Dnrchl. und die vorgewesene Hertwgen

zn Gülich nnd Berg Dero Gülich- nnd Bergischen Land Ständen ihre

^reyheiten, I'rivileZia, Altes Herkommen, Gewvnheit, Recht nnd Ge

rechtigkeit, pcr tot pacta ck roversalia nit obenhin sondern ox cortä

sciontia coiiklrmirt nnd bestättiget, weisen das llovorsalo <lo/Vnuo l609.

sub n. 1. das /Inno 164! sub n. 8. der Bergleiche cko Mino 1640.

sub n. 7. das Ilevsrsale von selbigem Jahr sub n. 0. das pactum

licciprocum, clo .-Vniio 52. sub n. 10. wie anch die Lonllitioiws clo

.Vniiv 1668. sub n. 12. gnngsam miß, weilen nnn Land-Stände nichts

änderst unterthänigst verlangen, als bey deine, was Ihre Hoch-fürst¬

liche Dnrchl. durch solche Ilovorsalia, Bergleiche, Lacta nnd Conclitioiws

fest zn halten, sich so vielfältig verbunden haben, gnädigst unbeein¬

trächtiget gelassen zu werde»; So folgt sa nicht, daß, wann Land-

Stände sich solchen freyheiten, 1'rivilogüs, Alten Herkommen, Lactiv

und kovcwsalibus, auch Recht und Gerechtigkeit anff de» Land Tilgen

gemäß verhalteil, nnd dem seiiigen, ivas ihnen darwidcr zugeniuhtek

werden ivil, mit gebührendein nnterthänigstci» Ilospoot widersprechen,

ihnen deßfals die IkeMlia lind 8upicma piincipatus sura, mit ihrem

Lands-fürsten gemein zu machen gemeint seyen, sondern ist die cpiazstio

allein, Db Ihrer Hoch fürstl. Dnrchleucht Dero Land-Ständen »it bep

ihren Freyheiten, Alten Herkommen, Gemvnheit, Recht nnd Gerechtigkeit,

so danii dein Ienigen, was Sie durch die Läys. Allergnädigste Dccrota,

lloscripta und Cndnrtheilen selbst nnd darüber voll der Römisch. Lillys.

Riasest. Borclinamlo III. Glorwürdigsten Andenckens, unterschiedlich

erkenten, nnd verordneten Allergnädigsten lixsoutioiiis, Commissions-

uiid Llauutonenü-Befelcher», in kormali Contraclictorio suckiclo cum

plonissima eausm coZiiitionc außgewoniie», und seine Rechts Lrasft

erreicht, so ivohl in vim Höchstgemelter Läys. blacreten, kcscripten

nnd Endurtheile», als auch darüber anßgehändigten fürstliche» Itovorsalen,

Lacken und Coi>tracten unkurbirt zu lassen, Rechtswegen schuldig nnd

gehalten seyn.
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^c! ^rticulum I.

Indeme mm Land-Stände von Ritterschafst billig darfiir halten

müssen, das; Höchstgem. Ihre Fürstl. Durchl. darzu von Gott und

Rcchtsivcgen obliZirt seynd; Sic Land-Stand auch bey dein Hoch!.

Lays. Reichs-Hoff-Rath und nirgends anders in Ihren schrifftlichen

Klagten, das senig privative allein, was darivider von lvegen Höchst

gemelter Ihrer Fürstl. Durchl. aufs vielberührte Veranlassung einiger

Nähten ihnen zngemuhtet ivorden, und ferner nichts (so dem Hands

Fürstl. Hohe» UcspccU lvelchen Land Stände von Ritterschafst ihnen

in alleiveg tieff zu Herben gehen lassen, (und sonsten Ihrer Hoch-

Fürstl. Durchs, compstirenden juribus zugegen gedeutet lverden tönte)

nllcrgehorsambst anbracht, und dartvider manutcucntiam allernnter

thänigst gebetten.

So sehen Land-Stände von Ritterschafft vorerst nicht, wie mehr

höchstgemeltc Ihre Fürstl. Durchl. befugt seyn tönten, deßfals Wider

Sie einige ernstliche- Andung vorzunehmen, da sie solche ihre Klagten

und Aravamjna mit ordentlichem zulässigem Rechten zu verfolgen, auch

gegen ihren unterthänigsten Dnnck und Willen gemiissiget ivorden,

welche? auch den Unterthanen wider ihre Gnädigste Chnr-Fürsten und

Hcrrschnfft im Heil. Röm. Reich zugelassen und unverbotten ist, tvie

aus; der Käyserl. Unmmer-Gerichts-Ordnnng pari, 2. tit. 4. K. ulk. und

sonsten notoris eriveistlich, ivohin gehöret auch der güldener tcxtus in I.

Impcratorcs kl) <1c appcUat. in lvelchem der gerechte Kätffer.Vlexancic,

eine gar löbliche Verordnung gethan, sud üoc verHorum tcnorc injuria
dd vi uti aclvorsus sos, gui appeilaut ös custoclia militari ciroum-
sistere öö ohstruere illis viam acl nos iuterclicimus Uuratorihus ös

Uuoihus Uentium, öö ohecliant huic mese prouuntiationi, scieuts«,

guoli talltum mihi curla sit eorum, gui rolzuntur hhertas, guantum

ik eorum henevoleutia l?l oboclientia. Aus; ivrlchcnu textu nebelt andern

vielfältigen Reichs-Sabungen, und gemeinen Brauch zu notiren. Urimo,

Das; die Uuces Zeictium, als nemlich Uhur- tiild Lands-Fürsten, ihren

Unterthanen, de» Weg Rechtens beh der Käyserl. Blasest, nicht ver

hinderen, weniger sperren sollen; Zum andern, weil Ihrer Käyserl.

Blasest, selbsten, als dem höchsten Obere Haupt der Welt, libertär
eorum c;ui reAuntur, icl 08t, suhlUtorum in taictum cura? est, guantum

iienevoientia F oheäieutia eorum, das; dervlvegeit eine federe Oberteil

sich ihrer Unterthanen hergebrachte.Freyheiten, UrivileZien, Altes Her

komme», Gewonheit, Recht und Gerechtigkeiten, angelegen seyn lassen

soll, prmsertim, cum Urincops tauto sit illustrior, guauto uohiliorihus

meiiorihus prceest, Xovell. 1ö. in prsebat. circa tinem.

Deine dan zufolg zum andern, Land-Stände von Ritterschafst nicht

sehen noch ermessen können, wie die mit ihnen nniirte Mitglieder, als

Gülicst und Bergische Haupt-Städte, und etliche wenige von der Ritter

schafft, so doch Ihro Hoch-Fürstl. Durchl. mit Naths^ und Kriegs-Eyd
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und Pflichten verbunden seynd, und verfolglich ihres gnädigsten Fürsten

und Herrn dabey vvrnemlich versirendes, nid ihr selbst eigenes darin

mit einlnuffendes interosso, best möglichst warznnehmen, ihnen ausser

allem Zweiffel angelegen sehn lassen müssen, als lang ab spoeikirirte

schwäre gravamina, sv ihnen Land-Ständen, wider ihre Freyheiten,

Privilegien, Altes Herkommen, Gewonheit, Recht und Gerechtigkeit,

Kayserl. Deereta, llsseripla, tind Endnrtheilen, Fürstl. peversnlin,

Pergleich, paeta und Land-Tags-Abscheid zugefügt tvcrde», vorhin

ivürrk- und nachdrücklich abgethan, Ihrer Hoch-Fürstlichen Dnrchleucht.
so- viel die Annehmnng dieses also genannten Haupt und Rcbemlleesss

betreffen thnt, sich nnterthänigst snbmitliren können, als tvordnrch sie.

sich ihrer vorhin angezogenen Freyheiten Privilegien, Rechten und Ge¬

rechtigkeiten, in ekkeetn begeben thäte», ivelches Dieselbe, und keiner

ausser Land-Ständen mit dem verinög snl» n. 4. obangezogener pnimi

lle Rnno l646. zu dieser Gülieh- und Bergischen Landen, seiner Mit

glieder, der lieben poslerität, und seinem selbst eignem höchsten Räch

theil und prrestnlitz thun, mächtig ist, bevorab siants eonlrackielione

der Land-Ständen von Ritterschafft, gnornm langnam yroliibenkium

eonclitio mslior esse clebsl, eum in sinnlilnm Mm valeal eontrmlir.tio

unins, quam eeitsmtsns multoimm, da auch Allerhöchstgemelte Fhre

.Kayserl. Mnjest. in Dero Allergnädigstem ! »eerelo vom 1l. t)etol>ris

160!»!. tvie darvben snl» Iii. X. angezogene l'latmnla roneernes solches

klärlich austiveiset, Jhro Allergnädigst Borbehalten, daß, tvann sich Land

Stände anff ihren gewöhnlichen Land-Tagen Sich in schwären Sachen

nicht einer Meynung vereinigen könten, Dero Käys. Nlajest. alsdan

sechsten, wie sich auch ohne das gebühret, dieselbe entscheiden walten.

Wie vielmehr muß dann solches billig geschehen in dieser deß gantzen

Status eversionem und eoimeqnenler Hehl und Wolfahrt dieser Landen

und llnterthanen betreffender Sachen, als bey ivelcher die Annehmnng

einer also genannter Xovse legis kumlamenlalis, wornacher diese Gülich

und Bergische Landen ins künfftig und zu den ewigen Tagen regiert

werden sollen, nicht einmahl zu «leliberiren vorgestellet, sondern als

eine schon verfaste forma norma kut-nri regiminis, zu unterschreiben,

anmafflich vorgeleget ivorde». 9iun versprechen zivar Fhre Hoch-Fürstl.

Duivhl. bey dieseni prinro artienlo, Land-Ständen bey ihrem rechtmässig

erlangten Privilegien, Freyheiten, Brieffen, Siegeln, Rechten, Alten

Herkommen, und guten Gewonheiten, auch was aus; Dero Herrn Rattern

Hochseligsten AndenckenS in Rnno 1649. den 4.4. kleptembris getroffenen

Bergleich, i» folgeitden Drtienlen ermelten Haupt und ilkehen-peeess

versehen, gnädigst zu mannleniren; Es erblicket aber daraus; I. Das;

Land-Stände dabey zu befahren haben dörffte», das; sie ihre rechtmässig

erlangte I'rivilegia nnd Freyheiten, jetzt und ins künfftig tolies qnoties

daivider gehandelt ivird, in petitorio beiveisen solten, tvelches ja posl

tanli kemporis ^ aliquot sseeulorum lapsuni, und da die privilsgia,

itl» inintentoriali tempore A cle sseenlo all sseeulrnn eontinua serie
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hergebrachte Freyheiten, piwmuniptionmn kirnimmumm snri8 db clo.jnro,

daß sie rechtmässig erlangt und erhalten wurden, vor sich haben, allen

Rechten widerstrebet. 2. Versprechen Ihre Hoch-Fürstliche Durch!.

Gnädigst bey diesem ersten Rrtienl, das; sie Dero Land-Ständen bey

ihren Brieffen, Siegele», und Rechten niannteniren lvollen, da sie doch

in segnentiinm Ihre eigene vorhin gnädigst erthcilte und unter Dero

Fürstl. Hand nnd Siegel ausgehändigte Ravor^uliu, Ua-otu., und blau-

t.raetn8 schier gänülich eu^iren nnd ausfheben, noch daran ferners, ivie

vorhin, gebunden sehn wollen, welches ja mit einigem Schein rechtens

nicht z» ooloriren ist, wie solches droben breiter angesühret und er

wiesen worden ist. Dann daß ferner ?rincwp8 uit allein per sna

puetu e.oiitruot.rm, sondern auch snornni antoess^ornin Isolpimarm»

verbunden werde, ist in den so wohl Geist- als Weltlichen Rechten

ausser allem Zweiffel nndispntirlieh zu erweise». lUmon 0mm. 0. vol.

0. toxi. in aap. l. <Ie probut.ion. Nuttli. Ltopli. cle .jnrimliot. lil». 2.

p. 1. eup. 1. nieml). I. n. 74. & segg.

Welcher rechtlichen clmposit.ion nach nicht allein Fhre Hoch-Fürst

liehe Durch!, au Ihre selbst eigene Revers«,!!«,, dontraetus undR«et«,

sondern auch au den Rnno 1649, mit Dero Herrn Rattern Hochseligsten

Rndenckens, mit gutem Vorbedacht getroffene» Vergleich, in tatum

okkienoitm' verbünde» seyud, und verfolglich von Rechts wegen, Land

Stände nicht allein bey dem jenigen, was, miß sothanein Vergleich bine,

iinle gaiitz liniitute ernn eertu restriotione anßgezogen, und diesem

also genantem Haubt- lind 0,'eben Ueoe88 in 8egnontil>n8 nrtienlm

in80iürt, sondern auch bey dem litterlichem Inhalt selbige» l'mitineG

in totnn, unveränderlich zu lasse», und zu nmnnteniren mehr Höchst

gemelter Ihrer Hoch-Fürstl. Diirchl. iii alle Wege obliege» thnt, »iid

zwar solches »it allein tungnmn üwrecli nnivsrsnli. solider» auch,

iveilen dieselbe sich darzu durch eiii absonderliches 8nl> nniii. 9. beyge

fiigtes I4över8ule e!e eo<!em.^.nno, und die Contlitioues^Äe äenno 166^..
8N>> NNW. 12. mpnuntM' in Ni't. 10. ailßdrücklich verbliiiden, »nd ob

ivol Ihre Hoch-Fürstl. Durchl. bey Dero vermeinten rmnon8tru.tionibn8,

so in Dero Rahmen Land-Ständen beschehen, darauff hauptsachlich ge

fasset, daß Sie tempore dieses, wie auch anderen ertheilten Ueversale»,

iioch I'iliib gewesen, keine Regierung angetretten, nnd deßfals bey

Ihres Herrn Vatter Hochseligster Gedächtnus Lebzeiten, iliit deii Unter

thane» nichts pnei^oiren köiineii, So stellen doch Land-Stände eines

jeden und prwoeenpirte», unpU88imnrten,jnc1ieio anHeim, Ob ei» Groß

Fähriger Urintz, und inclnbitutn8 unieu8 limres putoiniw 8ueeessioni8

bey Lebzeiten und wehrender Regierung der Herren Vatteren, sich in

perMnnin nicht verbinden und oMa-iren könne, daß Sie hernechst,

ivann er zu der Regierung würcklich gelange» solle, alsdann Dero ge-

treive Land Stände bey ihren Freyheiten, Urivileg'ien, Altcni Herkommen,

Gewonheit, und ivas so wohl durch Käyserl. Allerguäd. Ueseriptu,
1 teeret.» und Endurtheilen, in korinali eoutruclicworio, enm plenmmnm
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sansm eo^nitions erkant, als auch niit Dero Herrn Nattern abgehandelt
und verglichen, nmnntsniren lvollen, und ob dein nechst Derselbe oder
Seine Durch!. nicht ohn solche Obligation, oinni .Inns l'ivili, l'anonwo,
«wntinin natnrali, skkieaeissims verbunden sey? Wie tvol auch vfft
Höchstgem. Ihre Fürst!. Durch!. Zeit ausgefertigten Land-Tags-piuposition
und Abscheid äs ^iino 1653. vielmehr aber zur Zeit der abgehandelten
sonäitionsn äs .^nno 1668. bey tvelchem prazmissa omnia äs novo
sonkirmirt lvorden, schon ihre würckliche Regierung angetretten gehabt,
und deßsals umb so viel lveniger sich von denselben entbinden können.

Zum dritten versprechen zlvnr Ihre Hoch-Iürstl. Diirchl. bey diesem
erste» .^rtienl, Land Stände bey ihrem Rechten zu nmnntsniren, und
obwohl kein klarer und nndisputirlicher Recht in der Welt ist, als
welches durch verschiedene Käyserl. obangeregter »lassen enm plsnissima

matnra sansss soynitions, «zum Lerenismmi i'ollsgii Ilässtoralis
«'oiwilio in lormnli sontraäistorio ergangene .Käyserl. I »ssrsta, rsssripta
und Endurtheile» anßgeivonnen, abgenrtheilt, und vires rei snilisata!,
gnes ipsa vsritas est, erlangt! So seynd doch Ihre Hoch Iürstl. Durch!,
so weit von einigen passionirten Nähten äisponiret, dag sie Dero
Land-Ständen bey solchen klare» Rechten zu nmnntsniren, nicht allein
nicht gemeynt, sondern auch solches alles und was dergleichen'ist, in
totnni A absolute zu eassiren Sich unterstehen: lind solches zwar,
wie man bey den an Seiten Ihrer Hoch-Fnrstl. Durch!. Land-Ständen
anßgrhändigten vermeynten schrifftlichen cnmoiistrationil>ns ivahrge
nommen, unter diesem Norwand, als >vann diese AllergnädigsteKäyserl.
Ilsersta, Rsssiipta und Endurtheile» psr t'alsa nacrata, snl>-8r ob-
reptitis eontra notoristatsin kaeti, eonstitntiollös Inipsrii exprartisirt,
lapsn tsinpoiüs von sich selbsten iviedernnib sxspiiirt, oder per alias
linpsrii sanetionss und das lnstrninentnni paois iviedernnib nliolirt
seyn sotten, deren doch keines sx nllis privati vsl pnbliei chiiis prin-
sipiis mit einigem anch dem geringsten Bestand, behauptet werde» kau
noch mag: Sintemahl nicht zu begreiffe» ist, wie diese Käyserl. Aller
gnädigste Verordnungen sub-8c obrsptitis anygebracht seyn sollen, da
Ihrer Hoch-Fürstl. Durch!, in Gott ruhender Herr Natter wider Dero
Land-Stände über die nmtsrialia sothaner Käyserl. I leersten, lässei ipteii,
und Endnrtheile», vorhin vor dem Käyser b"sräiiiaiiäsn dem !I. Glor
ivnrdigsten ?lndenckens, nicht allein in t'ornmli sontinäistorio befangen,
sondern anch Zeit eröffneter snb lit. t>. herneben gehender Endnrtheil, m, >>.
äs äato Ebcrstorff, de» ander» Oetobris 1635. Persönlich zugegen ge
ivesen, und so ivohl schrifft- als mündlich erhört ivorden, wie solches
die kocinalia so klarer Urtheil in piinsipio genngsam anßweisen, der
gleichen itzregierende Ihre Hoch-Fürstl. Durch!, selbsten enm pleno
nmnäato, Dero in Gott sel. ruhenden Herrn Natter», vorhin und in
der Zeit des abgefertigten endlichen Bescheids, äs dato Wien, den 2R
?sbrnarii 16ä0. in persona, beym Käyserl. Hoff zugegen gewesen,
und bezeugen ebenfals die kormalia dieses endlichen Bescheids, snb lit. l'. »an.
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welcher (Gestalt alles dasjenige, >vas an Teilen Ihrer Hoch Fürstl.

Dnrchl. bey Ihrer Uäyserl. Majest. in Unterthänigkeit vor und an-

bracht, von Deroselben i» reiffe coin<icIora.tion gezogen »vorde» sey:

Worab nnschivär zn erniessen, daß bey also beschaffenen Sachen per

l'al^a narrata oI>-& ünbroptitionom etwas contra Imperii constitutione^

anßznbringen, sich ja nicht »vürde haben prnctisiren lassen, da chira

partium Inno incle luti^mme gehört, exuminiret und erwogen worden,

nnd nebenS denie nicht zn jn^sumiren ist, daß Ihre Uäyserl. Rlajest.

contra notorietutem facti, K constitutione!!! Imperii Ihre Hoch-

Fürstliche Durchs oder sonsten seniand in einige» Wegen beschwäret

haben selten. So kan ebensals niit keinein Schein Rechtens behauptet

»verde», daß diese Rllergnädigste Üäyserl. Verordnungen lup^n ts»»»poriü

exxsiii-irt, da dieselbe vielmehr acceclenti tmnporm lupün conl'irwirt

ivvrden » Ruch die Löbl. Land-Stände in po«!>e^mo»te reruiu juckicutarun».

von der Zeit an bischer zn, allemahl unterdrücket gcnvesen, und also

wider dieselbe keine prsemwiptio lanffen können.

Roch viel weniger aber kan behauptet werden, daß diese Uäyserl.

,jn«Iicata per nmtrnmentuin pacr« und t '«e^ureu« constitutione^ 8t

cupitulutiones alnognrt seyn sollen, in sonderbahrer reifflicher Er

wegung, daß anß dem Iiwtrnnicnto puc.m nichts beständiges zn er

zwingen, so diesen Uäyserlichen chrckicati^ zuwider mit Inge außgedentet

»verde» könte: ja vielinehr bey selbigem Iimtrnmento paci^ 8ententiue

art. -1. anßdrncklich verordnet, guocl «ententias tempore belli cke i el»rm

mere «ueculaiiluw pionuntiatue pioptereu non ckebeant o«8e oinuino

nnllae ; -<e<I ita ckemum al» ekt'eetn ioi chnlicatae wwpenclantnr, üi

alteinttra pars inter semestre ab inita pace peterst revimonem;

Wessen benefjcii weilen sich Ihre Hoch-Fürstliche Dnrchl. niemahlen

bedienet, seynd diese Käyserl. Urtheilen notoiie in ihre Rechts strafft

erwachse»» Und wie wol dieselbe sanibt den Ue^eripti^, durch das In-

mrurnentnin puiä^ anffgehoben und crwmrt seynd, da Land-Stände bey

dem Vergleich >1e ,Vnno Ui-19. 8ul> num. 7. und also poR, iimtrnmentum

t-aci^. ihnen anßdrncklich vorbehalten, anff den unverhofften «wnti^a-

ventionü-Fall selbigen Vergleichs, ihren recnrmnn dahin zn nehmen,

und sich deren, als ihres erhaltenen Rechtens, zn gebrauchen; Welches

Ihrer Hoch-Fürstl. Dnrchl. Herr Vatter Hochseligster Gedächtnus, bey

svthanem Vergleich, nicht allein plac.nlirt, sondern auch Ihrer Hoch-

Fürstlichen Dnrchl. selbst mit Ihrer eignen Hand und Siegel, bey dein

rever.ml von selbigem Jahr mcb. V. 8. wie auch bey der mit Dero

Unilich und Bergischen Land-Ständen mcb nnm. 1(l. anffgerichteter

imciproguon Verbündnuß, nicht iveniger als bey dem Land-Tags-Rb

scheid cle U,nno 1t>7)tz. »vie ab der cklaumcka concoimento ->nb n. ll.

klärlich zn ersehen, so dann bey den comlitionibu« cle .Vnno lt>t>8.

wtb nnm. 12. und also offt und vielmnhlcn, nicht altein als Urintz,

sondern auch als regirender Hertzog conüimirt und bekräfftiget, mit

dem Zusatz, daß Sie diese Käyserl. Deeretu und Sententia-s bey ihrer
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Regierung stet und fest halten wollen: Es ivird auch nuß dein In-

stimiuento Meli-! kein eintziger auffzuivcisen seyn, auß ivelchem ex-

yiieits vel iinplieite behauptet iverden könne, daß die per viaw pae-

torum aeguirirte, oder sonst längst vor dein letzteren Teutschen .^irieg

gehabte 1'rivileAia eines Status ncecliati; Worüber guo aä ipsmu, bey

dein Frieden-Schluß keine quaestio nwvirt ivorden, U'ie auch die.Vuiyserl.

Iwcreta, tässeripta und Lsutsutiae, zu deren Festhaltung sich der

Lands-Fürst äuänur post iustruuisntuiu paeis so vielfältig obliA-irt

und soleiniiter verbiinden, durch selbiges iiistrumsutuw auffgehoben und

enssirt seyen.

lind olnvohl verinög deß iustrumeuti paeis art. -I. K. «It. Fhre

Hvch-Fürstl. Durch!, sich mit Ihrer Chur-Fürstl. Durch!, zu Branden

bürg Düna 1666. der Gülischen suooessiou halber, verglichen haben

mögen, welches doch Land-Stände gehörigen Orts dahin gestellt seyn

lasseii müssen: So kan solches dannoch Land-Ständen Freyheiten,

lwivilsg'ien, Alten Herkommen, Gewonheit, Recht und Gerechtigkeit,

auch durch dieselbe erhaltene« ktäyscrl. Osorsten, Ilsssripten und End-

urtheilen, im geringsten nicht nachtheilig seyn: Erstlich, weilen es gegen

die Erb Verbündnusse äs rVnno 1466. sab num. 17. Zweytens, gegen

bec,der Chur- und Fürsten außgehändigteu Hsvsrsal äs Fnno 1669.

mä> „. 1. Drittens, gegen die mit Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. pasissirteu

eouäitionen äs c^nno 1668. als ivobey Dieselbe so hoch und theur

^ivssrirt und gnädigst angelobt, Dero Land-Ständen bey ihren Frey¬

heiten, LrivilsZien, Alten Herkommen, Gewonheiteu, Recht und Berechtig'

leiten, dem Vergleich äs .4.nuo 1649. und den Land-Dags-Abscheideu

iind Hsvsrsalen zu inanutsniren, und dartvider nichts thun noch geschehen

zu lassen: Wozu dann Land-Stände auch passive durch vorcrwehntc

Erb Verbündnusse äs cVnno 1496. verbunden seyn. Zu geschweige«,

daß ohne den, keiner paeissenäo 8c transiZsnäo furi alioufus tsrtii

nbssntis 8c inauäiti etlvas äsroZiren kan oder inag, uitd Land-Stände

vielmehr sich sothauen Vergleichs zu erfrewen haben, und das senig,

ii as sie durch die schwäre Eontrovsrsias in punoto suessssiouis üulia-

ssnsis von ihren Freyheiten, Lrivilssien, Alten Herkommen, Gelvon-

heiten, Recht und Gerechtigkeiten etwa verlohre», ihnen nunmehr fürs

postlirninii rsstituirt werden müsse, fuxta elararn litoram. instrumsvti
pasis, art. 3.

äuxta Iros uuivsrsalis 8c illiiuitatss arunistico tunäarusntuin uici-

vsrsi 8c singuli sasri Homaui lmpsrü lÄsstorss, Lriueipes seonrprs-

lisicsa inrrnsäiata iinpsrii nobilitatsf sorumguo Vasalli, Lubäiti, Elvis

8: lncolcs, <iuibus sssasisns LoborniW Eerinaniao gus inotuuin vel tosclsrura

liins inäs oontraotoruin ab una vsl altsra parts alicpuiä prssfuclisü

uut äamni ^uoouiupus moäo vel prcstsxtu illaturu sst, tarn guoaä

«litionss, bona tsuäalia, subtsuäalia 8c alloäiatia, Haara ipuoaä äiZni-

tatss, iminunitatss fura 8c privilsZia rsstituti sunt.

Auß ivelchem allein, Uieilcn die Zravainlna, so Land-Stände auß
8
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diesen, ersten rlrkioul anerwachsen, und der grosse Verlust ihres so wohl
durch die Käyserl. Ooorokg, Rosoripkg, und Endurtheilen, als por vigni
oonkrgokus, krgnsgotionis Rovorsglium, l'gotoium, Comlitionum, und
sausten durch die Land-Tags-Abschied goguirirt, und erworbenen klaren
Rechten, Sonnenheiter am Tag ist, so wird ein jeder nnpgssionirter
lcichtsamb erkennen können, daß Land-Ständen vorerst diese» primae»
^rkioulum, worvo» die übrigen Argvgming haubtsachlich lloponcliren,
des also genanten Haupt- und Nebcn-Roooss, nicht annehmen könnein

Weilen nun pro sooumlo, das gewöhnliche der Land-Stände»
5t. 13. surgmoukum, welches alhic sab n. 13. beygehet, nicht unzulässiges, vol

guocl possik osso oonkrg bonos moros aal vorZoro in elispomlium
guimw gut prmsuclioium korkii, in sich begreifst, sondern ei» jeder aufs
die Union, als ivorinnen die oonsorvgkion der Land-Ständen Frey
heiten, 1'riviloZicn,Alten Herkommen,Gewonheit, Recht und Gerechtigkeit
allein bestehet, mittelst seines EydS angewiesen wird, und dann Land
Stand solches gewöhnliches surgmoukum so wohl unter Ihrer Hoch
Fürst!. Durchl. als Dero Herrn Vattern Höchstseligster Gedächtnns,
jeder Zeit, und zivar mit Dero gnädigsten Wissen, und ohne die
geringste oonkrgäiokion bey den Land-Tagen und Land-Tags-Handlnngen,
niwerrückt abgelegt, so gar, daß die behde Hcrtzoge Höchstseligster
Gedächtnusse, Wilhelm von Gülich, und Johan von Cleve, selbst nicht
allein bey Fürstlichen Ehren und Treuen, sondern auch an rechter
geschworner Eyd-statt, unter andern in der offt angezogener Erb
Verbündnusse clo ^.uno 1496. alle und jede surg, priviloZig, Geivon
heile», und Herkomincn, woranff sich der Eyd blößlich tünclireff auch
für Sich und Dero Nachkommen stett, fest, und unverbrüchlich, erblich,
ewiglich, erbarlich, auffrichtig und frömblich zu halten und zu Hand
haben versprochen.

Dahero dann Land-Stände auch dabch biß hiehin unkurbirt ge
lasse» ivorden scynd, und solches ninb desto mehr, weil es in dem
wissentlichen Alten Herkommen. Gewonheit, Recht und Gerechtigkeit,
wie vorhin gemeldet, gegründet ist, und erfolglich naturum invokorakm
oonsuokueliuis obtinirct hat. Lgul. iVIgkkb. IVonlior in prgok, suis. obs.
in vorb. Herkomme», guglis illa clioikur, guaz osk xrmsoripkg 36. vol
46. gunorum spgkio, guo koiuporo von solum illg, gum prmkor, soü
otiam cpuo oonkrg fus oommuuo sunt, prsz soribuntur. (luil. 2. obs.
31. u. 3. (^uguto gukom mgZis soiouto von ooukrgclioonto l'rinoipo;
A sio kompus osk immomoriglo, guock uou solum grguik bongm lrelom,
ligbokguo vim oouoossiouis 6c priviloZii g ?riuoips logikimo obkouti
6c privilogio in omuibus mcpuipgrgkur okigm in rosorvgtis Lrinvipis
ipuogcl subclikos, Nukkli. IVosomb. oous. 181. u. 1ö. ^gobgr. Viokor
clo onus, oxompk. Imp. oouolus. 17. sock okigm lrgbok vim clongkionis,
vim ooukrgotus, vim suskco ogusm. vim kikuli, vim guo juris
plouissimi Doc, in l. krgclikionibus L. 4o pgok. n. 11. So ist ja
das Zrgvgmou bey dem 2tcu ^.rtioul offenkundig, indeme Land-Stände
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von solchem Altem Herkommen abstehen, sich ihres gewöhnlichen Eyds
der darin vermclter Ilnion halber begeben, und eine solche newe tormulan.
gnrnmonti purw kaLiturnikutis annehmen sollen.

Bey dem dritten ^rtwnl seynd die verschiedenegrnvnmina. also
klar und offen kundig, daß ein jeglicher, deine nur die Beschaffenheit
der Gülich- und Bergischcn Ritter-Sitzen, so der Gcist-Adlichen,Dreyen
und Lehn-Güter», deren alte Freyheit und Nm»r einiger massen bekant,
dieselbe von sich selbsten gnugsai» erreichen und fassen kau, sintemahlen
so viel die Adliche Ritter-Sitz betreffen thut, da dieselbe, und deren
zugehörige Landercy und apportiuentieu ab omni mvo von den Steuren
und ('ollaotis frey geblieben, und Land-Stände von Rittcrschafft in
plana possessio»«? vol guasi lrusus libertakis von den Graffen und
Hertzogen zu Gülich- und Berg sine ulla atiam minima inkarruptionn
gefunden, und darinnen bißhero unbeeinträchtiget gelassen worden seynd,
wil denselben bey diesem also genanten Haupt keoess, wa» sie dieser
Freyheit ferners gemessen, so dann wegen ihrer Adlichen Sitze zu den
Land Tagen beschrieben werden wollen, aufserlegt worden, daß sie
nicht allen beweisen sollen, daß solche Adliche Sitze und darzn gehörige
Güter und Landerey Anno l5W. von den Steuren und Anschläge ancy
Gewinn und Gelverb frey gewesen, sondern auch, daß solche Sitze aufs
Adlichen unschätzbaren Grund erbawet, welches gar schwär iviird ben
zubringen scyn, weil zwar ausser allem .Zweiffeh oder doch ax legal >
prwsnmptione der grösfester Theil derselben, che und bevor in den
Hertzog Thuniben Gülich und Berg einmahl einige Lollsoten gegeben
lvorden, erbawet geivesen, aber doch bey dem onora probaiuli fort«'
proptar parclika instrumenta val aliss viele cliküoultät finde» dörfften,
de probakioua cletieie.nte, inskünfftige keine oder doch gar wenige ihrer
Sitzen halber zu de» Land Tägcn beschrieben, und von der so hoch
prmsn-lieirlichen cleseription frey bleiben, welches nicht allein den all
gemeinen Rechten, sondern auch des Reichs-Satzungen, und in speew
dem Reichs-Abscheidzu Nürnberg «le Anno lööo. F. lind diewcil w.
solches außdrücklich lviderstrebet, als wobey der Oberk-.it alle die senigc
llnterthanen, lvelche sie vermög der Rechten und r.ltein Herkommen,
zur Stenr anzuhalten oder darmit zu belegen haben, und zwar aufs
die Weise, wie sie es in ruhigem Gebrauch und vollenkoinmenerpossessio»
hergebracht, allein zu eolleetiren erlaubt wirdi Es kau aber nicht er
wiesen werden, daß ein eintziger Hertzog oder Graff zu Gülich unv
Berg jeinahlen in possessio»«? oder Brauch gewesen, die Adliche Sitze
und deren appertinentia zu eolleetiren. dannenhero nunmehr de» Ritter
bürtigen der Beiveiß, daß ihre Sitz anff Adlichen unschätzbare»Grund
gebanet, nicht anffgebürdet iverden kau, vor eins.

Daß nun zum andern die Geist-Adliche, freye und Lehn-Güter
incliklerenter ohne Veränderung ihrer Natur, und dieser Gestalt, daß
die halbwinner allein, mit nichten aber der proprietarins. wan er solche
Güter durch sich selbsten bawet, in Gewinn und Gewerb Steuren an

L*
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geschlagen, und zn solchem End (le.M'ibirt werden sollen, solches könten

zivar Land-Stände geschehen lassen, man nicht daraus; dieses y'i'nvnnwn

ihnen augenscheinlich ancrivachsen thäte, daß demnechst Ihre Hocl>-Fürsts.

Dnrchl. solchen Anschlag der halbwinner in Gewinn und Gcwerd anfs

einen genieinen Fuß dörffte dringen lassen, und solches wider das

wissentliches Altes Herkommen, nach welche» dieser Anschlag in Gewinn

und Gelverb in niiguilnm loci» altern, in nlignilnw tertin, in »Ii-

gnilnw -ltn, sa auch ivol iätn, 6tn, 7mn Li 8va, weil solches trnetn

temgori^ nach und nach anfs jede» Orth eingefnhret worden ist, über

welchen einmahl eingeführten Brauch und devorad nmd desto mehr, da

die Bergische freyc Gcist-Adeliche und Lehn Güter nach dem Gewinn

und Gewerb in krnulo niemahls angeschlagen ivorden seynd, billig nie

wand wider seinen Willen mit Inge beschwärt werden kau oder mag.

Anreichend nun zum dritten die Steurbare Güter, demnach Ihre

Hoch Fürstl. Dnrchl. sich inGnaden erklärt,daß Dero gnädigste Bieynung bey

dem Werek allein iväre, die llnterschläge zn erforschen, und den Be

drängten zn Helffeim So haben Land Stände solche intontion gehorsaiiist

z» ^aeninliren, Ihrer Hoch Fürstl. Dnrchl. anfs dem in Uuliv Mine» U>7l.

z» Düsseldorfs gehaltenem Land-Tag, ein weit näheres mlsoguntnin und

keinem Menschen nachtheiliges renwclinm, wordnrch dieser Ziveck init Er

sparnng vieler Kosten, so sonsten uiinmbgänglich daranff gehen ivürdcn

und müsten, »nterthänigst an Hand gegeben: Dieses nemlich, daß ein

jeder ohne Unterscheid seine schatzbahre Landereyen mit gnugsamen Umb

ständeii, eertngrw gnnntitata lä gnnlitate treulich eröffnen, und solches

den Benachbahrten aufs deren Ansuchen ml evntrkulieenelum cwmniniii-

eiret iverden solle, anfs ivelchen Fall, wann schon einer 50. töU. 80. lUU.

ja auch ivol 2UU. Bcorgcn mrl> prsotextn, als wann solche freh Geist-

Adlich oder Lehn-Länderey iväre», verschlveigen ivolte, derselbe dannoch

vor seinen Üiachbaren, als ivelchen die Ratnr, gunlität und gnnntität

der Landereyen gniigsam bekant, nicht sicher seyn, könten und möchten

demnechst über dasjenige, was also in eontwoverchnm gezogen würde,

nötige iwoblUicnwii eingenommen werden: Und weilen dieses, wie ein

jeglicher niM'wcwcnyirter lrichtsam erkenne» wird, ein oomyemcliciäim

und gleichwol nclwgnntmm renwclinin der Perschläge der steurbare»

Ländereyen (wovon auch die Polieey-Srdnnng üö Dnnc> l 7,7)8. allein

redet ist, darzn sich auch Land-Stände gehorsambst ivillig erbotten, so

seynd ja keine rechtmässige Ursachen abhanden, warnmb dieselbe die

Freyheit aller Geist Adlicher, freyer und Lehen-Güter, in deren imssenmon

vel i>nn^i sie nltiÄ lloniinnm mkmcnnnm geivesen »nd aiiiivch seynd,

ivider alle Geist Weltlich und natürliche Rechten, mehr dann von einem

Mwnlo lind dem Jahr l7,28. zu beweisen schüldig seyn sollen, welche

schwäre »'rnvnminn. alle gleichivol dieser dritter.-Vrinenl nach sich ziehet,

nnd dahero keiner den Land Ständen nngütlich verdencke» kan, daß sie

diese» .ärtienl, gleich den vorigen, nicht annehmen können, mit diesem

anßdrücllichen Änhang, daß dieselbe offtgedachter Ihrer Hoch-Fürstl.

lil



Dnrchl. wider den klaren Inhalt sichrer 1'rivi1ö»1en Alten Herkommen,

Getvonheit, Recht nnd Gerechtigkeit, nicht einräninen nnd nachgebe»

können, daß Sie in dergleichen nnd andern des; Vatterlands, Land

Ständen nnd llnterthanen betreffenden höchst yi'wsnilieirlich nnd schäd

liehen Sachen yrivnt.ivk oder allein etwas zn verordnen besagt seyn.

Der Inhalt des 4ten Xrtie.uls bestehet darinnen, daß weilen die

L ands Ikntricmi in grosse <lm;mcq>0rtic>n gerahten, darüber sich mich

Gill ich nnd Bergische Land'Stände von Nittcrschafft und Städten be

schwäret hätten, wären Ihre Hoch-Fürstl. Dnrchl, gnädigst gemeynt,

solche inntricml durch Dero darzu claimtirende Nähte mit Zuziehung

eiuiger aus; Mittel gedachter Ständen von Ritterschafft und Stätten

darzu (lexntirten recckilieiren zu lassen: 9iun tviffen vorerst dieselbe sich

nicht zu erinneren, das; Sie sich so schlechter ding über die racckikicmtinn

der inntmieul, es möchte dann seyn, das; etwa Bergischen Theils über

eines oder andern pnrtiauInr-Besckyvärdcn Meldung geschehen wäre,

angegeben haben, sondern wohl das; als twiwnntw yrollwaolla solche

angebene clwMaiwrticni von wegen Ihrer Hoch-Fürstl. Dnrchl. ihnen

gnädigst vorgetragen worden, Sie sich darauff nnterthänigst erbotten

habcit, das; wann die Borschläge 8i>seit'icw angezeiget ivürden, Sie als

dann erleydcn kanten, das; denselben nachdrücklich reinmliirt nnirde, wo

bey es auch verblieben, ohne das; die geringste Vorschläge bis; «lata zum

Borschein kommen seynd.

Zu dem ist auch bekant, das; die raetikicmtion einer Lands-nnrtrienl.

bey der Oberkeit oder einem Lands-Fürsten yrivativa nicht, sonder» von

Rechtswegen vielmehr bey Land-Ständen und llntersassen stehet, mqniilam
ereetio inntrioulsö non 68t hnrlsclietionis, 8c nd anin reqniritnr cwn-

8M8U8 ancninin L »inKulormu cle universitate. Xloek. äs oontrilnit.

en;>. 17. n. LI. Lrnvet. cccnw. 195. yar tatnm, ivelchcs dann auch

den Reichs-Abscheiden allerdings ähnlich, als nach deren Inhalt den

Ständen ins gemein die yerazqnnlion zu thun, und die Ungleichheit zu

renwcliiren ecnnxetirt, Reichs-Abscheid cle Znno 1522. §. und solle

solches cle Xnno 1524. §. itenr >vie>vol Xnno 1594. demnach wir auch

8c nöizg. qnocl ;>rc»incle quin in universilnte Iinperii e«t reeeptui»,

ncerito inkerivres nnivermtnles sequi debent. Xieele. lee. eit. n. 12.4.

Zn deine streitet ;>rc> tertio die also bey diesem vierten Xrtn-ul

1>iw8cn1>>irte Auffrichtung einer nelven inntrieui clireete Wider den klaren

Inhalt deS Vergleichs cle Xnno 1649. als bey welchem ausdrücklich

versehen, das; die Steuren so lang sollen nach der alten inatrieul ein

gerichtet werden, bis; daran Ihre Hoch-Fürstl. Dnrchl. sich mit Dero

Ständen einer newen iVlntrieni ineclerirtion vergleichen, welches biß

dahin noch nicht geschehen, nnd dannoch billig vor allem geschehen miiste,

nicht allein in Krafft berührten Vergleichs, als an welchen obclecineirter

maffen Ihre Hoch-Fürstl. Dnrchl. atlienoissiino chiris nnt-urnlis 8c <1-

vilm vinenio gebunden, sondern auch nmb schiväre unerzwingliche 51oste»,

so bey einem solchen Werck darauff gehen, so viel mög- nnd thunlicy,
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zn verhüten, da Land-Stände alicwnn, oxewylo ersehen, daß Hey den,

van einigen vorgenommenen (lo.^oriptions-Wescn und daranff erfolgter

»einer niatrieul nicht allein viele 100000. Neichsth. Unkosten daraufs

gangen, sondern sich dadey täglich so viele nnd »»endliche üikkienltäten

hervorgethan nnd nach hervvrthun, daß »ach aller angeivendter Mühe,

die niatrienl dennoch schivärlich reetit'ieirt ,verde» können, deßhalden

dann Land-Stände ja hillige lirsach hahen, sich Hey diesen, M'tienl

niercklich nnd hoch heschwärt z» finden, da Ihre Hoch Iürstl. Dnrchl.

vrvetiaiwn, 8c raetikivationwn niat.rieulw Ihro yi iwäyaliter allein zu-

schreihen, nnd Deroselhen doch mehr nicht, als die Lands-Iürstl. in-

^yvi'tion nnd üireetion raticnw deß wgnililnü < ompetirt, nnd sie diese

vermennte rsatikieation ivider den Pergleich ile Mcno 10-19. ins Werck

stellen ,vollen, ehe nnd hevor dieselde üher die nioclaimtion, Iten, den
nwünn, nnd korinani ,„c»1ernn«1i 8: raetikieanüi mit Dero Land-Ständen

gnädigst verahschiedet nnd verglichen.

Der fünfftc .-Vrtienl streitet vor erst wider das alte yraasorilnrte

Herkon,inen, da nicht eriveißlich, daß von Menschen Gedencke» die Iürstl.

HHn. Nähte zu den Land-Täg nnd Land Tago Handlungen aclinittirt,

sondern wol, daß dieselde, ivann von sichrer Hoch-Fürstl. Dnrchl. dahin

gnädigst gewiesen werden wollen, yowtive nicht culnntt-irt, nnd es da

Hey sein Perdleihen gehadt Hahr, wie solches die Land-Tags ynotücnwlln

nnd rvtronatn genngsanie Zeugnns gehen können. Pvr erst.

^)Nin andern ist anß den, angegedenen vorigen .>,aeenli Alten Her

kommen -welches Ihre Hoch-Iürstl. Dnrchl. setzen, daß sie Hey diesen,

M'tü'ul wiederumh einzuführen gnädigst von nöhten erachtet) nnd dar

üher an ihrer Seiten vorbrachten exemchw anders nicht zu ersehen,

noch zn erztvingen, als daß Land Stände anff den Land Tilgen zuweilen

l,ie 8c nnne. wann es der Sache» Wichtigkeit erfordert, einige anß den

Adlichen Herren Nähten nach ihrem Wolgefallen, so alsdann z» dem

Snd ihres Eyds erlassen >vorden, zu sich gefordert, wie solches ad den

Peylagen mcl, nnnc. I. A ü». -1. 0. 6. 7. 8. ch 9. und dergleichen vielen

andern Kärlich zn ersehen ist, ivvrhey es anch Ihrer Hoch Iiirstl. Dnrchl.

Herr Patter Hochseligsten Andenckens, als Derselbe dieses yniwti Haider

im Jahr 1651. anff dem Land Tag starck in Land-Stände dringen

lassen, anff sol che gethane nnterthän igste , wnoiwtrat.ion gnädigst aegniaxart^

und es dardey hiß hiehi» auch sein Perdleiden gehadt, nnd ist also die nicht

wlwittirnng der Adlicher Ücähten nicht allein in dieses, sondern auch

vorigen >mmn1i Alten Herkommen, ja der natürliche» Pernnnfft sechsten

gegründet, nach welcher sich nicht gedühren kan, daß der Land-Ständen

<'anvvntilnw. Land Tags clsli1wra.t,jonihcw ^en !w«0tii^ eoiwilii^,

die HH. Näthe und Iürsti. illinwti'i invitix .^tntilnw dehivohnen nnd

die üii-aot.icn, führen solten, dann solches iym^inw knnclawanto nnd

>,ri,niyii^ aller üvliba, ntionen z» ivider ist, wolangenierckt, daß Ivan»

Ihre Hoch-Iürstl. Dnrchl. mit Dero Land Ständen einen Land oder

Ichputntimis Tag halten, oder mit einem oder andern Stand etwas in
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<'ontrndwtoi'io trnotiren sollen, alsdann sa daselbst (Inas partes seyn

müssen, als nenilich Ihre Hoch-Fürstl. Dnrchleuchtigkeit und Dero Nähte

ex nun, und die Land-Stände ex altera parte, und jedwede Parthey

seine absonderliche cle liberationes & libera vota haben, welche de-

lilierationes X 1il>ertas votandi prsesentibns db diriAentibns t^on-

miliaris 8c Älinistris Lersnissimi, dergestalt restrinA'irt und beschrenckt

iverden müstr, daß ein oder ander gctrewerDatriot, ivegen befahrender

fürstlicher Ungnad, zu deß Vatterlands Wolfahrt erforderte Nohtnrfft

nicht ründlich lvürde sagen und in rs^arde der aiNvesendcn Fürst

liehen Näht seines Gcmühts Meynnng eröffnen dörffen, und iväre

es aufs solche Weise keiner Land-Tags proposition »nd clelibe-

intion vonnöhten, dann lvol zu erachten, daß prsesentibns 8c

(lii i^entilins tlonsiliarüs 8c Ninistris dlerenissinii besorglicl; alles

geschehen »niste, >vas Ihre Hoch-Fürstl. Durch!, immer desideriren

ivürden, ivordnrch dann alle Sachen in eonknsion gerahten, die Land

Stände mit der Zeit extinZnirt, und alles a solo kierenissimi arl>itrio

ilependiren würde, Van lvol zu erachten, daß Ihre Hoch-Fürstl. Dnrehl.

darzu allemahl würden, oder doch vermnhtlich möchten solche snbjeeta

anßsuchen und verordnen, wodurch dieselbe ungezwciffelt ihre intentiones

erreichen könteu, gestalt dann die experientz schon bey diesem vermeynten

in Gestalt eines tnndainental-Gesetzes an Seiten Ihrer Hoch-Fürstl.

Dnrehl. roneipirten Haupt Rsoess solches genugsainb bezeuget hat, danll

gemeine Land-Stände darin zu geHelen, und denselben zu der Landen,

ihrer selbsteigncr, und der gnntzen lieben Posterität ewigen prwjuditz

und nnlviederbringlichen Schaden anzunehmen sich anß verschiedenen

vielen beygefügtcn hocherheblichen Ursachen, auch sonsten Gelvissens

halber allelveil lvürden beschwürt, in Elvigkeit aber darin nicht eonsentirt

l aben; Als aber Ihre Hoch-Fürstl. Durchl. pcnreto l>oe, ob die HHn.

Nähte und Fürstl. Ninistri zu der Land-Ständen delilierationibns zu

adnnttiren oder nicht? gemelte HHn. Nähte lvürcklich »nd de tneto

gegen und ivider die Fürstl. obangeregte und den 22. Xovembr. Xnno

1666. anff dem Land-Tag zu Mülheim gethane und alhie snb n. 66. zg.

bengehende gnädigste Erklärunge zu den Land Ständen hingewiesen,

und Dero vornehmsten Ninistrum und (Foneral-Fcld-Marschalcken den

Freyherren von Virmund durch selbige HHn. Nähte und anwesende

gar wenige von den Land-Ständen, so Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. in

partionlari oblio-irt waren, bey wehrendem Land-Tag zum Gülischen

Hireetoren erWehlen lassen, ohne daß sie dem Freyherrn von dem

Vnngart, als rechtmässigen jetztgedachter Gülisch. Land-Ständen lliree-

toren, das Oireetorinm einmahl vorhin anffgekündiget, hat das Werck

ferner kein dikkienltät gehabt, sondern ist selbiges nd nntum serenissinn

und plus nltrn adjnstirt lvorden, und lvürde es ins künfftige in allen

andern Sachen vermnhtlich also hergehen, welches dann ein so schwärcs

handgreisflichcs, und ivider Jhro Hoch-Fürstl. Durchl. selbst eigne vor

angeregte, noch im Jahr 1666. Gnädigst ertheiltc Erklärung und sin-



ecwuticw clirscwe streitendes pn-a.va.weu ist, daß es Wohl appreliewlirens

Werth, und ein Jeder unwwwouirtcr eS durch die natürliche Vernunstt

genngsamb degreiffen kan.

Bey dem Uten Ni'kieul sehen Land-Stände von NUtterschaffr nicht,

wie Ihre Hoch-Fürstl. Durch!, berechtiget oder sonsten einiger nuissen

befugt stchn können, auff Dero und der Landschafft Uassaw einigen

Lands-Fürstlichen .Arrest zu schlugen oder ein Verbot! zu thuu: Sinte

muhten ivas vom Jahr lU-lö. bishero Jährlichs aufs den Land Ziagen

z» Bczahlnng der LandschafftS ('reüit.eren und anderer Lands Ncohturstt

eingeivilliget worden, solches ist Ihrer Hoch-Fürstl. Durch!, gnngsam

bekant, ivohin aber solches verwendet worden sey, solches kan Dcroselben

auch nicht unbcwust sehn, da es die vor der Fürstlichen darzu 8psein.1it.er

«leputirten HHn. Nähten abgelegte, von denselben reo688ii-te, und

Nahmens Ihrer Hoch-Fürst. Durchl. alle und jedesmal)! in mipinnli

zu sich genommene Land-Dags-Rechnungen Haar klein, und ad oenlum

anstweisen. Dahero Land-Stände die Ursache, waruinb ihre i'a.88a ver¬

mittels eines Lands-Fürstlichen Pcrbotts hat äs kaeko versperret werden

wollen, nicht erreichen können; die Gnädigst hegchrtc kilclikion dest 8taku>

der Landschafft Uieditoren kan keine rechtmässige Ursach sehn, weil

Land-Stände zu derselben eclikiou sich gehorsambst und willig erklärt

und werckstcllig gemacht, und gleichwol der vermehnter ariwst nicht ab

gethan werden wollen, obivol anff solche Weise den Land-Ständen die

Mittel zn der von Gott und der Natur, und Vermög aller Völcker

Rechten zugelassener clekeiwiou entzogen werden möchten.

Bei dem 7ten -Lrkienl Ivollcn Land-Stände ihre partieular zn

Berathschlagnng und pi-c>8k«zukic)u ihres Rechtens angestellte, oder doch

ins künfftige anstellende Znsainmcnkünfften, als der Güldenen Bull, und

Kähserl. Wahl-(lai>ikulatiou vcrmeyntlich zuwider, und deßfals von den

vorigen Hertzogen zn Gülich und Berg, auch Ihrer Hoch-Fürstl. Dnrchl.

Herrn Nattern hochseligsten AndenckenS, und Dero Hohen Person selbst

hoch und scharst verbotten, anders nicht »erstattet werden als Iwo, dast

Sie dabey nichts anders, als was getrewen Unterthanen ivol anstehet,

tind zn Ihrer Hoch-Fürstl. Dnrchl. Ehr, U.68)>eek, ^.uklwrität, und

Lands-Fürstl. Hochheit, und deß Lands besten gereicht, handlen und

schließen.

Nlo. Daß den oder die jenige, so darwider zu thun sich unterstehe»

würden, von ihnen außschliessen, und alsobald EoUepialiter nahmhafft

machen sollen und wollen.

llkio. Daß solche Zusanimenkunfft an einem Orth im Land ge

schehen, und selbige.

-lta. In Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. Hoff-Läger, Ivo dann solches

seyn wurde, zeitlich uvtikieirt.

Auch iiko, die CaMa und Stücke ihrer 'Unterredung zugleich an

gezeigt werden.

Weilen nun ein jeder unschwär ermessen kan, daß ein solcher und



anff diese Weise beschränckter t'ouveutu8 und üslilwratiou der Land

Ständen, zu eoiwervirtion und yro^egnirung ihres Rechtens »ieniahlen

iviirde gedeyen können, nnff dein Fall sie von dein Lands-Fürsten ivider

ihre Freyheiten, .1RiviI<za'ien, Altes Herkommen, Gelvonheit, Recht und

Gerechtigkeit, wie ungleichen die .^äyserl. Mlieutu, röseriytu., lind (5nd

»rtheilen, auch Fiirskl. liaversuliu, >>u.etu »nd eouti^etu^, nnd sonsten

erivorbenes Recht beschwört werden sotten; So bednrff das bei, diesem

.Vetren! eingeführtes schwäres Arnvnnren »nd einiges i>rwjuclieiui>i keines

iveitlanffigen reiumwtrirens; bevorab da Land-Stande zu jeder Zeit

und ü 8uuc-ulo ucl sneenlnw in der yo^su^mou geivesen, daß sie zu

Beratschlagung ihrer Nohtnrfft, nnd des jenigen, was zu eorwkrvuticni

der IRivrksA'im'Uiu Dutrius gedeylich, zusaniinen gekommen, nnd sich

gantz frey aufs einen ihnen gefälligen dritten Orth ecuwcu'ibirt; wie

solches die oben mrlr uum, l. R 4. Lc ü. beygelegte vuicnwx desseii

gnugsamb Zeugnus geben; lind wann solche freye (Ruveutiw nnd

clelilwratioues ihnen verbotten iverdeii sotten, so iviirde» denselben in

ekkuetu ihre yriueiyiu V nwclw der natürlichen clsksumou abgeschnitten

und benommen, welches allen Gött und menschlichen Rechte» ivider

strebet, insonderheit da der Standen t'cniveutu^ keine eouveutwulu,

euiijurutioirss »iid hochärgcrliche eoii^MMticnras, solider» Mbliei 8c clo

oniui jura lieiti eouAU'k88U8 utiuru Irc>ue8ti«8inri^ eoniiuuuitutilnw cligni

seynd, nnd sie nur dabey das jenige truetiren, was ihnen zu truetiren

gebühret, nnd was ihre Vorfahren vor etlichen hundert Jahren, nnge

hindert der Regierenden Herzogen, mehrmahlen trnetirt und clelilwrirt

habeii, nemlich wie Sie sich und Ihre Freyheitcn, des Lands lü iviiagin.

Altes Herkomnien, Geivonhcitcn, Recht nnd Gerechtigkeiten, bester massen

durch den ordentlichen zulässigen Weg Rechtens euusurviren iliögen,

ivelche b'ouvkutrw, dcßfals vorerst der Gnldenen Bullen nicht zuwider,

als ivelche in sgweiu tit. 1u. von boßhafftigen, und durch die heylsame

Satzungen, verbottcnen Verbündiiusscn, »iid XlV heinilichen ungebühw

liche» Versaniblungen, so in oder ausser etiler Stadt, zwischen beydcr

seits Städten Personell, oder einer Seits Personen und Stadt ?e. vor

genoinnicn lverdeii, redet, vor ivelche der unter einem Lands-Fürsten

gesessener Land-Ständen Couvsukus unter sich zu )w08Sguirnng ihres

Rechtens nicht gehalten noch anßgedentet werden können.

Die Käyserl. Wahl-tRchtuIutiou redet auch allein in dem Fall von

Land-Ständen, wegen rscwsmrnng dcrLands-Rechnnngcn, Lands-Stcuren,

und dergleicheii Sache», wvbey der LandS-Fürst vornemlich iiiturö^mrt,

unter sich anstellen, welches gleich wie Land-Stände niemahlen clv

grwt,oritc>, also auch iu kutuiauu zu thnn keines Wegs gemeynt seynd,

gestakt dann auch die vorige Hertzogen zu Gülich nnd Berg keine solche

Oouvsut-us verbotten, sondern allein Hertzog Wilhelm in diesen terminw.

ivie die tornmlin lanteii, dahero auch Hertzog Wilhelm Hochseligster

GedächtiinS mir die jenige zu verbieten sich unterstanden, ivelche nach

den iminecliute folgenden guulitäten schmecken, wann Land-Stände oder
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Lehn-Lenthe in pnrticnlnr bey außlvendigen Herschafften absonderlich

RVö et»vas pimcti»iren, dieselbe umb einen Rücken oder Beystand ersuchen, in

Lnnds-Fiirftliche RcgimentS-Sachen von einigen Fürsten oder Herren Briefs

„oder Schreiben annehmen, so dein Land Fürsten zuwider oder an de

„nachdarte anslvcrtige Herrschafften, und zwar umd Schutz, Schirm

„und Beystand Schickungen thnn.

Wie solches die an Seiten Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. in l»oc

puncto vorbrachte Beylag von Buchstabe»» zu Buchstaben nachführet,

also daß anff die Land Stande mit Warheit nicht wird gebracht werden

können, daß sie anff solche Weise jemahls zusammen getretten, weniger

convcnticnlkr celebriret haben.

Üi'nn haben zlvar nachgehrnds Ihrer Hoch-Fürstl. Dnrchl. Herr

Battcr Hochseligsten Andenckens Land Ständen ihre t!onvont»w nlmolntb

zu verbieten sich unterstanden, Es haben aber wider solches Berbott

ermelte Land-Stände auch in lioc puncto bey dem Käyserl. Reichs-Hoff

Rath in tomnnli contrnclictorio cum gno inntuwn <5c plenwsinin cnrwne

costmitiono ciupiics»»» <leti»»itivn»n unter dem andern Octoiwis nnno 1665.

^ und den W. ?obr. 1640. ivorab die clnusnlns concernonton »n>» lit.
dd I'. hierbei, gehen, erhalte», »velchen <leti»iitivi» und rot»»»» chnlicnti^

jetzt regierende Ihre Käyserl. Majest. zu der Zeit, als mehr Höchst

gemelte Ihre Fürstl. Dnrchl. im Jahr 1671. auch ihres Orts durch

ein vermeintes IRlictnin solche rechtmässige unpi'noMliciiliche l'onvontn»

den Land-Stäicden scharff und bey schwärer Straff verbieten »vollen,

böchstrühmlich inlwcrirt, und Land-Ständen bieselbe nicht allein durch

ein Itwwi'iptnn» vom ersten L«zptc»»»lni» 167l m»b lit. Ii. zugelassen,

und Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. daß sie dieselbe daran nicht hindern

sollen, hoch verbotten, sondern auch, als darauff Ihre Hoch-Fürstl.

Dnrchl. mit einer weitlänfftigen intormntion einkommen, alles Dero-

selben in lwc puncto beschehenes EiiNvende», und »vas deßfals an

Seiten Derosrlben serners angelviesen worden, vor „unerheblich erkent,

„und deßfals ein rcscriptnm pnritoiimn in folgenden toimwlilnm, daß

„Ihre Hoch Fürstl. Dnrchl. den vorigen Mlicntw znfolg, Gülich- und

„Bergische Land-Stände an ihren Znsammenkünfftcn zu pro^cgnirung

„ihres Rechtens, nicht hindern, sondern alles, was darwider vorge

„nommen, »viedernmb anffhebe», »nd abthnn sollen, allerginidigst ergehen

„lassen, von welchen Käyserl. 1W»c»'iptw und reim» snclicnti», als

ihrem außgeivonnenei» Rechten, Land Stände ja keines Wegs abweichen

können oder müssen.

Bei, dem Ren Drticnl »volle» alle der Gülich- und Bergischen

nnter sich, auch theils mit dem Clevisch Märckisch und Ravenspergische»

Land Ständen, n»»d mit keinem andern anffgcrichte Enione», welche

bey Anfang dieser ckcclnction gemeldet, und m»b. nun». 2. 6. 4. 5.

6. beygefügt »vorden, in Krafft zu dem End von Ihrer Hoch-Fürstl.

Durchl. außgelassrner Kytcte» vermeintlich vor rnmret, »»»»»nllirt, »»nd

ii» pcig»ctn»»»n ccwwrt gehalten »verde»», da doch die von .4.nno 1451.



und k-b)2. von de» Hertzogen zu Gülich anßdrücklich r-atikioirt, die
übrige aber alle, wie dabcy gleichfals angezeigt, und durch die Neylage»
sab. lit. .4,. li. (', prol>irt tvorden ist, durch verschiedene Käyscrl. Aller-
gnädigste rsseripts., «loerota und End nrtheilen in kormali eontrnclietorio,
ebener Gestalt cmm plonissima eausae eoymitiono eonkirmirt ivvrden,
von welchen Unionen, als eonsorvation der Drivilogien und «kekonsion
deß Natter-Lands pur und allein angesehen, anch vvn Alters her bey
den verstorbenen Hertzogen zu Gülich und Berge hergebracht, mit Nichten
aber der Güldenen Null, beschriebenenRechten, und Reichs-Satznnge»
znwider, Land-Stände desto weniger abznweichen vermögen, daß primo
darab Ihr Heyl »nd t'onssrvation, wie ab deren Inhalt gnugsam zu
ersehe», guten Theils clopemlirt, da diese Eniones der eintziger Band
seynd, vermittels ivessen Land-Stände, als ein in vielen Gliedern be¬
stehendes worpns, zu Erhaltung ihrer DrivileA'ien bey einander ge
bnnden seyn, und vor einen Mann stehen. t-wonmlo, deß Coneepisten
des Hanpt-Rocwssns Rleynnng nach eassatis Mix kHnonibns mit den
Land-Ständen, als cum seopis clissolntis nmbgegangen, und dadurch
der prnosncliiärlicher okko«w würde erzwungen werden, daß kein eintziger
sich hervor thn» und snstiniren dvrffte, ivas etlva tvider die herbrachte
Freyheit, Dcnviloyäa, AlteS Herkommen, Gewonheit, Recht und Ge¬
rechtigkeit, Käyscrl. I.osoriptn, voerota, und End-nrtheilcn stoßen
iviirde, oder aber von denen in Gott seligst ruhenden Hertzogen zu
Gülich und Berg Land-Stände und deren Nm'ßchnm vor sich und die
liebe Posterität erstlich zwar theur erworben, nachgehendsaber, als es
on Ihrer Hoch-Fürstl. Dnrchl. Herrn Nattern hochseligstc» Andenckens

in Ziveiffel gezogen werden wollen, vor de» Römische» ktäysern in
l'ontrmliotorio so kostbarlich ausführen müssen.

' Rertio, Daß Land-Stände und deren Nvrfahrcn anff diese kmimws
all eiveil den Eyd geschworen, welcher Eyd, >veil in keinen Rechten ver
botten, nicht eontrn. 1>onos mores ist, ivenigcr in clispemlinm nnnnne
salntisgue aeternae, eben so wenig, als in praesncliiäm» tertii vecwiren,
kau und mag keine Creatur dieselbe davon absolviren, poi' textnm
«äarrnn in aap. quam vis cke Metis in sextv! Daher sie keines Wegs
de» bösen Nerdacht und Eonsegnens sich anffbürden können, als solten
enttveder Sie und ihre Norfahren insgesambt mit t'onsens verschiedener
LandS-Fürsten contra bonos mores geschworen haben, oder aber Sie
ben entstehnng dessen jetzt allein meyneidig averdcn ivollen, dabeneben
haben auch gnarto Land-Stände ab diesem verinen ten Hanbt b'eeess
in der That ersehen and erfahren, was die angemassetc oassation der
Land-Ständen Unionen vor prachnclitz nach sich ziehet, sintemahlen ivann
die senige Ritterbürtige, und der Haupt-Städte» Iwpnt.irte, so der tAn
nehmnng selbigen kiocwss beygeivohnet, und darin gehehlet haben, sich
der Unionen und des von ihnen und ihren Nor-Eltern daranff ge
leisteten Eyds, wie sie billig hätten thn» sollen, gebührend erinnert
hätten, würde» sie denselben, als der ihnen and ihren pastoris so u»
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verantwortlich fallen thnt, nimmermehr avoviret nach unterschrieben
haben.

lind alnvo! mehrermelter l'oneepist des Hanpt-Iioeossns darvvr
halten und sustinircn Ivollen, daß diese Unionen der Güldenen Pull,
dem instrumonto paeis, liläyserl. Wahl-i Kapitulation, und der Lands
Fürstlicher Hoher Oberteil zuwider, so ist doch vorerst offenkündig, daß
die Güldene Bull allein rede in torminis XL. de detostandis X'
saeris legibus reprobatis e.onspirationibus, X' eolligatiouil»us il Ileitis,
nee non eousuiÄtiouiI>us, ivovor der Land-Ständen Ilniones nicht mögen
gehalten iverden, als welche zu nichts anders, als zu eonservation der
Land-Ständen Frechheiten, Privilegien, Alten Herkommen, Gewonheit,
Recht »nd Gerechtigkeit, und der dekensiou deß Batter-LandS angesehen,
und deßfals der Güldenen Bull, und Reichs-Ponstitntionibus nicht zu
wider seynd, teste ipso t'aesare, bep dem unterm 22. Lei». 1640. von
abgefertigten endlichen Bescheid K. waS dann die von Seiner Hoch
Fürst!. Durch!, begehrte ea.ssa.tion der Land-Stände» Unionen in Inseo
kormalibus: lind Iveilen die Unionen zu nichts anders als eonseiwation
„der Privilegien und clet'ension des Batter-LandS angesehen, auch von
„alters hero unter den verstorbenen Herzogen zu Gülich hergebracht,
..XL. zmnahle» aber den gemeinen beschriebenen Rechten, Reichs
„Scchungen, und Güldenen Bullen nicht zuwider, als haben Ihre
„Majestät nicht sehen noch befinden können, wie sich mehr höchstgemelter
„Herr Psaltz-Grafs darab zu beschwären llrsach gehabt, gleichwol daß
„die Ständ auch ihres Theils derselben gemäß leben, und hierin weiter
„nicht gehen sollen.

Das Instruineutum paeis improbirt diese Piuiones in keinem ein
tzigen Z. und ist bey selbigen instrumento, lvegen der mediat-Ständen,
gar kein Bedenckengenommen, als allein daß dieselbe rigore generalis
Xanuestiae in alle ihre Privilegia, so sie ante motos bellieos gehabt,
rostitnirt tvorden, und als einige Reichs-Stände sich teste Conrad. Lrun.
l. lt. delegat. eap. 10. »ekoian. Lrideriei Imperat. de .^nno 1441. be
sclpvärt, als wären ihnen die,sura lmperii clispntiret ivorden, seynd
die,snra kiedsruin belli 6ce. den tz. gandeant deß Instrumenti Paris
allen »nd jeden obberiihrten Stände» indifferenter rsstitnirt, und re-
speetive gemein gemacht worden, worüber ferner Eytel Frid. von 2lerden
in seinem Grundfest des Römischen Reichs eap. 2. tz. Sintemahl daran
nit genug nachgesehencverden kau, ohne daß dabeh anff die mecliat-
Stände, und deren habende Ilniones die geringste rekleotion gemachet
cvorden, cveniger aber daß es die Meynung gehabt haben solle, selbige
Ständ deßjeiugen, waS sie zu eonservation ihrer Privilegien von
alters hergebracht, auch von den Römischen Kähsern mehrmahlen eon-
kiimirt ivorden ist, und welches bey den Friedens-traotaten nicht ein
mahl in guaestion kommen oder movirt ivorden, zu priviren, zu
geschiviegen, daß dergleichen Ilniones, »vie diese, unter die in dem in-
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strumonto pnois t?. g'nndonnt 6ce. inmitionirte gnin. 1'iütieitNtm Im-

^orii nicht gezchlct iverden können.

Was die Läuserl. llnxiknlutioti anlangt, müssen Land Stände dar-

vvr halten, daß dieselbe vielmehr deroselben Mm nnd Iblvilo^in hand¬

habe nnd bestättige als annnllivs, nmbstvsse, nnd anffhcbe, und ztvar

inäino darnmb, tveil Sie das Instintmentnm Mens, als ein immobile

kunilnmenknttr 6c i sgnlnm <>uond es« 6c dit't'erontins, in eo deoisns,

in allen snWoniret, nnd fest stellet, solches aber nicht all die immsdintos,

sondern auch nwdintos Imperii stutus, ivelche ihrer Immunitäten, lLi-

vile^ien und Gerechtsamen durch den Bohemischen oder Teutsche» Lrieg

beraubet worden, wiederum!' vostituiret, erfolglich andere, so darin nicht

tnrbiret nwrden, nmb so viel mehr handhabet, und eonln nnret. Ziveytens

nur dieselbe privilogln nnd chn n de» stntil'us msdintis abschneidet und

cloro-ciret, ivelche per snb-6c oln-optionsm vor »nd nach erschlichen, nnd

sonste» den Reichs-Satznngcn zuivider seynd: Dder über ivelche tw'tio

der Lands-Fürst niemahls vorher» ist gehöret, noch das ,sus tertii da-

gegen olnnoviret worden. Dann daß solche rsguisit-n in b^potlwsi gar

nicht erfindlich, beweise» die vielfältigen und ü sseenlo a«> swonlum

nllenirte iLiIvikogln, ^»notn 6c rsvorsnlin I'ilneignm, rosqne chnliankne,

deren keines olnm vol snb-6c olwöMtio, sondern vielmehr knndbahr,

ex eortn, seisnkin, 6c enni plonissinca 6c nlntnra. onusno oossnitions,

oxlulntis ntrimgne Doennwnt.is 6c instrumenta grolintorinlilnis von

den Land Ständen erhalten worden ist.

Was die LandS-Fürstl. Hohe Dberkcit anlangt, so ist zwar in der

I'nion de .^nno 1628. versehen, daß Land-Stände nichts einwilligen

wollen, es wären dann vorher die ßcrnvaminn cum etkeotn erlediget,

aber solches ist bei weitem, wie der 6'onee>»ist deß Haupt IIocwssns ver

meynen wollen, des Batter-Lands Heyl nnd der Lands-Fnrstlichen Hohen

Dberkeit nicht zuwider, sondern vielmehr dem gemeinen Nutzen und dem

Alten Herkommen gemäß, vermög dessen das einwilligen park »nd nb-

solnto oder lilwr und srey bey den Land-Ständen bestehet, dergestalt

daß ivann schon dieselbe nichts einwilligten, dannoch Ihre Hoch-Fürstl.

Durchl. solches niemanden in llngnaden entgelten lasse» tvollen: Laut

obangeregten snb. nnm. 7. beygclegten Bergleichs da ^nnn 16-k!>. K.

Wann die Acohturfft erfordern wird cc. lind haben ja Land-Stände

deßsals billige llrsach, daß Sie, ehe sie zu der Einwilligung schreiten

i so ihnen freystehst) vorhin untcrthänigst bitten, daß die ivahrhafftigc, recht

schaffene K>ra.vnminn, so den herbrachten Freyheiten, Liäviloglis lürtilw,

t'llten Herkommen, Gewonheit, Recht und Gerechtigkeit zuwider, und

worzn Dero gnädigste LaitdS-Fürsten sich sehr hoch und thenr nach nnd

nach oblch'iret, vorhin nachdrücklich abgeschafft werden mögen, zu welcher

Abschaffung der Lands-Fürst in Krafst der Verträgen verbunden.

Db dann auch bey der Union und Erb-Bereinigung cko Dnno 1647.

Land-Stände sich veroblchlren zu oonsei-vntion ihrer Freyheiten, Iba-

vilvLie», Alten Herkommen, Geivonheit, Recht nnd Gerechtigkeiten, wie



mich Käyscrlichen Hasaripten »nd End llrtheilen, und sonsten erivorbenen

Rechten, gegen männiglich, u>er der auch seyn mögte, sv gar, Ivan» sie

auch von ihren Lands-Fürsten darwider bcsclpvärt und bedrängt unirden,

als gesaindte Erbvereinigte Stände durch zulässige, dienliche, und er

sprießliche Mitteln, vingus .suri«, init zusammengesetzten Nhnt »nd

Kräfften sich zu widersetzen; So ist doch solches ebenfalS der Lands

Fürstlicher Hoher Oberkeit und Herrschafft nicht zuwider, mguidom Im

mnnin -junt.juris untueuli^, seilieet privilsAiu, 6c ,surn ^na livitis

vii^ 6c juris ramadii^ doteudara: so gar auch, daß den Land Ständen

und llnterthanen zur rechtlichen dat'ausiou sich gegen ihre» LandS-Fiirsten

zu verbinden, nicht verbotten; l't doeet Lust.ort'I nd .Turaum Ilulluen

tlws. 98. lit. Id. Nvusiu^. eout. 6. obs. cl. n. 6. Lesold. in svieozisi

da tttöder. 6c neutral. K. loedus uutom 6ce. Deroivegen dann Weiland

.Käyser Ferdinand der III. Glvruüirdigsten RndenckenS, auch diese der

Land-Ständen Unionen und Erb-Vereinignng .4uuo 16ä>4. ewutiinnirt

hat, wie ab der Beylng sutz lit. (I. zu ersehen, und hat dieses alles

setz regirende Käyserl. Majest. belvogen, daß, als Ihre Hoch-Fürstl.

Dnrchl. der Land-Ständen Euiouas durch ein offenes Ulelietum aufs

dein im Fahr 1671. in Oetobri anßgeschriebenen Land-Tag mnnaßlich

zu eas^iren, und zu annulliren sich unterstanden, und die orchlnalia in

Tero Hoff-Eantzley zu extrudiren befohlen, Tieselbe nicht allein Fhrer

Hoch-Fürstl. Durchl. durch ein absonderlich allergnädigstes Hosen iptnm"

ernsthafft befohlen, das; sie Land-Stände bcy ihren herbrachten Unionen,"

und darüber erhaltenen Käyserl. judieutis und eonlirnnrtiouileus nn-"

gekränekt und ruhig lassen, auch alles, was dagegen vorgenommen,"

innerhalb zweyen Monaten von der iusüumt.iou oussire» und abthnn"

sollei" Laut sul> lit. ll. beygehenden allergnädigsten reseripti, sondern

auch als daranff keine puritiou erfolgt, unterm 8. .Innii Mino 167^.

alles an Seiten Ihrer Hoch-Fürstl. Dnrchl. auch in lioe puueto ge

thanen weitlänfftigen reueoustrirens als unerheblich erachtet, ei» re-

seriptum puritorium, so oben sul> lit. R. behgelegt, allergnädigst er¬

gehen lassen: Derohalben dann Land-Stände von Ritterschafft diese ihre

Iluioues, nach dem Fnhalt solchen 8ten Artienls des Haupt Ileeessus
nicbt allein nicht vor eussirt und rusirt halten können, sondern ver

hoffen vielmehr, daß sie deroselben elteets noch von Rechts wegen

werden würcklich zu genießen haben, indeme nicht allein in Krafft der

selben, diejenige von den Land-Ständen, welche diesen also genanten

Hanbt-IIeeess unterschrieben, ihr Recht zu derselben prussuditz zu ver¬

geben nicht bemächtiget gewesen scynd, sondern auch Fhro Hoch-Fürstl.

Tnrchl. Sich bey Dero de deuuo 1641. sub. uum. 8. beigelegten IIa-

„versali dahin, uüe daroben angezogen, anßdriicklich bey ihren Fürst¬

lichen Ehren, ivahren Worten, und Treiven reversirt, daß sie das

.. senig, u>as den Lrivilsgüen, Eliten Herkommen, Gewonheit, Freyheiten,

„Recht und Gerechtigkeiten gemäß, auch die von den Ständen zum

„offteren übergebene Beschunirnngs-imotu, vcrmög der Käyserl. deerelen,
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.Devolutionen, luuucluten und rsiwripten, so viel die Stände betrifft,

..recht fest »nd unverbrüchlich vvr Sich und Derv nnchkonnnende Her

niMten zu Gülich und Berg olmerviren und halten sollen und wollen,

..auch schaffen und thnn, daß niemands Jhrentivegcn dagegen etwas

..vornehmen und utteutiren solle, mit dieser gnädigsten Erklärung, wann

..von Jhro oder Jhrentwegen ilireete sive iuckireete dagegen in einein

..oder andern etwas vorgenommen verordnet, oder gehandelt werden

..solte, daß solches seko als dann, und dann als jetzo zumahlen nichtig,

..und null, nichtswürdig, und krafftloß seyn und bleiben, auch dir Land

..stände und llnterthanen, demselben was alsolchen ihren DiävileAnen,

..Geivonheitcn, Alt Herkommen, Freyheiten, Recht und Gerechtigkeiten,

..so dann de» äeeretm rsverffitw, oder cioeimonilnm zuivider angestellet

..oder befohlen werden möchte, keines wegs zu gehorsamen, oder dem

..selben zu puriren vrrpflicht und verbunden seyn solle."

Bei dem 9ten Artieul ist das ^ruvunieu auch sehr schwär nnd

offenkundig, dann obwol die Mw Driueiyuui, als da seynd uionorum,

kceäerum, 6.' uiiu miuiliu 6c e. äs guibrm in K. »uuckeuut iu8timmeut.

yuei8 einig und allein den Reichs-Fürsten nnd Ständen eompetiren, sv

kau doch nicht in Abred gestellt werden, daß deren exereitium in allen

Reichs-Ständcn aufs gleiche Maß und Weise, und uegue ulwointe ge

bühren thue, da in einigen Fürsten Thuuiben und Rcichs-Land und

Herrschafften äezwuckiret solches jeßtberührteS exereitium u mero dc Ii-

dero urbitrio des Lands-Fürsteu und Oberkeiten, in einigen aber guten

Theils mit von den 8tutibu8 groviueiuliluw in Krafft Fhrer ivolher

gebrachten DrivileAuen, und mit dem Lands-Herrn ausfgerichteten yueten

und Berbündnnsscn, ivie daroben schon auß des Sächsischen Eantzlers

von Seckendorfs in seinem Teutschen Fürstcn-Stat mit mehrerei» ist an

gewiesen worden, und bezeuget dieses fcrners in 8peeie, so viel die

Fürsten Thumven Gülich und Berg betreffen thut, der Autor deß Dff

Friesischen Aeeoräs-Buch in Iii8ee korumliluw: 8uut ouim Drovineiue

ucllln«: in (lernmniu, ubi ziroeerk8 ckeeerueucki ue ckeeicleucki uutlioil-

tute polleut, v. x. in ?ri8iu Drisutuii. Dueutu ckuiiue, Cliviue 6c

IlerAbmwi 6ce. 6c punlo y08t inquit: omues euim ?riueffmtu8 8ue«ui-

Iure8 6c 1üee1e8ia.8tiei, uee uou l'ouututu« iHoimrebiuruni. iimtur re-

8'uutuiz utgue impsrkeetu 8uut re^uu, itu tumen. ut. uiieubi lüir

eipum >>ote«tu8 «it libsru, ulieubi rsstrietu tem^erutu orckiuilum ii'io-

viueiulil>u8, quo« voeuut Land-Stände: Imetemm ilis, mit ivclchem

der bekante (7io88utor iustrnineuti puei8 kZureüolelsimm übereinstiminet,

und serner hinzu thut: in lckoisutiu guogue idiobiik8 ucklme iuu»nu

uutlioiütute poileut; Iii euim uree8 6c prueckiu ^ieuo sui^e ue Do-

miuio gueumclmockum Deiuuuiüue Domite8 euvi iibertute 6ce. obtiuent,

iiiaii >vil nur von dem Kieler llmbschlage, und wie die Holsteinische

und Dähuische Nitterschafft dabeh zu Dero allergnädigst und gnädigster

Herreii Bergnügung eouvickeiäret wird, ferner das geringste nicht melden.

Auß welchen und andern statlichen kuuckameuti« gnugsamb er



blicket, daß der t'ainwpist des Haupi der Ritterschafft gar u»
gleich behmessen will, als solte dieselbe mit dein lWpf Schiinrgleich
< ont>A snra. wcMi'ioi'itatw <5c äixiiitutis Sriiieipi^ stvssen wallen, da
dach wann Er znriiek denckcn ivird, dieselbe in snlwt.untia niemahls
mit Warten »der Thaten solche Hinterkanten, iveniger bestritten nnd
i>»I»n»aiiret, eS kan anch wne ckseninuno t>ara<Ioxo nicht iiikaiurt werden,
daß Iva die Land-Stände votnw eoiwnitivnni ^ äsuisivuin haben, der
Lands Herr seiner Lands fürstlicher äiMität nnd mßxwicwität beranbt
iverden falle, allermassen sanfte» verschiedene Potentaten nnd fairsten
ins Rnge geschlagen iverden dvrfften, deroivegen dann der stattlicher
.Imw t 'ousultu^ Itesolilew die .fnlieoß0lit.ieo8 rechtschaffen nnd mit
liöchster Befügnnsscesn^mart, ivelche der ^tatnniii IR'ovine.inIininuiRitriu
i>nd claeiwona« bey geiiieinen Land Rusffchreibungengar unter die Banck
iverffen und unnätig halten wollen; Nnd solches ist auch dein iiwtrn-
nwnto pueis und Näyserlicher Wahl «Rpitniaticw nicht znivider; Sinte
inahleii allen Reichs Chur Fürsten iind Ständen ins geniein dnrch bc
rüljrtes instrunwntnw paei^ die chiru kaecisnunc belli dc ni'iiiai'nni
ne^peetn ipsin^ IwMi'ii, Iwperatoiä« 6.' bllsetoinni zivar gestattet
worden seynd: Dannoch anderer Gestalt nicht, als wie ein jeglicher das
exei'ejtimn solcher jniänw in seinen Landen, nnd nach deren Nnivi1e,<rien,
auch mit seinen Unterthanen und Land Ständen gepflogenen Metw von
alters hergebracht, dann auß keinem eintzigen oavclnto ,jnnw pnlilicä
val piävnti intarprats ix ^eriptara tvird zu bcivehren seyn, daß es
bca> dem K. ^unclaunt des iiistrnwanti xnei^, die Meynung solte gehabt
haben, der uweli.at-Ständen oireu axareitimn Ilmnin .jnrinw ivohlhcr
gebrachte SrivilkLÜn. nnd mit dem Lands-Fürsten geschlossene pnetn nnd
eanti'ueten, auffznheben nnd zu easwre», ivic daroben bereits p«'
articnlnm 9. ejninlsin in^trnwaiiti ist bewiesen worden, und zivar so
viel iveniger, weil theils solcher puccken und eantnueten noch jünger
als das liwti'ninentnni paeia und die Kätfferl. Wahl-t'apitnlutian seynd.

Siesem nach so viel die kwclaru betreffen thut, iveiscai die axti-uetua
>avki'i-ürlimncke .Hino k.äll. 154Z. 1598. wovon die elurwulw von-
ewawiite^ wcb nnw. 97. hiebey gehen, so dann der ünb nnin. 7. dar
oben schon beygelegtcr Pergleich <le .Hwo l(>-19. §. ferner ivolleii fhre
fürstl. Durchl. .'e. ivie auch nicht iveniger die daroben osst nllög'irte
nhralte Snimc imni. 7). lin. li>. biß lZ7. Daß ein Hertzog zu Gülich
vorerst kein k«v<lu^ okksnmvnw ohne Naht, Wissen nnd Willen Dero
Ritterschafft und Städten eingehe» und schließen kan; So viel aber die
kanlei'u ckeckenwvn. betreffen thut, da ist pro ^aenncio cmß den iR'ivilo,L'iw
l'utiiw offenkündig, daß einen Lands-Fürsten anß seinen Mittelii, nnd
z» dem End von den löblichen Porfahren in paigwtnnni beivilligten
Erbschatz oder Schutz-Geldern, so sich Jährlichs ein ansehentliches und
erkläckliches ertragen, das Patterland zu verthätigen, nnd davon alle
Feindseligkeiten, Mord, Raub, Brand, Plünderung, nnd was dessen seyn
möchte, abzuwenden, auch sonsten ohne ecnweiw der Stände nichts zu



unterfangen, daranß X1>. dem Lande Last oder Sclyvärheit entstehen
tönte, »blicken thue; Weilen nun sich von Zeit zu Zeit zugetragen,
das', vis ninjor den Landen genähert, und dcßfals die tl«ohtnrfft mehr
mahlen erfordert hat, nnt den benachbarten Ehnr-Eöllnischen, Viünster
ische», »nd anderen twclorn clokonsivn einzugehen, zu deren Unter
altnng mehrere und sichere Geld-Mittelen hergesehvsse» iverden müssen,

seynd solche kcnocloi'n gemeiniglich mit »nterthänigste», Vornnssen und
anff offenem Land Tag darüber vorgegangene reiffe «lolibornt.ionos anff
sichere Weise und Manier, darzn von Land Ständen gegebenen eonsons.
eingangen und beschlossen,oder doch mit geziemendem rospoot, «muten-
üü'irt und nüdersproche»ivvrden, ivie solches die Land-Tags I'rotboeolln
ox priori 6.' bor ipso swonlo, und darinnen in bor puncto erfindliche
verschiedene, viele prso.jinli« in klärlich anßiveisen und bezeugen, und ist
selbiges der Billigkeit lind natürlicher Vernnnfst selbsten geniäs',, daß
mann Land.Stände ausser ihrer Schuldigkeit, etwas emct.ribniren und
einwilligen swie dann alle Einwilligung der Steuren, sie seynd zu
«lokonsion deß Vatter-Lands oder sonsten angesehen, vermög der l'rivi-
Indien und offtberührten Vergleichs cle .Xnno 1>>49. snb nnni. 7. !?.
Wann die Nohtnrfft erfordert .'e. nl'soluts libor und frey seynd« So
ist ja auch billig, daß deroselben oonsons zu demjenigen, ivohi» solche
eingewilligte Stenre» omplovrt «verde» sollen, vorhin eingeholt werde,
ivann sie schon sonsten in inntoria t'wclornm «loten sivormn nichts z»
sagen hätten; Bevorab, da sie, durch dergleichen twclorn clotonsivn, in
srenibde Krieg ingeflochten, und also in Gefahr gesetzt werden können,
miß ihren in offenem Land gelegene» Häuseren bey Tag und Nacht ge
fangen und gesponnen, auch ivol gar hinweg geschlept zu «verde», wie
dann leyder bey vorigen Zeiten mehrmahlen geschehen, und alleweil ge
schehen könte, ivann nemlich einer von den Itotonsions-Bnndsgenosscn,
ohn eintziges der Land Ständen verschulden angegriffen, und demselben
vermög der nllinnoo die versprochene Hülff und nssistontz geleistet
werden solte.

Der t'onoopist des Hanpt-Uooossns aber lasset dieses alles beym
!>ten .Trtiiml ausser Acht, und snpponiret nicht desto weniger, als ein
rognisilnm «nnxinio nsoossni'inin 6t po«y>otnuu«.die ionsten von den
Land Ständen clopoiulirende Eimvillignng der zu Unterhaltung der
Vestnnge» und Verpflegung der g'nnrnisonen nöhtiger Gelderen, und
lasset denselben die gnsestionon guonioclo, anff «velche Weise, nemlich
die von Zhrer Hoch-Fürstl. Durchl. darzn clotomninirendc Geld-Mittele»,
und andere rognisitn beyznbringen, allein bevor; «velches biß dahin in
den Hertzog Thnmben Gülich und Berg nicht erlebt, noch erhöret «vorden,
und den wvlhergcbrachten Zreyheite», furibns, Urivilogäis Untrico,
Z-ürstl. Uovorsnlilnm, Vergleich clo Nnno 1668« gemeinen Rechten, und
de» Reichs-tionstitntionil«us «lirooto und in der Litter widerstrebet.

lind in spooio denen von allen ssoenlis wolhergebrachten Frey-
Heiken, weilen nicht erweißlich, daß ein eintziger Graff und Hertzog zu

9
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Gülich und Berg die (lokeimioim,und svnsten, Vermag einiger nlli.un'.o,
erfvrderende Geld-Riittelen ex mw nrliitiio elatarminirt, oder dieselbe
von den llnterthanen, ohne einige vorhergangene frehen E'iinviilignng
eines sicheren gnanli eigenmächtig anßgeschriebe», ivelche negativa ob
Ivel so lang wahr bleibt, biß die eanlrnrin a4'kirnmtivn beständig dar

Ist-<4-gethan, so ist doch nnch selbige durch die Land tags Abscheid und
i'eveivali» cls »aeeulo acl saeeniui» eriveißlich, als in' Speele durch die

^ l evor.^alin ele Dnna 1478. mrl» Iii. (ch cis Dnno 1489. «nl« lit. I>.
lit. V. <!e Dana 1711. >a6» lit. 8. den Abscheid <1e 4nno 1.746. mrb lit. 7b

und das Revei^nle clv .Hmw 17)89. i!N>» lit V. als worin in ,^waio
Herbog Wilhelm die Gelder, welche Land-Stände z» Ablegnng einiger
wegen der Belagerung deß Schlosses Dhomberg, und des Zugs
Flandern, zu Erledigung deß RvinischenLönigs hergeschossen, eine X l>,
Bede und Geldgift, worzu sie anß Schuldigkeit nicht gehalten
werden kvnten, anßdrücklich nennet, ja sich auch gar Düna 1711.
ravermret, die Stände mit keinen dergleichen Beden oder Gifften, wi.
dieselbe erdacht Iverden könten, serner zu beschwüren, noch besehivären
lassen ivolte.

Blau ivil der jüngeren liever-mlien nicht vergessen, ivorin sichre
Hoch Fürstl. Dnrchl. und Dero hvchgeliebter Herr Vatter höchstseligster
Gedächtnus sich verbunden, daß Sie Land-Stände bcy ihren Frechheiten
und l'vivilkssii^, Alten Herkomme», Gewonheit, Recht und Gerechtigkeit
nngekränckt lassen und nmnulanircn, keine Steureu eigenmächtig anß
schreiben, noch Land-Stände wider ihre Freyheiten und LriviloZien be
schivären ivolten; Dem Vergleich äa Dnno 1649. als worin in K. wann
die 9i'ohtnrfft erfordert .'e. außdrüeklichversprochen worden, daß wann"
schon die Land-Stände zu des Landes Nohturfft nicht altes, oder auch"
gar nichts einwilligten, sie gleichivol dessen niemand in Ungnaden ver"
gelten lassen wollen. Horn §. ferner wolle Ihre Fiirstl. Durch!. Dero"
Versprechen, daß s^hre F-ürstl. Dnrchl. keine Kriegs-Vehde ankündigen'
X1>. noch neive Werbungen anfangen, auch XIZ. keine Stenren anß "
schreiben, noch umbiegen lassen wollen, es scy dann vorhcro darüber'
anff dem von Ihrv Fürst!. Dnrchl. ordentlich anßgeschriebenem Land '
Dag mit Dero Land-Ständen reifflich clalibariret, und vorhin von"
denselben darin per raasora bewilliget. "

Den Eonäitionibns 4a Dnno 1668. weilen Jhrv Hoch-Fnrstl. Durch!,
bey denselben signantar ort. 11). gnädigst versprochen vorberührten Ver
gleich 7la Dnno 1649. die Land-Dags Abscheid und ravorsalia zu oovtlr-
wiren, und darivider nichts thun, noch geschehen zu lassen, auch bey '
deni achten Artienl selbiger Llonclitionen gnädigst angelobt, keine neive"
lsn'iegs-Werbungen noch auch solche rammten, so einer newen Werbung"
gleich, ohne unterthänigstem Vorwissen und tlonsanL Dero Land-Ständen"
dieser Landen LriviloZiis und dem Vergleich elo Düna 1649. znivider,"
anfangen zu lassen. "

Den gemeinenRechten, ^uoniam saoumluin illa, gni chm eolloct-unli



lmbot, non potost eollootus imporuro, sock ckoboat illas imicotraro.
'lost. Kloolc. cko oontribut, oop. 4. n. 48. 6c 49.aap. 7. sab n. 4
pi'co^i imis nbi cko oorto priviloZio uti in bypotbosi oonstat, procck supru

De» Reichs-Abscheiden,als in ivclchen allen außdrücklichversehen,
daß die llnterthanen weiter oder höher nicht, als die gebührende Anlage
sich erstrecket, belegt werden sollen, nnd obwol in dein Reichs Adscheid
cko Mino 1564. H. und gleich tviece. verordnet, daß eines scden Chur
Fürsten- »nd Stands Landsassen, llnterthanen »nd Bürgere zn Besetz
nnd Erhaltung desselben zugehörigen nöthigen Vestungen, Plätzen nnd
tzlnarnisonen ihrem Lands-Fürsten und Oberkcit mit hülfflichem Behtrag
gehorsamlich an Hand zn gehen schüldig setzen, so ivird doch dadurch
den srehen llnterthanen keine solche nooossitas contribnoncki iujunAirt,
welche deroselben l'rivilogiis nicht nur prwjmlioirt, sondern auch dem
Lands Fiirsten Macht »nd Gewalt gibt, dieselbe uck tzrwwissos oltootn^
absolutö 6t ox arbitrio zn oollootiren, sondern es muß einen Weg wie
den andern dabeh bleiben, wann das.jus nuturso, 6c Aontium, welches
in l>)potliosi in juro ox clivorsis titnlis gncoosito, 6c tot solonnibus
paotis nognirirt tvorden ist, sonsten gelten sol, daß Ihre Hoch Fürst!.
Durchl. es bcy dem damit einstimmendenReichS-Abscheid cko.-Inno i543.
H. cind dielveil ce. es zulassen und oonsoguontor keine Stenren noch
Lasten gegen das Alte Herkommen und Brauch zu fordern berechtiget
sehn können.

Weilen nun nach dem Alten Herkommen, Frehheiten, l'riviloZien,
Ikovorsalien, Vergleich, und mit Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. selbst Muco
1668. abgehandlete» oonckitionibus die ueoessuria roguisito. zu einer
ckotonsions-ullianeo, nnd was dero anhängig, auch des .juris urmoiiiin
6c iniliticv von dem freyem oonsons der Land-Ständen mit ckoponckire»,
so kön!,en ja Land-Stände von Ritterschafft sich dessen also schlechthin,
6c absgno oriwino por.jurii zn ihrer und ihrer postorität unersetzlichein
tlcachtheil nnd der Landen ewigen Lervitut nicht begeben, noch gestatten,
daß dieses alles nun hiuführo an dem moro6chwro urbitrio Loronissiini
hange, und also die gemelte wolhergcbrachteFrechheit, l'rivilogia. paota.
rovorsaliu, oontruotus, nnd ivaS dessen mehr ist, aufs einmahl abgethan
und oassirt sehn sollen.

Der 16. Artieul ist auß dem Vergleich cko -Vnno 1649. gezogen,
welchen dißfals Land-Stände von Ritterschafft, in so iveit dessen Fnhalt
mit gemeltem Vergleich übereinstimmet, gern, gehorsamlich, uiw ferner
nicht nachgeben, und bringet dieser Vergleich in liisoo punotis mit sich,
daß die Eantzletz und Rechens-Canimer mit mehr Eingebohrnen, Ein
gesessenen und gua.l itioirten Adlichen, als gelehrten Nähten besetzt und
erhalten werden solle, und gleich wie es an oaxubolen subsoote» in
tanto^ numoro der Adlichen Land-Ständen hoffentlich niemahlen er
mangelt, also wird bey diesem lOten Artieul denselben, daß sie sich
(chmlikwiren sollen, überflüssig eingebunden. Daß nun ox oopito iucki-m-
natis zu der Hoff-Cankletz Land-Diensten und diesen Landen betreffende



Schickungen, keine andere als Eiiigebohrne, Eingesessene, und in dein
Land begüterte von Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. acküibirt und gezogen
iverden sollen, ist den privilsZiis I'atrim, nnd dein Alten Herkommen
gemäss, daß aber hingegen Land-Stände auch keine andere Zynckiecm,
als Eingebohrne, Eingesessene »nd begüterte snbsaeta brauche» sollen,
solches streitet notorib ivider das offenkündiges r'lltes Herkoiiime», da
Laiid Stäiidcn über Menschen Gedencken, »iid clo smonlo ack smvuinm
ti'?tibu>! protüoLoilis jederzeit frei) gestanden, a»ß der gantzen Welt
eiii ihnen gefälliges subjeotnm dazu zu postnliren, anzusetze», nnd zn
erivehlen, decselb sey, imliZena Eingesessener, nnd im Land begüterter
oder nicht, derohalbe» dann Land-Ständen von ihrem Alten Herkommen
atmointer, freyer nnd niemahls lvidersprochener Aniiehmniig derselben
iiicht abstehe», noch sich an die Eingebohrne, Eingesesseiie, lind im Land
begüterte können aatriuAiren und beschräncken lassen, »nd zwar desto
weniger, weil ein jeder leichtsam erachten tan, wann aiiff den Land
Dägen und sonsten voit ivegen Ihrer Hoch-Fürstlichen Dnrchl, Land
Ständeii dergleichen c-ravamina nnd Veschwärden, >vie setzo geschieht,
nnd vor diesem mehr geschehe», ivider ihre Freyheiten, l'rjvilc>Ai!>. Altes
Herkoniineii, Gewonheit, Recht >ind Gerechtigkeiten, anch paata. iiiid
iwae^nlm vermeintlich anffgebürdet iverden sotten, wie schlecht ein
solcher unter Ihro Hoch-Fürstl. Durchl, gesessener und im Land be
giiterter Viann, das ottiainm vertretteil, und sein cksvoir verrichten
dörffte, iiiid was vor schlechte gWmtantz anff solchen Fall sich von dem
selbe» Land-Stäiide ivürden zn erfrewen haben.

Der ll. 12. und t.R ?lrtie»l seynd ebenfals schier vorkaten».^ a>iß
dem Vergleich cla ^nno 1949. oxtraüirt, wobey es anch Land Stände
voll Ritterschafft bewenden lassen, ausserhalb daß in berührtem Ver
gleich wann Ihrer Fürst!. Durchl. ei» Lehn m. zwar versehen, daß
Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. Herr Patter HochseligstenGedächtnus, mit
dem Lehn, so Ihr als dem Lands-Fürsten und Lehn-Herrn notoris
heimgefallen, nach Ihrem Wolgefallen -lmponiren ivollen, iveilcni aber
Ihre Hoch Fürstl. Dnrchl. bey Dero raversal von selbigem 194l>. Jahr
mW i,. ll. wann nns nun .'e. prapa tinam giiädigst angelobt, daß
Sie gleichwol bey tnnfftiger Ihrer Regirung die Adliche Ihro heil»
gefalleiie Lehn, keinem Ilnadlichen eontariren, noch dieselbe damit belehnen
wollen i So halten Land Stände davor, daß es in diesem passn anch
dabey sein Verbleiben haben müsse.

Vey dem 1-l. nnd 15i. Artieul halten Land-Stände von Ritterschafft
sich bey der Litter mehrgedachten Vergleichs cka .Viina 1949. ß. Wann
die Rohtnrfft erfordert .'e. trilznn segg. Welche» Vergleich, gleichwie
Ihre H. F. Dnrchl. so offt nnd vielmahlen, nnd noch jüngst bey denen
im Jahr 1998. mit Dero Land-Ständen abgehandelten conclitionilnm
ait. 1l>. in allen seinen alg-emulm ratitieirt, nnd deßsals daran cka omni
jnea nstianeis.^imo gebnnden seynd, also können Land-Stände auch davon,
ohne grosse Verantwortung, nicht abweichen, bevorab, weil nach dem
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Fnhalt solchen Vergleichs den Land Stände» frey stehet, die ansf de»
offenen Land-Dägen vorgetragene nnd begehrte Eiiüvilligung cntiveder
ganst oder zum Thcil oder auch wol gar nichts davon einzugehein Bey
diesem 14. Artienl aber haben dieselbe gleichlvvl, nach Anlast des;
9te» /Irtionli, >vora»ff derselb sich rolarirt, über die proponirte Summa
sich nicht zu beschivären, noch dawider des Landes Nohtnrfft nnd schlechten
Zustand anzuführen, sondern allein cla moclcy ivie solches beyzuschaffen,
zu clalibarire», vor eins.

Zum andern, wann Land Stände das propouirtes und gnädigst
begehrtes guantum, zum Theil oder zumahl frey einwilligen, solches
wollen Ihre Hoch Fürst!. Durch!. bei, beriihrtein Vergleich cla .Inno
1649. in Gnaden annehmen, bey diesein 1-!te» Artienl aber, solle die
Einwilligung nnd derselben valor auff Ihrer Hoch-Fürstl. Durch!.
Ilatitienticiu nnd Genehmhaltnng bestehen.

Drittens, was also eingeivilliget ivird, solches solle bey berührten!
Vergleich, dem Herkommen gemäst, durch Fhrer Hoch-Fürstl. Durch!.
Adelichen Hofs-Rähte, nnd der Land StändenDcywtirten ropartirt, nnd
auff Hvchstgemelter Fhrer Fürstl. Durch!, und gemelter Land-Ständen
Osputirte Anschaffung von denselben igvie recht und billig) ml clastinatos
usus dem Land Dags Abscheid gemäst, erstattet nnd angewandt werden:
Bey diesem l-l. Artienl aber wollen Fhre Hoch-Fürstl. Durch!, selbiges
durch Dero Adliche nnd Gelehrte Nähte repartiren, nnd ansf Fhre ein
seitige Anschaffung ml elostiuatos usus verwenden lassen.

-ltens. Bey mehr gemeltem Verglcich bleibt Land-Ständen absoluta
frey zu ihrem Behufs und Nohtnrfft, ivie auch Zahlung der (ämlitorrn
nnd Bedienten Geld-Mittelen einzuwilligen: Bey diesein 15. Artienl
aber sollen dieselbe anders nicht als zu Bezahlung der Lands Erachitorn
nnd Bedienten, auch anderen passirlichen Lands-Austgabe» mit gnädigsten!
Eonsans Fhrer Hoch-Fürstlichen Durch!, einwilligen.

5tens. Sollen bey selbigem Vergleich de Pfennigs Viren Rechnungen
nä tormalia dein Alten Herkommen gemäst von Ihrer Hoch-Fürstl.
Dnrchl. darzu verordneten Adlichen Nähten und Rechnungs-Verständigen:
Bey diesein 15. Artienl aber von den Adlichen und ldlIZ. gelehrten
Rüthen lwelches dein wissentlichen Alte» Herkommen uotorw zuwider,
und Nechnungs-Vcrständigen mit Znthnnng der Land-Stände Iloiiutirten,
richtig abgehört, sustitioirt, und raesssirt werde».

Iltens. Hat Land Ständen zu jeder Zeit frey gestanden, anst den
also zu des Lands Nohtnrfft likars eingewilligtcn Gelderc» eineni oder
andern Dero Bedienten und llirootore», wegen etwa gehabter extra-
orclinari Mühe eine ivohl verdiente Verehrung nnd rseompentz z» geben:
Bey diesem 15. Artienl aber solle» sie dessen, ausserhalb Fhrer Hoch
Fürst!. Dnrchl Vorwissen, nnd gnädigstem oonsons nicht mächtig seyn.

Nüst ivclcheui allen ja ein jeglicher unschwär ersehen kan, ivie weit
die Land Stände bey diesem 1-l. nnd 15. Artienl Wider ihre Freyheiten,



IbivilaAm, Altes Herkommen, den Vergleich 4a chnno 1649. und andere
ihre Rechten, und Gerechtigkeiten beschwürt werde» wollen.

Der 16. Artienl bringet mit sich, und hat deutlich in vantrs, daß
sichre Hoch-Fürstl. Dnrchl. mit Beobachtung der jenigen rognwiten,
ivelche die Reichs-Satznngen, und vornemblich die nach dem Inhalt des
Instrnlnenti paais «dem Angeben nach, anffgerichtete .Layserl. Wahl
Eapitnlation erfordert, neive Zoll solten anstellen, und die Alten ver
höhen können, es ist aber solches dem von Herbog Wilhelm im Jahr
1-l69. aufs den Sambstag nechst nach 8t, 8avarnm-Dag ertheilten, und
nachgehends bey der Huldigung nunc» löll. aontirmirten yrivilaKio der
bitter anßdrücklichznivider, >vie solches die daranß gezogene «ab Iii. VI.
hiebey gehende Clausula aoiiaarnans mehreren Inhalts niit sich bringt.

Wann nun Ihre Hoch-Iürstl. Dnrchl. Ihrem gnädigsten Versprechen
zu folg Land'Stände bey ihren privilaZii« zu lassen, und zu wonnta-
niren gemeint, auch darzn des Eyds und Pflichts halber, mit welchem
die Herbogen zu Gülich und Berg Dero Land-Ständen jeder Zeit zu
gethan geivesen, verobliZirt seynd, so köiincn ja Dieselbe den Land
Ständen, daß sie in diesen 19. Artienl geHelen und bewillige» sollen,
mit Ingen nicht znmnthen.

Den 17. Artienl können Land-Stände von Ritterschafft ebensals
ferner nicht, als nach dem Litterlichen Inhalt offtgemeltcn Vergleichs
4a ,Vnno 1649. K. Es wollen auch Ihre Fnrstl. Dnrchl. daran seyn?e.
nicht annehmen, und zwar wegen der jeniger Güter, ivelche Ihre Hoch
Iiirstl. Dnrchl. mit Dero Land-Ständen nnterthänigstem aoiwaiw ver
schenckt, vergeben, und sonsten veralianirt, beziehen sich Land-Stände
anfs den klaren Inhalt des toxi. in. I omnes sc in l. bona n ^anana
(Aul, 4a gnaclrian praaseript, Kail. 2. ob^, öl. n. Z. saauinlnw guaa
jura Lrincipa guiclaw waxiwa in boa aasu cum acnwanmi otatncim
Lnu^ncn baban^ o nawina urolaKtari ciabat, tind müssen deßfalS billig
darfür halten, daß die possasscwW darivider nunmehr nicht beschwärt
werden können noch sollen.

So können auch endlich Land-Stände von Rilterschafft bei dein 18.
und lebten Artienl dieses also genanten Hanpt IWewi-emw nit nachgeben,
daß me nunmehr von etlichen Jahren her ihnen und den geineinen
ilnterthanen wider ihre Ireyhe ten, Iwivil6»ien, Altes Herkommen, Ge
wonheit, Recht >nid Gerechtigkeit, acich Läyserl. Ls^eriptn, iieei-eta
und End-llrtheiieii, wie ungleichen gegen die Iürstl. lWvar^nlin, pnatn
und aontrnetn^, von wegen Ihrer Hoch Inrstl. Dnrchl. zugefügte Be
schivärnussenund Kvnvnnuna anfs solche Weiß, wie sie in diesem also
genantem HauPt-IWeks^ 4a nrticmio ncl avtienlnni vermeintlich bedeutet
werden »volle , abgethan, gehoben und hingelegt sehn, oder ohne acn.i-

und anßdrücklichcn Willen der gesambterLand-Standeii von Ritter
schafft abgethan, gehebt oder hingelegt werden, und einige Stände sich
in iwwjnciic'iumihrer Ireyheiten, 14 ivilaaien, Recht und Gerechtigkeiten,
oder anderer ihrer Mit-Ständen und Gemeine invitw begeben



lönnen, da solches nicht allein der Land-Ständen unter sich habenden

und van ihnen »nd ihre» Rorfahren sa hoch nnd thenr beschwor»?»

l'nionen e diametro zn wider länffet, nnd deßfalS alles das jenige was

von denselben nicht als einein gesambten Corpore ansf öffentlichem Land

-tag, sondern von dein eine» vor dein andern nach, nnd zwar mehre»

s. Heils sichrer Hoch-Fiirjtl. Dnrchl. Adlichcn Nähten, nnd sanften mit

absonderlichem Eyd und Pflicht zngethan, also nachgeben nnd bewilliget

worden, von sich selbst?» null nnd nichtig ist, sondern auch den ge

meinen beschriebenen Rechten, i-ieenndnm guoe nemo invikim Huri dl pii-

lileriio »no reunntiare benetniz adeo nk nee I'rineeps ex plenitndine

jwte^t!>ti>! .jux gme ^iknin nlieui ankerre ch proMse snoe ol>Iigationi

eontimveniie po.^sit, per ea, qua? Inte tradit llail. 4. ol»8. .7.7. n.

4. .x dl <». direkte ividerstrebet, und in Airs ipso natura? fnndat.is-<imnnl
»(leugne immntalnle est.

lind ivann Ihre Hoch Fürstl. Dnrchl. nnd Dero Ünnhkonimen diese»

also genanten HanPt-IIeeeiM Permög der beh diesem ?lrtieul so hoch

bethenrter >-ineeration, nnverbriichlich halten ivvllen livie sie dann solches

leichtlich zn thun hätten) und darzn verobliKirt sehn sollen; So sehnd

ja dieselbe iveniger nicht, ja vielmehr ihre vorhin unter eben solcher

nnceration und Dero fürstlichen Hand nnd Siegclmnißgehändigte l.e-

vei^alia, Pergleich, Contraetns, Larta nnd t'omlitioues unverbrüchlich
nnd fest zn halten schuldig, gnuninni prima eoneei-»a, donatio, vidi-

natio, «leclaratiu ?i-ineipis A gnidgnid deunnn j«I est, »emper jnxn-
vnlet poxteriori per text. sin»ailarem in I. I'ra-dia Cod. de loeat.

j i-ed. < Ivil». Iii). II. adeo nt posterior nun milmmtat. Hlexand. Cmm.

7. n. 7. voll -7. Devins in 1«K. neuro potest mutare u. 4. kk. de re«'.

.sur. idein Ilevins eons. W7.jn. 7. ineip. in eansa oominnnitati», enm

l'rinoeps del>ent esse innnolrilm sient lapis Dng'ularm dl polns in

endoi Verba sunt lZaldi voim. 447. n. 4. ewl. 1. I'rinedjinm dmpom-

tione» ad omni diminntione delbent e^se remota per text. in

illnd. .Vntli. de eoimt. grno de.dinnitatilnm.

Imgleichcn, Ivann Land-Ständen der ordentliche Weg Rechtens,

nach dem Inhalt dieses Schluß-Artienls offen nnd bevor sehn solle, und

Ihre Hoch-Mrstl. Dnrchl. dieselbe an Beybringung der zn des I'roce-m

nnd Anßübnng nötigen Geld-Mitteln nicht hindern wollen, wann sie

inS künftig wider diesen Haupt Ilevesx beschwärt werde» solten, war

ninb sollen dann denselben, da sie wider die vorige Ilsvei^alia, von-

trartrm, pacta, vonditiones, ihre loalhcrgebrachte Frechheiten, I'rivile<ria.

Alte Herkommen, Gewonheit, Recht nnd Gerechtigkeiten, in so vielen

Wegen so hoch und niercklich beschwärt worden, nnd be» Ihrer Hoch

Fürstl. Dnrchl. keine gnädigste reniedjirnng zu hoffen gehabt, dir ordent

licher Weg Rechtens, nach Anlaß der Reichs Coimtitntionen nnd .Lammer

Gerichts ordnung part. 4. tit. 4. nlt. nicht ebenfals gestattet, nnd

die Lands-l'a^sa nngesperret gelassen worden sehn, dahingegen der Con-

eepmt annvch anmaßlich mmtiniren will, daß der Land Ständen appel-



Intimi, und bey Hähscrl. Riovest. allerunterthänigst piaclueirie !>n>vn-
initw vor eine reliellimi. gefährliche ronMirntion, Rerrähteretj und
Ausfwickelnngzu holten sey, welchem nach, wann schon die linterthonen
eine solche rechtfertige Sache, wie diese, hotten, oder sonsten im Himmel
und ouff Erden erdacht werden kante, dieselbe donnoch nicht würden ihr
Recht pro^sguire» können, wann ihnen die media «lsteimimiE be
nonimen, nitd der Lands Fürst, noch niehrgemeltes l'onrepisten Eriune
runge, keine ^rnvnnnnn abkehren, sondern selbste» .imlex, pni> öl oxo-
ante»' seyn, hingegen ober keilten xenteiitim, <lö«w»?ti8, >^^eriptw ^ in-
I>il»itionil>U!t t '««»tii^ pnriren solte, und solches einhig und ollein unter
dem Schein, als wann der Häuser schier kein rompeteim >lmlex. iväre,
und die Lands-Fürstl. Oberkeit nicht leyden kvnte, daß lintertholten
tvider ihren Lands-Fürsten in Rechtfertigung gegen einander stünden,
da doch grmntnm ml rompetentiam .lu<liei8 vorongeregtc Hammer
Gerichts-Ordnung <1. Mi t. R tit. 4. tz. nlt. und die Rcichs-Eonstitu-
klonen, die Nechts-Gelehrten und perretiei ilisgemein, tind itl >:pk<üe
l'et. bbicl. Älinllnn. «>e proees^. t'amsral. lil>. kl. eap. 44. n. 1. uln
«le romoilii^, gnilnm wtlxliti eontrn Oiäneipniti novitatst! lirits nti
1>o^int. in «peoik trnetat. den hellen klaren Weg tveisen: Die Lands
Fürstliche Oberkeit auch ihre eorto^ limited.suxtiti:« öl oegnitntw hoben,
also und der Gestalt, daß ein Oberkeit wtperiorem reey«'ii.0lweim,nicht
alles Mv lilütn öl volntttate thn» und handle» könne, was sie wolle,
sondern sich den gehaltenen Abscheiden, gethanen Berheissen, der Landen
Frepheiten, Otüvileoien, Alten Herkommen, Gewonheiten, Recht und
Gerechtigkeiten gemäß verhalten, und keine Rewrnng, zu praejnditz und
tliochtheil der llnterthonen, und Beschtvärnng des Ratter-Lands, eilt
führen niüsse, lnid Ivan» er dorwider hondlc, sey de» llnterthonen und
einem jeden in Mrt.irnlnri zugelassen, sich vin surm zu tvidersetzen, >n a
lillvt tute eniin >5.' .suxtitiu uniruigue litiAnre perinittitnlz nmi modo
l'oilti'U pi'ivkttum, 8kd et'ikun eontra MAHÜsti ntuni, FltbnK in eap. 81K-
nitnntvit x. «In pmnw <'leutent. Z?A8toraIi8 de re Ml. t^not tnnto
mnui> optinet, gumulo aydtnr de Saluts öl pro8p«ntÄte Datiäae, guu
nnlln potent (o»ilatio piDpioi' Eie. Iii». 1. de Oratore, und da
Hera, olnvol Fhre Hoch Fürst!. Dnrchl. durch pm-tienlare^ ire^otiatione^
und durch die votn und «lireetioit ihrer Ädlicher geheimer und Re
gierungs Rähten, obtvol dieselbe, ivie vorhin bedeutet, zum Land Tage
nicht gehörig, es so weit gebracht, daß die Haupt-Städte und nur etliche
wenige von den Land Ständen von Ritterschofft ouff die vorm Häyserl.
Reichs-Hoff Roth befangene l'roeeW. und alle daselbsten itl kornmli
t'ontrndiet.orio rnm pleni^^ima öl nmtnra eiM8ae evAllitione erhaltene
Häyserl. ü^l iüpta, Itsel^tn nnd End-llrtheilen, so alle schon längst in
ihre Rechts-Hrofft erwachsen, vermeintlich rennntiirt, und von der np-
t»ellntion abgefallen: So ist dannoch dorbey eines seden Gülich und
Rergischen llnterthonen nnd der lieben Posterität zeitliche Wolsohrt
ouch Ehr und Geivisseit illtere^mrt, indeme »emblich alle llnterthonen



nicht allein Fhrer Hoch Fürstl. Durch!. als dem Lands-Fürsten, sondern
anch den Fürsten Thumbcn und Vatterland, auch ein jeder Bürger der
jenigen Stadt, in welcher er seßhafft, vermittels Ehds, trew »nd hold
zu seyii, und darzu allen devorstehenden Schaden abzuwenden ver
pflichtet, und dann dieses ein so mercklicher Verlust des Vatter Lands,
und der gemeinen llnterthauen Freyheiten, ?rivilo«üen, Alteii Her
kommen, Gewonheitcn, Recht und Gerechtigkeiten, auch höchste Ver
kleinerung wäre, als wann nemblich Land-Stände keine rechtmässige
eurwnui litchuueli gehabt, und deßfals vor eouschruntW eou-
eitutoro^ twetiouisten, Auffivigler, Aceineydige, und Pflicht vergessene
gehalten, und per eonsegueui-g als wann sie Leib, Haab und Gittere
vertvürckt hätten, mit Fug beschreyet, und anßgernffen werden käuten:
Fa es einein jeden vor der lieben Posterität unverantwortlich fallen,
und einen ewigen Vcrweiß dabey auff sich und seine Gebein zu ge
ivarteu haben würden, daß bey dessen Zeiten die Gulich und Vergische
Landen nicht bey ihrem herbrachten ^tutn eoiwervirt, sondern durch
purtieulureL e1rs8olut.ionesgctrennct, vcuschiedene wemliru sxtiugniiret,
ihrer Frehheiten, Brivilsgien, Rechten und Gerechtigkeiten privirt, der
Käyserl. Allerhöchster rospsot Hindan gesetzt, und ein nlwolnlnm
nuwli uwclns eingeführt worden wäre, So halten Land-Stände von
Ritterschafft darvor, daß sie und alle und jede Unterthanen in pnrti-
eulnri Ehren und Gewissens halber (wann schon der mehreren Dheil
der Ständen sich vergessen hätte, anw multituclo erruntium non paiint
orrori^ putroainiuw) schüldig und höchst befugt sehn, ihre uppollatiou
und geklagte Arnvuminu zu der Landen »nd des Vatter-Lands Rettung
und Erhaltung bey seinem herbrachten auch zeit- und ewiger
Wolfahrt bester gestalt zu proswguire» und zu verfolgen, aufs Gott
den Allerhöchsten, die Römische Käyserl. Mayest. als dieser Landen
Ober »nd Lchn-Herren, auch sonsten die Allerhöchste ungezweifelte
ordentliche Oberkeit, so dann die heilsame chwtitz, und der Sachen Ge
rechtigkeit, ihr gäntzliches Vertratveit, in allerunterthänigster elovotiou,
eintzig und allein setzend.

Union der Land-^tänd <ls .^.nno 1-lü>1.

Wir genieine Reede, Rittcrschafft, »nd Stede, deß Lantz von
Guilg, ivie Wir dait mit Namen und Zonamen genant lud gelegen
synt, do in knnt, also as Verdragen ind eyn Hauff gemacht is, tuschen
Vnsen lieveii Genedigcn Herren, H. Dederich Ertz-Buschoff zu Eölne,
Herkouch zo Westphaelen ind zo Enger w. ind Vnsem lieivem Gene
digen Herreui, H. Geirhart, Hertzoug zu Guilg, zo dem Berghe, ind
Greve zo Ravesberghe w. Vnib dat Laut van dem Berghe, damit
upgesprochen, ind »n tvorden komen syn, van dem Laitde van Guilg, vf
van etzlichen dcillen des Lantz van Guilg, mit in dem Kouff begriffen



sy», und mit dar in kome» seulde», da Wir mit guet behage» »och de
vellicheit y»»e bevonde» »och gemyrcke» Häven moige», »»!d ind ivant
dat »a »»se» Berstande »eit zv nütze, Hoicheit »och ivirde, Bnsss lchve»
Genedigen Herren Hertzougen zo Guilg zo dem Berghe Greven zv
Ravenoberg na Borgeschribe», »och Unße sehnre Geiiaide» Getreive
Undersaissen endraigt, i»d darnnib »eit gerne gemeyne off mit deille
byusse» »nse» Wisse», Wille» ind Rait, also verkaufst »och va» llnsei»
lieve» Genedigen Herren vorgeschriebe» gescheide» sy», »och kome» ei»
senlde», ind Und darumd samentlich besprochen, ind ziisanie» deloifft
l.ave», ind Uno zusammen delove» overmitz dese» Brief, bh mallich
andere» zoblyve» i»d zo doe», linse» lieve» Genedigen Herren, und
Ihre Geiiaide» »ns iveder, des uns yue» Geiiaide», ind yiie» Genaide»
iino dillig geduert, »a herko»ii»e» »nd gelegenheit, ilnsser lieve» Ge
»aidige» Herr» vvrgemelt, ind linse, und darumd synd Wir se»ie»tlich
genslich ind ehndrechtlichumd alleo gnede» ind beste» iville verdrage»,
eyno ivoirde» i»d so geschlossen, dat wir Unsen lieve» Genedigc» Herren
va» Guilg na Borge, getreive ind gehorsame sy» iville», als sich dat
dillich heischt ind geduert, »a herkomme» und gelegenheit, tusche» Unsen
lieve» Genaidige» Herren vurge. ind Uns, ind Wille» anch deo gelyche»
»nd also Uns Halde» an ind bh Irre Gnaide» Löfs Erven, ind so wie
Wir dat da» »a herkamen und gelegenheit vurß. dillig doi», so dat Wir
anch va» ynen Genaide» gelaisse» ind geHalde» iverde», »a herkomme»
ind gelegenheit vurtz. dan lvenlde» ind desto inde» Ihre Genaiden, »nß
zoovergeve» »nd in ander hende zo drenge», dar zo soille» »och willen
Wir »it verstai», da» mit ehnein gemeync» Nnide »nsser alre, ind vf
Gott linse lieve Herre verhenekde,dat Unse lieve Genedige Herren van
Gnilg na vnrgs svnder Lyfs Erven mit doide afgingen, dat Gott noch
lange verhnede, so ein soille» noch en willen Wir zo geynen anderen
Herren koinen, »och der »it aeniieme», »och de» Hit gehorsam iverde»,
der Genaide» e» sy» eirst mit »»s ind ivir mit zu gestalt ind ge
vestiget, »a herkvme» ind gelegenheit vursz. Wir e» doe» dat da» eyn
drechtlich mit gemeyne»verdrage, ind Raide unser, ind »»sse Rako»ie»de»
Erve», ind e» soille» »och en willen uiis damit, »och mit gehne» andere»
ankomende» sache», »P die vnrß. ivege dragende, »it va» ei» ander
scheide» »och unser geyn bnhsse» die andere» va» n»s in siilche» vnrß.
fachen »it doe» »och ende», sonder beliefniS vf gemeyne» Rait unse
allre, »p stede» unser vergadernnge», darnmd zu kvmen, bescheiden ind
vergadert iverde» moigen, ind of »nser eyn deill off Wir alle herumh,
off »nid andere» nioitiville», ae» verbrechende wislige offendair kündige
schulde, darinnb Wir »it zo rede» kome» weulde», as Wir lnllich na
herkamen vnrß. doe» seulde», gearchivilliget würde», ivie dat auch ge
schege off vnrgenome» ivürde, dar iveder soille» wir onch nialichauderen
genolich, getrliivelich und vestlich geleych off it yegliche» va» »ns bisonder
alley» aeiiginge gestendig distendig deraide» ind dehnlpe» sy» ind dlyve»,
also dat der va» »ns »nscr eyn deilo of ivir alle »a dat sich dat mit
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uns bisvnder vf gemeynn machde der arclyvillicheit vcrledigt und erlassen

seyn ind blyven, lud damit vf da inne unser geyn de» anderen, vf die

andere van uns neit laissen in geynreley Iveyse und zo yeglicheS ge

synnen van uns dem des noit ivurdte sonder Verzug beistendig syni fcn

inaessen Porß. w>ie dncke des noit geschege, .alle vurß. suchen ind Puneten

Hain tvir malichanderen in gneden rechten treuiven und in rechter waihr

heit geloift und geloben übermitz desen Briefs genklichen vast stede unnd

unddreuchlich zuhalte» ind zo doen, da van neit zo treden, noch dar

weder zo syn, sonder alle arglist ind geferde, ind w'ir Hain darnmb ge

beden ind bitte» vvermitz desen Brief die Erdareu »nse lieve Ä,',üghe

Schivaigeren ind Frnnde Herr Werner Herr zo Palant uicd zo Breide»

dendt, Herr Goidert va» Harve Lantdrost zo Gulig, Herr Engelbert

Ryt va» Birgel ErfRlarschalck ?e. Herr Wilhm van Ülesselroide, H.

Wilhm van Platten, H. Taem van Hetzingen eyn Landtrvist, Herr

üohan van Geisbnsch Herr zo Boilhem, Herr Wernher vani Roide,

H. Goidert van dem Bvngarde Ers Eamerer, H. Werner va» Hompesch,

H. Wilhm va» Lynsenich, H. ^ohan van Schonroide, H. Heynrich von

.üranythausen Ritter. Tuirselis van Palant Herr zo Wildenberg, Rhepnart

van Harve, Tanin van Harve, Gotschalck van Harve, Heynrich Speyß

van Bulleshem, Reynart Speys van Bulleshem, ft,oha>c va» Birgel,

Schriftart van Roide genant van .üudelshegge, Baldetvin van Brrghe,

Eoenrait van Ruyschenbrrge, Heynrich van Plettenbergh, vort Bürger

Bieisteren ind Raide der Stede Gulig, Türen, Moenstrryneiffel, Ens;

lirchen, Berchem, Easter, Grevenbroich, Gladbach, üü)»tge, Rüindenroide

und Rydechen, dat sy vur sich ind ouch uns anderen desen Briefs zn

gezruge der rechter wairheit besegele» ivillen, ivant it zo vill ivürdc

unser alre Segelle herahn zo hangen, ind darumb bekennen ivir dat

Wir gebrauyche» yrre Segell vurft. in desen fachen gtych off wir »nse

selffs eigen Segell hierahn gehangen hedden, nülchcr Segellunge» nnd

beden ivir init Üiamen vorge. ouch bekennen, und gern hierahn gehangen

Hain nmb unsen umb ind ouch beden Wüllen der andere nnse Ntaghe

Schivageren ind Grunde Rittrrschaf des Land van Gnilg, Gegevrn in

den, Jahr nnsers Heren, do wen schreiff Duisent Beyrhondert Eyn in

Ponfzich des <Preytags neist na nnser leven ^rawrn Tag .ü^umptio.

Wir Bürgermcistere nnd Rhatt der Heyligen Reichs freyer Statt

Eolln, Thnen knndt, zengen und bekennen hiemit öffentlich, daß gegen

ivertige Eopey nnd Abschriffl mit deine anß vorbrachten wahren aufs

Pergamen beschriebenen Wiftuiwul, dnrch unsern hiernnten benanten

iBwratwrium mit fleiß eonkeiüert nnd damit von Wort zu Wort gleich

lantendt, angeregt slri-pinni auch an Pergamen Schrifft nnd anhangenden

Pier und Dreyßig Siegelen, ohne alle b!w«pi(üc>w und argwöhn befunden

wwrden, dessen ist llrknnd nnser auffgetruckt dlaerek-Sicgel. !>iwnwkun>

am ztveiten t-wptcnwlmm ,Tahrs lü.öll.

(B. - Schiilgen n>. p.
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Hinion äk .HiiX) 14k)t?.

^ Wir Gcirhart van Loy», eyn Here zo Gnilg zo Vlanckenheim, ind
" Wir Gemeyne Reede Ritterschafft ind Stede des Lank van Gnilg dvin

kniit ind bekennen vvermitz desen Briefs also ad hybevvren in dein konffe
der begriffen is tuschen dein Eirivirdigen Herren Dederich Erffbnschofs
zo Eoliie Hertzong zo Westphalen ind zo Enger .'e. niisein Gnedigen
Herrn, ind linsen Linen Gemynden Herrn ind R'even Herkvgen Geirhart
Herkogeii zo Gnilg zo dein Verghe .'e. I>iö Greven zo Ravensberg
ninb dat Vnrff. Lank van dein Verghe deilö mit ingesat iiid vnrgeiioiiieii
is, an wir verstanden Hain, dat Laut van Gnilg berorende, dat Wir
inennen also neit syn ensenlde, na herkommen, gelegenheit, ind ver
schrivongen darny Iii dat Laut von Gnilg Vnrff. aengaende gescheit, ge
gcven, verschreven ind versegelt ivoirden synt, van dein vnrnehinen
Vnrff. dabey ind darnnib dat Vnrff. Laut von Gnilg ind Wir voirder
zo groisine last komen inochten, aS zv besorgeni is, iiid na gelegenheit
gescheyn möchte, ind mich dabey, iiid darnnib voirder zo verzorgen is
van zo komende fache» ind stnckeii so gescheyn moigen, daby, daniir, iiid
darnnib dat Vnrff, Lank van Gnilg iiid Wir vnch yn so grosen last
cnid schivairheit lvme» iiioichten, buysseii liiisen ivist, bysy» of rait, dat
nns ind dem Lande van Gnilg vnrff. unnütze ind selr testig ind schwar
iverden iiid gevallen mvichte, dat dat Laiit van Gnilg vnrff, ind Wir
neit waill mit zo engnemen, also bnysscn uns zo gescheite of zo docnn
Darnnib haveii Wir-Geirharl w. ind Wir gemeyne Rede, Nitterschasf,
iiid Stede vnrff. nns, als »n also zosamen ind zo malichanderengedacni,
gevoigt, ind beloist, dat Wir uns zosamen Halden, ind zosamen syn iiid
blyven willen, ind soillen, vestlich nnd bestäiidlich by eiii andere», ind
»ns van ein aiidereii neit lassen, noch scheide» en soillen, iioch cn ivillen
in geynre ivys iii deii viirgeriirteit fachen, also vfft fache ivereii, of
würden, dat uns die Vnrff. of eyniche zokomineiidefache», so vnr, of
angnemeii ind acn staende iverden i» iingeblierlicheiibeschwerongen, of
testen iveder of intgacn herkommen, gelegenheit iiid verschrivongeVnrff.
dat Wir dat zo verdaidingen, ind asgestalt zo iverden genslichen ind
gctrüelichen same »de doen, iiid damit of daynne uns von ein aiider
neit scheiden en soillen noch en ivillen in geinre ivys ind des daiitnen
zo doen gevallen Wirt, dat ivir dat sementlich in vnrff. maissen ind aS
sich dat machen ind gevallen wirt, doen ind Verdeidingen soillen ind
ivillen also geHalden, gestalt ind gelaissen zo iverden, zo syn ind zo
blyven as id sich billig na dem herkoiiimeii, gelegenheit ind verschrivongen
vnrff. heischt iiid gebnert, sonder arglist iiid geverde, bisonder ind vnr
allen hie inne visgenomeii ind gesät, dat Wir Geirhard.'e. linsine lieven
Gemynden Herrn iiid Reven, ind ivir Reede Ritterschafft ind Stede
Vorff. nnsiiie Gnedigcii lieven H. Hertzogen zo Gnilg ind zo dein
Verge .'e. doen willen ind soillen, dat ivir eine billich doen ind schuldig
syn zo doen »a herkommen, gelegenheit ind verschrivonge vnrff. in dem
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ind also also dat sy» lieffde ind Genaide Nils mich Halden i»d doen,

des sy ans zo halten lud zo doen gebneren ind schuldig syn naher

komen, gelegenheit ind verschrivonge vnrst. stiid äff unser ehn deil, äff

ivir alle hieruinde äff nnid anderen inoitwilleii aen anderen verderchende

ivistliche affendair kündige schulde darnind ivir neit zo reden kvinen

weiilden, as wir billich na herkommen, gelegenheit ind verschrivvnge

Purst. doen senlden gearchlvilliget ivürden, wie dat auch geschege of

vnrgenome» würde, darweder soillen ivir auch inallichanderrn genslich,

getreivlich, ind vestlich gelych of id ychligen van uns disvnder allein

aengienge, geskendich, dystendig, deraide» ind dyhnlpen syn ind dlyven,

also dat der van uns, unser eyn deyll vs Wir alle, na dat sich dat mit

uns disvnder of gemein machde, der archwillighcit verlediget ind erlaissen

syn ind dlyven, ind damit, of dainne» nnse gein den anderen, of die

anderen van uns neit laissen in geynreley wyse, ind zo jegliches ge

sinsen wan nnss dem des noü wurde sonder verzoch dystendig syn, in

niaissen vnrst. wir ducke des noit geschege alle Vorst, fache» in Pnnten

Hain ivir mallichanderen in guten rechten truwe» in gerechter ridsstatt

ind in rechter wairheit gelvift, ind gelvven ovrrmip desen Briefs gäns

lieh, vast, stcde ind unverbrüchlich zo Halden, davan neit zo treden nach

dar weder zo syn, sonder alle arglist in geverde, ind Wir Geirhart van

Eoyn ein Herr zu Gnilg Greve zu Blanckrnheim Porgl. Hain nnse

stngesegell vnr uns an desen Briefs doen ind deischen hangen, mit unser

guter wist ind willen, ind wir anderen alle sainen Purst. Hai» mich

darnnid gededen ind bitten vvermitz deseni Briefs die Erdarcn nnse lieve

Maighe, Schwaiger iiid Munde H. Wernhcr H. zu Palandt ind zo

Breidendendt, H. Goideri van Harve Ikantdroist zo Gnilg, Herr Engel

dert kliyt vaii Birgel Erf-Marschnlck .'e. Herr Wilhm van Resselroidr

H. Wilhin vaii Platten, H. Taem von Hetzingrn eyn Landtroistt, Herr

Weriiher vai» Roide, H. Gvidert van dem Bongarde Erf Eemmerer,

Herr stohann von Berchanwe, Herr Weriiher va» Hompesch, Herr

Wilhin vaii Lynsenich, Herr Hohan vaii Schvnroide, Herr Heynrich

von iüranythnysen Pitter. .^arseliS vaii Palaiit Herr zo Wildenberg,

Rheynart van Harve, Daem van Harve, Gotschalck van Harve, Heyiirich

Spiest van Bnlleshem, Reynart Speys van Bulleshcm, stohan va»

Birgel, Scheiffart van Roide genant va» .^ndelseck, Baldewi» van

Berghe, Heynrich vaii Plrttendergh, vvrt Bürger-Rlristeren ind Raide

der Steve Guilg, Düreii, Rloensteryneiffel, Enstkirchen, Berchem, Caster,

t^revendroich, Gladbach, Randcnroide, Lyntge, ind iBydecke», dat sy mir

sich ind mich nns anderen desen Briest zu geznge der rechter wairheit

besegele» willen, ivant is zo vil würde, iiiis alre Segell heran zo

hangen, ind darumb dekennen wir dat Wir gedrnychen yere Segeil vnrst.

in dese» fachen gelych off wir unser selffs eigen Segelte hieran gehangen

hedden, wilcher Segelongen ind beden wir mit tliamen vorge. oneh de

kennen, iiid gern Hera» gehangen Hain nmd nnsen ind auch nmd deden

willeii andere nnse Maighe Schwageren ind gründe Ritterschafft des
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Lantz va«i Guilg, vurß. Gegeven in dein Jahr na Christas Geburt do
inan schreiff Dnsent Beirhondert zivey ind Boufzich uP Sent Reiiieiß
dach des Heilgen Buschoffs.

Wir Bürger-Meistere und Nhat des Hehligeii Reichs Freyer Statt
Cölln, Thuen knnd zeuge» und bekennen hieinit öffentlich, daß gegen
wärtigc Copey und Abschrifft init deine uiis vorbrachten wahren aufs
Pergamen bcschriebeiien (')rioüiial, durch unsern hieriiiiten benanteii
Ueovoturjuw mit sleiß aoukarrrt, und dainit von Wort zu Wort gleich
lautendt, angeregt Orch'iuul aiich au Perganien Schrifft uiid ausserthalb
dnriii genielten, H. Goiderts voii deni Bougeude einkigcu Siegels,
ivelcher truatu töwpoi'w verkoiniuen, an. übrigen gleicher «nassen «gwei-
Ueirt iiiid anhangendeii Bier und Dreißig Siegelen nnvwlirt, unauu-
ewllirt, iiiigebrvchen uiid ohne alle 8u8i>ieion und argivohi« besiiiiden
worden, dessen ist llrknnd linser auffgetruckt8aerkt-Siegel. 8i»natniil
am ztveyten 8«zptswhrw Jahrs 16H9.

(D. 8.)
Sehnigen w. p.

Union 6e rpnuo 1638.

ISi'. 4. Wir Cndtzbenändte von Ritterschafft Ständt, und Stätte begder
Fitrsteii-Thumb Gülich und Berg, Thun kund und zuwissen Jeder-
mäiiiiiglich hieinit, daß deniiiaeh diese hocharinsccligcLanden unser ge^
liebtes Batterland nun von vielei« Jahren hero einestheils von Chnr-
Brandenbnrgischen, Staatisehen, und anderen Außläudischen Kriegs^
Bolck mit vielen un-ChristlicheiiFeindseligkeiten, als Mordei«, Breniien,
Fangen, Spannen, Plünderen, Uantioniren, Knebelen, und aufs andere
grausame weiß zur Unschuld verfolgt, und mit allerhand Elend und
Trübsal leyder erfüllet und übers twemniet gewesen uiid noch, anderen
theils aber Wir uns von Ihrer Fürstl. Durch!. Wolffgaug Wilhelme»
Pfaltzgraven bch Rhein in Bayeren zu Gülich, Cleve, »«id Berg
Herzogen ?e. Grave» zn Beldentz, Sponheimb, der Marek, Naveiisperg
»»d Älörß, Herrei« zu Ravensteiii, re. Busereiu Gnädigsten Fürsten
iiiid Herren, in verscheidene ivege ivider unsere UriviloZiu, AlteSher-
koiumen, Geivonheit, Recht, und Gerechtigkeiten zum höchsten gravirt
befundeii, sonderlich aber wegen letzter Hey der rUnio SechSzehnhundert
vier «ind füiiff und zwaichigS uns auffgetrungener vermeinter Land
Tags Abscheid aus; hochtringender Zcoth über solches einbig und allein
zu Sicherheit der Landen und Umworvirung unserer Urivilechen, Alten
herkommen, Gewonheit, Recht, und Gerechtigkeiten bey der Röiiiiseher
Käys. Mayest. Unserem Allcrgnädigsten Herren, als supromo öS «lirooto
Uoiiiiiia toucli dieser Landen allerunterthänigst zu klagen, Uiid umb



Ääyserl. Rettung, Schuh,, und INokookion, als auch reale Abschaffung

aller eingeführter Newernngen, und uns auffgetruugeueu Beschivärnusse»

allerdeiniltigst anznrnffcn und zu bitten gezwungen worden, wie da»

inehrmahlen Loliegiaiiter allein dahin geschlossen, und in iitem emmtitnirr,

>vie Wir obgemeltes fangens und spannens ohne sein, und bei, unseren

l'riviloAien, Altcnherkonnnen, Geivonheit, Recht und Gerechtigkeiten

ruhig verbleiben könten, auch daranff albereit nnderscheidliche .Myserl.

Nanilntn und vielfältige ernstliche reneripta, ,vie ungleichen hoch
ansehentliche Aäyserl. ?rokeetorin. in Zoners und ?peeio vor die Stände

erhalten, und zu unserem Behuff aufgebracht, an gehörig Orth gelangen,

und der gebühr insinuire» lassen, der »nterthüniger Hoffnung es ivnrde

solchen rechtmässig ergangenen >Wyserl. Tlanciaten und Ro«eripte», und

daranff von höchstgenielter Ihrer Uirstl. Dnrchl, gethanen Fürstl. Ber

sprechen und Znsag vor längst ein völliges Begnügen geschehen sey»,

aber biß an diese Zeit nur mit Vertröstungen der l!.emechvrnngen

solcher (lravaminum vergeblich mit höchstem unserem Beschwör ansf

gehalten worden: Damit aber bey diesen und allen anderen Bersamb

lnngen oder Land-Tägen, sie geschehen gleich, über kurtz oder lang, die

^?tändt dassenig, was einhig und allein zu Lcumervirnng niehrgemelter

linserer lAiviiesien, Altenherkommen, Gewvnheit, Recht, und Gerechtig

leiten, und weiters nit gereichen mag, desto besser und beständiger-

nimb eines und anderen nnzeitlichen ab und zureitens nullen) ins

werek richten können; So haben Wir uns äe novo, nüe unsere löbliche

liebe Borfahren .Vnno l4ü1. und l45n?. auch gethan, vestiglich ver

bunden, verbinden uns auch hieniit am kräfftigsten vor uns, und unsere

Nachkommen zu ewigen Tagen weiter und ferners also zusammen, das;

Wir zu Erhaltung mrhrgcnielt. linserer lbriviie^ien, Altenherkommen,

Geivonheit, Recht, und Gerechtigkeiten alle vor einen Alan zu stehen,

auch den, oder die jenigen, welche sich vor diesem jetzv, oder ins künfstig

in l'rooo8sen, oder anderer gestalt, zu offt angemelter eonsereirnng

unserer I'riviiegicn, Altenherkommen, Geivonheit, Recht und Gerech

tigkeiten haben gebrauche» lassen, gebrauchen, oder gebrauchen werden,

mit gantzem und allem unserem vermögen, gegen Iedermänniglichen,

Wer der auch wäre, niemands anffgenominen so einen oder mehr auf

ihnen derenthalben unter ivas schein es auch iväre, anzusehen, vdec

einigerley iveiff zu betrüben gedächte oder unterstünde, zu vertrette»,

und dasselb, ivas der oder die jenige zu eintziger Handhabung vielgeinel.

linserer I 'riviloAicn, Altenherkommen, Geivonheit Recht, und Gerechtig

leiten gethan und gehandelt, thnn und handlen iverden, solches jederzeit

vor genehm, und sie darab schadlöß zu halten, und am stärcksten ivie

daß auch geschehen kan, oder mag, hieniit verobiigiren; Auch haben

Wir vor uns und unsere Nachkommen versprochen und vestiglich globt,

verspreche» und globen hieniit vestiglich einer dem anderen an ayotsstat,

daß wir uns keinerley weiß sul> guoLongne otinm prmtextu, ivas solche

eonsvivirnng, linserer Privilegien, Altherkonimen, Geivonheit, Recht



und (Gerechtigkeiten antrifft, oder antreffe» mag, von einander scheiden
oder trennen wolle», noch soften: Auch verbinden Wir uns und ver
sprechen hieniit vestiglichen zu eivigen Tagen von dato an, anff ^and
Tagen oder Bersamblungcn so offt die auch seyn oder angesteir inögten
werde», daß Wir zn keiner tr-rotation oder Einivilligung schreiten oder
uns einlassen sollen noch ivollen, es seyeii zuvor jedesmahls alle und
jede «lravumina,und eingefilhrte Beschlvärnlissen, so wider unsere I'i ivilaoia,
r'lltenherkomnien, Gewvnheit, Recht, und Gerechtigkeiten eingefiihrt, elo
ineto realiter eüdetive abgeschafft, oder sonsten den sämbtlichen
Ständen zu ihrem oontento begnüge» geschehen. Wan auch ivieder
verhoffen einer oder der ander viel oder wenig, jetzo oder ins künfftig
dieser Berbundnus, oder unseren Brivilachis, Altenherkomnien,Geivonheit,
Recht und Gerechtigkeiten zuwider albercits etivas eingnuge» oder
gethan eingehen lind thun würde oder würden, so solle solches alles
nngültig, krafftloß, voll, und nichtig seyn und bleiben, und ini geringsten
unsere» ?riviIvK'im, Altem herkommen, Geivonheit, Aecht, und Gerechtig
keilen nichts prastuclioire». Alle diese obgesetzte l'unetoil vestiglich zu
!>alten, iliid de» also nachzukommenverheischenWir hieniit und glvbeu
au aydtsstatt danvieder nichts wissentlich, heimblich, oder öffentlich zu
ihn» oder zuhaudlcn, thuu oder handle» zulassen heimb- oder öffentlich,
sonderen steiff und vest bey solchem verheischen und zusammen Ber¬
bundnus zu einigen Tagen zu halten; Wir ivollen auch zugleich anfangs
dieses Briests a» Gülischer feiten angedeute Berbundnussen lind Zu
sammensetzunge»unserer löblicher Borsahren W Tnno 14.41. zu zeiten
Hertzogs Gerhardts des Freytags negst Unser L. Fraiveu Tag
.Vxsumptioius, ivie iingleichen eis ^ui>o 1442. auf S. Remigii Tag
deß Heiligen Bischoffs hieniit iviederholt und ernewert haben vor uns
»ud unsere R'achkoiiime» zu einige» Tagen, verheischen und globen
solche in allen puneten, als ivanii sie von Wort zu Wort hiehin gesetzt,
iiiid diesem nworirt wären, nichts davon außgenoinmen ebeninässig steiff
und vest zu halten, alles ohne Gefehrde und Arglist.

Damit aber diese unsere rechtmässige und redliche Berbunduus oder

Zusammensetzung von niemand vor eine gefährliche oonfuration außge

deutet werden könne : Sv bedinge» Wir uns hieniit am zierlichsten,

daß alles eiutzig und allein z» offtgeinelter omisorvirung unserer

IbivilvAien, tültenherkoinmenS, Geivonheit, Recht, und Gerechtigkeiten

angesehen, und von niemands in einen anderen Berstand gezogen

werden solle noch könne, zu Warheits llrkund haben Wir Ritterschafft,

Stände, Uild Stätte beyder obgcin. Fürsten Thuiiibeii dieses mit aigue»

Händen unterzeichnet, geschehen zu Düsseldorfs aufs dem Land Tag

tnna Tausent sechs hundert Acht und zwantzig, in Loptomkri.

Wilhelm von Harff, Adaiii von Gymnich, Fohaini Degeuhart von

.IlviDde, Wilhelm von dem Bongard, Herr zu der Heiden, llWt'on.vmtw

von Hochkirchen, Foh. Hen. Schall von Bell. Frantz Dieth. H. von
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Palandt, Dhaem vnn Harff, Godart von Harff, Johann Frantz Herr zu
Rolling und Dahlenbroch Erb Blarschatck, Godart von Efferen, Arnold

von den Grnthanff, Ferdinanl Spieff zn llrechen, Dietherich von West

rum, Hans; Wilhelm von Hasselt, Dietherich von Biangelman zu Lührig,

(Gerhardt von Hasten, Adolfs von Lutzeradt, Johan Christoff Bochholtz
zn Waldniel, Johann Bertram von Gertzen genaiit Sintzig, Werner

von dem Bongart H. zu Weinandtzrhat, Johann von Gertzen H. zu

milchig lt. Hb. Wilhelm von Leerodt zn Honstorff, Walrafs Schcllart

H. zu Schinne», Wilhelm spieff von Bulleshcim Herr zu Schiueinheiin,

Wilhelm Ketzgeu zu Gereffhoven Herr zn Tonluff, Adolfs von Elmpt

Herr zn Bnrgaw, Adolfs Sigismundt Raitz von Kreutz zu Kendenich,

Johann Otto von Gymnich, Rudolff Raitz von Kreutz, Werner von

Harff, Werner von Gymnich, Johann von der Horst, Herman de

Halchter, Hauff Herman von Bawyr, Melchior von Cortenbach, Hanff

Jürgen von Bellinghanssen zu Alten Bernsatv, Johann von der Ho

veligh, Bertrani von Nesselrvde H. zun. Stein, Nütger Bertram von

Schüler Ambtman, Dictherich <^uuä von Wickradt zn Bulleßheimb,

Dahin Luther O.uad von Landts-Cron zu Flammersheini, Werner O.uadt

zn Beeck, Adolfs Dictherich (l'IAteröu, Henrich Spieff von Bullesheini

zn Bobbenheim, .llurmlirw von Palandt zu Wachendorff, Dictherich von

Fwenbr»ggen zn Broch, Otto Nheinhard von Rolffhauffen Herr zu
Türnich, Johann Werner Roest von Werff, Herman Spieff, Bertraiii

von Liitzcradt zu Raedt, Ehristoff von Bawyr, Johann Wilhelm

Blanckart, Burmlirw von Palandt zu Wildenburg, Weinandt von

Eynvthen Herr zu Etzweiler, Wirich Wilhelm von Bernsaw Herr zum
Hartcnbergh, Stephan voii Hanxleden zur Burg, Krantz Dictherich

Kolff von Bettelhoven, Ludivig von Lülsdorfs, Johann Fried, von

Bodlenberg genandt Kesselt, John» von Randerndt, Johann von Myr-

bach, Wilhelm von Hanxleden, Godtfridt von Steinen, Ludolfs von

Ealchuiii genant Lohauffeii, Fried. Wilhelm von der Lip genandt Hoe»,

Johaiin Wilhelm voii Hügenpott, Wallraff Scheffart von Tlsroels zu

Birlinghoven, Johann Rheinhardt von Zweivet zu Overhcidt, Dietherich

voni Frimerstorff genaut Pützfett zu Pützfelt, Johan Krnmell von und

z>i Rechteroheim, Ad. Wilheliii von der Ehren zu Birgell, Alexander

voii Drimborn zu Durreuivcyff, Johann voii Olmnffheim genant

Binlstrohe zn Hnckelhoven, Johann Henrich Schenck von Zii

deggen, .Iouiui6i> plsurieu^ u Peter voii Bawyr, Wilhelm

von Winckelhaussen, Eberhardt von Bottlenberg genandt Kessel, Tlur-

>.iliu^ von Rolffhaiisen, Henrich voii Bercken Herr zu Hemmersbach,

Ferdinandt Walpott zn Äiothaussen, Johan von Willich zu Bernsatv,

Johann Hcnr. voii Widendorff, Wilhelm Ziveivel zu Wahn, Werner von

und z» Bercken, Wilhelm Fried von Zweiffel zum Sahl, Johann Ber

tram von Scheidt genandt Weschpfennigh, Adolff O.uad voii Buschfelt,

Giiinprecht zum Geuertzhan, Fricderich Bernhard von Etzbach, Godart

von Bürbach zu Jmmeudorff, Werner Ketzgen zur Klee, Adam von
10



Lövenich zu Gnnderstorff, Arnold Räitz vvn Kreutz zu Schleudere»,

Dietherich von Schiederich zu Stummel, Matthias vvu illesselradt,

Matthias vvu Bapen zu Effelt, Engelbert Breniptthv Flaßradt. Rein

Hardt vvu Metternich zur ^-cherffen kümbts zu Rliselohe, Johan Diethe

rieh vvu Efferen, Johann Herr zu Binßfeldt, Johan Dietherich von

Hompesch Herr zu Bolheim, Adolfs vvu Gymnich, Rheinhardt von der

Brvel, Hauß Werner von Hebingen zu Eschiveiler, Henrich Walpvtt

vvu Baßenheim, Bernhardt vvu Hvcherbach, Eouradt von und zu

Breidmar, Frank Heu. vvu Friemersdorff zu Pubfeldt, Andreas vvu

Goldstcin zu Briet, Hauß Dieth. von Aletternich zu Miillenarck,

Wilhelm von Gülich zu Dorp, Henrich Kolff vvu Bettelhvueu D. <).

Ritter, Adolfs vvu Zweiffel zu Wisscm und Snlk, Advlff von Hetzingen

zu Abrabt, Hauß Dietherich von Gritten zu Glimbach, Bernhardt von

Pclbrug zu Garradt, Gerhardt vvn Waldenbnrgh genandt Schiuckeru,

Volmar Sthal von Holstein, Gerhard vvu Altenbrng genand Velbrng,

Johann vvu Lnnningk, Werner Onadt zu Buschfeld Jdelsfeldt und

Thoren, lÄwt.neliins Ouadt zu Jsengarte» und Bellinghanssen, Hermau

von Hirtz genandt vvu der Laudts-Croeu, Johann vvu Oßenbroch,

Gerhardt vv» Lohe zum Stadt, Carl von Bapen, Werner vvu Biuß

feld, Johann Ouadt zu Jßengarten und Bellinghaußen, Johann Jaeob

von Scheiderich, Werner von Wolffeu zu Goer, Wilhelm von Bock zu

Pattereu, Wilhelm von Hillesheim zur WnP, Elmrias <la IMIninIk

llurvu ile lilarinurö, Rudolfs von Raeßfeldt, Unrsilins >V. von Berg

genandt Dürffcnthall, Johann von Harff, Johann Leonhard von Hocher

dach. Hauß Ehristoff von Hammersteiu zu Houradt, Aruoldt Hoeu von

Eurtacls zu Dccrboßlar, Wilhelm Carlus von Harff zu Lorßbeck, Advlff

von Katterbach zu Gaul, Wilhelm Dietherich vvu der Reuen, Philips

Henrich Beutiugk zu Wolffradt, Johann Heu. vvu Wiuckelhaußeu, Ere-

uumd von Waldenburg geuaudt Schiuckeru, w.

lind haben Wir undeu beueute von den vier Gnlischen Haupt

Stätten Abgeordnete trafst spar,ml uns derhalb gegebner Inskrnekim!

und Vollmacht diese lTuiou, als zu k'onservirnng der?rivilö«ien, Alten

herkommen, Gewvnheit, Recht, und Gerechtigkeiten und weitcrs uit an¬

gesehen, auch daß.darin einem noch anderen Stand bey vorfallenden
Eontribukicnribns au alter Gewvnheit und Gerechtigkeit nichts nach

theiligs underfahren möge, hiemit unterschrieben so geschehen im Jahr

und Monat wie oben zu Dnsseldorff auffm Landtag.

Keur. Birckmau L. lind von wegen

der Statt Gülich.
Bark. Continus Ooetor.

Von wegen der Statt Münstereiffel.

Dlrilippus Koilhaeß L.

Wilhelmus Rhaun.

Von wegen der Statt Deuren.

Anthon Lehm Doetor.

Johann Herll Ickesntmtus.

Von ivegen der Statt Eußkirchen.

Balthasar Heimbach.

Unpartns Gotthardtz.
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Und haben diese Union, welche zn (tonssrvirnng der Ständt Uri-
vio»4c", Altcnherkommcn, Gewonheit, Recht und Gerechtigkeiten und
anderer gestakt nit angesehen, nur FürstenthumbsBerg Haupt-Stätte
I »eput.irte, gleicher gestalt die Gülische Statt Ospntirtc unterschrieben
mit Unseren Nahmen und Zunahmen unterzeichnet,so geschehen zu
Düsseldorfs aufs gemeinem Gülisch- und Bergischcm Landtag,

Bon wegen der Statt Lennep,
Johan Polman.
Johann Holteiihofs.

Bon wegen der Statt Wipperfürt.
Untg'orrw Hagdorn,

Bon ivegen der Statt Rattingen,
Bernhard Greutter.
Joachim Offerkamp.

Bon Wege» der Statt Dusseldorff,
Hendrich Brender.
Anthon Ilcttesheim, w.

Wir Biirger-Rieisterund Nhat des H. Reichs freher Statt Collen,
Thun kund zeugen und bekennen hiemit öffentlich daß gegenwärtige
Copcp und Abschrifft mit dem Uns vorbrachten Original durch unseren
hierunden bencnten !8oero1aiiuw mit fleiß eonkorirt, und damit von
Wort zu Wort gleich lautendt angeregtes Original auch an Schrifft
und Unterschrifften uuruclirt, unoanoollirt, ungebrochen und allerdings
ohne «nspieion und Arglvohn befunden. Urkund unsers hier unden an
gehengten Üaeret-Siegels. Also geschehen am zwanzigsten Oetobris 1637.

(D, 8.)

Schiilgen m. p,

Uanovala. Oontirinata Ilnio,
Nnno 1636, in Tngm-to,

Demnach Wir von der Ritterschafft, Ständ, und Stätte beyder vi. g.
Fürsten-ThumbGiilich und Berg, im Jahre 1628. in Lsptombri ben
dainahl zu Düsseldorfs gehaltenem Gulich- und Bergischen Land-Tag auß
allerhand bewegenden starcken Notiven und Ursache», wie auch dieser
hocharmseligen Landen UnserS geliebtes Batterlaudt zugefügten unträg
liehen prossnreu, nach Unserem vermögen bester gestalt zu begegnen uns
mit einander auß wollbcdachtem gemüth ungezwungen und ungctrungen
eintzig und allein zu Oonservir- und Erhaltung unser von Unseren L.
Bor-Eltcrcu mit Leib Gut und Blut, thewr erworbener Urivilogien,
Alten herkommen, Gewonheit, Recht und Gerechtigkeiten vestiglich ver
allürt und verbunden, wie mit mehreren! der tsnor vorgemcltcr Ulnion
nachführt;Ob nun wohl von dem DurchlenchtigstenFürsten und Herren,

10 *
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H. Wolffgang Wilhemen Pfalstgraven de» Rhein in Bäveren, zu Gülieh

Eleve und Nerg Herstogen, Grave» zu Reldenst, Dponheimb, der Marek,

Ravensperg »»d Rlorß, Herren zu Ravenstein, w. Unserem Gnädigsten

Fürsten und Herren, diese unsere wvllineinende eousunetio und der

wehrter l'osterität ersprießliche Union vor eine «'onsnintion und ('an-

>pirut.ion zn Unserer höchster Unschuld außgedeutet iverden ivolle den

herv sich vernehmen lassen unsere anffgeriehte Doneovelutu zn vernichtigen,

und zu invsrtären, znniahlen dan die tägliche Erfahrung erweiset, auch

das absehen dahin gestelt ist, wie man nur einige oder mit Gnaden

und Gunsten anziehen, oder andere mit uninmdvormonilnm und be-

drewungen zuschreeken, und also folglich mit der Zeit eine «lisinvm-

brntion zwischen uns zu mache», unser mehrgemelte auffgeriehte Unimi,

so nur einstig und allein dahin ziehlet daß zu Eoiwervirung mehrgemelt.

unser I'rivilapäen, Altenherkonnuen, Geivonheit, Recht und Gerechtig¬

keiten alle vor einen man zustehen, auch den oder die jeuigc, welche sich

vor diesem jesto und ins künfftig in Uroew^em oder ander gestalt zu

Handhabung unser I'rivileu'ien, Slltenherkvmmens, Recht und Gerechtigkeit

haben gebrauche» lassen, gebrauchen, oder gebraucht iverden, allerdings

zn vertrette», und schadlöß zu halten: lind dan uns des alten be

rühmbten und Güldenen Sprnehworts billig erinneren, quod eoneoräin.

rv>! purvw erotwnnt, cli^eoriliu mnxiino <IilnI>nntni» auch darunib desto

niehr uns der Einigkeit und beständiger bei sambhaltnng befleissen, weilen

Wir in der thate verspühren, daß unangesehen be» der .Myserl. Ma»st.

Unserem Allergnädigsten Herren als mipramo >!e dinaeto Domino lwtulst

dieser Landen nach und nach aliernnterthänigst eingefiihrte Klagten, und

darauff Ailergnädigst ertheilte Käyseel. älnndntu, ernstliche r^i-iäptn.

ivie imgleiche» Hvchansehentliche Kähs. I'iwtoet.oiiu, so dan folgens

be» jüngster Rbsehiekung nacher Wien wegen den von höehstg, Fhrer

Fürst!. Durehl. .^nno !(>:>:'». wider unseren willen und belieben, auch
den Driv>Io»'im. Gewonheiten, Rltenherkonimen, Recht und Gerechtigkeit

zugegen einseitig vorgenommene Kriegswerbnng und dardnreh erfolgtes

hochschädliches Land verderben, auch in diesen Fürstenthnmben und

Landen dahero vorgenommen, unbewilligtes, und vorhin nieiuahl er

Hortes Colleetiren, sehästen, (wntiälnnren, und außmirgelen am Fünfsten

De-tolni^ des nechst verflosseneu 1 Fahrs, uns zum besten, und mehr

Hoehstg. Fhrer Fürstl. Durehl. zu wider erhaltener Karstnl. (leliuitikk

urtheilen, warin alle vorgenommene Rennrunge» gänstliche» en!>mrt, und

anffgehvben, und Fhrer Fürstl. Durehl. ernstlieh befohlen, die geklagte

Druvumiua. abzuschaffen, und hinführo sich gänstlieh deren zu enthalten,

uns mit solchen' und dergleichen weiter nit zu besehwären, noch an

prorwcMrung nnsers Rechtens, mit verbietung nothivendiger anlagen

und zusammenkünfften zu verhinderen, alles mehreren inhalts Höchst

angl. Käuserl. Urtheil, dannoeh von vielhöchstgemel. Fhrer Fürstl. Durehl.

geringe puiätäon und gehorsamb beschieht, also allem ansehen nach die

nnumbgängliehe notturfft erfordert, damit nach so stattlich erlangten
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Weichonilnw der okkoet in relmrclnt »it gestelt iverde, bey Allerhöchst

ge-nelter Rönis. Kays. Mayst. unsere klagten biß zum lang gewünschten

ekkoet, zu affterfolgen; Damit Wir nun in Unserem gewissen öey (Kalt,

den der werther Ucwkorität, und der gantzer Erbahrer Welt uns und

unsere deständigkeit bezeugen können und mögen; Als haben nur vor

gemelte .Tnno 16Ä8. in Kopkomlnü anffgerichte Union tviderholet, wider

holen und verneweren dieselbe trafst dieses wissentlich, wohlbedacht!ich

und mit reiffem Rhat in allen ihren l'lnnwtlen inid Unnoten, nichts

darvon ab- »och außbescheiden, versprechend jetzt alsdan, und dan als

jetzt dieselbe unverbrüchlich und unverändert zu halten an aidtS statt,

datz Wir uns keinerlei iveiß wib gnoonngno otinm prwkoxt.n, lvaS zu
l'oiworvntion unserer Urivilogüen, Altenherkoinmens, Recht und Gr

rrchtigkeiten antrifft oder antreffen mag, von einander scheiden oder

trennen wolle» noch sollen; Auch mit dem zusatz daß die jenige, welche

sich wider vermnthen vorig und jetzt erncwerter Union zu beqnämen,

derselben beyznpflichten und zu unterschreiben bedenckens tragen oder

sich beschwüren, oder auch sonsten nach beschehcner, beypflicht und unter

schreibnng deroselben sivo clirecRo «ivo inclirooto zu ivider thun, er

halten und handle» werde» von dem Uorporo der Löblicher Land-Ständt,

als ein nntnglichs Glied abgeschnitten, wie auch zu den Land Tagen,

und sonsten anderen Unseren Bersamblnngcn und Uoiwnltntüonilnw nicht

knlmittirt, noch einig votum ihnen verstattet werden solte noch möge:

Damit sich nun keiner hierin zu beschwüren, und dieß unsere anffrichtig

und Untriotische intontion in ungleiche Gedancken ziehe,' ividerhvlen

»vir hiemit nachmahlen, und ivollen daß diese unsere wolmeinende roi-

tcwirte Union eintzig und allein zu Uonsorvntion Unterhaltung unser

lUnvilopien, Altenherkommens, Recht und Gerechtigkeit angesehen und

genieint sepn solle, ohn alle gefehrde und Zlrglist, zu Warheit Urknnd

haben Wir Ritterschaft Stündt und Stätte beyder obgemelter Fürsten

Thnmben dieses mit aigenen Händen unterzeichnet. Geschehen zu Düssel¬

dorfs auffm Gemeinen Land-Tag .4nno Tausend Sechshundert Sechs
und Dreißig in .Tnpnwto.

< Rnrlo^ «In Unlnncik Ichrinit <lo Älnrinino Breidenbendt, Willem H.

zu iülstorff, Lndwigh von Lülstorff zum Haen, H, Wilhelm von Goltstei»

zu Breill, H. Wilhelm von Gnrtgen zu Tuminen, Bert, von ?iesselrode

H. zu Stein, Bert, von Nasselrode zu Ehreßhovcn, Bert. Scheiffarth

von iUorocle F. B. F. v. den Bongarl Erb Caimnercr, Werner F. H.

von Harff, Hanß Henrich Schenck, von ÜUdeggen zur Horst, Fohann

Friderich von Bvdlenberg genandt Kessel znni Grabe», Wilhelm von

Uoernclt, zu Honstorff, Iohan Degenhard! Frcyh. von Urnnclo zu

Schloßburg, Fohan von Harff F. H. zu Drimborn, Unrl von Uanxn

H. zu Beyenaiv, Fvhan Wilhelm von Hasselt zu Hasselsrath, Frantz

Dieterich von Kolff zu Hause», Hanß Werner von Hetzingen zu Esch¬

weiler, Fohan Henrich von Blatten Erbschcnck des Fürst. Gülich zu
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Frixheim, Johau Otto von Gymnich H. zu Bischell, l'ourall von und

zu Brcidmar, Werner von Binsfeld zu Nideggen, INuliW Ickeur. zu

Benting zu Bulffrat, Johan lleu. von Widcndorff zu Bnstorff, Johau

Leouardt v. Hochcrbach zu Bettveiß, Johau Degenhardt von Hall, Adolfs

von Elempt zu Burgaw, Wilhelm von Hanxleden zu Gängelt, illslallior

von Cortendach, Johau Wilhelm von Herssel, liullolkk von Raeßfeldt

zu Erentzaiv, Henrich von Berckel? H. zu Hcmnlerßbach, Werner von

Wulfsen zu Goer, Johau Jaeob von Scheiderich zu Stnmmell und Horst,

iKursalius Werner von Berg genandt Dürffeuthall zu Durffenthall,

Johan von Biirbach zu Tichelen, Haus; Hcnnan Balvyr H. und Erb-

Bogt zu Botscheit, Wilhelm vou Winckelhaussen H. zu Nerle, Bernard

von ?lltenbrug genant Beldrug zu Gnrraidt, Zlütger Bertram vou

Schüler zu Schüler und Grnndt, Peter vou Balvyr zum Bawyr, Eber-

hart von Bvttlenberg genant Kessel zu Hackhaussen und Kesselberg, Gump-

recht von Geuertzhaen zu Attenbach, Wilhelm von Wylich, Kteplmu von

Hanxleden zur Burgh, Eremundt von Waldenburg genant Schinckern zu

llnterbach und Radt Christoffcl von Sverheidt zum Schirhenbroch, Wil

Helm Dietherich von Blatten zu Maubach, Werner von Ketzgen zur

Klee, Wilhelm von Ketzgen zu Ausem und Geretzhoven, Johan 0ltc>

vou Efferen H. zu Stoelbergh, Herman von Hanxclcr von Horst, Rhein

Hardt Print von Horchcim, genant von de Broill zu Nor und Rhat,

Johan Dietherich von Metternich zu Mülleuarch, Hdolkk von Hetzingeu

zu Aprodt, Hauß Dietherich von Gritteren zu tNüntz und Glimbach,

Diederich von Zlvenbrnggeu zu Broch, Fried. Wilhelm von Palandt

von Glaidbach, Johann von Buuningk zu Niederpleis;, Wilhelm vou

Bock zu Patteren, Hauß Christoffel von Hammerstein zu Haenradt,

Wilhelm vou Hillesheim zu Niderbach, Johan Bertram von Scheidt

genant Weschpfenning zu Hulltorff, Broell Äarenbach, und lllhorkoven,

Johann Werner Roest von Werß, Johann Wilhelm vou Hugenpott

zum Hugeugott, Johann Henrich von Winckelhautzeu zu Winckelhaußen,

Werner von Etzbach zur Duckcnburgh, .^.ru. Hcur. von Weverden H. zu

Drone, Wilhelin van Zweifel zu Wahn, Nurmlius von Palandt zu

Wachendorff, Johann Reinhard vou Zweifel zu Ouerheidt, Hans; Gürgen

vou Bellinghanssen zu Altenbernsalv, .^ntwon Krümmel! von und zu

Nechterßheim, Rntger von LandtSbergh zu Landtsbergh, Wilhelm Dieth.

von de Reuen zu Lohmar und Borst, ^clolkk chnucll zu Buschfeld,

Vlkxunckar vou Drimboru zu Durweis;, Wilhelm von Metternich zu

Müllekoven und Stade B, (>. Ii. Dietherich Krnnnnell vou und zu Nechtertz

heim, Johann Christoff Bocholt; zu Waldneel, Bolmar von Scheidt ge

naut Weschpfenning zu Eytzfeldt, Wckollk vou Zlveiffell zu Wyßen und

Sultz, Adolff H. zu Gymnich wegen des; Haus; Blatten, Johan von

Dsenbroch zum Hau, Wll. Frentz zu Kendenich, Wilhelm von Winckel

hansze», Hen. Walpott H. zu KünigSfeldt, Weinandt Freyherr von

Cinöthen Herr zu Etzweiler, Johau Werner von Ii,eeraät zn Haeruclt,

Dieth. von Westrum zu Holtum und Alffter, Hilmu von Lövenich zu
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Gunderstorff, Adalff von und zu Binßfeld, Wilhelm i'ucü von Harff

zu Lorsbeck, Weruev von Gymnich Herr zu kWttenheiinb, Engelbert vom

Scheidt gcnlant Weschpfelinilig, Wilhelm Arnold von Geuertzhacn, Wilhelm

von Jülich zu Dorp, John» von Breidenbach zn Borschach, Johann

Jriederich H. zu Schaßberg, Johau Bert. Jreyherr von Sintzigh, Acium

von Grein, Wilhelm Ahr zu Goltzheim, Anstel von Holtorp, Johann

Leonhard vom Hocherbach zn Bettwaiß, Mattheiß Wilhelm von Spe

zli Merottgen, Wilhelm .Larl von Harff, Werner von und zn Percken,

Johann von Mirbach zn Techetlen, Tchm» Luther chnuclt von Landts-

kron zn Jlannnerßheim, Dieth. 5lrninmel! von Netterßheini, Wilhelm

von Hßbech, Johau Damian vom Harff zu Harff, Derüinaml von dem

Bongarde H. zu Heiden, Antüon Henrich Jreyherr von I'aiail«>t. und

Baichrnls, Irnich Wilhelm von Spieß.

Union «ls Allna 16-l7.

Wir Ferdinandt der Dritte von Gottes Gnaden Erwöltcr Römischer U. 6.
Läyser zn allen Zeiten Riehrer des Reichs, in Germanien, zn Hungaren,

Boheimb, Dalniatieil Eroatien und Schlavvnien .'e. Lönig, Ertzhertzog

zn Oesterreich, zu Bllrgnnd, zu Brabandt, zu Steyr, zli Aarnten, zu

Erain, zu Liitzenburg, zu Wiirtenbnrg, Sber und PUder Schließien,

Jürst zu Schwaben, Marggraff des Heyligen Römischeil Reichs, zu

Bnrgaw, zu Mcheren, Sber- und Ücider Laußnitz, Gesurfter Grafs zu

Habspurg Tyrol, zu Pfierdt, zu Äyburg und zu Görtz, Landgraff in

Elsaß, Herr anff der Wilidischeli i>Aarck, zu Portennw und zu Satins

?e. Bekennen vor uns lind unsere Nachkommen aiii Reich offeiitlich mit

diesem Briefs, »nd thu» kund allernianniglich, daß uns die sümbtliche

Giilich, Eleve, Berg, il»d Bi'arckische Land Stand durch ihre an Unserem

Aähserl. Hoff anwesende DoMtirte, in Unterthänigkeit vor und an

bringen lassen, was gestalt sie zu Erhaltuiig dieser voll zeit des jüngst

abgelebten Hertzogen zu Giilich, in höchster t'onknmon, .Lrieg, nild Un-

gelegrnheit geschivebteli, lind aufs den eussersten Gräntzen des Reichs

liegenden Landen, insonderheit aber zu beständiger ('ylworviltion ihrer

althergebrachter DrivilsZ'ie», Recht und Gerechtigkeiten eine Erb Ber

einignng, noch in Anno Sechszehenhnndert Siebe» und Biertzig ein-

helliglich beliebt und anffgerichtet anff Blaß iilid Weiß, wie dieselbe von

Wort zn Wort hernach geschrieben stehet, »nd also lalltet.

Wir Land-Stand miß Ritterschafft und Stätten der Hertzog

Thnniben Giilich, Cleve, Berge der Graffschafften Marek und Raven

sperg, Thun kund und zeugen hiemit vor uns und unsere Nachkommen,

und Jedermanniglich, nach dem Weyland nnsere Borfahren Landt Ständ

der vorbesagte» Hertzog Thnmben lind Graffschafsten sich zu Umwar-

vut.ion der Landen J-reyheiten, Dinvilo>>ien, Rechten, Herkommen iilid

Gewonheite» in Anna Bierzehelihnndert Sechs und R'euntzig anff Tag

('ntüui'inw Erb- iilid elviglicheil liiit einander vereinigt, und in ge-
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wisser masse» verbunden haben, dieselbe Erb Verbundnns aneh von den

Roms, Läyserl. Rl'apstäten erst Ferdinand, hernaeher Älaxiiiiiliniio in

.-Vnno Zmiiffhundert sechs und sechßig, und mehr folgenden Röm.

Läpseren ?lllergnädigst ist emrkirinirt Ivorden, und aber eines theils

solche Erb Vereinigung zwaren nieniahlen in abgang gerahten, jedoch

nach tödlichem Hintritt, Weiland des Durchleuchtigsten Zursten »nd

Herren, H. Zohaiin Wilhelms Hertzogen zu Gülig Cleve und Berge,

Greven zu der Marek, Ravensberg, und Moerß, Herren zn Ravenstein

Ehristseeligsten andenckens, wegen der eingefallener schwärer und betrübter

-LriegSzeiteu und svnsten zwischen Ehur- »nd Fürsten dieser Fürsten

Thumb und Landen wweei-ichmi halber entstandener MißHelligkeiten,

anderen theils auch Ivegen des einen oder anderen Lands Treyheit,

IRivilso'ien, llovar^alen, Altenherkoinmen, Geivonheit, Recht und Ge

reehtigkeit, und darüber am Knyserl. Hoff eum plana eaw?az aoAuitioiia

iu «'mitnaclietavio .Inclieia erhaltener IWseriptorum End-llrtheilen, und

sonsten vermag voriger Verträge erworbenen Rechten uotcwia ecnitra-
veuiirt ivorden, wie noch, und weitere iukractic>uo!> derselbe», als auch

andere Gefahren »nd Rachtheilen ins gemein oder besonders bey jetzigen

Emijnnet-ureu der Zeit zn befahren seyn inögten i Daß Wir demnechst

eintzig und allein zn Coiwauvatimi der so thewr erworbener und obbe

sagter Landen Zregheiten, IBivilspffen, llsvar^alen, Altenherkomnien,

Gewonheit, Recht und Gerechtigkeiten, auch die von Zeit zu Zeit unter

haltener vertrewlicher corr^Mulsutz Liebe, und akkaetiou bester ge^

stalt zn emitinniren solche in Dnnc» Vierzehenhuudert Sechs und Neuntzig

anffgerichtete Erb-Vereinigung ihres Buchstäblichen einhalts so viel die

selbe deren vorgeinelter Landen Freyheiten, IWivilexien, Reveivalen,

Altenherkomnien, Geivonheit, Recht, und Gerechtigkeiten betrifft, als

wan die v n Wort zu Wort hierin begriffen wären, wiederholt, erne-

wert, und uns abermahls hiermit vestiglich verbunden haben, widerholen

erneweren und verbinden uns auch hiermit am kräfftigsten vor uns und

unsere Nachkommen zu elvigen Tagen, weiter und ferner also zusammen,

daß in allem deine, was zn mehrgemelter Erb vereinigten Landen l!ou-

i-iervatimi, auch zu Erhaltung deren llhralter ZAehheit Lrivilagien,

l'neten, Eavar.inlen, Altenherkominen, Geivonheit, Recht und Gerechtig

keiten, wie nit weniger obgemelter erhaltener Aäys. iiedierigtcirium, End

llrtheilen und svnsten vermög voriger Verträge erworbener Rechten die»

lieh und ersprießlich segn mögte, eine Landtschafft Veränderen mit Rath,

Trost, Hiilff, und Beifftand getreivlichst -w^i^tiren, und dabeh steiff vest,

und unverbrüchlich nun und zn den elvigen Tagen halten, auch in ge

meinen fachen, welche die gesainble Erb-Bereinigter Landschafften be

riihren und angehen, ohne der gesambten Erl» Vereinigter Alitt^Stände»

eoimoua und bewilligung nichts ra^olviren, thun, noch vornehmen, auch

Ten od.".' vw'neZiirn lassen, sonderen darinnen alle vor einen Man

stellen, und was dargegen, vorab aber der herbrachten, Zre.chciten

IRiviIa<rieii, IWvai^alen, Alten herkommen, Gewonheit, Recht, und Ge



rechtigkeiten, und denselben zuwider ins kiinfftig den gesanibten Erb-Rer

einigten Landschafften begegnen und ividerfahren »lägte; Solches alles

mit gemeinen, Rath nnd lösten nach träglicherUro>>ort,ion eines severe»

La,,ds <livevt.iren und abkehren solle» nnd wollen, solcher gestalt auch,

wofern ein oder ander Stand dieser liniiiter Landen ichtwas die ge

sanibte Erb Wweinigte Landschafften angehende ohne der gesambter

Elniinter Riit-^tänden nnd bewillignng re.^olviren, thnn, oder

vornehmen würde, daß dasselbe nnl, nichtig, krafftlvß, nnd in sich un

bündig sein, nnd darfür gehalten werden solle; Einfall auch ein oder

ander Landschafft absonderlich gegen habende Freyheit, l'invilagien,

l'neton, Uovei>alan. Altenherkonimen, Geivviiheit, Recht nnd Gerechtig

reiten ob mehrgemelte Käyserl. Iie^«nch»k6n, End llrtheilen, nnd sonsten

verniog voriger vertrage erworbenes Recht von den Landsherren oder

anderen, wie dieselbe sehn wägten, beschwärt nnd betrangt würde, sollen

nnd wollen Wir alsdan gleichmässig alsgesambt llniirte nnd Rereinigte

Land stände anff vorhergehendes ansnchen der beschwärten Landschasft

nnd derselben kosten durch rechtlich oder ander zulässige dienliche nnd

ersprießliche mittelen uns solchen, beschwur in gesambtem Rahmen wider

setzen, a»ch dessen abstell nnd ersetz auch t'oiwövvirnng solcher Frey

heit, Uvivilecrien, Alteiiherkomnien, Gewonheit, R'echt und Gerechtigkeit,

so dan derUäyserlichc» lieseichitcunun End llrtheilen nnd sonsten verinög

voriger Verträge erworbenen Rechtens durch gesambte Räth »nd Bey

stand auffs kräfftigste »nd beständigste beforderen helffe».

Damit aber diese unsere anffrichtig vernelverte, und zu den ewigen

Tagen nnzcrtrenliche Erbvereinigiii,g nicht in ungleiche Gedancken ge

zogen, oder uns unseren Erben, und Rachkvmmen z» einer gefährlicher

»nd unzulässiger ecnmpii'ntiou ausgedeutet iverden mögte, So bedingen

Wir llnS hiemit ani zierlichsten, das alles eintzig und allein zu er

Haltung der Landen Freyheit, I'vivileg'ien, Uneteu, Alte»

herkommen, Gewonheit, Recht nnd Gerechtigkeiten .Läys. Uescviiworum

Eiid llrtheilen und sonsten verniog voriger Verträgen erworbenen

Rechtens sambt ni,d sonders wieder den »nd die senige, welche die an

gerechte Erbmereinigte Länder sambt oder sonders darin einiger gestalt

ilii'öcta vol 0>,lic>uö beschwären oder betrangen iviirdeit, angesehen, und

von niemand in einem anderen Verstand gezogen werden können noch

solle, alles das selbe und waS sonsten z» der mehr offtgedachten Landt

schafften und derselben herbrachten lulw.vtäten, Ui'iviisA'icn, I'ueten,
ktsven'imlen, Altenherkoiiiiiien, Geivonheit, Recht, nnd Gerechtigkeiten

auch Aäys. Uo^erißten, End llrtheileii, nnd sonsten vermög voriger Ver

träge ertvvrbenen Rechtens ecnwiZvvut.ioii nun und ins kiinfftig immer

>i>ehr gedeye» kan, globe» >,,id versprechen Wir ei,ie Landschafst der

anderen obbeschriebener niassen nnd fvrmb an leiblich aiißgeschivoreiuni

Aidtsstatt beh Christlichen ivahren Worten, trewlich, anffrichtig, fröm

lich. nnd ewbchich also zil ßvw^tiren und zu verrichten, daß Uns daran

nichts unter was Schein oder l'vwlext das auch genohmen oder



werden könne dehinderen noch keine Landtschafft anß diesser verneiverter
Erb Berbnndtnüs nnter tvaS Schein Liahuien oder vorfallende Gelegen

heit, daß auch seyn niöge ohne der siinidtlicher Landschafften einhellige

Bewilligung nun und zu den einigen Tagen nicht anßtretten sollen noch
wolten. Vilich haben wir uns ferners vereinigt, abgeredt, verglichen,

und verbunden vor Uno, nnßer Erben und ktlachkoninie», das zum fall

dieser Erb vereinigter Hertzog Thninb und Landen ungehörige Mitglieder,

wer es auch wäre, diese Dnion und Berbnntnns zu unterschreiben sich

besclpvären, und gegen diesen einhält in, geringsten wider handle» würde,

daß selbige ff^c» facto vor ein abgeschnittenes und verstorbenes Glied

erkandt und machtet, in der That sehn und bleiben, zu keiner Versamb

lnng dero Lai d-Ständen, iveder Er noch seine Rachkommelingen zu den

einigen Tagen zugelassen, weniger sein Votum trafst habe», sonderen

vor null und nichtig gehalten, gestalt dan auch niemand von den ab

wesende» zu den Land Tags Beschlagnngen oder Bersamblnngen, Er

habe dan zuvor diese wollbedachtlich erneiverte Euion eigenhäiidig linter

schrieben, aünnttirt und zu gelassen werden solle: Zu warheits klrknnd

haben Wir Land-Stände anß Ritterschafft und Stätten dero vvrbe

rnhrtcr Herbog Thnmben Gülich, Cleve, Berge, als auch der Grafs

schafften Marek und Ravenspergh diese renovirte Erb Berbnndnns eigen

händig unterschrieben: So geschehen Eölln am Rhein den Znnff und

Zivanbigsten Eclwuarii .^nno Sechszehn Hundert Sieben und Biertzig.

Gülischc Rittcrschafft und Stätte,

Zohann Bertram Z-renherr von Sintzig Erb Bt'arschalck, Earl von

Bapen Z-reyherr zu Ülavil und Benenaiv, Wilhelm Z-reyhcrr von Leerodt

zu Honstorsf, Wilhelm von Harff Z-reyhcrr zn Alstorff, Zvh, Zrevherr

von Harff, Herr zn Drimbor», Werner Herr von Gininich Herr zn

^ettenheim, Wilhelm Herr z» Binßfeldt, Werner von Harff zn Geilem

kirchen Herr zn Landts-Cron, Z-rantz DietherichVolff von Bettelhoven,

Wilhelm von Wulich zu Bernsaw, Hugo Ernst von der Lehen Herr zu

Rdendorff, Rudolfs von Raeßfeldt zn Crenbaw. Dam Luther Snadt

von Lands-Cron zn Flammersheim, Wilh. Degenhardt von Hompesch

H. zu Bvlhem und Z-raivenberg, Henrich vo>> Vercken Herr z>> Heuinicrs-

bach, Henrich Wilhelni von und zn Leerodt, Zohann Dtto Z-rehherr

von Ghmnich Herr zn Bischell, Rd. Z-reyherr von Birninnd, Wilhelm

von lüebgen zn Gereßhoven.

Wegen der Hnnpt-Statt Gülich

Johann Eopperb, Dietherich Schreiber Ichcoirtiatrm.

Wegen der Hanptstatt Denren. Johann Pontz.

Wegen der Haupt Statt Münstereyffel. Wilhelmns Rhnun.

Wegen der Haupt Statt Enßkirchen. Johann Biliigh.
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Clcvische Rittcrschafft nnd Stätte.

Johann 8igi«innnä von Wylich Baron ila Dottuni, Steph. Dnadt

von Wickradt H. zn Creutzberg nnd Äilirnipter, Johann von lllfst zu

Backhuissen, Adolfs von Lützcnradt H. zu Clarenbeek, I). Carl von Wylich

H. zn Winnenthal F. H. zn Richholtz, Arnoldt Adrian Frey-Herr zu

Bilandt Herr zn Halt, Degh. Bert. Frey-Herr von Loe Herr zu Wissein,

Cvnradheim, Herrn. von Wittenhorst Herr zn Soenfffeld, H. Wilhelm

von und zn Hopfs z» Polivig, Conradt von und zu Strennkhede, Jan

von Gaeneiiburg genant von Hoestein, Albert Gisch. von Hnchtenbrng

Herr z>i Gaetorff Erb-Caninier, Bernhard Spncn z>i Crinffioiek, Wolter

Mvrian zu Cnlbeck, Fricdcrich Cloeck zum Bernelaw, it. Inn von Eyckel

zn Grven, Johmi Herman H. zu Wylich z» Z. Tengnagell H. zn

Zehlein, Adolfs Herr zu Wylich, Stephan von Wylich z» Kervenheim,

Caspar von Sieberg zn Foerd.

Statt Cleve.

Arnoldt von Diest

Duißbnrg.

WilhelmnS Brinck

Bürgermeister daselbst.
Wolter Lenecken

Seheffen daselbst.
Calear.

Henrich Sötcr Hiemi-

titntus zuZeitBürger-

meister.

Arnold Hachten als

Seheffen.

Doatoi' und Bürgermei

iltieff loator.

Embrich.

Bernhard von Brie!

Bürgermeister alda.
Wilhelm der Beck l>r.

lind Seheffen alda.

Wesel.

Anthon Therschmitten

I>r. Bürgerin, daselbst,

tllrnvld <><?Beyer Dr.

nnd Seheffen der Statt

Wesel.

ster daselbst, Johann

.Hinten.

Henrich Dniffhuist alt

Bürgermeister

Rntger Becker Rhats
Berlvaiiter.

Reetz.

Walt Christoffel von

Hiltensberg Bürger

meister alda.

Dith. von Bockhorst

Rhats-Berivanter das.

Belgische Rittcrschafft nnd Statt.

Bert, von Resselradt Herr zum Stein und Ehrenstei» Erb-Aiar

schalet nnd Erb-Caninier, Johan Bert. Weschpfenning F. H. von Scheidt

zn Heltvrff Weschpfenning Broell. Saurenbaeh nnd Rotze» AHoven,

Johann Degenhardt von Hall zn Dphoven und Landscheidt, Autger Bert,

von Schüller zn Schüler nnd Grund, Johan Henrich von und zn

Winckehanßen, Hauff Georg von Bellinghansen zu Alte» Bernsaiv H.

z» Jtteren nnd Metzenhoven, Johann Wilhelm von Hugenpoct zum

Hugenpoet Johann von Lnninck zn iliiederpleiff, Johan Reinhard von

Zwciffel zu Overheit Johan Dieth. von Etzbach zn Dlickenbnrg, Wil¬

helm von Ziveiffel zn Wahn, Hauff AA'imunud von Bernsaiv Herr zu

Hardenberg, Johan Dieth. von der Horst, Christoffel von Dverheidt
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zum Snepcndroch, Cverhard von Bottlenderg gut. Gessel zu Hackhanssen,

Cinundt Godtfried Freyherr von Bochholtz 1'. D. Ii. Adam von Schle

dusch zu überdach, Rutger Weinandt Duadt zu Alodaeh, Wilheln> von

Hildeoheimd zu R'iderdaeh, Ludtnüeh Lulstorff zu Haen, Jacob von

Rewhoff zum Elldroch, Walraff Rheinhardt von Geverdhaen zu Atten-

dach, Frantz Gottfriedt von Bottlenbergh geuaudt Snrp, Wolfs Schei

fsart von Aterodc, Creinnndt Freyherr von Waldenburg geuaudt Schiu

ckern zu linterdach und Rhath, Bertram Scheiffart von Merode, Kugel

dert von Scheidt geunut Weschpsenning, Lndtger von Wiuckelhauseu,

Adolff von Hctzinge» zu Apradt.

Wegen der Haupt-Statt Lennep Peter Jäger.

Wegen der Statt Rattingen. Johann Clauth.

Adolff von Katterbach, Jobst von Hammcrstein zu Hanradt, Johann

von Sffendroch zuni Hain, Matthiao von Neffelrndt Herr zu Rhadt,

Al'atthiaS von Raget zu Lützenradt.

Wegen der Haupt-Statt Düsseldorfs. B. Ülettesheim.

Wegen der Haupt-Statt Wipperfnrt. t'liri^t. Hagedorn lunior.

Mürckische Rittcrschafft und Stätte.

Gothardt Friederich von der Riarek zu Villigst und Reuschenderg,

Wenneman von Retvhoff zu Baldenern Crd-Vogt, Stephan von R'civen

hoff zuin Newhoff, Johan von der Riarck zu Stern, I. Georg von

Syderg zu Wischelingen, Dieth. von Reck zu Reck, Irnich Boldeoming

zur Jckercn, Christoffel von Plettenberg zu Scharffendeck, Goßnün

Ketteler zu Heringen, Wilhelm Daniel zu Thcdringhaußen und Borg

man zu Came», Dieth. Sverlacker zuni tzuderhoffen, Wilhelm Friederich

Pieck, Hendrich von Schivanodell z» Schivansdell, Henrich Wilhelm von

Clverfeldt Herr zu Herdede, Gerardt von der Reck Herr zu Witten,

Wilhelm Hugenpoet zu Goßwinckel und Weißhemerde, Dieterich veni der

Recke zu Sntorpff, Johann von der Gyßendergh zu Gyßenberg, Johann

Wilhelm von Lohe zu Clarendcrg, Jost Wessel Freydag zur Beißendurg,

Wennemar von der RRck zu Hammell H. zu Sypell, Rodert Stael H.

zu Steinhausseu, Couradt voii Elvcrfeldt zu Vertding, Melchior Dicthcrieh

von Bürn, T ieth. Johan von Voß zum Rudenberg, Rutger von Düngclleu

z>>r Daelhaussen, Gißdert Bern von BodelSsckffving zu Bodelschming.

Wegen der Statt Soest. Dilmar Menge, Gerhardt Klotz, Johann

Gottfried Grimmans.

Wegen der Haupt Statt Hamm. Herman von Heeßen, Frantz Mechelen.

Wegen der Statt Düna. Balth. Conr. Zahn Doetov, Gottfr. zum Beige.

Wegen der Statt Camen. Henrich Morian.

Wegen der Statt Jserlohe. Stephan Lürman.

Wegen der Statt Schtvert. Albert Procll.

Wegen der Statt Lünen. CasparSchorlemmer, GotthardHoven.

Wegen der Statt Bochum. ' Adolff Wittgenstein.



Ravcnspcrgischc Rittcrschafft und Stätte

Fobst Dietherich von der Horst Herr zum Hans; Miehlen und
BUllenforst.

Und lins daranff ermelte Land-Stände nnterthänigst aiigernffe»

und gebetteil, daß Wir als das überhaupt ini Heyl. Reich vor iii^eiürte

Erb-Vereinignng zu deren desto stett- und vrst-Erhaltnng aus; Uäyscrl.

flacht, Vollkommenheit zu emikiiiniren, und zu bestättigen gnädigst ge¬

rührten: Das; Wir angesehen solche gedachter Erb-Veräinigten Land

Ständen demütige ffinliche Vitt, auch derselben unterthänigste getreivesle

(levMivn, in welcher sie gegen Uns und dem Heyligcn Reich jederzeit

beständig verblieben, auch darin noch ferner zu ocnit.innire» des; unter

thänigsten Erbietens seynd, und darumb mit wollbedachtem Muth, gute»

Rath und rechtem Wissen, auch ans; selbst eigner bewegens ob ein

verleibte Erb-Vereinignng alles ihres Inhalts gnädigst l'oiikiianirt, .-Vp-

ynobirt, liakikieirt und bestättigt; Thun das; auch Emikiriniren, Dppro-

Iure», knt.it'icnren, und bestättigen dieselbe hiemit in Krasft dies; Briesfs,

rvie solches an, träfftigsten und beständigste» seyn kan oder mag, und

meinen, setzen und wollen, das; mehrgedachte Erb-Vereinignng in allen

ihren Uruwten, Mwienlen, tünrwulen, Inhalten Mein- und Begceiffungen

bündig, kräfftig und mächtig seyn auch steet, vest, und unverbrüchlich

gehalten und vollzogen werden, auch mehrgemelte Land-Ständc sich der¬

selben ruhiglich freiven, gebrauchein »nd geniessen sollen und mögen,

von aliermänniglich nnverhindert, jedoch uns und dem Heyl. Reich, und

sonst männiglich an seinen: insonderheit aber der prastenilirenden Theilen

an ermelten Landen habenden Rechten nnnachtheilig und unschädlich.

Und gebieten darauf allen und jeden Ehnr Fürsten, Fürsten, Geist

lichen und Weltlichen Urmlaten, Grave», Freyen, Herren, Ritteren,

Unechten, Laird-Vögten, Hauptlenthe», Vitzthnmben, Vögten, Pflegeren,

Verrveseren, Ambtlenthen, Land-Richleren, Schultheißen, Vürgermeistcr,

Richtcren, Rathen, Bürgeren, Gemainden, and sonst allen anderen un¬

seren und des Reichs Unterthan n und Getrewe», was Würden, Staudt

oder Wesens die seynd, ernst- und vestiglich mit diesem Briefs, und

wollen, das; sie obgemelte Erb-vereinigte Land Ständt bey crlnn^erärte

Erb-Vereinignng und dieser unser darüber intsrpmrirten Uäyserl. l'cin-

kiimrnticnr in Vnscrem t>cahnien schützen und handthaben, und sich deren

ruhiglich freiven, gebrauchen, genießen, und dabei, allerd ngs verbleiben

lassen, und darwider nit irren, bekümmere», beleidigen, noch beschwüren,

»och solches zu geschehen verstatten, viel weniger schaffen »och befehle»

in keine Weis; noch Wege, als lieb einem jede» seye Unsere schwäre

Uäyserl. Uiignad und St äff, und darzn ein Poen iannblich Fnnfftzig

Acarck Löttigs Golks zu vermeiden, die ei» jeder, so offt er freventlich

hierwidert hätte, uns halb in Unser und des; Reichs-Enmmer, und den

andere» halbe» Theil mehrgemelte» Erb-Verainigtcn Land-Ständen nn

nachläßlich zu bezahlen verfallen seyn solle: Mit Urknnd dies; Brieffs
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besiegelt mit Unserem Ääyserlichen anhangende» Jnsiegell, der geben ist

in Ünßer Statt Wien den Dreißigsten MonntS Tag.lunii nach Christi

nnserö lieben Herren und Sceligmachers Gnadenreiche Geburt im Sechs-

zehn Hundert Pier und Fttnfftzigsten, Unserer Reiche, des Römischen im

Achtzehenden, des Hungarischen im Neun und Zwaichigsten und des

Boheimischen im Sieben und Zlvanßigsten Jahren.

Fcrdinandt in. p.

Ferdinand Grafs Knrß.

4e<l 4Iunclutnm 8uorss ('Wirres iVlu^sstutw

proprium.

(15. 8.)

Wilhelm Schröder.

An Pfaltz-Ncwburg Antwort nuff sein vom 31. ölasj 1637. ge-

thanes Schreiben die Gülisch und Bergische Land-Stände betrcffendt
25. ^.NA'usti 1637.

I.. Fcrdinandt der Dritte :c. Tit. Bns ist dero Lieb. Schreiben snb

Dato Düsseldorff den 3>1. Kais dieses Jahrs zu recht eingelieffert worden,

darauß Wir mit mehreren! verstanden waS dero Licbd. wegen der von

den Gnlich- und Bcrgischen Land-Ständen vorgenommener Außschreibung

einer Znsammenknnfft eines gefallenS angestellter ('ontrilintion, und daß

Sie solche über die zugelassene Uroeoss-Unkösten ansteilen klagweiß an¬

gebracht, auch wegen der irr .4nno 1627. und 1628. von den Ständen

anffgerichte Union erinnert angesucht und gebetten hat.

'Run hat so wol Weißandt Bnßer Fr. geliebter Herr und Batter

und nechster Borsahrer am Reich Käyser Ferdinnndt der ander höchst

seeligster Gedächtnns den 2. und 5. Oetolwm des 1635. Jahrs der (5on-
tribuliou halber dero Binul eleeimon, ivie auch Wir selbsten in Krafft

der von Ihrer Licbd. und Käifferlicher Majestät Christmiltesten A»

denckcns gehabter Bollmacht und Ulonipotoim den 14. Betn-nnrii jungst

hin Unßer Erklärung ergehen und anßfertigen lassen, wie dero Liebden

gnugsamb beivnst, darbey es billig seyn verbleiben hat: inmassen Wir

da» auch aufs der Landt-Ständt Ritterschafft und Stätte der Fürsten

Thnmben Gülich und Berg beschehenes allerunterthänigstes ansuchen

über vorbemeltem Unserem vom 14. Bolirnurii ertheiltn Beschäidt Unsere

Erlenternng gethan, das ncmblich die Befreiung von de» (lolloeten

allein anff die Pfachtcr so die Fürstliche Cammer-Güter in Pfachtnng

haben gemeint, die andere aber des Fürsten Unterthanen im Lande zu.

eontrilmiren schüldig sehn sollen.

Betreffend die von der Liebd. gcbettcne Cussution der im Jahr

1627. und 1628 auffgerichtete Union, weil dieselbe zu nichts anders,
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als der Ständen in ^Letis beschehene Erklärung »ach, angesehen als zur
«'onsorvation ihrer der Ständen!'iivilo»isn und I lstsnwon des Patter

Lands und Wir dieselbe beh den Negierenden Herzogen zn Gülich und

Berg hergebracht; Als können Wir nit sehen noch befinden, n>ie dero

Liebd. (znmahlen Wir der Ucw!>o«sion jetzgemelter Fürsten Zihnmber

und Länder halber bey vorigen Käyserlichen und Unseren eignen Er

klärnng es allerdings bewenden lassen) sich des fals zu beschwüren Ur

fach hat: So Wir dero Lieb, in Antwort nicht bergen wollen, und seyn

und verbleiben deroselben zc. Wien den Z-i. ^Vngnwli .-L. 16l!7.

Bescheid in Sachen der Gnlisch nnd Bergischcr Land-Ständen

eontrn Pfalb-Lcelvblirg den LL. Nobrunrii Mn 1646.

lbluoffnum.

Dero Nonns. Kays., auch zn Hnngarcn nnd Boheinib königlicher I., zz.

Majestät Unserem allergnädigsten Herren ist in Unterthänigkeit rokorirt

nnd vorgebracht worden, was bey deroselben der Dnrchlenchtigste Fürst

Herr Wolffgang Wilhelm Pfaltz-Grave bey Nhein, Herbog in Bäyeren,

Grave zn Peldens;, und Syonheiinb, ivider die Gülich nnd Vcrgische

Land-Ständt, und gegen Seine Fürstliche Onrchlencht hinwiedernmb

erstbesagte Gülich nnd Bergische Land-Ständt zeithero des 1-l. ^yrilis

nechst Verivichenen 1639. Jahrs in unterscheidlichen ölsinorinlen und

Schrifften in Unterthänigkeit klagent angebracht nnd gebetten; Ob nun

nwhl Allerhöchst geinelte Ihre Käyserliche Majestät sich keines anderen

versehen, dan es ünirde beyde Thcil bey dero so vielfaltig ergangenen

Ilsowicmen und Perordnnngen derinahlen eins sich zn Nuhe nnd Friede»

begeben, und dcrvhalben bey Ihrer, ohne das tragenden schwären Käys.

Negirnng init fernerem Anlauffen nnd nelven Klage» verschönt haben,

nachdcnie Sie aber vernehmen müssen, daß ein nnd ander Theil aber

niahls mit Bcschlvärdcn gegen ein ander in unterscheidlichen Schrifften

Ankommen, und umb deren .Käys. Abhelf- nnd Uomeclürnng gebetten;

Als haben Sie dieselbe anff reiff- und ginigsaine der Sachen Erkändt

uns, nachfolgender gestalt verabscheidet.

t'Inawnln. <'onooruww.

Was dan die von Seiner Fürstl. Dnrchlencht begehrte Gwsntion

der Land-Ständ Union belangen thuet, da erinneren Sich Ihre Käyser

liche Majestät annoch gnädigst, was so Ivo! deroselben in Gott ruhen

der Batter Christniiltcster Gedächtnns, als auch Sie sclbsten wib Onto

den Fünff und Zwanzigsten ^Lnousti des ver>vichenen 1637. Jahrs

hierüber rssolvirt, und iveilen die Union zu nichts anders als zu l'on-

ssrvutioiy der UriviloA'ien nnd Oekonsion des Patterlands angesehen,

auch von alters hero bey de» verstorbenen Hertzogen zu Gülich herge¬

bracht, znmahlen aber den beschriebenen Rechten, Reichs-Scchungen und

der gülden Bull nit zuwider, als haben Ihre Käyserliche Majestät nicht
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scheu noch befinden können, wie sich mehr Höchstgemelter Herr Plaltz-

Grave darnö zu beschwüren Ursach gehabt, gleichivol, daß die Stand

auch ihres theils derselben gemäß gelebe» und hierinnen weiter nicht

gehen sollen.

U lXlU.

welches alles mehr allerhöchstgeinel. Ihre Uäyserl. Nlayst. offt er

nenten be> den Partheyen auff ihre beyderseits bescheheneS gehorsambstes

Anbringen und Bitten zu endlicher dero Uäyserl. iUedwlut.ion und Ber-

abscheidnng zu ertheilen gnädigst anbefohlen, und verbleiben denselben

sambt und sonders nnt beharrlichen Uäyserl. Gnaden und allem gutem

vorder.st wvll beygethau. UißmnUnn zu Wien unter Ihrer Uäyser

liehen Rlasestät hiervorgetrnektcnt Ueerat-Insigell den zwey und ziväntzigsten

RionatS Tag Uolnunrii ein Tausend Sechshundert und Biertzigsten

Jahr ;e.

Bnd Uns daranff erinelte Land-Stände Unterthänigst angernffen

i6- 0. und gebetten, das Wir, als das Sberhauyt ini Heyligen Reich vor

iw-mrirte Erb-Bereinigung zu deren desto stät und vest-Erhaltung auß

Uays. Rlacht, Bollkommenhcit zu aoukirmiren, und zu bestüttigen gnädigst

geruhten; Das Wir angesehen solche gedachter ErTBereinigte Land

Ständen demütige zimliche Bitt, auch derselben Unterthänigste getreweste

tlavot.ion, in welcher sie gegen Uns und dem Henligen Reich jederzeit

beständig verblieben, auch darin noch ferner zu cout.inuiren des Unter-

thänigsten Erbietens seyndt und darumb mit wollbedachten Mnth, guten

Rhat und rechten Wissen, auch auß selbst eigner bewegens obeinver-

leibte Erb Bereinigung alles ihres inhalts Gnädigst l'onkirmirt,

.^tynwinrt, rrntikieirt und bestättigt; Thun das auch l'aukirmiren,

Tyyrolnren, Uutif.eiren, und bestüttigen dieselbe hiemit in Krafft dieß

Brieffs, ivje solches am kniffligsten und beständigsten seyn kan oder

mag, und meinen, setzen und wollen, daß mehrgedachte Erb-Ber

einignng in allen ihren Umwtcm, Drtienlon, t'Iuumclöiy Inhalten

Mein und Begreiffungen bündig, kräfftig und mächtig seyn auch stät,

vest, und unverbrüchlich gehalten und vollzogen werden, auch mehrge

melte Land-^-tänd sich derselben rnhiglich frerven, gebrauche» und

genießen sollen und mögen, von allermänniglich nnverhindery jedoch

uns und dem Heyl. Reich, und sonst männiglich an seinen : insonderheit

aber der yUUmulirendeir Theilen an ermelten Landen habenden Rechten

nnnachtheilig und unschädlich.

llird gebieten daranff allen und jeden Chur-Inrsten, Iiirsten, Geist

lichen und Weltlichen UriUnten, Grave», Freyen, Herren, Ritteren,

Unechten, Land Bögten, Hauptleuthen, Bitzthnmben, Bögten, Pslegeren,

Bercveseren, t'lmbleuthen, Land-Richteren, Schultheißen, Bürgermeister,

Richtcren, Nähten, Bürgeren, Gemainden, und sonst allen anderen

unseren und des Reichs Unterthanen und Getrewen, ivaS Wiirden,



^tand oder Wesens die scynd, ernst- und vestiglich nüt dicscin Briefs,

und wollen, daß sie obgemclte Erb-vercinigte Land-Ständt dey abinse-

rirte Erb-Vercinignng und dieser unser darüber intariwnirten Kätzscrl.

< Unkirmatian in Pnserem )lahmen schützen und handthaben, und sich

deren ruhiglich frewen, gebrauchen, genießen und dabctz allerdings ver

bleiben lassen, und darlvider nit irren, bekümmeren, beleidigen, noch

beschweren, noch solches zu geschehen verstattcn, viel weniger schaffen

noch befehlen in keine Weiß noch Wege, als lieb einen! jeden setze

Unsere schwäre Karserl. Ungnad und Straff, und dazu ein Poen nemb-

lich Fünfftzig Mnrck Löttigs Golks zu vernieiden, die ein jeder, so offt

er freventlich Herwider thäte, uns halb in Unser and des; Rcichs-Cammer,

und den anderen halben Theil mehrgcmelten Erb-Pereinigten Land

Ständen unnachläßlich zu bezahlen verfallen seyn solle; Mit Urkundt

dies; Brieffs besiegelt mit Unseren, Käyserlichen anhangenden Jnsiegell

der geben ist in Unßer ^?tatt Wien den Dreißigsten Monats Tag Unnii

nach t'iwiM unsers lieben Herren und Seeligmachers Gnadenreiche Ge

bnrt in. Sechszehn Hundert Pier und Fünfftzigsten, Unserer Reiche, des

Römischen im Achtzehenden, des Hungarischen im Neun und Zwantzigsten

und des Bohcimischen in. Sieben und Zwantzigsten Jahren.

Ferdiuandt w. i».

Ferdinand Graff Kurtz.

Tel Uanclatrun dlnevR UwLaraw .Uajk8t .at.iL

1>rwprinn>.

(U. 8.)

Wilhelm Schröder.
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Der Krzöergöau
in dem südlichsten Teile des OderdergamtsliezirksDortmund.

Bortrag deS BcrgassessorS Stockfieth, gehalten in der Versammlung der Abteilung

für Naturkunde deS Vereins für OrlS- und HcimatSkunde in der Grafschaft Marl

zu Witten am 12. Dezember 1896.

H o ch v e r e hrte V e r s a in in l u n g!
Genau vor Jahresfrist habe ich die Ehre gehabt, Ihnen von dieser

Stelle ans ein Bild von den Erzlagerstätten in unserer Grafschaft
Mark vor Ihren geistigen Augen entrollen zu dürfen. Zu meinem
Bedauern hatte ich damals auf der gegebenen natürlichen Grundlage,
den vorhandenen gcoguostischcn Verhältnissen und den eingelagerten
nutzbaren Mineralvorkommen, dem alten märkischen Erzbergbaue gleichsam
nur eine Grabrede halten können und mußte mich zum Schlüsse mit
einigen Worten des Trostes begnügen. Heute ist mir die Gelegenheit
geboten, an diese Worte des Trostes anzuknüpfen, aus dem Nahmen
des damaligen Bildes hinauszugehen und Ihnen dadurch für das letztere
einen freundlichen Hintergrund zu schaffen. Mit um so größerer Freude
habe ich daher von Ihrem Vorstände den für mich sehr ehrenvollen
Auftrag entgegengenommen,Ihnen einmal ein übersichtliches Gesamtbild
einer der ältesten Industrien unseres deutschen Vaterlandes, des Erz
bergbaues in dem südlichstenTeile des Oberbcrgamtsbezirks Dortmund,
zu bieten. Dieses Bild ist von mir in einem selbständigen Werkes bereits
eingehend zur Darstellung gebracht, und ich setze hier ein Exemplar dieser
geologisch-bergmännischen Beschreibung des südlichsten Teils des Oberbcrg¬
amtsbezirks Dortmund bei Ihne» in Umlauf, indem ich Sic gleichzeitig bitte,
der beigegeben»? geologischen Ucbersichtskarteund Erzlngerstättenkarte der

5) Der südlichste Teil des Obcrbergamtsbezirks Dortmund. Eine geologisch-
bergmännische Beschreibung. Nebst einer geologischen Ucbersichtskarte und Erz-
lagerstättcnkarte der Bcrgrevicrc Oberhaüsen, Werden, Hattingen und Witten.
Mit Genehmigung des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe im Auftrage
deS Königlichen OberöergamtS zu Dortmund bearbeitet von Friedrich
Stockflcth, Königlichem Bergasscssor zu Witten. Bonn, bei Adolph Marcus 1896."
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hier in Frage kommendenBergreviereOberhauscn, Werden, Hattingen
und Witten eine desondere Aufmerksamkeit zn widmen und dieselbe
gleichsam als eine Illustration zu meinem mündlichen Bortrage zn be¬
trachten. Ich freue mich auch, dieses Exemplar unserem Bereine als ein
kleines Geschenk anbieten zu können, und bitte den hier anwesenden zu¬
ständigen Bertrcter des Vereins,, dasselbe anzunehmen.

M. H.! Es ist nun aber keine leichte Aufgabe, den ganzen In¬
halt des Büches, wenn derselbe während der mir zur Verfügung stehen¬
den kurzen Zeit einigermaßen erschöpfend behandelt werden soll, in dem
engen Rahmen eines Bortrages zusammenzufassen. Ich nehme daher
von vornherein Ihre Nachsicht in Anspruch, wenn ich bei meinen folgen¬
den Betrachtungen nur die Hauptgesichtspunkte in kurzen Zügen hervor¬
hebe, und wenn ich im Besonderen auf den Erzbergbau im'Bergrevier
Witten, der sich mit demjenigen in der früheren Grafschaft Mark voll
ständig deckt, gleichsam nur einen Rückblick werfe. In doppelter Be¬
ziehung vermag ich diese Voraussetzung zu rechtfertigen: Einmal findet
der mir von Ihrem Porstande erteilte Auftrag sowohl räumlich als auch
geognostisch und bergbaulich eine natürliche Zweiteilung; die Erzlager
stätten im Bergrevier Witten treten nämlich ausschließlich lagerartig
oder stockförmigans, während diejenigen im Bergrevier Werden aus¬
gesprochene Gangbildungensind; und außerdem waren die Erstgenannten
bereus der Gegenstand meines vorjährigenVortrages, der Ihnen im
Auszüge durch Abdruck in dem letzten (neunten) Zahrbuche unseres Vcm
eins zugänglich geworden ist.

M. H! Die Erzlagerstätten, welche in dem südlichsten Teile des
Oberbergamtsbezirks Dortmund seither zu der Errichtung eines mehr
oder minder lohnenden, teilweise sehr alten Bergbaues geführt haben,
treten mit der einzigen Ausnahme einiger Kohleneisensteinflötzein der
mageren (untersten) Partie des Produktiven Steinkohlengebirges,aus
schließlich in dem älteren Gebirge, in den Devon- und unteren Carbon
schichten auf. linser Gebiet findet daher gegen Norden in der südlichen
Grenze deS zu Tage ausgehenden Produktiven Steinkohlengebirges, welche
ziemlich genau nach der allerdings mehrfach gebrochenen Linie von Müll
heim an der Ruhr über Kettwig, Langenberg, Herzkamp, Haßlinghausen,
Volmarstein, Schwerte nach Menden verläuft, seine natürliche Begrenzung.
Dasselbe umfaßt hauptsächlich Teile der Bergrevicre Witten und
Werden, sowie untergeordnet Teile der Bergrevicre Hattingen
und Oberhausen.

Die Begrenzungdes Gebietes wird demzufolge gebildet:
1. gegen Osten: durch die alte LandeSgrenze des ehemaligen, po¬

litisch einheitlich mit eigener Verfassung gestalteten Herzogtums West¬
falen, welche von dem Lenne-Flusse unterhalb Rönkhausen der Grenze
zwischen den Kreisen Meschede und Altena, den Kreisen Arnsberg und
Altena, sowie den Kreisen Arnsberg und Iserlohn des Regierungsbezirks
Arnsberg bis zum Hönne-Flusse,jedoch bezüglich des Kreises Iserlohn

11 *
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mit Ausnahme des Amtsbezirks Menden und des Stadtbezirks Menden,

entspricht.

2. ste gen Süden beziehungsweise gegen Südwestein durch die

von Düsscldors über Mettmann nach Elberfeld und Barmen-RitterS-

hansen führende Staatsstraße und weiter durch die Grenze zwischen

der Rheinprovinz lden Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln) und

der Provinz Westfalen, soweit dieselbe nämlich die gleichzeitigen süd¬

westlichen Grenzen der Kreise Schwelm, Hagen und Altena des Regie¬

rungsbezirks Arnsberg betrifft;

),!, gegen Westen: durch den Rheinstrom von Düsseldorf ab¬

wärts bis Duisburg;

4. gegen Norden: durch die bereits erwähnte südliche Grenze

des zu Tage ausgehenden produktiven Steinkohlengebirges, welche im

allgemeinen in ihrer westlichen Hälfte in der Richtung von Westen nach

Osten und in ihrer östlichen Hälfte in ziemlich genau südwcst-nordöst

licher Richtung verläuft, und welche etwa der, durch dir einzelnen Ber

bindnngslinicn zwischen den Städten oder Ortschaften Duisburg, Mülheim

an der Ruhr, Kettwig, Langenberg, HerzkamP, Haßlinghansen, Pvlmar

stein, Schwerte und Menden gegebenen, mehrfach gebrochenen Linie

entspricht.

Das Gebiet umfaßt den südlichen, größeren Teil der früheren

Grafschaft Mark, die Standesherrschaft, ehemalige reichsunmittelbare

Grafschaft Limburg des Fürsten von Bentheini, Tecklenburg und Rheda,

sowie von dem zu den Oberbergamtsbezirke Dortmund gehörigen Teile

des Regierungsbezirks Düsseldorf die südliche Hälfte. Im Osten, Süd¬

westen und Süden wird dasselbe von den Bergrcvieren Arnsberg-Olpe

und Deutz-Ründeroth des Oberbergamtsbezirks Bonn umschlossen; im

Westen liegt die weite Thalebene des Rheins und im Norden Pulsiert

unmittelbar angrenzend der wirtschaftlich hochbedentsame Steinkohlen

bergban des OberbergamtSbezirks Dortmund.

M.H.! Die topographische Beschaffenheit des Gebietes steht in nächster

Beziehung zu seiner geologischen Ausbildung und Zusammensetzung,

und eS lassen sich nach diesem Abhängigkeitsverhältnisse der Oberflächen¬

gestaltung von dem geologischen GebirgSbaue drei Hauptformen der

Oberfläche erkennen:

I. Das höhere Bergland gehört ausschließlich den oberen

Gebirgsgliedcrn des Mitteldevon an; dasselbe umfaßt den größeren

südöstlichen Teil des Bcrgreviers Witten; es bildet einen kleinen nord¬

östlichen Mittelteil des niederrheinisch-westfälischen Schiefergebirgec, den

westlichen Teil des sogenannten „Sauer- oder Süderlnndes", und wird

gegen Nordwesten durch eine Linie begrenzt, welche von Deilinghofen

über Hemer und Iserlohn nach der Einmündung der Grüne in die Lenne

und weiter die Lenne abwärts nach dem Thale der Bolme, dieses letztere

Thal aufwärts bis Linscheid und von dort über Breckerfeld nach dein

Einflüsse deS Bosseler Baches in die Ennepe verläuft.
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2. Das nieder e B erg u n d Hü g e l l an d schließt sich dem

vorerwähnten höheren Berglande gegen Ülordivesten an. Dasselbe wird
größtenteils aus den Schichten des Oberdevon und den unteren Gliedern

des Carbon zusammengesetzt und erreicht in den Bergrevieren Witte»

und Hattingen die nördliche, durch das hier zu Tage ausgehende pro

dnktive Steinkohlengebirge gegebene, natürliche Grenze des zu beschrei

bcnden Gebietes überhaupt; in seiner weiteren westlichen Erstrecknng

umsnßt dieses Hügelland die östliche Halste des Bcrgreviers Werden;

seine westliche Begrenzung folgt ziemlich genau der zu Tage tretende»

westlichen Grenze diluvialer Ablagerungen, welche annähernd mit der

Linie der rheinischen Eisenbahnstrecke von Düsseldorf nach Speldorf

zusammenfällt; seine nördliche Begrenzung liegt im Bcrgrevier Ober

Hausen und wird durch die von Mülheim an der Ruhr über Speldorf

nach Duisburg führende Landstraße gebildet.

3. Das Flachland, in der Hauptsache mit alluvialen und teil

weise mit diluvialen und tertiären Ablagerungen bedeckt, nimmt die

westliche Hälfte des BergrevierS Werden ein; es schließt sich gegen

Welten und Nordwesten dem vorerwähnten niederen Berg- und Hügel

lande an und verflacht sich von den bezeichneten Grenzen desselben ab

allmählich bis zum Rheinstrome und bis in die norddeutsche Tiefebene.

In Folge der gewählten nördlichen und natürlichen Begrenzung

des südlichsten Teils des Oberbergamtsbezirks Dortmund durch die zu

Tage ausgehenden Schichten des produktiven Steinkohlengebirges ge

hören die in diesem Gebiete auftretenden, das Gebirge zusammensetzenden

Gesteine teils den älteren, teils den jüngeren und jüngsten Gebirgs

bildungen an, während die Ablagerungen des mittleren geologischen

Alters gänzlich fehlen.

Der innere geologische Aufbau ist im Allgemeinen ein einfacher.

Fch wiederhole:

Das höhere Bergland wird fast ausschließlich aus den Gesteinen

der oberen Glieder der Dcvonformation — dem Mittel- und Oberdevon —,

das niedere Berg- und Hügelland größtenteils aus den Schichten der

unteren Glieder des Steiukohlengebirges — dem Kohlenknlk, dem Culm

und dem flötzleeren Sandstein — und teilweise aus mehr oder weniger

mächtigen diluvialen Bildungen zusammengesetzt; das Flachland ist vor

zugsweisc mit alluvialen, untergeordnet mit diluvialen und stellenweise

mit tertiären Ablagerungen bedeckt; die Rheinthalebene im Besonderen

ist von den jüngsten Bildungen der Jetztwclt erfüllt.

M. H.! Es würde zu weit führen, die einzelnen Flötzformationen

und ihre Glieder des Näheren zu beleuchten. Lassen Sie mich daher

nur einen prüfenden Blick auf die gesamten geognostischen Lagerungs¬

verhaltnisse werfen. Derselbe zeigt im Allgemeinen, daß die sämtlichen

in dem Gebiete auftretenden älteren Gebirgsschichten mit Einschluß des

die nördliche Begrenzung bildenden Produktiven Steiukohlengebirges

augenscheinlich durch einen in der Richtung von Südosten nach Nord-
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Westen wirkenden Drnck aufgerichtet, beziehungsweise gefaltet worden sind.

Der flöhleere Sandstein und das produktive Stcinkohlengcbirge sind

nach dem gegenwärtigen Stande der geologischen Forschung Ablagerungen

eines mehr oder weniger sumpfigen Festlandes oder eines nur, wenig

über den derzeitigen Meeresspiegel erhobenen Strandes, beziehungs¬

weise sogenannte Brackwasserbildnngcn, wahrend die Schichten des

Mittel- und Oberdevon und des Kohlenkalks in der Tiefsce abgesetzt

sind. Die Aufrichtung und Faltung dcS Gebirges muß daher höchst

wahrscheinlich bereits zur Zeit der Ablagerung der Cnlmschichten be¬

gannen haben. Nun hat aber andererseits die gesamte Schichtenfolge

der Steinkohlenformation diese Faltung des GcbirgskerneS mitgemacht,

denn es herrscht in dem ganzen Gebiete überall eine ausgesprochene

deutliche gleichsinnige lleberlagernng der einzelnen Flötzformationsglicder

dcS älteren Gebirges. Die HauPtfaltnng, die größte Kraftwirknng des

Druckes, muß daher auch zu einer späteren Zeit erfolgt sein. Ander¬

weitig und an anderen Orten ist denn auch ferner erwiesen, daß das

niederrheinisch-tvestfälische Schiefergebirge, von dem das böhere Berg-

land und daS niedere Berg- und Hügelland deS Gebietes lediglich einen

kleinen nordöstlichen Mittelteil mit seinen nordwestlichen Ausläufern

bildet, an seinem äußersten Ostrande von den Ablagerungen der Zechstein¬

formation mit deutlich ausgeprägter übergreifender Lagerung überdeckt

wird, und daß hier der Zechstein die Faltung des älteren Gebirgskernes

nicht mitgemacht hat. Dieselbe muß daher beim Beginn der Ablagerung

der Zechsteinbildnngen bereits beendet gewesen sein, und es fällt dem¬

nach die Haupt-Gebirgsfaltnng und der Anfang der Thalbildnng, die

größte Kraftwirkung des Druckes, unzweifelhaft in die Zeit der Ab¬

lagerung des Rothliegenden.

Es ist dieses die erste große geologische Dislokationsperiode; die

zweite erfolgte erst zu Ende der tertiären Miocän-Zeit. Auch diese

letztere hat ihre Wirkung in dem vier in Betracht gezogenen Gebiete,

insonderheit in dem Flachlande desselben, mehr oder weniger geltend

gemacht. Denn alle Beobachtungen über dir Ablagerung der Dilnvinl-

gebilde, insbesondere die Thatsachc, daß sie oft in großer Mächtigkeit

das niedere Berg- und Hügelland in dem Gebiete des Bergreviers Werden

bedecken, rechtfertigen und bestätigen die Annahme, daß dieselben ledig

lich von dem Rheinstrom angeschwemmt worden sind, und daß dieser

daher ehedem ein verhältnismäßig höheres Bett gehabt haben muß

und nach vielleicht zahlreichen Veränderungen seiner Höhenlage erst im

Laufe der Zeit sein gegenwärtiges Flußbett eingenommen hat.

Im klebrigen sind aber die in dem Gebiete sonst überall auf¬

tretenden Thalbildungen in ihrer gegenwärtigen, vielfach und weit ver¬

zweigten Gestalt nicht lediglich ein Erfolg der Kraft, welche die Auf¬

richtung und Faltung des Gebirgkcrnes überhaupt bewirkte; auch die

lösende, zerstörende und fortführende Wirkung deS Wassers hat in dent

licher und unverkennbarer Weise zur weiteren, durch die aufrichtende
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Kraft eingeleiteten Ausbildung der Thäler und Einsenkungen >vesentlich
beigetragen.

M. H.! Die Erzfiihrung der Devon- und Carbonschichten,

welche in den Bergreviercn Werden und Witten einen mehr oder

weniger umfangreichen, teilweise sehr alten Bergbau begründet hat, ist

— wie ich bereits eingangs kurz erwähnt habe — in den beiden Revieren

hinsichtlich der Art des Erzvorkommens gänzlich von einander verschieden.

Im Bergrevier Werden treten mit Ausnahme einiger weniger

nesterartiger oder stockförmiger Eisenerzlagerstntten, welche zudem gegen¬

wärtig keinerlei bergbauliche Bedeutung mehr haben, lediglich Gang¬

bildungen auf, deren Hauptvorkommen im Wesentlichen an die Schuhten

des Kohlenkalks gebunden sind. Nur untergeordnet sehen sie in die

älteren Ober- und Mittel-Devonschichten fort, während sie andererseits

nicht selten in den jüngeren Gebirgsschichten, namentlich in den Culin-

schichten, mit einer zum Teil mehr oder weniger bauwürdigen ErzauS-

füllung ihr weiteres Streichen verfolgen und schließlich höchstwahr¬

scheinlich mit den im Produktiven Steinkohlcngcbirgc genau bekannten

Hauptgucrverwcrfnngen in einen ursächlichen Znsammenhang zu bringen

sind. Diese Erzgänge bilden gegenwärtig, wenn von dem Abbau eines

Thoneisensteinflötzes im produktiven Steinkohlengebirge abgesehen wird,

die Hauptgrundlage für den gesamten Erzbergbau deS Bergrcvicrs Werden.

Im Bergrevier Witten treten dahingegen die Erze, welche

zur Zeit bei Langerfcld, bei Schwelm und namentlich bei Iserlohn

bergmännisch gewonnen werden, lediglich im Mitteldcvon als Aus-

füllnngsmassen entstandener Hohlräume, also stockartig oder lagerförmig,

auf; sie liegen überall nnmittelbar oder doch fast unmittelbar auf der

Grenze zwischen dem Massenkalke und dem Lenneschiefer, also ans der

Grenze zwischen dem oberen und dem mittleren Mitteldevon. Ausge¬

sprochene Gangbildnngen sind hier nirgends beobachtet worden.

In den Bergreviercn O b crha u se n und H attingen, welche hier

im klebrigen in Betracht kommen, sind zwar, namentlich aber nur in

den Hauptverwerfungsklüften des slötzleeren Sandsteins und des Produk¬

tiven Steinkohlengebirges, vereinzelt einige wenige Funde nutzbarer

Mineralien gemacht worden, die zu Verleihungen von Bergwerkseigentum

geführt haben. Dieselben haben aber wegen ihres durchaus unbau¬

würdigen Vorkommens niemals den Gegenstand einer bergmännischen

Unternehmung gebildet und werden auch wohl künftig hierzu niemals

Anlaß geben.

Meine Betrachtung des Vorkommens der nutzbaren Mineralien mit

Rücksicht auf ihre bergbaulich-wirtschaftliche Bedeutung zergliedert sich

daher naturgemäß in:

1. Die Erzgänge im Kohlen kalk.

(Bergrevier Werden.)

2. Die Erzlager im Mittel-Devon.

(Bergrevier Witten.)



Im Bergrevier Werden sind zur Zeit im Betrieb die Erz¬

gruben :

1. Sclbecker Erzbergwerke (Nen-Dicpenbrock III) bei Mintard;

2. Prinz Wilhelm Grube bei Richrath;

3. Erzbergwerk Glückauf bei Neviges;

4. Ferdinande bei HeiligenhauS;

k>. Thalburg bei Velbert;

6. Benthausen bei Metzkausen:

7. Emanucl bei Wülfrath ; und

8. Wilhelm II. bei Velbert;

und im Bergrevier Witten die Erzgruben:

1. Schwelm bei Schwelm;

2. Iserlohner Galmeigrubcu bei Iserlohn; und

3. Auguste bei Herschcid.

Ich will ein wenig eingehender die Erzgange im Kohlenkalk

im Bergrevier Werden betrachten. Der Erzreichtuni des Bergrevicrs

Werde» hat namentlich in dem östlichen Teile desselben, in dem tief

einschneidende Thaler und das Fehlen einer Decke jüngerer Gebirgs

schichten die Aufschlüsse nutzbarer Mineralien begünstigten, schon in weit

entlegenen Zeiten einen mehr oder weniger umfangreichen Erzbergbau

ins Leben gerufen. Der „alte Stölln" des im 16. Jahrhundert von

der Standesherrschaft Hardenberg verliehenen „Bleibergcs" im Felde

der heutigen „Prinz Wilhelm Grube" zwischen Velbert und Richrath

bei Langenberg, sonne zahlreiche alte Halden und Pingenzüge legen

ein beredtes Zeugnis hiervon ab.

Dieser alte Bergbau war hauptsächlich auf die Gewinnung von

Eisenerzen und Blei glänz gerichtet; seine Geschichte ist aber im

Einzelnen ebenso unbekannt, wie der Grund für die Einstellung der

verschiedenen Gruben.

In der Gegenwart hat der Eisensteinbergbau im Bergrebier

Werden seine Bedeutung gänzlich verloren; die bisher bekannt gewor¬

denen Eisenerzlager sind bereits seit Jahrzehnten fast vollständig abge¬
baut worden.

Die llebcrblcibsel der ehemaligen Bleierz gruben in der Gestalt

von alten Halden und Pingenzügen, sowie insbesondere von alten Stollen

sind indes für die Wiedcrauffindung und für daS Neuerschürfen mehrerer

Erzlagerstätten ein willkommener Fingerzeig gewesen.

Bereits gegen Mitte dieses Jahrhunderts wurde der alte Betrieb

des „Bleiberges" in der Gegend von Richrath wieder aufgenommen,

dessen Tiefbau im Jahre 1852 unter dem Namen „Prinz Wilhelm

Grube" eröffnet worden ist und zur Zeit eine durchschnittliche JahreS-

fördernng von etwa 11150 Tonnen Zinkblende liefert.

Weitere, gleichfalls schon früher bekannte Erzgänge in der Lin¬

torfer Gegend, welche sich durch ausgedehnte Schürf- und Versuchs

arbeiten a!s außerordentlich und unvermutet reich und edel erwiesen,
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wurden alsdann m den Jahren 1865 bis 1872 durch die beiden Tief

bau-Anlagen „Friedrichsglück" bei Lintorf und „Diekenbrock"

bei Breitscheid mit großen Hoffnungen wieder in Abbau genommen.

Doch ihr Betrieb wurde durch ganz bedeutende Wasserzuflüsse sehr er

schwert, sodaß die Gruben im Jahre 1872 sogar zeitweise zum voll

ständigen Erliegen kamen, um nach Einbau ausreichender Wasserhaltung^

Maschinen im Jahre 1877 ihre zu vielen wertvollen Neu-Aufschlüsseu

führende Erzgewinnung wieder aufzunehmen. Mit zunehmender Teufe

trat indes eine erneute ungewöhnliche Vermehrung der Wasscrznflüsse

ein, zu deren Wältignng bereits nach Ablauf eines Jahrzehnts die ge

schaffenen Wasserhaltnngs-Anlagen abermals nicht mehr genügten. Der

Betrieb wurde daher im Jahre 1888 vorläufig teilweise eingestellt, bis

er gegen Mitte des Jahres 1891 wiederum gänzlich zum Erliegen kam.

In der Gemeinde Selbeck, auf der Mitte des daselbst hervor

tretenden schmalen Rückens zwischen der Ruhr- und der Rheinthalebene,

führten ferner im Jahre 1881 mit großem Glück unternommene Schürf

und Versuchsarbeiten zu der Erschließung der ausgedehnten und reichen

Zink- und Bleierzgäuge, auf die sich seit dem Jahre 1888 der zur Zeit

in voller Blüte stehende Bergbau der „Selbecker Erzbergwerke"

mit einer durchschnittlichen Jahressörderuug von 7999 bis 8999 Tonnen

Zinkblende und von etwa 59 bis 199 Tonnen Bleiglanz gründet.

In dem letzten Jahrzehnte sind alsdann, durch die reichen und

edlen Aufschlüsse der Lintorfer und Selbccker Bergwerke angeregt, au

mehreren Punkten der Gegend von Heiligeuhaus, Velbert und Neviges

weitere Versuchsarbeiten unternommen, denen in jedem einzelnen Falle

als Anhaltspunkte alte Halden und Pingeuzüge dienten. Teilweise

haben dieselben seither zu der Errichtung einfacher Bergbaubetriebe und

zu einer geringen Erzgewinnung geführt, teilweise sind sie aber auch

ohne jede wirtschaftliche Bedeutung geblieben und der erzielten ungünstigen

beziehungsweise eine bergmännische Ausbeutung voraussichtlich niemals

lohnenden Aufschlüsse wegen nach längerer oder kürzerer Zeitdauer wieder

aufgegeben.

M. H.! Im Allgemeinen lassen sich nun in dem ganzen Gebiete

des Bergreviers Werden zwei Hauptgaugzoneu oder Gangreviere unter¬

scheiden, die wiederum verschiedene einzelne Gangzüge zusammenfassen.

Die östliche dieser Zonen ist diejenige der „Prinz Wilhelm Grube"

zwischen Velbert und Richrath bei Langenberg, in der zur Zeit neben

dieser größereu und bedeutenderen Grube die Baue der vorläufig noch

wirtschaftlich weniger wichtigen, kleineren Gruben: Erzbergwerk Glück

auf bei Neviges, Ferdinande bei Heiligenhaus, Thalburg bei Hnsselbeck

im Laupeuthale, Emanuel bei Wülfrath und Wilhelm II. bei Velbert

liegen. Die westliche Zone bildet die Gaugzügc von Selbeck und

Lintorf und ist gegenwärtig in wirtschaftlich-bergbaulicher Beziehung
die bei weitem bedeutendere.

Wenn auch in diesen Gaugrevicreu auf den ersten Blick überall
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die alte Bergmanns-Erfahrnng: „Der Gang hat auf sein Streichen und

Einfallen nicht geschworen!" entgegenzutreten scheint, so kann doch bei

allen Gangen oder wenigstens bei jedem ßiangzuge ein deutlich ausge

vrägtes und bestimmtes mittleres Gangstreichen erkannt werden. Das¬

selbe liegt im Allgemeinen zwischen Stunde 11 und 1 des bergmännischen

Kompasses, ist also im Großen und Ganzen von Süden nach Norden

jedoch mit einer mehr oder weniger ausgesprochenen Neigung gegen

Nordwesten gerichtet.

Die Gangspalten setzen sämtlich der Hauptsache nach in den

Schichten des Kohlenkalkcs auf, finden alsdann nicht selten in den jüngeren

Enlmschichten i - streichende Fortsetzung und gehen nur ausnahms¬

weise, namentl aber in der Gnngzone der „Prinz Wilhelm Grube",
in die älteren Schichten des Oberdevon über.

Der Selbeck er Gangzng durchsetzt die Schichten des Kohlen¬

kalks und die Cnlmschichten, welche hier, den bekannten Sattel und

Muldenbildungen des flötzleeren Sandsteins und des produktiven Stein-

kohlengebirges entsprechend, vielfach gefaltet sind und ans einer Schichten¬

folge von Kieselschiefcrn, Thonschiefern und Sandsteinen in der mannig¬

faltigsten Wechscllagerung bestehen. Dieser Gangzug ist durch Gruben¬

baue auf eine streichende Länge von ungefähr 800 w in den erwähnten

unter Stunde 4 des bergmännischen Kompasses streichenden Schichten

aufgeschlossen und überall edel und bauwürdig. Durch Bohrlöcher glaubt

man denselben noch weiter über diese Längserstrecknng, insbesondere

gegen Norden hinaus, nachgewiesen zu haben. So liegt ein in Zink¬

blende stehendes Bohrloch etwa 200 in nördlich von dein Endpunkte des

zeitigen nördlichsten Feldartes entfernt, und selbst in einem Brunnen

an dem südwestlichen Ausgange des Dorfes Saarn ist ein Bleiglanz-

fnnd gemacht worden, den man als ein Borkommen in derselben Gang¬

fortsetzung betrachtet. Doch derartige Erzfnnde genügen keineswegs,

um aus denselben das Vorhandensein bauwürdiger Gänge ohne Weiteres

herzuleiten. Nach den bisher gewonnenen Aufschlüssen scheint vielmehr

das Gebirge der ganzen Gangzone von Selbeck und Lintorf von zahl¬

reichen mehr oder weniger mächtigen und edlen Erz-Adern und -Schnüre»

durchzogen zu sein, sodaß es dort überhaupt leicht ist, einen Erzfund

zu machen.

Die Gangspalten des Lintorfer Gangznges, welcher ungefähr

0 Kilometer westlich von dem Selbecker Gangznge entfernt liegt, durch¬

setzen gleichfalls die Kohlenkalk- und Cnlmschichten, welche hier als zwei

aus einer Decke tertiärer Thone nnd mächtiger diluvialer Ablagerungen

teilweise gleichsam inselartig hervorragende Sattelerhebnngen auftreten.

Man bezeichnet diese Sättel zweckmäßig mit den Namen der Hanpt-

schächte, denen sie Ansitz gewährt haben; nnd zwar den nördlichen,

dessen durch eine Sattelbiegnng gerundete Kuppe im dortigen Bolks-

niunde „Tenfelshorn" genannt wird, mit dem Namen „Diepenbrocker

Sattel" nnd den südlichen mit dem Namen „Friedrichsglücker Sattel".
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Der Kern dieser beiden Kuppen wird sowohl in orographischer als

auch in geotektonischer Beziehung von zum Teil dolomitischem Kalksteine

gebildet, um de» sich alsdann die Cnlmschichten in gleichsinniger Lagerung

gleichsam mantelfvrmig anlegen, und zwar zunächst als Kiesclschiefer

und in weiterer Folge als Alannschiefer. Besonders erwähnenswert

ist, daß der letztere hier eine dünne Schicht mit verkiesten Versteinerungen

(Goniatiten und Pekten-Arten) enthält. Getrennt und umlagert werden

die ziemlich genau 2 Kilometer in nordsüdlicher Richtung von einander

entfernt liegenden selbständigen Sattelerhebungen durch Thonschiefer, der

zwischen ihnen wiederum unter der Decke diluvialer Ablagerungen mehr

fach sattelt und muldet.

Bezüglich der Längserstrecknng dieser Lintorfer Gangspalten ist

wohl mit einiger Sicherheit anzunehmen, daß der den Diepenbrocker

Sattel durchsetzende Hanptgang lediglich die nördliche Fortsetzung des

Friedrichsglücker Ganges ist. Das gleiche Streichen und- Einfallen,

sowie die ganze Natur der beiderseitigen Gangbeschaffenheit, rechtfertigen

und begründen diese Annahme, die durch die Beobachtungen bei dem im

Fahre 1878 vorgenommenen Sümpfen der Gruben „Diepenbrvck" und

„Fricdrichsglück" an Wahrscheinlichkeit nicht wenig gewonnen hat. Ferner

scheint auch der etwa 600 m westlich gelegene Gang des alten Schachtes

„Georg" mit dem des alten Schachtes „Drucht" identisch zu sein. Ge

nügende Hinweise hierfür bieten auch hier das gleiche Streichen und

Einfallen, die gleiche Gangbeschaffenheit und Gangansfüllnng sowie die

Bohrfnnde in dem zwischenliegenden Gelände-Abschnitte.

Ans Grund dieser Annahmen würden sich sonnt für den Lintorfer

Gangzng zwischen den Aufschlüssen ans dem Friedrichsglücker und auf

dem Diepenbrocker Sattel eine streichende Länge und ein Aushalten von

ungefähr 2100 m ergeben, wenn man von den übrigen Bohrfunden ab

sieht, die außerhalb dieser Grenzen gemacht sind und immerhin Zeichen

einer noch weiteren beiderseitigen Gangerstreckung gegen Süden und
Norden bildcü.

Durch die Grubenbaue ist der Friedrichsglücker Gang seiner Zeit

aus dem Kohlenkalke bis in den Alannschiefer hinein erzführend nach

gewiesen; dasselbe gilt von der Gangspalte des Diepenbrocker Sattels,

während diejenige des alten Schachtes Georg nicht über den Kohlen

kalk hinaus verfolgt worden ist.

Hinsichtlich des Niedersetzens der einzelnen Gangspalten in die Tiefe

ist zu erwähnen, daß die Selbecker Gruben ihre Gänge zur Zeit bis

zu einer Gesamtteufe von 300 w ohne wesentliche Nenderung des ganzen

Verhaltens erschlossen haben, während die Baue der Lintorfer Gruben

nur bis zu einer Gesamtteufe von etwas mehr als 100 w geführt

waren, im Allgemeinen aber auch hier ein mehr oder weniger gleiclp

mäßiges Gangverhnlten nach der Teufe zu festgestellt haben.

Das Einfallen der Gangspalten ist sowohl in streichender Richtung

als auch nach der Teufe zu nicht selten mehr oder weniger erheblichen
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Schwanklingen unterworfen. Die Gänge des Selbecker Zuges stehen

im großen Durchschnitt sehr steil, ihr Einfallen läßt sich im Ganzen

als nach Osten gerichtet erkennen, geht nicht selten aber auch in ein

widersinniges Fallen nach Westen über. Die Lintorfer Gänge fallen

dahingegen mit etwa 7V bis 80 Grad durchweg gegen Osten ein

Die Breitenausdehnnng der einzelnen Gangzüge ist sehr verschieden.

Die Aufschlüsse der „Prinz Wilhelm-Grube" haben in dieser Beziehung

ergeben, daß das Gebirge hier in einer guerschlägigeu Breite von etwa

80 m von einem vielfach verzweigten Netz von einzelnen Erzgängen

und -Adern beziehungsweise von Erztrümmern durchzogen ist, von

denen sich jedoch zwei durch besondere Regelmäßigkeit und Gleichform

auf eine größere Erstreckung hin sowohl nach dem Streichen als auch

noch dem Einfallen auszeichnen. Diese beiden Hanptgänge, deren

Mächtigkeit ziemlich gleichmäßig etwa 1 m beträgt, örtlich aber auch bis

zu Ii w steigen kann, werden von einer Reihe anderer Trümmer von einer

überaus wechselnden Mächtigkeit, Länge und Höhe begleitet. Im All¬

gemeinen verlaufen dieselben im Streichen und in der Falllinie mehr

oder weniger bogenförmig, seltener diagonal und keilen sich alsdann

znmeist^im Nebengestein auS.

Im klebrigen besitzen die Hanptgangspalten hier in ihrem streichenden

Aushalten eine nachgewiesene abbauwürdige Erzführnng von ungefähr

5)00 m Länge; die Grubenbaue haben dieselben zur Zeit bis zu einer

Teufe von etwa 300 m ohne wesentliche Ncnderung ihres ganzen Gang

Verhaltens erschlossen, ihr Einfallen ist durchweg mit 70 bis 80 Grad

gegen Osten gerichtet.

Die sonstigen kleineren Gangzüge und einzelnen Gangspalten in

der mehrere Kilometer breite» vorbezeichneten großen Gangzone der

„Prinz Wilhelm-Grube" zwischen Velbert und Richrath bei Langenberg

haben — wie bereits erwähnt — nach den gegenwärtigen Aufschlüssen

keine besonders erhebliche bergbaulich-wirtschaftliche Bedeutung.

Weit umfangreicher hat sich dagegen die Breitenansdehnung des

Selbecker Gangzuges, namentlich infolge der "Neigung der einzelnen

Erzmittel, in vielen Fällen nach westlicher Richtung abzulenken, ergeben.

Sie beträgt mehr als 100 w. Ihre Einzel-Mächtigkeit wechselt jedoch

innerhalb des ganzen Zuges sehr. Die obere Grenze liegt örtlich bei

<8 m, während man bei der Berechnung des Erzgehaltes aus dein

brechenden und hereingewonnencn Hauswerke 0,70 m durchschnittliche

Mächtigkeit der einzelnen Erzmittel zu Grunde legt. Die letzteren werden

hier je nach ihrer Lage oder auch andererseits nach der vorwiegenden

7 rzsührnng genannt, so daß man ein „Hanpttrnm", ein „Hangendes

Trum", ein liegendes Trum", ein nördliches liegendes" und ein „süd

liches Hangendes Trum", sowie ein „Blende- und Bleierzmittel" unter

scheidet. Fhre, wie erwähnt, wechselnde Einzel-Mächtigkeit schwankt

>ndeß im Allgemeinen zwischen fast denselben Grenzen, so daß die

Bezeichnung „Hanptgang" eine lediglich zufällige und willkürliche ist,



die nur durch de» Umstand gerechtfertigt erscheint, daß sich dieses
Mittel beim ersten Anhieb des ganzen Gangzuges gerade als das
mächtigste erwies.

Durch eine nach weit größere Breitenansdehnnng, als der Selbecker
Gangzng zu besitzen scheint, zeichnet sich des Weiteren der Lintorfer
Gangzug aus, wenn man nicht in Zukunft beide als ans das Engste
zusammengehörig, und nicht nur als eine große Gangzone zusammen
gefaßt, betrachten wird. Eine große Zahl von Bohrfunden und Schurs
schachten, welche in dem etwa 3 Kilometer weiten Zwischenräume au
verschiedeneuPunkten gemacht worden sind, lassen nämlich einen der
artigen Zusammenhang der beiden Gangzüge durch parallele oder
diagonale Erzmittel als höchst wahrscheinlicherkennen; allein erst eine
hoffentlich ersprießliche und wirtschaftlich günstige Weiterentwickelung
des dortigen Bergbaues, insbesondere die vor allem zu wünschende
baldige Wiedereröffnung der Lintorfer Werke, wird hierüber eine
wünschenswerte und genaue Aufklärung geben können.

/Daß die einzelnen Gänze innerhalb des mehr als 600 m breiten
Lintorfer Gangzuges, nämlich einerseits diejenigen der Schächte „Friedrichs
glück" und „Georg" und andererseits diejenigen der Schächte „Diepcn
brock" und „Drncht", in den engsten Beziehungen zu einander stehen
und lediglich Erzmittel ein und desselben Gangznges sind, wird nicht
allein durch das im Wesentlichen übereinstimmende Verhalten derselben
und durch die zahlreichen Ausschlüsse und Erzfunde, die seither in dem
Zwischenräume durch Schürfarbeiten gemacht sind, mit einiger Sicher¬
heit erwiesen, sondern auch durch das veränderte, mehr gegen Westen
gerichtete Streichen des Diepenbrocker Ganges, welches ein Schaarcn
der beiden Parallelgänge gegen Borden zu erwarten läßt, unverkennbar
angedeutet.

Die jeweilige Mächtigkeit der einzelnen Gangmittel ist, gleichwie
bei de» vorbetrachteten Gangzügen, eine sehr schwankendeund häufig
schon ans kurze Erstrecknngen hin wechselnde; sie steigt örtlich bis z»
22 w, sinkt aber selten bis unter 1 in herab. Bach den seiner Zeit
gemachten Erfahrungen hatte sich bei dem Betriebe die folgende Durch
schnitts-Mächtigkeit der einzelnen Erzmittel ergeben:

1. in der Grube Diepenbrock .... 1,00 m,
3. „ „ „ Friedrichsglück .... 2,50 „
3. „ „ „ Georg 4,00 „

An nutzbaren Mineralien und Erzen besteht die Gangausfüllnng
der sämtlichen Gangzügc und einzelnen Gangspalten vorwiegend ans
Zinkblende und Bleiglanz, sowie untergeordnet ans Schwefelkies und
Kupferkies.

Als weitere Gangarten treten neben dem bereits genannten Suarz
und Kalkspath überall, aber stets nur untergeordnet, auch Braunspath
und sehr selten Schwerspath auf.

Diese Erzvorkommen im Bergrevier Werden sind zweifellos sämtlich
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ausgesprochene Gangbildungcn. Die noch bis gegen Ende der siebenziger

Jahre allgemein herrschende Ansicht, das; namentlich der „Friedrichs-

glücker Gang" ein sogenanntes Kontaktlager sei, welches zwischen

Kohlenkalk und Alaunschiefer den sonst fast durchweg eingelagerten,

hier aber fehlenden Kieselschiefer ersetze, ist durch die neueren Ans

schlnsse, die den Gang thatsächlich als einen „Vcrwurf" gekennzeichnet

haben, genügend widerlegt worden.

Besonders crwähnenswerth ist schließlich noch, daß in den letzten

Jahren an der südlichen Grenze deS Reviers Werden in der Nähe der

Ortschaft Metzkausen, etwa 4 Kilometer nordöstlich von Mettmann, ein

nenerkanntes Erzvorkommen in einer Mächtigkeit, Reinheit und Nach

haltigkeit ausgeschürft worden ist, die eine lohnende Errichtung eines

Bergbaubetriebes in Aussicht stellten und auch zur Folge gehabt haben.

Hier hat die erst vor etwa 4 Jahren eröffnete Grube „Benthausen" im

Jahre 1894 bereits 140 Tonnen Blciglnnz gefördert. Dieses Erz¬

vorkommen ist gleichfalls eine ausgesprochene Gangbildung, die einen

in dem mittleren Ouellbachthalc des Schwarzbaches aus diluvialen Ab¬

lagerungen inselartig hervortretenden Bergrücken des Lcnncschiefers

durchsetzt. Der Gang ist bereits ans eine Länge von etwa 500 w erz

führend nachgewiesen, er fällt im großen Durchschnitt mit ziemlich

genau 60 Grad gegen Osten ein und entspricht in seiner Streichungs¬

linie durchaus der südlichen beziehungsweise südöstlichen Fortsetzung des

Selbecker Gangzugeö.

Wird alsdann ferner die ans eine Länge von rund 800 w genau

bekannte Strcichnngslinie der Selbeckcr Gangspalten in weiterer nörd¬

licher Richtung verlängert, so fällt in deren Verlängerung die unweit

westlich des Schachtes 1 des Steinkohlen-Bergwerkes „Deutscher Kaiser"

bei Hamborn im produktiven Steinkohlengebirge des Bergreviers Ober-

Hansen durchsetzende Hauptguerverwerfung. Diese streicht ziemlich genau

von Südosten »ach Nordwesten mit einem Strich gegen Norden und

besteht ans einem Netz von mehreren parallel und teilweise in einander

verlaufenden Verwerfungsklüften. In den meisten dieser Klüfte ist durch

Grubenbaue Blciglanz, Zinkblende, Sclstvefelkies und Kupferkies ans

gefunden, und es ist aus dein ganzen Verhalten derselben wohl der

Schluß zu ziehen, daß die Erzgänge im Kohlenkalke des Bcrgreviers

Werden mit den bekannten Hanptverwerfungsklüftcn im produktiven

Steinkohlengebirge und teilweise auch gleichzeitig mit der Entstehung

derselben in einen ursächlichen Zusammenhang zu bringen sind.

Auch über das geologische Alter dieser Erzgänge beziehungsweise

Gangspalten und Verwerfnngsklüfte sind deS Weiteren durch neuere

Aufschlüsse einigermaßen genaue und bestimmte Anhaltspunkte gegeben.

In dem Lintorfcr Gangznge haben nämlich einige Gangspalten, die im

Wesentlichen nichts anderes als Gcbirgsftörungen sind, anscheinend auch

die daselbst unter der Decke dilnvialcr Ablagerungen liegenden tertiären,

den bekannten marinen mittel-oligoeänen Thonen von Natingen ent



sprechende», Thonc mitbetroffen, und es sind serner in demselben Gang

zuge durch Grubenbaue nicht selten bis zu 20 m mächtige Lettenschichten,

erkannte Tone tertiären Alters, als unmittelbares und regelmäßiges

Hangendes des Erzganges bis zu einer verhältnismäßig bedeutenden

Teufe angetroffen und durchfahren worden. Man kann daher wohl

mit einiger Sicherheit annehmen, daß die Gaugspalten im Bergrevier

Werden und hiermit in Verbindung teilweise auch die im westfälischen

Steinkohlengcbirge auftretenden Ouerverwerfungen erst während der

zweiten großen geologischen Dislokationsperiode, also erst am Ende der

Mioeän-Zcit entstanden sind, beziehungsweise ihre weitere Ausbildung

erhalten haben, zu derselben Zeit, in welcher die Rheinthalebene und

die hauptsächlichste Südvst-Nordwestfaltung der jüngeren Flötzfor

mationen im ganzen nordwestlichen Deutschland ersolgte, und daß sie

weit jünger sind, als die Gebirgsfaltung und hauptsächlichste Thal

bildung, welche in dem ganzen Gebiete deS höheren Berglandes und

niederen Berg- und Hügellandes, wie bereits nachgewiesen, schon in die

Zeit der ersten großen geologischen Dislokationsperiode fällt, also zur

Zeit der Ablagerung des Rothliegenden erfolgte.

lieber die Erzlager im Mitteldcvon im Bergrevier Witten

null ich mit Rücksicht aus meinen vorjährigen Bortrag nur Weniges

wiederholen: Die Erzlager, welche im Bergrevier Witten zum Gegen¬

stande bergmännischer Gewinnungsarbeiten geworden sind, liegen —

wie bereits einleitend besonders hervorgehoben wurde, — sämtlich an der

südöstlichen,Grenze des Massenkalkes, auf der Grenze oder doch in

fast unmittelbarer Nähe der Grenze mit den Gesteinsschichten des

Lenneschiefers, also zwischen dem oberen und dem mittleren Mitteldcvon.

Es ist eine gleich von vornherein bemerkenswerte Erscheinung, daß

mitten im Massenkalke, oder auch an der nordwestlichen Grenze des¬

selben, sowie in den überlagernden Schichten des Oberdevon bauwürdige

Erzlager, welche in irgend eine erhebliche Teufe niedersetzen und einen

nachhaltigen Bergbaubetrieb ins Leben rufen könnten, bisher trotz

fleißigen Schürfens nicht aufgefunden sind, daß ferner in den im Lenne

schiefer eingelagerten, weiter oben eingehend beschriebenen, zum Teil

ziemlich bedeutenden Kalksteinschichten, den sogenannten Aktinoeystis-

kalken, mit Ausnahme eines einzigen unweit (nördlich) von Plettenberg

gelegenen, von der ehemaligen „Plcttenberger Zinkgcwerkschaft" seit mehr

als einem Jahrzehnt bereits gänzlich abgebauten Borkommens, besondere

Erzablagerungen seither nicht bekannt geworden sind, obbwohl diese

Kalksteine dieselbe petrographische Beschaffenheit und Zusammensetzung

besitzen als die auf dem Lenneschiefer unmittelbar aufgelagerten, und

daß ebenso der liegende Leuneschiefer selbst — im Gegensatz zu anderen,

sogar benachbarten Erzrevieren des Bonner Oberbergamtsbezirks —

bauwürdige Erzlagerstätten nicht enthält. Zwar hat es auch hier an

einer erhebliche» Spaltenbildung nicht gefehlt, doch das gleichzeitige

oder auch bald darauffolgende Hervorbrechen von eruptiven Gesteins-
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malmen hat alsdann augenscheinlich eine spätere Erzgang- oder Erz¬

lagerbildung mehr oder weniger verhindert.

Etwa 6 Kilometer südlich von Iserlohn liegt allerdings ein unbe¬

deutendes bleiischcs Erzvorkommen im Lcnneschiefer, das unter dem

Namen „Erzgebirge II" verliehen worden ist, nnb ebenso in der Nähe

von Herscheid, zwischen den Ortschaften Marlin und Germelinghansen,

das erst kürzlich im Jahre 1893 zur Verleihung gelangte Kupfer- und

Bleierz-Bergwerk „Slga". Doch diese Vorkommen besitzen keine aus¬

gesprochene Gangbildnng, sie sind anscheinend nur als Ausfüllungsmassen

von flachen Hohlräumen zu betrachten, welche bei der Aufrichtung deS

Gebirges zur Zeit der ersten großen geologischen Dislokntionsperiode,

und zwar in der Hauptsache parallel der Schichtung, mehr oder weniger

linsenförmig, entstanden sind. Bestimmte und einwandfreie Aufschlüsse

fehlen hierüber freilich noch gänzlich. Eine besondere wirtschaftlich-bcnp

männische Bedeutung haben diese Erzvorkommen, wie auch noch andere

zahlreiche Funde nutzbarer Mineralien im Lenneschiefer des Bergrebiers

Witten, welche zur Verleihung von Bergwerks-Eigentnm geführt haben,

zu keiner Zeit gehabt und werden eine solche in absehbarer Zeit auch

wohl niemals erlangen.

M. H.! Die Grundlage der gesetzlichen Regelung des Bergwesens

in dem, den südlichsten Teil des Öberbergamtsbczirks Dortmund um¬

fassenden Gebiete hat die unter dem 17. April 1542 erlassene und am

3. Februar 1639 von Neuem bckanntgemachte alte „Cleve-Märkische

Bergordnung" gebildet. Die Entwickelnng des Bergbaues kann indes

unter der Herrschaft dieser Bergordnung nach den, allerdings unvoll¬

ständig und spärlich überlieferten, geschichtlichen Nachrichten nur von

ganz unwesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung gewesen sein, wenngleich

damals schon die in dem letzterwähnten Jahre von der Kurbrandcn-

bnrgischen Regierung gleichzeitig mit dem „Herzogtum Cleve" in Besitz

genommene „Grafschaft Mark" wegen ihrer, wenigstens in den Anfängen

bereits bekannten Schätze an nutzbaren Mineralien, vornehmlich aller¬

dings an Steinkohlen, gewiß als besonders wertvoll erkannt worden war.

Auch die ferner von Friedrich Wilhelm I. unter dem 18. Juli

1737 erlassene neue „Bergordnung für die Clevischen und

ungehörigen Lande, besonders die Grafschaft Mark",

welche bald darauf, am 31. Januar 1738, zu der gewünschten Errich¬

tung des Märkischen Bergamtes zu Bochum führte, hat anfänglich auf

den Steinkohlenbergbau nur einen geringen, auf den Erzbergbau aber

einen ganz unbedeutenden Einfluß ausgeübt. Nach einer aus dem

Jahre 1756 stammenden Mitteilung waren in dem ganzen Gebiete nur

drei Erzgruben mit insgesamt 21 Mann Belegschaft, und zwar im

Amte Iserlohn eine Grube mit 16 Arbeitern und im Amte Pletten¬

berg 2 Gruben mit zusammen 11 Arbeitern im Betrieb.

Erst nach Beendigung des siebenjährigen Krieges begannen die

großen Friedens-Reformarbeiten Friedrichs des Großen und damit
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namentlich auch die Bestrebungen zur Hebung des Bergbaues im ganzen
damaligen Preußischen Staate. Schon am'29. April 1766 erging die
bis in die neueste Zeit hinein für die Anwendung der Rebts-Grund-
sähe über das Bergwerks-Eigenrum in vielen Fällen wichtige und in
dieser Beziehung zum Teil noch heute allein maßgebende „Revi dickte
Bcrgordnung für das Herzogtum Cleve, Fürstentum
Mcurs und für die Grafschaft Mark"; und in Wetter an
der Ruhr wurde „das Clcve-Moeurs und Maerck'sche Berg-Amt" er¬
richtet, welches später, am 25. Juni 1792, zu einem Oberbcrg-Amte,
dein jetzigen Oberbergamte zu Dortmund, erhoben wurde.

Neben dieser revidierten Bergordnung galt alsdann späterhin noch
subsidiär das Bergrecht des Allgemeinen Landrechtes vom 5. Februar 1794
in derjenigen Gestalt, welche im Teil 11, Titel 16, Abschnitt 4 dieses
Gesetzbuches vorliegt.

Nahezu der gesamte Betrieb des Bergbaues war hiernach der
Direktion des Bergamtes unterworfen. Insonderheit war dem Bcrg-
amte die Festsetzung der Preise der Bergwerkserzeugnisse, die Bestim¬
mung der zu zahlenden Zubuße oder der zu verteilenden Ausbeute, die
Annahme der Bergleute, der Schichtmeister und der Steiger vorbehalten.

Aber auch unter diesen Verhältnissen hat sich der Erzbergbau an¬
fänglich kaum nennenswert günstiger und wirtschaftlich lohnender ent¬
wickeln können; man erkannte bald, daß eine größere Freiheit in der
Bewegung und eine Milderung des Steuerdrucks notwendig sei, und
verfolgte alsdann diese beiden Gesichtspunkte aus dem Wege der No-
vellcngesetzgebuug. Die wichtigeren dieser erlassenen Novellen sind:

1. Das Gesetz über die Verleihung des Bergwerkseigentums auf
Flötzen, vom 1. Juli 1821;

2. über die Besteuerung der Bergwerke, vom 12. Mai 1851;
6. über die Verhältnisse der Miteigentümer eines Bergwerks, von

demselben Tage;
4. über die Vereinigung der Berg-, Hütten- und Salinen-Arbeiter

in Knappschaften, vom 10. April 1854;
5. über die Bestrafung unbefugter Aneignung von Mineralien,

vom 23. März 1856;
6. über die Beaufsichtigung des Bergbaues durch die Bergbehörden

und das Verhältnis der Berg- und Hüttenarbeiter, vom 21.
Mai 1860;

7. über die Ermäßigung dcrBergwerks-Abgaben, vom22. März 1861;
8. über die Kompetenz der Ober-Bergämter, vom 10. Juni 1861;
9. über die Bergwerks-Abgabcn, vom 20. Oktober 1862.

Durch die Lösung dieser bedeutsamen materiellen Fragen trat denn
auch bei dem Erzbergbau des ganzen Gebietes unverkennbar ein erheb-

tÄ



lichcr wirtschaftlicher Aufschwung ein, der einige Jahre später, infalge

der Lösung der hachdedeutsnmen weiteren formellen Aufgabe der Gesetz¬

gebung, der Kodifikation des Bergrechts in der Gestalt des am 1. Ok¬

tober 1865 in allen Landesteilen in Kraft getretenen „Allgemeinen

Berggesetzes für die Preußischen Staaten vom 24. Juni 1865",

wiederum günstige Impulse erfuhr:

Dieses Gesetz hat zur Zeit in der Fassung des Gesetzes vom

24. Juni 1892 für das ganze Gebiet seine volle Gültigkeit und ist

durch die neuere allgemeine Landes- und Reichsgesetzgebung (namentlich

durch die sogenannten „sozialpolitischen" Gesetze) insoweit ergänzt und

erweitert worden, als das Bergwesen von derselben berührt wird.

Den angeführten verschiedenen Gesetzen entsprechend bieten die in

dem Gebiete bestehenden Grubenfelder hinsichtlich ihrer Große und

Gestalt ein Bild großer Mannigfaltigkeit. Neben den nach der Berg¬

ordnung vom 29. April 1766 verliehenen „Längenfeldcrn" und den

nach dem Allgemeinen Berggesetze vom - 24. Juni 1865 verliehenen

„neuen Gevicrtfcldern" stehen die nach dem allerhöchsten Erlaß vom

1. September 1842 auf zerstreute (uesterweise) Borkommen nutzbarer

Mineralien verliehenen „Distriktsfelder" und die nach dem Gesetze vom

1. Juli 1821 verliehenen „alten Geviertfelder".

Die Zahl der verliehenen Erzbergwerks betrug am l. Januar 1895

insgesamt 75,9, von denen sich zur Zeit jedoch nur 11 im Betriebe

befinden. Nur einige wenige („Iserlohner Gnlnieigruben" im Berg

revier Witten nnd „Selbecker Erzbergwerke" im Bergrevier Werden)

sind in dem Eigentume von Aktien-Gesellschaften: neben einer größereu

Anzahl Alleineigentümer bestehen hauptsächlich Gewerkschaften sowohl
des alten als des neuen Rechts.

Von den nach älterem Rechte verliehenen Feldern sind seither ans

Grund des H 215 des Allgemeine» Berggesetzes vom 24. Juni 1865

nur 29 aus „gestreckten" in „gevierte Felder" umgewandelt beziehungs

weise erweitert worden. Consolidierte Felder bestehen 21, in denen

94 Einzelfelder vereinigt sind. ,

„Erbstollengerechtigkeiten" sind in dem ganzen Gebiete nicht vor¬

handen.

Eine zweckmäßige Uebersicht über die Gesamtzahl der verliehenen

Erzbergwerke habe ich hinsichtlich der verschiedenen nutzbaren Mineralien

sowie der Zeit und der Art der Verleihung in der folgenden Zusammen¬
stellung gegeben:
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Zeit der Art

N Bezeichnung
Verleihung der Berleiliunq:

in den Jahrein
alle ^neue
Geviert¬Tl

der verliehenen Mineralien (X)«)
r—^ i

>52
(O Q7>
X) cx>

ZÄ SÄ -S ^ felder ^

1> Eisenerze 99 20 ^.7 304 98 429
2> Zinkerze 2 22 — — 24
öl
4.'

Bleierze 6 17 24 6 18 23 47
Kupfererze — 21 14 10 — 11 14 35

S,! Manganerze — 2 — — — 2 2
6.! Schwefelkies — 19 10 — — 4 25 29
7.! Alnunschiefer 2 9 — 1 — 3 1 5
8. Ei cn- und Bleierze — 8 — — — 8 — 8
9. Ei en- und Zinkerze — 1 1 — 1 1 2

10. Ei en- und Manganerze — 1 8 — — "l 8 9
11. Ei cn-, Zink- und Bleierze .... 1 — — — 1 — — I
12. Ei en-, Blei- und Kupfererze . . . — 2 — 1 — 1 — 2
18. Eisen-, Zinkerze und Schwefelkies . 1 — 1 — — 1 1 2
14. Eisen-, Bleierze und Schwefelkies . — 1 — — — 1 — 1
15. Eisen-,Zink-,Bleierze und Schwefelkies — 2 26 — — 2 26 28
16. Eisen-, Zink- und Manganerze . . 1 — — — 1 — — 1
17. Eisen-, Zink-, Blei-, Kupfererze und

Schwefelkies 1 4 8 — — 5 8 13
18. Eisenerze und Schwefelkies.... — 10 1 — — 11 — 11
19. Eisenerze, Schwefelkies und Alaun . — — 1 — — — 1 1
20. Eisenerze Schwefelkies und Braun-

kohle — 1 — — — 1 — 1
21. Eisen-, Zink-, Blei-, Manganerze und

Schwefelkies 1 — — — 1 — 1
22. Eifen-, Bleu, Kupfererze, Schwefel-

kies und Alaun ! 9 2 — — 10 2 12
23. Zink und Bleierze 2 4 8 1 1 4 8 14
24. Zink- und Kupfererze — — 8 — — — 3 3
25. Zinkerze und Schwefelkies .... — — 8 — — — 8 8
26. Zink-, Blei- und Kupfererze . . . — 7 6 3 — 4 6 13
27. Zink, Bleierze und Schwefelkies. . — 2 10 — — 2 10 12
28. Zink-, Kupfererze und Schwefelkies . — — 1 — — — 1 1
29. Zink-, Blei-, Kupfererzeund Schwefel-

kies — 5 4 — — 5 4 9
30. Blei- und Kupfererze — 7 6 3 — 4 6 13
31. Bleierze' und Schwcfclkeis .... — 1 6 — — 1 6 7
32. Kupfererze und Schwefelkies . . . — — 3 — — — 3 3
33. Blei-, Kupfererze und Schwefelkies . — — 2 — — — 2 2

itsumme 41 425 284 45 12 404 289 750

12'



M. H.! Aus diesen Angaben geht deutlich hervor, daß namentlich

in dem Zeiträume von der Mitte unseres Jahrhunderts bis zu Anfang

der siebenziger Jahre, in erster Linie also kurz vor und nach dein

Erlaß des am 1. Oktober 1865 in Kraft getretenen Allgemeinen Berg

gesetzes vom 24. Juni 1865, eine besonders auffallend rege und um-

fanareiche Thütigkcit auf dem Gebiete des bcrgrechtlichen Verleihungs-

Wcsens in allen Landesteilen deS ganzen Gebietes geherrscht hat, die

im Jahre 1857 sogar, unter Abtrennung von dem Bergrevier Witten,

zu der Errichtung eines neuen, allerdings nur wenige Jahre für die

Kreise Iserlohn und Altena bestandenen, Bergrcvicrs Iserlohn

führte. Außerdem umfaßte zu jener Zeit das Gebiet des Erzbergbaues

die südlichen Teile der damaligen Bergrevierc Witten, Sprockhövel,

Werden, Kettwig und Mülheim an der Ruhr, welche mit inzwischen

mehrfach wechselnder Begrenzung gegenwärtig sämtlich in die vier

Reviere Witten, Hattingen, Werden und Oberhanscn nach der letzten

Revierfeststellung im Oberbergamtsbezirk Dortmund vom 22. Dezbr. 1890

zusammengelegt sind.

Die zum Teil mit großem Fleiße, mit Ausdauer und zeitweilig

auch mit vielem Kostcnanfwande erschürften Erzvorkommen haben aber

bis in die Gegenwart hinein die auf sie anfänglich gesetzten Hoffnungen

nur wenig erfüllt sie haben im Verhältnis zu ihrer überaus großen

Zahl und weiten Verbreitung zu einem wirtschaftlich besonders lohnenden

und nachhaltigen Bergbau nur in ganz vereinzelten Fällen, und dann

auch nur teilweise vorübergehen^, Gelegenheit gegeben. Gegenwärtig

bewegt sich — wie erwähnt — der Erzbergbau ausschließlich in den

durch die erwähnte Revierfeststellung im Oberbcrgamtsbezirke Dortmund

bestimmten Grenzen der b.iden Bergreviere Witten und Werden.

M. H.! Im Vorhergehenden habe ich Ihnen bereits mehrfach an

geeigneten Stellen einige wichtige Mitteilungen aus der Geschichte des

Erzbergbaues und über seine jeweilige wirtschaftliche Bedeutung Er¬

wähnung gemacht.

Die ersten Anfänge des Bergbaues reichen jedenfalls, gleichwie die¬

jenigen des zum Teil benachbarten Siegenerlandes und des vormaligen

Herzogtums Westfalen, bis in die frühesten Kulturzeiten hinauf, denn

zahlreiche, über alle Teile des ganzen Gebietes verbreitete, alte schlacken

Halden und Pingenzüge legen ein beredtes Zeugnis hiervon ab. Ins¬

besondere sind in einigen Gegenden, namentlich am sogenannten „Felsen¬

meere" bei Sundwig, solche aus früheren Jahrhunderten herstammende

Reste und iieberbleibsel als Zeuge» eines alten, teilweise anscheinend

sehr umfangreichen Eisenhüttenbctriebes bemerkbar. Immerhin ist haupt¬

sächlich der Eisenerzbergbau als einer der ältesten Bergbauzweige zu

betrachten. Ursprünglich mag der Betrieb im Bcrgrcvier Witten ledig¬

lich auf die daselbst in den Schichten des Masscnkalkes austretenden,

durch Gräbereien und Tagebaue leicht zu gewnmenden Eisenerzlager,

und im Bergrevier Werden auf die dort in den jüngeren Gebirgsschichten
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bes Kohlenkalks, des Culm und des flöhleeren Sandsteins vorkommenden,
ebenfalls leicht zu gewinnenden Brauneisensteine und Thoneisensteine
gerichtet gewesen sein, indem dieselben alsdann in den einfachen Wald-
schmieden,den sogenannten Handhütten, verarbeitet wurden.

Neben dieser Eisenerzgewinnung mnß auch, namentlich in dem Ge¬

biete des Bergreviers Werden, der Bleierzbergban schon frühzeitig eine

mehr oder minder erhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung gehabt haben.

Mehrere in der näheren Umgegend von Velbert.durch den dortigen

neueren Bergbaubetrieb in dem Felde der „Prinz Wilhelm Grube",

und ganz neuerdings auch in denjenigen der Gruben „Emannel" und

„Ferdinande" wieder bekannt gewordene und zugänglich gemachte, augen¬

scheinlich bereits vor der Einführung der Schießarbeit lediglich mit

Schlägel und Eisen aufgefahrene, alte Stölln und Strecken, alte Pingen¬

züge und Halden mit noch vorhandenen Bleiglanzstnfen, sowie alte Blei¬

schlacken liefern hierfür einwandfreie Beweise. Desgleichen geben einige

bis ans den heutigen Tag erhaltene Benennungen und Bezeichnungen

für besondere Oertlichkeiten deutliche Hinweise ans einen früheren Blei¬

erzbergban; so heißt ein Bauerngut und dessen Umgebung in der Nähe
der Grube Emannel „am Silberberg", der alte Betrieb des „Blei

bergeS" wurde gegen Mitte dieses Jahrhunderts in dem Felde der

heutigen Prinz Wilhelm Grube wieder aufgenommen, und mit dem

Namen „Bleikopf" wird die kleine Höhe bei Hasselbeck bezeichnet, auf

der im Felde der Gewerkschaft Thalbnrg eine große Bleischlackenhalde

liegt.

Ueber den Ort, wo die damals gewonnenen Bleierze verhüttet

wurden, sind bestimmte geschichtliche Nachrichten nicht überliefert worden.

In der Nähe der Gruben Ferdinande und Emannel, welche — nach

den vorhandenen ausgedehnten Pingenzüge» zu schließen — anscheinend

die bedeutendsten gewesen sein müssen, können irgend welche Spnren

eines ehemaligen Hüttenbetriebcs nicht mehr aufgefunden werden. Da

gegen liegt eine große Bleischlackenhalde, zum Teil tief eingeschlämmt

und mehr oder weniger mit alluvialen Bildungen bedeckt, in dem Thale

des Bogelsangbaches, in dem Sondcrfelde „Clara" der Gewerkschaft

Eisenberg. Diese Schlacken beweisen, daß zu der Zeit, ans der sie

stammen, die damalige Verhüttung der gewonnencn Bleierze nur eine

äußerst einfache und wirtschaftlich höchst unvollkommene gewesen sein

kann; eine untersuchte Probestuse ergab nach einem Probierscheine vom
-l. Oktober 1801 in 100 Pfund: V4 Lot Silber, 36,6 Pfund Blei und

2 Pfund Kupfer. Auch die Bezeichnung für einen in der Nähe der

erwähnten Schlackenhalde unweit (nordwestlich) des HanseS Einlöst

liegenden kleinen Teich als „Schmelzteich" deutet vielleicht auf einen

solchen früheren Bleihüttenbetrieb hin.Vollständig einwandfreie geschichtliche Uebcrlieferungen über diesen
alten Eisenerz- und Bleierzbergban liegen schriftlich nicht vor. Die
ersten wenigen Aufzeichnungen können allenfalls in dem Wortlaute der
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Mutung und Verleihungs-Urkunde des vorerwähnten Grudenfeldes

„Clara" der Gewerkschaft Eiscndcrg gesucht werden.

Diese Mutung, welche am 23. Juni 1846 von Or. Heim in

Werden eingelegt wurde, lautete:

„Weit in vorpreußischer Zeit, in den Jahren 1547 st 1660

ist in der Honuschaft Hetterscheidt und Isenbügel, Bürgermeisterei

Velbert, Kreises Elberfeld (jetzt Mettmaun) Bergbau auf Blei,

Galmei (?) und Eisen getrieben, und es sind diese Bergwerke längst

wieder in das- landesherrliche Freie gefallen.

Diese Galmei- (?), Blei und Eisenwerke, von welchen ich durch

Zufall die alten Halden und Stollen südlich des Gntes desOekouomen

Brügelmann in dessen Büschchen entdeckt habe, begehre und mute

ich . . . ."

Durch eine Urkunde vom 17. November 1852 wurde darauf die

„augeblich in dem Jahre 1547 bis 1660 betriebene Eiscnsteinlagerstättc"

unter dem Namen „Clara" verliehen; die Belehnnng auf Bleierz er¬

folgte erst unter dem 23. Oktober 1858.

Die Angaben Hcim's sollen sich auf VerleihuugSurkunden gründen,

welche in den genannten Jahren durch die Acbte des ehemaligen reichs-

nnmittelbaren Stiftes Werden ausgestellt worden sind. In der ältesten

dieser beiden Verleihungsurkunden, derjenigen des Jahres 1547, soll

zudem bereits auf einen noch älteren Bergbau hingewiesen beziehungs¬

weise eine durch früheren Betrieb bekannte, aber wieder ins Bergfreie

gefallene Erzlagerstätte von Neuem verliehen worden sein.

Weitere schriftliche Ueberlieferungeu fehlen, soweit sie bis jetzt

bekannt, gänzlich. Die Geschichte dieses alten Bergbaues ist daher im

Einzelnen nur eine äußerst lückenhafte und dürftige, und ebenso, wie

seine damalige wahrscheinliche Ausdehnung und wirtschaftliche Bedeutung

lediglich allgemein, in großen Umrissen, anzudeuten ist, kann sich auch

der Grund für die Einstellung der einzelnen Gruben nur auf Mut¬

maßungen stützen.

In erster Linie wird aber Wohl der dreißigjährige Krieg sowie die

damit eingetretene allgemeine Niederlage aller wirtschaftlichen Verhält¬

nisse, und sodann ferner der nachfolgende Mangel au genossenschaftlichen

Vereinigungen au Kapital und Maschinen gegenüber den zum Teil über¬

aus großen Wasserzuflüssen und der geringen Blcicrzführuug der meisten

Lagerstätten im Verhältnis zu der mitbrechendcn, in frühereu Zeiten

ganz wertlosen Zinkblende seiner Zeit das Erliegen der einfachen Be¬

triebe des alten Bergbaues höchstwahrscheinlich herbeigeführt haben.

Erst in neuerer Zeit konnten dieselben durch den Fortschritt der Gesetz¬

gebung und der Technik wieder Gegenstand mehr oder weniger zuver¬

sichtlicher bergmännischer Unternehmungen werden.

Ich habe vorhin bereits erwähnt, daß namentlich in dem Zeiträume

von der Mitte unseres Jahrhunderts bis zu Anfang der siebenziger

Jahre, in erster Linie also kurz vor und nach dem Erlaß des am
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1. Oktober 1865 in Kraft getretenen Allgemeinen Berggesetzes vom

tl-1. Jnni 1865, eine besonders auffallend rege und umfangreiche Thätig-

keit auf dein Gebiete des bergrechtlichen Berleihungswesens in allen

Teilen des ganzen Gebietes geherrscht hat.

Namentlich wurde zu jener Zeit den Eisenerzen die größte

Aufmerksamkeit zugewandt, sodaß ihre Gewinnung auf den Zechen

„Carl" bei Langerfeld und „Schwelm" bei Schwelm in dem Gebiete

des jetzigen Bergrevicrs Witten (in dem Gebiete des ehemaligen Berg¬

reviers Sprockhövel), sowie auf den Zechen Clara, Friedrich, Diedrich,

Wilhelm und Wulff der vereinigten Lamarche-Grnbe im Bergrevier

Werden zeitweilig eine nicht unerhebliche Höhe erreichte. Allein für

die Gegenwart und, »ach dem Stande der bisherigen gcognostischen und

bergbauliche» Aufschlüsse zu urteilen, auch für die Zukunft hat der

Eisensteinbergban seine Bedeutung in beiden Revieren gänzlich verloren.

Den mehr oder weniger allmähliche», im klebrigen recht schwanken¬

den Rückgang der Eisenerzfördcrnng seit dem Jahre 1871 will ich aus

folgenden Zahlen hervorgehen lassen:

(>' i s e n e r z's vrde r u n g

im Jahre

im Vcrgrcvicr
Witte»

(bis 1891 Revier
Sprockhövel)

Tonnen

im Vergrevicr
Werben

Tonne»

Insgesamt

Tonnen

1871 52 517 18 031 70 548
1872 19 842 4 928 24 770
1873 47 523 5 732 53 255
1874 43 435 2 105 45 540
1875 793 1 415 2 208
1876 47 704 1 301 49 005
1877 61096 1601 62 697
1878 59 367 ,— 59 367
1879 56 675

— 56 675
1880 97 220

— 97 220
1881 60 049

— 60 049
1882 38 413

— 38 413
1883 42 880

— 42 880
1884 53 243

— 53 243
1885 38 077

— 38 077
1886 41 055

— 41 055
1887 52 004

— 52 004
'888 42 030

— 42 030
1889 29 153

— 29 153
1890 27 802

— 27 802
1891 8 145

— 8145
1892 370

— 370
1893 367

— 367
1894 1 347

— I 347

1895 rund 300
— 300
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M. H.! Bezüglich des übrigen Erzbergbaues kann ich hier nur

noch anführen, daß im Bergrevier Witten zur Zeit im Betrieb sind

die Erzbergwerke:

1. „Schwelm" bei Schwelm,

2. Die „Iserlohner Galmcigrnben" bei Iserlohn,

3. „Angnste" bei Herscheid,

und im Bergrevier Werden die Erzgruben:

1. Die „Selbecker Erzbergwerke" (Neu-Diepcnbrvck III) bei Minhard,

2. Die „Prinz Wilhelm Grube" bei Richrath,

8. Das „Erzbergwerk Glückauf" bei Neviges,

4. „Ferdinande" bei Heiligcnhaus,

5. „Thalbnrg" bei Velbert,

6. „Benkhausen" bei Metzkausen,

7. „Emanucl" bei Wülfrath, und

8. „Wilhelm II." bei Velbert.

Mit Ausnahme der drei größeren Werke: den Iserlohner Galmci¬

grnben, den Selbccker Erzbergwerken und der Prinz Wilhelm Grube,

welche mehr oder weniger bedeutende Tiefbau-Anlagen besitzen, sind die

Gruben sämtlich ohne nennenswerte bergtcchnische Betricbseinrichtungen.

Der Bergbau beschrankt sich teilweise ans Versuchsarbeiten, teilweise

wird er in Gestalt von Gräbereien, Tagebauen, kurzen Stollen und

kleinen Schächten von ganz unerheblicher Teufe auf die denkbar ein¬

fachste bergmännische Art betrieben.

lieber die Ein und Vorrichtungen des Grubenbetriebes der ge¬

nannten drei größeren Bergwerke sowie über die daselbst errichteten

Erzznbereitungs- beziehungsweise Aufbcreitungs-Anstalten ist besonders

Erwähnenswertes oder Bedeutsames nicht anzuführen.

In dem ganzen Gebiete des Bergreviers Witten wird nach dem

Stande der geognostischen und bergbaulichen Aufschlüsse — wie bereits

mehrfach erwähnt werden mußte — in naher absehbarer Zeit, vor¬

aussichtlich schon nach Ablauf von einem Jahre, ein Erzbergbau von

irgend einer wirtschaftlichen Bedeutung überhaupt nicht mehr vorhanden

sein. Die bekannten Erzvorkommen sehen in dieser kurzen Zeit ihrem

gänzlichen Verhiebe entgegen, und neue Erzlager sind trotz fleißigen

Schürfens seit Jahren nicht mehr gefunden worden.

In dem, Jahrzehnte hindurch teilweise sehr bedeutenden, annähernd

ein volles Jahrhundert alten, Bcrgbaue der „Iserlohner Galmeigrnben"

gehört bereits zur Zeit ein guter Teil bergmännischen Unternehmungs¬

geistes und ein Stück menschlichen Fleißes der Vergangenheit an.

Zum Beweise null ich einige ans amtliche Erhebungen begründete

Zahle» anführen:
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Jahr Nainc des Bergwerkes Eisenerze Zinkerze Bleierze

Tonnen ! Tonnen Tonnen Tonnen

18S0

1891

1892

1893

1394

Für ISIS

sicht ge-

l Carl
^ chwelm
Iserlohner Galmeigrnben

I Carl

v Schwelm
k Iserlohner Galmcigriwen

Carl

Schwelm
^ Iserlohner Galmeigrnben
I Carl

s Schwelm
> Iserlohner Galmeigrnben

Carl

1 Schlvelm
Iserlohner Galmeigrnben

j Schwelm l gen.einsam ^

2370
25432

1360
6785

370

367

1347

I Iserlohner Galmeigrnben

23058
182

32
20875

144

20949
231
198

15589
333
191

12854

87

116

123

100

2524

188

rnnd 700 Tonnen ^

— 1300 — ^ —

Im Bergrcvicr Werden kann dahingegen dem Erzbergbau ans Grund der
ausgedehnten Gangvorkommen eine ungleich günstigere wirtschaftliche Zukunft und
wesentliche Bedeutung mit Recht vorausgesagt werde». Die Gcsnmt-Erzfördcrung
in den letzten vier Jahren ergiebt sich ans folgenden Zahlen'

Jahr Name des Bergwerkes Zinkerze Bleierze Schwefel¬
erze

Tonnen Tonnen j Tonnen

1891

1892

1893

1894

Für IWS

Prinz Wilhelm Grube .
Selbeckcr Erzbergwerke
Ferdinande
Erzbergwerk Glückauf .
Prinz 'Wilhelm Grube
selbeckcr Erzbergwerke
Ferdinande

Prinz Wilhelm Grube .
Selb ecker Erzbergwerke
Ferdinande
Bcnthansen . . . . .
Prinz Wilbclm Grube .
Selbeckcr Erzbergwerke
Ferdinande
Benthansen
Prinz Wilhelm Grube .
Selbeckcr Erzbergwerke
Ferdinande . . . . .
Benkhausen

1046
9764

1037
10333

1258
6943

1035
7896

6

12Ü0
8825

?

20
130
700

44
18
97

739

12
172
232

"6,5
1

51
346

140,5
.?

1200
2000

78

172

Die übrigen Zechen des Bcrgrevicrs Werden, welche ich nicht namhaft ge-
macht habe, sind z. Z. in eine Erzförderung noch nicht eingetreten. Der Betrieb
derselben beschränkt sich vorläufig noch ausschließlich auf Versuchsarbeiten.
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Ncbcrsichtlichr (^esamtzusammrttftrllttug
während des Zeitraumes

(B e rgreviere Witte n

Anzahl Anzahl
der

Belegschaft

Eisenerze

Lfde.

Nr.
Jahr

der
lictriedcucu

Werke

Menge Wert

der Förderung

t Mr.

1 1870
57

I
ku>0 1058,4 15136

2 1871 13 826 3527,9 152279
3 1872 12 941 ! 25271,5 154107

4 1873 9 857 53255,1 361083
5 1874 10 866 55535,2 380986
6 1875 8 722 2208,0 19150

7 1876 9 763 49503,8 274760
8 1877 8 851 62726,4 344981

9 1878 6 1232 ! 59367,0 320988

10 1879 8 1215 56674,6 307258
11 1880 8 1308 97220,0 525612
12 1881 9 1616 60049,0 328499

13 1882 9 1657 38493,0 212650

14 1883 8 1762 42880,0 233064

15 1884 6 1565 53243,0 279549

16 1885 5 1445 38077,0 161230

17 1886 5 1428 40055,0 106326

18 1887 11 144? 52204,0 182186

19 1888 12 1503 42030,0 180988

20 1889 14 1504 29153,0 127018

21 1890 16 1462 27802,0 122739

22 1891 15 1411 8145,0 35291

23 1892 14 1326 370,0 1295

24 1893 17 1295 367,0 1284

25 1894 11 1070 1347,0 4714

der Belegschaft und (5'rzsvrdernttg
von 1870 vis 1895.

und Werden.)

Zinkerze

Nieuge ! Wert

der Förderung

t ^ Mk.

Bleierze

Nieuge ^ Wert

der Förderung

t j Mk.

Kupfererze

Menge ^ Wert

der Förderung

t ^ Mk.

2,7 99
0,07
0,08

2,0 , 200

Schwefelkies

Menge ! Wert

der Förderung

t Mk.

206,0 366
1968,4
6232,9

7485
42099

10010,7 117132
9078,4 109068
7302,7 86343

15804,0 186793
27002,0 321346
27271,8 320088
33255,1 304297
40673,0 348169
36761,4 308192
38596,0 250973
28211,0 184260
31365,0 199038
18886,0 76594
13816,0 41036
8597,0 47732
6177,0 74090
5765,0 57650
2590,0 25760

266,0 1890
172,0 385

22623.4
22205.5
21672,9
30685.2
19368.3
19063,7
13174,1
16141,8!
173ü>7,6
14772,7
15267,7
15691,1
26832,0
31297,0
31872,0
33140,0
34237,0
35813,0 ^
32901,0
35899,0
32945,0
31898,0
32463,0
24219,0
22315,0

474276
472419
510086
532638
467004
394874
324451
389339
431228
334853
376658
409799
736941
884921
881642
830110
803550
849259
773066
946087
772793
810953
925012
568539
478996

159.4

446,12

570,45

663,6
230.1
656,3
318.6
305.2
338.7

1023,7
1944,7
1487,7
2104,0
1604,0

741,0
1091,0
1039,0
1317,0
1185,0
1451,0
710,0

1010,0
977,0
522.5
615,5

13635
43098
57294
76236 ^
29181
80387
47410
43172
50846

149282
157342
221959
294642
204423 i

69520 j
63167
92872
93609
80371
52715
50140
73815
67050
22155
21776



M. H.! Gestatte» Sie mir zum Schlüsse »vch einige Worte iiber

die wirtschaftliche Lage dcr Bergarbeiter. Bei dem Erzbcrgbaue

in dein südlichsten Teile des Oberbergaintsbezirks Dortinnnd waren

während des Jahres 1894 im großen Durchschnitt 1070 Bergarbeiter

beschäftigt, und zwar auf de» Erzgruben im Bcrgrebier Witten 867

und ans denjenigen im Bergrebier Werden 708.

Diese Bergarbeiter-Bevölkerung ist größtenteils eine altansässige

und stammt vorwiegend ans der nächsten llmgebnng der einzelnen Gruben.

Fremde Arbeiter finden nur in ganz vereinzelten Fällen Beschäftigung,

und ans diesem Umstände ergiebt sich im strengen Gegensätze zu dem

großen nördlich angrenzenden Steinkohlenbergbau-Betriebe und auch zu

demjenigen anderer Industrie-Gegenden die Thatsache, daß man eS hier

nicht mit einem eigentlichen, nur von der Bergarbeit lebenden, Berg¬

mannsstande zu thnn hat.

Die meiste» ansässigen Bergleute sind vielmehr Haus- und Grund¬

besitzer oder auch ständige Mieter und haben zudem nicht selten einzelne

Ackergrnndstücke gepachtet, welche sie in der Regel »ach beendeter Gruben¬

schicht selbst bewirtschaften. Infolgedessen ist die große Mehrzahl der

Bergarbeiter in der Lage, einen, wenn auch öfters kleinen Teil ihrer

täglichen Nahrungsmittel selber zu bauen und einzuernten. Die Arbeits¬

löhne haben aber auch bei weitem nicht die Höhe erreicht, wie in anderen

Jndustriegegenden, namentlich in den Steinkohlenrevieren, obschvn sie

entsprechend der allgemeinen und allmählichen Bertcnernng der Lebens¬

mittel im Laufe der Jahrzehnte gleichfalls mehr oder weniger gestiegen

sind. Während dieselben in den dreißiger Jahren für die achtstündige

Schicht selten mehr als 0,80 bis 1,00 Mark betrugen, stiegen sie in

den sechziger Jahren bereits ans etwa 1,60 bis 1,80 Mark und all-

mählich bis auf 8,50 und höchstens 4,50 Mark in den Jahren 1872

und 1878, und sanken alsdann wieder lns zu Anfang der achtziger Jahre

bis durchschnittlich auf 8,00 und 2,50 beziehungsweise 2,00 Mark herab,

auf welchem Staude sie sich inzwischen noch bis zum heutigen Tage, vvn

einigen nnwesentlichen Schwankungen abgesehen, allgemein erhalten haben.

lieber die Einrichtungen zur Förderung des Wohles der Berg¬

arbeiter ist nur weniges anzuführen.

Die in dem ganzen Gebiete beschäftigten Bergarbeiter gehören sämt¬

lich dem bekannten „Allgemeinen Knappschafts-Verein zu Bochum" an,

dessen innere Ausgestaltung zuletzt durch die Satzungen vom 1..Jannar

1892 unter besonderer Berücksichtigung der fortschreitenden „sozialpoli¬

tischen" Neichsgesetzgebung, namentlich des Kranken-Versicherungs-Ge>etzeS

vom 15. Juni 1888, des llnfall-VersicherungS-Gesetzes vom 6. Juli 1884

und des Jnvaliditäts- und Altersversichcrungs-Gesetzes vom 22. Juni

1889, geregelt worden. Zugleich ist dieser Verein von dem genannten

Zeitpunkte ab als „besondere Kassen-Einrichtung" im Sinne der HK 5

und 7 des zuletztgedachtcn Reichsgesetzes in Wirksamkeit getreten.

Die Aktiengesellschaft „Selbeckcr Bergwerksverein" hat in den letzten
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Jahren in der Nahe der ihr gehörenden Zink-, Blei- nnd Schwefel-

Erzgrube Neu-Diepenbrock III bei Mintard im Bergrevier Werden 59

Mietwohnungen sowie ein großes lstost nnd Schlachthans für die Werks

ungehörigen gebaut.

Sonstige für die Bergarbeiter bestimmte WohlfahrtS-Einrichtnngen

sind in dem ganzen Gebiete nicht vorhanden.

Besondere Erwähnung verdienen die für die Arbeiterverhältnisse

außerordentlich wichtigen Ergebnisse der am 19. Dezember 1895 im

ganzen Oberbergamtsbezirk Dortmund vorgenommenen allgemeinen Berg

arbeitcr-Zahlung.

I. tteborsicht der Belegschaft »ach (Gesamtzahl, Ab¬

stammung, Sprache, Religionsbekenntnis, Personenstand

und Zahl der Angehörigen.

Üleligions-
bckcnutniS Personenstand

Zahl der An¬

gehörige»
.

sA Zahl der 7^ ^

Name des Bergwerks - I L A 8

D ^

N
Z

Z

Z "

-r. Bergrevicr Wüten.

Marl 1» — l 9 1 - 7 9 1 —
7 27 1

2. Schwelm
Z — —! 2 2

— — — 2 3
643. Iserlohner Galmeigrub. 375 75 7^200 172 3 291 7); i i 291 805

darunter iveibl. Arle . 14 4 — i 6 8 —^ 2 1 — 2 3 6

4. Erzgebirge II . . . 2 1 - 2 ^ 1
— 1 — 1 3

5. Franziska .... 1 — —
1 — — — — 1

6. Olga

b. Bcrgrevier Werden.

2 1 1 I —^ 2 2

7 Prinz Wilhclni Grube . 86 28 5! 61 25 — 49 34 3 — 49 116 14

darunter weibt. Arb. . 3
- — 2 1 — — 3 — — — — ' —

8. Selbeckcr Erzbergwerke 476 160 83 390 3 272 195 8 1 272 777 298

darunter wcibl. Arb. . 9 — — 1 8- — 9
— — — 16

9. Ferdinande .... 90 L0 Ii 33 57 — 45 4! 4 — 45 115 8

darunter iveibi. ?lrb. . 1 — — I — — — I — — — — —

10. Thalburg 21 3
—

7 14 — 15 5 1 — 15 44 12

tl. istintorfer Erzbergwerke 6 2
— 3 — 6

— — — 6 29
—

IS. Benkhausen .... 32 12 3 2 30 — 22 10
— — 99 66 10

IN. Erzbergwerk Glückauf . 13 5 9 4 - 10 3
— — 10 26 4

lllWilbelm II . . . . 6 1 —! 4 2 ^ 4 9
-- — 4 15 —

15. Joscphiue 1 1 —! I - 1
— 1

—

Summe . 1147 332 Iii 422 7 Ich 6 727 306 29 I 727 2047 412

darunter ivelbl. Arb. . 27 4 — ! 10 17 -
> !

2 '24 1 9 3 22
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II. Nebersicht der Belegschaft uach Lebensalterstufen.

Lcbcnsaltci in den Jahren

Name des Bergwerkes TO Q O Q ci>r—l
I I

co
I ! ! co

> -r> L
<S

l > I
O->?

I
-r>

D

a. Bergrebicr Witten.!

i. Carl 10
—

i 1 5 3 —

2. Schwelm I — i 1 — — —

3. Iserlohner Gnlmeigrnben . . 375
—

18 68 95 104 70 20

darunter weibliche Arbeiter 14 9 4 — —
1

—

4. Erzgebirge II 2 — 1
— —

1
—

5. Franziska 1 — — — 1 —

6.
Olga 2 1 1

b. Bcrgrebier Werden.

7, Prinz Wilhelm Grube . . . 86
—

9 32 24 11 8 2

darunter weibliche Arbeiter 3
— 2 — 1 — —

8. Selbecker Erzbergwerke . . . 476 28 81 113 120 78 42 14

darunter weibliche Arbeiter 9 5 4 — — — — —

9. Ferdinande 90
—

13 25 19 24 9
—

darunter weibliche Arbeiter 1
—

1 — — — — —

10. Thnlburg 21
— —

7 6 5 3
—

11. Lintorfer Erzbergwerke . . . 6
— — —

3 3
— —

12. Benthanscn 32
—

3 8 13 7 1

13. Erzbergwerk Glückauf .... 13
— 1 6 3 3

— —

14. Wilhelm II 6
— —

2 1 2 1
—

15. Josephine 1 — — 1
— —

Summe . 1147 28 125 265 288 243 139 30

darunter weibliche Arbeiter 27 5 14 6 1 1
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III. Uebcrficht der Belegschaft nach ihrer Unterkunft.

R

Name des Bergwerkes

ZahlderBelegschaft

<Z°

E s l

s ^ Z

v v h

O

i e n

A Z KZ

--

a. Bcrgreuicr Witte».

i. Carl IN 1 7 1 i
2. Schwelm 9 — — c> — —
3. Iserlohner Galmeigrubeu . . . 375 66 14 219 — 42 34

darunter weibliche Arbeiter . 14 — — 1 — 11 z
4. Erzgebirge II 9 1 — 1 —
t>. Franziska l — — — 1
<4 Olga 9 — — 1 — —

b. Berg retner Werden. U

7. Prinz Wilhelm Grube .... 33 5 8 35 15 23
darunter weibliche Arbeiter . . 3 — — — 2 1«. Selbecker Erzbergwerke .... 476 46 8 212 28 147 35
darunter weibliche Arbeiter . . 9 — — — — 7 2

9. Ferdinande 90 « 1 35 — 11 35
darunter weibliche Arbeiter . . 1 — — — — 1

ZV, Thalburg 91 1 — 13 — 4 3
II. Lintarfcr Erzbergwerke .... 6 2 2 2 —
19. Benkhausen 39 — — 19 — 3 10
13. Erzbergwerk Glückauf .... 13 — 8 — 2 1
14. Wilhelm II . . . .... 3 — — 3 — — 3
13. Josephine 1 1 — — — — —

'^limine .
darunter weibliche Arbeiter .

1147
97

132 34 557
1

28 228
21

!

146
Z
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VI. Ilrborsicht der Belegschaft nach ihrem Besitzstände.

'S

rA

Nainc des Bergwerkes

.1^

Z

A

-Z:

Grundeigentum Viehliesik

HZ

05,

K ^
S ! Zv ^

6?...!„.

Besitz

'gscha

c der Be¬

st sind

--

^ s

! co

n Bcrgrcvicr Witten.
1.! Carl 10

— —
- 10

— — — —

2. Schwelm 2
— — 2 - — 1 1

8. Iserlohner Galmeigrnbcn - 375 64 1 805 5V 168 97
4. Erzgebirge II -z

— — 1 —
5 8 2

5. Franziska 1
— — t — —

6. ^lga 2 — — y — —

b Bergrevier Werden.
7. Prinz Wilhelm Grube . . 86 6

—
- 80 1 9 45 5

8. clbecker Erzbergwerke . . 476 47 1 8 420
— 88 211 123

9. Ferdinande 90 12 —
F -5 1 19 14 1»

10. Thnlburg 21 3 — 18 6 12 5
11. Lintorfer Erzbergwerke . . 6 2 — — 4 4 5 10
12. Benkhausen 82

— — — 82 '— t 22 5
19. Erzbergwerk Glückauf . . 18 2 —

8 8
— 8 8 2

14. Wilhelm II 6 1 — — t) — 1 5
15. Josephine 1 — 1 — " — — ' —

l unnne - 1147 188 7 15 963 5 181 484 263

M. H.! Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, mit der Sie
meinem Vortrage gefolgt sind, und ich hoffe, daß Sie durch meine Aus¬
führungen ein freundlicheres Bild von dem Erzbergbau unserer engeren
Heimat mit nach Hanse nehmen, als ich es Ihnen im Vorjahre zu
kneten vermochte. Ich schließe mit dem Wunsche, daß der Erzbergbau
in dem südlichsten Teile des Obcrbergamtsbezirks Tortmund auch ferner
zum Nutzen seiner Besitzer und Arbeiter, sowie zum Wohle der Ge¬
meinden, in denen er umgeht, noch recht lange weiter gedeihen möge.
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NaturwissenschaftlicheStudien. ^
Gesammelte Aufsätze von H. Ich».

(2. Fortsetzung.)

Der KohlgallenrWer.

Die Redensart, er hat mir den Kohl verdorben, ist vielen Menschen
geläufig. Daß sie dabei an den Kohlvcrderberdenken, von dem ich
hier erzählen will, ist schon deshalb nicht anzunehmen, weil ihnen
dieser schwerlich bekannt ist.

Wenn aber jahraus, jahrein nicht nur bildlich ausgedrückt,sondern
tatsächlich von einem Insekt sehr viel Kohl verdorben wird, so ist die
Annahme gewiß berechtigt, daß diese Art des Kohlverderbcnsdie
Redensart begründet hat.

Ein schmackhaftes Kohlgemüsc findet so vielseitigen Beifall, daß
dein Berderber eines solchen Genusses gewiß auch gern einige Beachtung
geschenkt wird.

Wer Gartenbau treibt, den wird es vielleicht besonders inter
essieren, einmal zu erfahren, wer ihm eigentlich den mit Sorgfalt wohl
gar eigenhändig gepflnnzten Kohl, auf den er so große Hoffnungen
setzte, verdirbt. Die Art der Schädigung ist gemeinhin bekannt. Der
kundige Gärtner, welcher häufig Kohl aller Sorten Pflanzt, untersucht
vorher die Wurzeln seiner Setzlinge, ob sie auch Knoten haben. Pflanzen,
an denen er diese vorfindet, wird er nicht pflanzen oder, wenn er sich
doch dazu entschließt, die Knoten zuvor entfernen, wenn sich dieses ohne
vollständige Zerstörung des Wurzelstockes bewerkstelligenläßt; denn er
weiß ans Erfahrung, daß aus einer mit Knoten behafteten Pflanze
niemals ein ordentlicher Kohlstrunk,Kappuskopfoder Kohlrabi wird.

Sind aber nur knotenfreie Setzlinge gepflanzt worden, so ist nicht
ausgeschlossen, daß solche Knoten im späteren Wachstums der Pflanze
sich einstellen und der Kohl doch noch zugrunde geht. Wenn wir den
Wnrzelknoten einer Kohlpflanze zerbrechen, so finden wir in seinem
Inneren einen weißgelblichen Wurm. Ist der Knoten recht groß, so

") et'. Jahrgang 7 dieses Buches, S. 162—225 und Jahrg. 9, Z. 300-321.
13
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beherbergt er mehrere Würmer, welche sich damit beschäftigen, das

Fleisch des Wurzelknotens zu verzehren.

Durch deu fortwähreudcn Reiz, welchen die fressenden Würmer

verursachen, strömt aller Lebenssaft, den die Pflanze hat, in den

Wurzelknoten und befördert deren Wachstum, während die Pflanze selbst

verkümmert und nach und nach abstirbt.

Einen solchen Wurzelknoten nennt man eine Galle und unfern

Kohlverderber, den Erzeuger derselben, deu Kohlgalleicrüsster, Llantlmr-

lizmelnw 8u1eieolli8. Dieselben sind kleine tiefschwarzc Käfer von kaum

2—3 wm Länge.

Das stark punktierte Halsschild derselben hat vorn einen schwach

aufgeworfenen Rand, jedcrseits davon ein Häkchen und eine tiefe Mittei-

surche. Die Flügeldecken sind tief gestreift, in den Zwischenräumen

eben, stark gewurzelt und vor der Spitze schuppig gehöckcrt, die Schenkel

vorn kurz gezähnt.

Die im Frühjahr zuerst erscheinenden Rüßler stammen aus Spät-

bruteu des vergangenen Herbstes und überdauern den Winter in der

Erde oder an anderen geschützten Orten.

Zur Zeit der Eierablage bohren sie die zartesten Pflanzcnteile

des Stammes dicht unter der Erdgrenze, am liebsten die Wurzel selbst

an und legen ein Ei in die Wunde.

Bei der Auswahl der Pflanzen für die Brut vermeiden sie gerne

den braunen Kohl, begünstigen im übrigen junge Pflanzen der Oel-

saatcn sowohl, wie alle Äohlarten, auch die wildwachsenden, wie z. B.

den Hedrich.

Der durch die Verwundung und das Fressen der aus dem Ei ent

stehenden Larven verursachte Reiz veranlasst die Pflanze zu einer

gallenartigen Mißbildung.

Nach zwei Monaten ist die Larve erwachsen, bohrt sich durch ein

rundes Lach aus ihrer Zelle heraus, fertigt unter der Erde von dieser

ein eiförmiges Gehäuse um sich und ruht nun wenige Wochen als Puppe

in demselben.

Wenn die Käfer recht zahlreich vorhanden sind, so bohren sie auch

bereits kräftig entwickelte Strünke an und verbreiten sich dann die

Gallen auch weiter hinauf am Stamm. Die Larven der letzten Brut

des vergangenen Jahres überwintern in diesem Zustande und entsenden

die Käfer durch ein rundes Bohrloch erst im nächsten Frühjahr. An

sonnigen warmen Tagen sind die Käfer denn auf allen Kreuzblüinlern

anzutreffen, an denen sie die Blüten und Blätter benagen.

Kohlstrünke mit Gallen ohne Fluglöcher sollte man nicht als

Stoppel den Winter über stehen lassen, sondern zur Vernichtung der

Brut im Herbste verbrennen.
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Nebcr die Schädlichkeit der Raupenhaare.

In der deutsche» medizinischen Wochenschrift derichtet Dr. Hille

manns über beobachtete Angenentzündungen, hervorgerufen durch Raupen

haare, und knüpft daran Betrachtungen, welche geeignet erscheinen, in
weiteren Kreisen bekannt zu werden. Dr. Hilleinanns vertritt die An¬

sicht, daß die Schädlichkeit der Naupenhaare in Volkskreiseu nicht ge

nügend bekannt ist und inahnt eindringlich, auf die Gefährlichkeit der
selben auftnerksain zu machen.

Zu diesem Zwecke verlangt er eine populäre Gesundheitslehre,

welche sich namentlich an die Eltern wenden soll. Als besonders wirk

sam bezeichnet der genannte Arzt, die Lehre über die Gefährlichkeit der

Raupenhaare in Volksschulen gelegentlich des naturgeschichtlichen Unter

richts zum Vortrage zubringen, weil gerade bei den Kindern am besten

die Erinnerung für daS spätere Leben durch Belehrung und Anschauung
zum Bewußtsein zu bringen sei.

Die Erhebungen, welche bei Behandlung der langwierigen und

äußerst schmerzhaften Angenentzündungen angestellt wurden, führten zu

dem Ergebnis, daß die Entzündungen nicht einmal immer durch zufällige

Berührungen der Augen mit Raupen hervorgerufen waren, sondern daß

die gefährlichen Raupen vielfach durch Leichtsinn und Unvorsichtigkeit

inS Auge geworfen wurde», sonne, daß die meisten Angenentzündungen

dieser Art bei der ländlichen Bevölkerung zu verzeichnen waren.

Der Zweck meines heutigen Vortrages ist es nun, angeregt durch

die ernsten Mahnungen Dr. HillemannS, diejenigen Raupen näher zu

bezeichnen, deren Haare höchstlvahrscheinlich die gefürchteten Entzündungen

hervorgerufen haben. Glücklicherweise sind nun die allergefährlichsten Raupen

dieser Arten hierzulande recht selten. Dieselben gehören der Gattung

<'nstboeuinM an, welche in Europa in mehreren Arten vertreten ist.

Die häufig in Deutschland vorkommende Art Drookssionsu, welche

nach Norden um Havelberg ihre nördlichste Grenze nicht überschreitet,

lebt nur ans Eichenbäumen. Erwachsen ist die Raupe von bläulicher

Farbe, bis schwarzgran, an den Seiten weißlich, ans dem Rücken mit

einer Reihe rötlichbrauncr Flecken, ans denen feine widerhakige Härchen

stehen, 3 bis 4 em lang. Auf de» Brustringen trägt dieselbe je acht,

auf den übrigen Ringen je vier rötlichbranne, lang behaarte Kopfwarzen.

Die Luftlöcher und der Kopf sind braunschwarz. Die Raupen leben

im Mai und Juni am Stamm alter Eichenbänme in Nestern, fressen

nur nachts und kehren am Morgen in das Nest zurück. Die Haare

dieser Raupen bewirken nicht nur gefährliche Entzündungen der Augen,

sondern auch auf den Schleimhäuten der Nase und des Rachens. In

die Poren der Haut gerieben verursachen sie entsetzliches Jucken und

kleine Geschwüre, deren Heilung schon mehrere Tage erfordert. Die

Haare von Droesssionau enthalten hochprozentige Ameisensäure, und

diese ist es, welche die Erregen» der Entzündungen ist.
13«
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An Nadelhölzern in Norddeutschland nnd Rußland lebe» die Raupen

von (1 pinivma. Dieselben sind äußerlich von ?i'oeeWioneA, nicht zu

unterscheiden. Die Wirkungen ihrer Haare als Entzündnngserreger sind

jedoch bösartiger.

In den Snndgegenden Südcuropas, in der Schweiz, den Donau¬

fürstentümern, besonders in Dalmatien lebt eine dritte Art, welche den

Name» LitvooawM, d, h. FichtenprozessionSspinner, führt. Dieselbe-

unterscheidet sich deutlich von den ersteren beiden Arten, während die

Lebensgewohnheiten dieselben sind.

Nächst den Raupen der Gattung t'netboeampa kommen diejenigen

der Gattung Bmnb^x in betracht und zwar in erster Linie die von.

Zombvx rnlch der Brombeergiucke. Diese ivahrhaft schöne Raupe ist

in der Jugend von schwarzer Farbe, mit hochgelben Gürteln gezeichnet..

Erwachsen ist sie sammetartig braun, an den Seiten schwärzlich mit

schwarzgelben Einschnitten und ziemlich langen rotbraunen Haaren, 7 bis

!-! em lang. Pom Herbst bis in den Mai ist die Raupe mit Ausschluß,

der kalten Jahreszeit, in welcher sie in der Erde verborgen den Winter¬

schlaf hält, in oft großer Anzahl überall auf Wiesen, an Brombeer

stränchern und niederen Pflanzen anzutreffen. Bor Einbruch der Abend¬

dämmerung kommen die am Tage im Grase verborgenen großen fetten

Raupen hervor und beginnen behaglich zu weiden. Bei Berührung

rollen sie sich sofort zusammen nnd verursachen, in die Hand genommen,

ein recht empfindsames, längere Zeit anhaltendes Brennen ans der Haut.

Diese Eigenschaft haben außer den genannten nur noch 'wenige

Ranpenarten, nnd zweifle ich nicht daran, daß es eben die am häufigsten

vorkommende und durch ihre beträchtliche Große so leicht findbare Raupe

von IZombvx rnbi ist, welche die beklagten Angencntzündungen hervor¬

gerufen hat.

Ju milderer Weise wirken die Haare der Raupe von Bomb^x

cinonmm- deren seltenes Borkommen aber läßt die Gefahren, welche

auch sie bringen, kaum geringer erscheinen. Der Raupe von Bomli^x

rnbi aber steht bezl. ihrer Gefährlichkeit würdig zur Seite die ebenso

häufig wie jene auftretende Raupe von Imwo eampa potmtwmn (Trespcn-

spinner). Auch die Haare dieser Raupe verursachen ein Brennen ans

der Haut und werden den Augen daher nicht minder gefährlich sein,

wie die der Brombeerglucke.

Fn den Monaten April bis Mai lebt diese Raupe an Gräsern

und erscheint gegen Abend oft scharenweise auf Wiesen, wo sie durch

ihre Farbe und Größe leicht zu finde» ist. Der Körper der feisten

Raupe ist mit schwarzbraunen, dicht stehenden kurzen Haaren lnkleidet.

An den Seiten ist dieselbe gelb gestreift und mit einer Reihe kurzer

weißer Haarbüschel über den Füßen geziert. Die Haarbüschel ans dem

Rücken des zweiten und elfte» Ringes sind von dunkelbrauner oder

schwarzer Farbe. Der Kopf ist branngelb, grau gestreift. Die er¬

wachsene Raupe erreicht eine Länge von 6 em. Die auf Laubbäumen
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des Weidenspinners, Deueoina snliei.^, der Knpferglucke, Dnsicmnmpn.

guarei kolia, sind sämtlich Träger von Haaren, welche Entzündungen

an den Augen hervorrufen können. Dieselben leben aber, wie die große

Anzahl der übrigen behaarten Spinner und verschiedener Eulen-Ranpen

so verborgen und vereinzelt, daß ihre Gefährlichkeit gegenüber denjenigen
der beschriebenen Arten gering erscheint.

Für den natnrgeschichtlichen Unterricht in Schulen empfiehlt es sich,

den Unterricht durch gleichzeitige Borführnng guter Präparate, welche

den Unterrichtsgegenstand selbst zur Anschauung bringen, zu unterstützen

und zu beleben.

Das zur Zeit in den Schulen noch beliebte öde Systematisieren

und Schablouisieren ist nicht geeignet, Herz und Gemüt des lernbegierige»

Kindes zu fesseln und bei demselben nachhaltige Eindrücke zu hinterlassen.

Das vermag nur allein die unmittelbare Bekanntschaft mit den Gegen¬

ständen der erhabenen Schöpfung. Wenn es sich, wie hier, darum

handelt, nachhaltig belehrend zu wirken, so gehe man mit der heran¬

wachsenden Jugend hinaus in Feld und Wald, in die lebendige Natur.

Denn not thut es vor allen Dingen, vorerst der Jugend Herz und Sin»

zu erschließen für die wunderbaren Schönheiten der Natur. Sie im

einzelnen und kleinen beobachten lehren, das vermag das Gemüt des

Kindes zu fesseln und zu Packen, das ist wirksamer, wie alle Stuben

gelehrsamkeit. Solche Eindrücke, in der Jugend gewonnen, werden sich

nie verwischen, und die Erinnerung an das Brennen in der Hand des

Knaben wird ihn Zeit seines Lebens gemahnen an die Gefährlichkeit

der Haare von lZcnnbvx rubi.

Wie Insekten sich verständigen.
An warmen Windstillen Abenden im Monat Juni sehen wir nicht

selten Tansendc hellleuchtende Fünkchen die Luft durchtanzen oder fest-

gebannt im Grase oder aus Büschen glänzen. Fassen wir eines der

schwebenden Fünkchen in das Auge, so werden nur gewahr, daß seine

Bahnen sich nach und nach einem der unbeweglichen Fünkchen nähern,

daß letzteres dann in erhöhtem Lichte erglüht. Der nnbewegliche leuchtende

Funke übt ans den beweglichen eine nicht zu verkennende Anziehungs

kraft ans, bis beide Fünkchen sich plötzlich vereinen und nur eine Licht¬

quelle z» bilden scheinen. Die Erzenger dieser Lichtfunken sind unter

dem Namen Johanniswürmchen bekannte Weichkäfer, üiN.mxvri8 ncmkiluea.

Die dem weiblichen vor dem männlichen Käfer verliehene größere Leucht¬

kraft ist dazu bestimmt, seine Auffindung durch den Mann zu erleichtern

und ihn hierdurch für den Mangel der Flügel zu entschädigen. Das

Licht, welches beide Käfer verbreiten, dieick ihnen als Leuchte beim Hoch
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zeitsreigcn, folglich als Mittel zur Erzielung der Fortpflanzung. Mit

dein Tode des Käfers hört seine Leuchtkraft auf.

In schlaflosen Nächten im Juni und Juli, wenn das Geräusch des

Tages schweigt, wenn tiefe Stille uns nmgiebt, nur ruhelos daS An¬

brechen des Tages erwarten, am Bette eines Kranken wachen und

unseren Gedanken Audienz zu geben gezwungen sind, vernehmen wir

oft das tnktmäßige Klopfen von Nnobrnw partinax, den Klopf- oder

Weckholzkäfer, auch Totennhr genannt. Wie das Ticken einer Tasche»

nhr dringt ans Urvater-Hausrat, dem Fuße eines alten Sorgenstnhlech

dem Nur ans Pietät gegen seinen einstigen Bescher noch einen Platz

einräumten, das seltsame Geräusch an unser Ohr. Da nur weder

furchtsam noch abergläubisch sind, so untersuchen wir sofort die Stelle,

von der das Klopfen ertönt. Das Geräusch verstummt; wir verhalten

uns eine Zeit lang ruhig, und alsbald erfolgt dasselbe von neuem.

Wir können dem Drange, die Ursache zu erforschen, nicht widerstehen

und lösen am anderen Tage sorgfältig das Fonrnir von der angemerkten

Stelle des Möbels. Unter demselben erblicken wir die von der Larve

des Klopfkäfers im Holze hergestellten Gänge und in der zu einer

Höhlung des Ganges erweiterten Stelle den Käfer selbst. Derselbe

stellt sich, als wir ihn zur Besichtigung ans seinem Lager nehmen, an

wie tot, er rührt kein Glied, und alle Bemühungen, ihn zu einer Be¬

wegung zu veranlassen, sind erfolglos. Dieses Verhalten hat ihm denn

auch mit Recht noch den Namen Trotzkopf eingetragen. Nach näherer

Besichtigung des eigenartigen Werkmeisters stellen wir fest, daß er von

schwarzer Farbe ist, seine Seitenränder und die Ecken seines Hals¬

schildes abgerundet sind, daß er an dessen Wurzel eine rautenförmige

Vertiefung zeigt und beiderseits davon ein gelbes Haarfleckchen hat.

Seine Unterseite ist etwas dichter behaart. Den kleinen Trotzkopf hat

er jetzt recht eigensinnig in de» kapnzenförmigen, etwas buckeligen Vorder

rücken gezogen, und seine schmalen aus drei Griselgliedern bestehenden

Fühler verbirgt er an seinem walzlichen Körper.

Nachdem nur unser» Wissensdurst gestillt, bringen nur den Käfer

zur weiteren Beobachtung wieder an seine» Platz und drücken, damit

die Hausfrau nichts merkt und der Käfer ungestört bleibt, das abgelöste

Stück Fonrnir wieder in seine Fuge. Unsere Erwartung, daß der

Käfer sich nachts wieder hören läßt, wird leider nicht erfüllt; er hat

die ihm bereitete Störung übel genommen. Erst in der drittfolgcnden

Nacht vernehmen Nur ihn wieder an derselben Stelle, und täuschen Nur

uns nicht, sein Klopfen wird von einem zweiten Käfer, wohl der in¬

zwischen geborenen Gattin, beantwortet. Behutsam nähern wir uns

dem alten Möbel und lauschen gespannt ans das aus demselben dringende

wechselseitige Klopfen, welches bald hier, bald dort ertönt. Die Käfer

bewegen sich in ihren Gänge» und zeigen einander an, wo sie sich be

finden. Nach einiger Zeit hört das Klopfen ans. Die kopnlations-

lustigen Tiere haben sich gefunden, damit ihren Daseinszweck erreicht
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und uns einige recht amüsante Stunden, allerdings ans Kasten nnserer

Nachtruhe, dereitet.

Am Feldrande machen »vir Rast, erfreuen uns am Stande der

Saaten und verzehren wohlgemut da? mitgenvmmene Frühstück. Nicht

weit van uns vernehmen wir erst ganz leise und zaghaft, wie zum Per

such, dann mit Ausdauer und stärker den munteren Gesang, einer Feld

grille. Nach langein aufmerksamen Hinsehe» erblicken wir die alte Be

kannte endlich, verborgen unter einem überhängenden Grasbüschel. Sie

sitzt ganz in nnserer Nähe vor ihrer Wohnung, einer fast wagerecht in

die Erde führenden Röhre und geigt ihre schönsten Liebeslieder. Wir

wissen, daß die geringste Bewegung von uns den kleinen Musikanten

verscheucht und verhalten uns deshalb auch ganz ruhig, ahne ihn aus

den Augen zu verlieren, was uns bei seiner der Umgebung gut ange¬

paßten grasgrünen Bekleidung leicht Passieren könnte. Ab und zu hört

das Geigen ans. Er fährt sich mit einem seiner Vorderfüße ein Paar

mal über sein allbekanntes, etwas grämlich aussehendes Gesicht, wetzt

dann die Pfötchen aneinander, stellt sich ans seine sprnngsertigen Hinter

beine, wendet sich rechts und links und nimmt dann wieder Stellung

zu einein neuen musikalischen Vortrage. Sein Gesang wirkt ansteckend.

Nicht lange dauert es, so vernehmen wir in einiger Entfernung dieselbe

Musik, welche sich nach und nach zu nähern scheint, in einer etwas

höheren Tonlage. Wir behalten unfern erst entdeckten Geiger fest im

Auge und horchen dabei auch aufmerksam ans seinen Partner. Er sitzt

noch immer ans seinem Platze und streicht mit ungebrochener Kraft sein

Natnrinstrnment. Da erfolgt in seiner Nähe ein deutlich vernehmbarer

leichter Aufschlag und gleichzeitig die Bewegung eines Grashalmes. An

demselben wiegt sich, durch die Locktöne des Männchens herbeigerufen,

die zukünftige Gattin. Noch einen kleinen Sprung macht sie, und nun

begrüßt sie in nächster Nähe den glücklich durch Musik gefundenen
Gatten. Während die Natur ihr die Fähigkeit versagte, gleichfalls

Musik zu mache», verlieh sie ihr als Entschädigung die Gabe, die Liebes

lieber des Mannes richtig zu deuten, seine» Lockrufen zu folgen und

so ihrem Daseinszwecke, der Fortpflanzung, zu dienen.
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Jahresbericht der Abteilung für Geschichte.

Nachdem durch das freundliche Entgegenkomme» von Seiten der

Familie Lohma»» das auf dem Königlichen Staatsarchiv zu Düsseldorf

verwahrte Wittener Archiv der Benutzung zugänglich geworden, indem

Herr Fr. Lohmann in überaus dankenswerter Weise den Bezug der

Urkunden und Akten vermittelte, ist verschiedenes von dem so ge

wonnenen Material durch Vortrage bezw. durch den Druck zur Ver¬

öffentlichung gelangt. Eine „Geschichtliche Darstellung der zur Wittcn'-

schen Lehnsenrie gehörigen Lehne und über den verschiedenen Ursprung

derselben" hat Herr Born im letzten Jahrbnche veröffentlicht. Von

einem merkwürdigen Hexenprozeß aus dem 17. Jahrhundert gab

Herr Haren eine frei und anschaulich gearbeitete Darstellung im

Feuilleton des „Wittener Tageblatts" sonne in andern Zeitschriften.

Ebenderselbe hielt in der 0. Sitzung der Abteilung für Geschichte am

20. Januar 1806 einen sehr interessanten Vortrag über den Streit

des Herrn von der Recke mit dem Pfarrer Brockhaus und der

Gemeinde Witten um das Jahr 1700, welcher Streit, durch die

eigenartige Persönlichkeit des Pfarrers Brockhnus hervorgerufen, größere

Dimensionen annahm und zu ernstlichem Aufruhr führte. In derselben

Sitzung beendete Herr Born seinen Vortrag über den Julich-Cleve'schen

Erbfolgestreit und die im Besitz des Wittener Museums befindlichen

Dokumente. — Beide Vorträge gelangten im Jahrbnche 1896 zur Ver¬

öffentlichung. - Die -1. Sitzung fand am 24. Oktober 1896 statt. In

derselben hielt Herr A. Pott einen Vortrag über das Thema:

„Hermann der erste Abt von Scheda. Eine Bekchrnngsgeschichte

ans dem 12. Jahrhundert, nach dessen eigenen Aufzeichnungen". Der

Vortrag entrollte ein interessantes Bild von dem Leben des Leviten

Judas, der 1100 in Köln geboren, durch Bischof Egbert von Münster

und Abt Rupert für das Christentum gewonnen, nach vielen An¬

fechtungen sich taufen ließ, seine Güter frommen Stiftungen weihte,

als Mönch in das Kloster .Kappenberg eintrat und schließlich erster Abt

des Klosters Scheda wurde. Zum Schlüsse wurden die Onellenschriften
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aufgeführt und charakterisiert. In derselben Sitzung hielt Herr Born

einen Bortrag „über die Schicksale der Grafschaft Mark in den

Jahren 1800—1812", dessen zweite Hälfte der vorgeschrittenen Zeit

wegen auf die nächste Sitzung vertagt wurde. Beide Borträge werden

im Jahrbuche zur Veröffentlichung gelangen.

An die Hauptvorträge schlössen sich jedesmal noch kleinere Mit¬

teilungen und Besprechungen, so über die Archive der Umgegend und

die Mallinkrodt'sche Inschrift.

Der Vorsitzendem

Professor Brandstäter.

Jahresbericht der Abteilung für
Naturkunde.

Im verflossenen Geschäftsjahre 1890/96 fanden 2 Sitzungen statt.

In der ersten Versammlung am 12. Dezember 1896 sprach zunächst

Herr Bergnssessor Fr. Stockfleth über den „Erzbergbau' im süd

lichsten Teile des Oberbergamtsbezirks Dortmund". Der

Bortrag ist im vorliegenden 10. Jahrbnche des Vereins S. 162 -192

veröffentlicht. — Sodann hielt Herr Fehn einen durch instruktive Prä

parate erläuterten Bortrag über den „Bau der Bienenzellcn".

Auch dieser Portrag wird später im Bereins-Jahrbuche zum Abdruck

kommen. — Der vorgerückten Zeit wegen beschränkte Herr Bor» sein

Referat über: „„Des Herrn Abts von Ballemont Merkwürdig

keiten der Natur und Kunst in Zeugung, Fortpflanzung und

Vermehrung der Gewächse" ?e., namentlich über Physiologie, Ana¬

tomie und Morphologie der Pflanzen, sowie über die Palingcncsie", auf

wenige, oft lebhafte Heiterkeit hervorrufende Mitteilungen. — v. Balle

montS Buch erschien 1705) in Paris unter dem Titel! „Euriomte!? da

In Xaturs et de I'nrt mir In Vegetation! oü I'VgrienItnrs st 1e

.Inrdinage dnns lenr psrksetionT Ferdinand Ludwig v. Brcßler und

Aschenburg zu Breslau übersetzte dasselbe schon 1708 ins Deutsche, doch

erschien es erst 1716 bei David Richter in Budissin (Bautzen). —

Schließlich machte Herr I)r. Hof mehrere allgemein interessierende

kleinere Mitteilungen. Er legte Antimonglanz vor'-aus jetzt zum Er

liegen gekommenen Gruben bei Arnsberg, ferner schöne Krystalle von
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Kobaltnickelkies aus Müsen, einein Mineral, das dort jetzt nicht mehr ge¬

funden wird. Dann wurde vor dem Lötrohr durch Schmelzen tum

metallischem Antimon ans Kohle kristallisiertes Aiitimonophd (Weiß-

spießglnnzcrz) dargestellt, welcher Vorgang den Vortragenden veranlagte,

einen llcberblick über die Entstehung der Kristalle in der Natur zu

geben. — Besondere Beachtung fanden auch die zahlreichen, der großen

Sammlung des hiesigen Realgymnasiums entnommenen Flußspatstücke,

welche Herrn Dr. Hof Gelegenheit gaben zu interessanten Bemerkungen

über Vorkommen, Verwendung, chemische Zusammensetzung, die organische

Natur der Farbe dieser und anderer Mineralien, ihre Phosphoreseenz,

Fluoresceuz, die Herstellung und Verwendung der Flnßsänre. Mit

einer Schilderung des Vorkommens deS Krholiths in Grönland und der

Verwendung desselben zu feuerfester Emaille, zur Darstellung von

Aluminium, Klußsäure und Soda, schloß der Vortragende seine an¬

regenden Ausführungen.

In der zweiten Sektions-Sitzung am 27. Februar 1897 sprach

zunächst Herr Fehn. Sein Vortrag: „Der Bienenstaat" ist die Fort¬

setzung und teilweise Ergänzung des oben genannten Vortrages: „Der

Bau der Bienenzellen". Zwei ausgezeichnet schöne Präparate:

1) „Wabenbau und Entivickelung der Honigbiene", 2) „Ein angeflogener

Bienenschwarm", veranschaulichten die interessanten Ausführungen und

bewiesen, daß Herr Jehn nicht allein ein hervorragender Fachmann

und Kenner auf diesem Gebiete, sondern auch ei» anerkannter Künstler

in Herstellung biologischer Präparate ist. Das zeigten auch die beiden

vorgelegten Spiritus Präparate des Esramlrvx iceron D. und des
Ducmuus earvus D.

lieber den eingehenden Vortrag selbst berichten wir hier nur in

Kürze das Folgende:

Die Geselligkeit ist keine Einzelerscheinung in der Tierioelt, nament¬

lich auch nicht in der niedere», selten aber nur sind völlig organisierte

Gesellschaften. Tie merkwürdigste» und bestbeobachteten Gesellschaften

sind Bienen und Ameisenvölker. Die neusten Beobachtungen bestätigen,

daß man besonders bei der Honigbiene mehr als den vielgenannten

tierischen Fustinkt voraussetzen müsse, daß diese eine gewisse Intelligenz

bekunde. Von der schon im Körperbau von den Männchen oder Drohnen

und den Arbeitsbienen (verkümmerten Weibchen) leicht zu unterscheidenden

Königin, dem Weisel, ist das Wohl und Wehe des ganzen Bienenstaates

abhängig. Ihre Krankheit ist das Unglück des ganzen Volkes, ihr un¬

erwarteter, Plötzlicher Tod meist dessen Untergang. Doch sie ist keine

absolute Herrscherin, da sie in ihrem Thun und Treiben stets von einer

aufmerksamen Leibwache, den „Wärterinnen", scharf beobachtet, nötigen¬

falls tapfer verteidigt und auf allen Ausflügen begleitet wird. Die

stark behaarten, merklich größeren, und der Vermehrung des Volkes

dienenden faulen und unbewaffneten Drohnen werden, sobald Nahrungs¬

mangel eintritt, namentlich in der „großen Drohnenschlacht" im Herbst
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bis auf einige wenige getatet, vorher aber auf's Gröblichste nnbarm

herzig mißhandelt. - Langer und augenscheinlich mit besonderer Vor

liebe verweilt Redner bei der Beschreibung der Arbeitsbiene und ihrer

nützlichen Thätigkeit; er beschreibt den verschiedenen Zwecken dienenden

und darum auch unterschiedlichen Wabenban, die Bereitung des Honigs

und Wachses, die Verwendung des „Bienenharzes", erörtert das Ent

stehen der „Faul- und Bnckclbrnt", die „Notwendigkeit des Schwärmens"

und resp. „Nachschwärmens", den „Raub" .m. und schließt mit einer

Schilderung der volkswirtschaftlichen Bedeutung rationeller Bienenzucht

und der Kennzeichnung des ächte» und des verfälschten Honigs. —

Baron v. Ehrenfels nannte die Bienenzucht die „Poesie der Landwirt¬

schaft", und in demselben Grade, wie die Finkerei sich als eine Quelle

reinster, edelster Freuden erweist, ist sie nicht minder die Quelle eines

reichlichen Einkommens. Für Bienenweide braucht der Imker in manchen

Gegenden kaum zu sorgen, thnt er es dennoch, so fördert er nur seine

eigenen Zwecke. Trotz der in einigen Gegenden sorgsam betriebenen

Bienenzucht geht alljährlich ein sich auf viele Millionen Mark beziffernder

Wert des köstlichen Nektars der Menschheit verloren. — Eine lohnende

Nebenbeschäftigung wird die Bienenzucht besonders bei dem Betriebe

mit der „beweglichen Wabe" und durch die „Wanderung", da einige

Gegenden nur „Frühjahrstracht" bieten und der Imker dann zwecks

„Spättracht" in die Heide wandert und umgekehrt. Bis vor ea. 5t)

Jahre» kannte man nur Stöcke mit unbeweglichem Bau. Pfarrer I)r.

Dzierzon in Karlsmarkt in Schlesien erfand den Stock mit der be

weglichen Wabe. Der alte „Lünebnrgcr Strohstülper" mußte ihm bald

den Vorrang einräumen, trotzdem dieser, namentlich für die lieber

Winterung auch seine Vorzüge hatte. - v. Berlepsch empfahl und ver

besserte die Dzierzonstvcke, und H. Gravenhorst verband das Gute der

alten „Heidimkerschnle" mit dem Vortrefflicheren der „Dzierzonschule"

in dem neuen „Bvgenstülper" mit einer, zwei und drei Etagen und

der entsprechenden Zahl von Fluglöchern. — Dathe, welcher das beste

und namentlich für Deutschland zweckmäßigste „Rähmchemnaß" erfand,

hatte den Dzierzonschen „Zwillingstock" zum Muster genommen. —

Von Wichtigkeit ist auch die Aufstellung der Bienenstöcke, die Ein

stelluug der eingefangenen Schwärme, die Anfüttcrung .'c.

Dem mit vielem Beifall aufgenommenen Vortrage ließ Herr Fehn noch

einige Mitteilungen über den namentlich aus Krain und Fstrien impor

tierteu „Kunsthonig" folgen. — Der echte, kandierende Bienenhonig ist

von Surrogaten leicht zu unterscheiden.

Im Anschluß an diesen Vortrag führte Herr vr. Hof mittels

eines vorzüglichen Projektionsapparates — Skioptikon^mit Kalklicht

mehrere mikroskopische Präparate, die Mundteile, die csammelapparate,

den Stachel und die Giftdrüse der Honigbiene vor und erläuterte

dieselben. Hierbei erwähnte er auch, daß die Biene durch Einführung

der Ameisensäure aus ihrer Giftdrüse den Honig vor Sänrnng schütze^



und daß diese Ameisensäure des Honigs vermutlich auch dasjenige sei,

was den wohlthätigen desinfizierenden Einfluß ans die Schleimhäute

des Rachens ausübe. Hieran schloß er dann noch in dankenswerter

Weise die Borführnng und Erläuterung einer weiteren großen An¬

zahl mikroskopischer Präparate von Parasiten und Schmarotzern am

menschlichen Körper, sowie von Glasphotogrammen herrlicher Pandenk

niälcr und der verschiedensten Himmelserscheinnnge».

Der Schriftführern E. Balz.

l>r. Hof, Borsitzender.
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